
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Erlensee 

Einladung 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

am Donnerstag, 14.09.2023 um 19:30 Uhr 

im Sitzungssaal des Rathauses 

Hinweis: 
Diese Tagesordnung inklusive der einzelnen Beschlussvorlagen nebst Anlagen ist unter dem 
Menüpunkt „Rathaus und Politik“ auf www.erlensee.de zu finden. 

 

Tagesordnung: 

1. Mitteilungen des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung  
   

 

2. Mitteilungen des Bürgermeisters  
   

 

3. Anfragen  
   

 

4. Einführung einer standardisierten Prüfung der  
Klimarelevanz 
hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
vom 13.10.2022; 
Bezug: Verweisung aus der Sitzung der Stadtverordneten- 
versammlung vom 13.10.2022 an den Bau- und  
Umweltausschuss; dort behandelt am 16.03.2023;  
Zurückverweisung aus der Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung vom 23.03.2023 an den Bau- und Um-
weltausschuss; dort behandelt am 05.06.2023; Zurück-
verweisung aus der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung vom 15.06.2023 an den Bau- und Umweltaus-
schuss; 
dort behandelt am 07.09.2023 
 

Drucksache 96 / LP 21-26 STVV 

 

5. Einrichtung Sammelstelle(n) für private Speiseöl und  
Speisefettabfälle 
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 15.06.2023 
 

Drucksache 127 / LP 21-26 
STVV 

 

6. Instandsetzung des Grabens in den Weideswiesen 
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 27.07.2023 
 

Drucksache 131 / LP 21-26 
STVV 

 

7. Veräußerung von Erbbaugrundstücken; 
hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 22.06.2023 
 

Drucksache 128 / LP 21-26 
STVV 

 

8. Ablehnung von gendergerechter Sprache; 
hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 27.06.2023 

Drucksache 129 / LP 21-26 
STVV 



 

9. Abwägung und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan  
"1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung"; 
Bezug: Direktverweisung aus der Sitzung des Magistrats 
an den Bau- und Umweltausschuss; dort behandelt am 
07.09.2023 
 

Drucksache 113 / LP 21-26 
STVV 

 

10. 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
Markwaldsiedlung 
hier: Städtebaulicher Vertrag und Tauschvertrag zwischen 
der Nassauischen Heimstätte und der Stadt Erlensee; 
Bezug: Direktverweisung aus der Sitzung des Magistrats 
an den Bau- und Umweltausschuss; dort behandelt am 
07.09.2023 
 

Drucksache 130 / LP 21-26 
STVV 

 

11. Jahresabschluss der Stadt Erlensee für das  
Haushaltsjahr 2019 
Vorlage des Schlussberichtes des Amtes für Prüfung  
und Revision des Main-Kinzig-Kreises 
hier: Entlastung des Magistrats 
 

Drucksache 135 / LP 21-26 
STVV 

 

12. Nachtragshaushaltsplan 2023 
hier: Beratung und Beschlussfassung des Investitions-
programms für den Zeitraum 2022 bis 2026 
 

Drucksache 136 / LP 21-26 
STVV 

 

13. Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten  
durch die Kommunen nach § 8 Absatz 4 Hessisches  
Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HaltBodSchG) 
hier: Beabsichtigte Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) 
mit dem Main-Kinzig-Kreis und dessen Kommunen 
 

Drucksache 133 / LP 21-26 
STVV 

 

14. Beteiligung an der KEAM Kommunale Energie aus der  
Mitte GmbH - Kapitalerhöhung 
 

Drucksache 132 / LP 21-26 
STVV 

 

15. Ablösung eines Erbbaurechtsvertrages 
 

Drucksache 137 / LP 21-26 
STVV 

 

16. Änderung der „Benutzungssatzung über die Betreuung 
von Kindern in den Tageseinrichtungen für Kinder in der 
Stadt Erlensee“ 
 

Drucksache 138 / LP 21-26 
STVV 

 

17. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die  
Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahme-
gesetz (LAufnG) 

Drucksache 139 / LP 21-26 
STVV 

 

 
 

 
 
Erlensee, den 04.09.2023 
 
 
gez. Christian Scholz 
Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung 



S t a d t  E r l e n s e e   
Der Stadtverordnetenvorsteher 
der Stadtverordnetenversammlung 

N I E D E R S C H R I F T  
 

zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
 

am Donnerstag, den 14.09.2023. 
 

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr Sitzungsende: 21:15 Uhr 
 

Es fehlten von der Stadtverordnetenversammlung 
entschuldigt: 
Tonecker-Bös, Renate 
Büyükkoc, Gülizar 
Ennin, John Kofi Junior 
Oberhauser, Christel 
Reising, Michael 
Ruth, Dirk 
Schultheis, Moritz 
Viel, Uwe 

Anwesend waren von der Stadtverordneten-
versammlung: 
Scholz, Christian 
Reuhl, Birgit 
Pabst, Horst 
 
Beier, Werner 
Börner, Michael 
Fleck, Bianca 
Fuchs, Doris 
Gernand, Oliver 
Hasenhait, Helmut 
Dr. Haude, Sebastian 
Hirchenhain, Erwin 
Dr. Hritz, Horst 
Kühn-Bousonville, Monika 
Dr. Maul, Martin 
Ostermeyer, Sylvia 
Özcicek, Ali 
Rizzuto, Gaetana 
Schneider, Sascha 
Seidel, Michael 
Starke, Alexandra 
Stolper, Walter 
Viel, Peter 
Wittwar, Peter 

 
Anwesend vom Magistrat: 
Bürgermeister Erb, Stefan 
Erste Stadträtin Behr, Birgit 
Bös, Werner 
Cwielong, Werner 
Gierhake, Wolfgang 
Horst, Elvira 
Siderius, Lilian 
 
Anwesend vom Seniorenbeirat: 
El Fadghan, Ali 
 
Anwesend vom Ausländerbeirat: 
 
 
Schriftführer: 
Kling, Harald 

 
 
 
Zu dieser Sitzung ist am 04.09.2023, somit fristgemäß, durch den Stadtverordnetenvorsteher ein-
geladen worden. 
 
Der Stadtverordnetenvorsteher begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit fest und er-
öffnet die Sitzung. 
 
 
 
 



Die Tagesordnung lautet wie folgt: Die Tagesordnung lautet wie folgt: 
 

1. Mitteilungen des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung  
   

 

2. Mitteilungen des Bürgermeisters  
   

 

3. Anfragen  
   

 

4. Einführung einer standardisierten Prüfung der  
Klimarelevanz 
hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
vom 13.10.2022; 
Bezug: Verweisung aus der Sitzung der Stadtverordneten- 
versammlung vom 13.10.2022 an den Bau- und  
Umweltausschuss; dort behandelt am 16.03.2023;  
Zurückverweisung aus der Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung vom 23.03.2023 an den Bau- und Um-
weltausschuss; dort behandelt am 05.06.2023; Zurück-
verweisung aus der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung vom 15.06.2023 an den Bau- und Umweltaus-
schuss; 
dort behandelt am 07.09.2023 
 

Drucksache 96 / LP 21-26 STVV 

 

5. Einrichtung Sammelstelle(n) für private Speiseöl und  
Speisefettabfälle 
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 15.06.2023 
 

Drucksache 127 / LP 21-26 
STVV 

 

6. Instandsetzung des Grabens in den Weideswiesen 
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 27.07.2023 
 

Drucksache 131 / LP 21-26 
STVV 

 

7. Veräußerung von Erbbaugrundstücken; 
hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 22.06.2023 
 

Drucksache 128 / LP 21-26 
STVV 

 

8. Ablehnung von gendergerechter Sprache; 
hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 27.06.2023 

Drucksache 129 / LP 21-26 
STVV 

 

9. Abwägung und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan  
"1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung"; 
Bezug: Direktverweisung aus der Sitzung des Magistrats 
an den Bau- und Umweltausschuss; dort behandelt am 
07.09.2023 
 

Drucksache 113 / LP 21-26 
STVV 

 

10. 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
Markwaldsiedlung 
hier: Städtebaulicher Vertrag und Tauschvertrag zwischen 
der Nassauischen Heimstätte und der Stadt Erlensee; 
Bezug: Direktverweisung aus der Sitzung des Magistrats 
an den Bau- und Umweltausschuss; dort behandelt am 
07.09.2023 
 

Drucksache 130 / LP 21-26 
STVV 

 

11. Jahresabschluss der Stadt Erlensee für das  
Haushaltsjahr 2019 
Vorlage des Schlussberichtes des Amtes für Prüfung  
und Revision des Main-Kinzig-Kreises 

Drucksache 135 / LP 21-26 
STVV 



hier: Entlastung des Magistrats 
 

 

12. Nachtragshaushaltsplan 2023 
hier: Beratung und Beschlussfassung des Investitions-
programms für den Zeitraum 2022 bis 2026 
 

Drucksache 136 / LP 21-26 
STVV 

 

13. Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten  
durch die Kommunen nach § 8 Absatz 4 Hessisches  
Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HaltBodSchG) 
hier: Beabsichtigte Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) 
mit dem Main-Kinzig-Kreis und dessen Kommunen 
 

Drucksache 133 / LP 21-26 
STVV 

 

14. Beteiligung an der KEAM Kommunale Energie aus der  
Mitte GmbH - Kapitalerhöhung 
 

Drucksache 132 / LP 21-26 
STVV 

 

15. Ablösung eines Erbbaurechtsvertrages 
 

Drucksache 137 / LP 21-26 
STVV 

 

16. Änderung der „Benutzungssatzung über die Betreuung 
von Kindern in den Tageseinrichtungen für Kinder in der 
Stadt Erlensee“ 
 

Drucksache 138 / LP 21-26 
STVV 

 

17. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die  
Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahme-
gesetz (LAufnG) 

Drucksache 139 / LP 21-26 
STVV 

 

 

 
 

TOP 1. Mitteilungen des Vorsitzenden der Stadtverord-
netenversammlung  
 

 

  
1. 
Die Stadtverordnete Patrizia De Blasio (Fraktion der SPD) hat mit Wirkung vom 
31.07.2023 auf ihren Sitz in der Stadtverordnetenversammlung verzichtet.  
Sie ist aus Erlensee verzogen und kann daher ihr Mandat nicht mehr ausüben.  
Sie lässt alle Kolleginnen und Kollegen grüßen und bedankt sich für die Zusammenar-
beit. 
 
Vom Gemeindewahlleiter Wolfgang Müller wurde als Nachrücker für die Fraktion der 
SPD mit Wirkung vom 01.08.2023 für die Stadtverordnetenversammlung Herr Moritz 
Schultheis festgestellt. 
 
 
2. 
Der Stadtverordnete Martin Pest (Fraktion der CDU) hat auf seinen Sitz in der Stadt-
verordnetenversammlung verzichtet. 
 
Vom Gemeindewahlleiter Wolfgang Müller wurde als Nachrücker für die Fraktion der 
CDU für die Stadtverordnetenversammlung Herr Ali Özcicek festgestellt.  
 
 
3. 
Mit der Einladung zu der Stadtverordnetenversammlung haben Sie ein Schreiben ge-
mäß § 26a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erhalten.  
 



Ich möchte Sie hiermit erinnern und bitten, mir oder dem Sitzungsdienst bis zum 
31.10.2023 Ihre entsprechende Anzeige abzugeben.  
 
Eine Zusammenstellung der Anzeigen erhält anschließend der Haupt- und Finanzaus-
schuss zur Kenntnis (§ 26a Satz 2 HGO). 
 
 
 

 

 
 

TOP 2. Mitteilungen des Bürgermeisters  
 

 

  
Keine 
 

 

 
 

TOP 3. Anfragen  
 

 

  
Keine 
 

 

 
 

TOP 4. Einführung einer standardisierten Prüfung der Kli-
marelevanz 
hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
vom 13.10.2022 
 

Az: 1.4/0 
Vorlage: 96 / LP 21-26 
STVV 

  
. 

Beschluss: 

Alle Beschlussvorlagen für die Stadtverordnetenversammlung und den Magistrat  
werden zukünftig mit einer Prüfung der Klimarelevanz des jeweiligen Beschlusses  
versehen. Als Vorbild dient die zweistufige Prüfung des Deutschen Instituts für  
Urbanistik (difu) und des Deutschen Städtetages. 
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat diesen Antrag im Rahmen der Sit-
zung des Bau- und Umweltausschusses am 07.09.2023 zurückgezogen. 
 
Beratungsergebnis: 
 
Ohne Abstimmung 
 

 

 
 

TOP 5. Einrichtung Sammelstelle(n) für private Speiseöl 
und Speisefettabfälle 
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 15.06.2023 
 

Az: 1.4/11.538.40 
Vorlage: 127 / LP 21-
26 STVV 

  
 



Beschluss: 

Der Magistrat wird beauftragt, nach Möglichkeit eine oder mehrere Sammelstellen für 
private Speiseöl- und Speisefettabfälle einzurichten. 
 
Beratungsergebnis: 
 
Einstimmig bei 0 Enthaltung(en) angenommen. 
 

 

 
 

TOP 6. Instandsetzung des Grabens in den Weideswiesen 
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 27.07.2023 
 

Az: 
1.4/13.554.10.20.02 
Vorlage: 131 / LP 21-
26 STVV 

  
 

Beschluss: 

Der Magistrat wird beauftragt, den Graben in den Weideswiesen so zu pflegen und zu 
unterhalten, dass sich dadurch ein positiver Effekt für den Grundwasserspiegel und 
Amphibien in diesem Gebiet erzielen lässt. Eine entsprechende Position ist im Haus-
haltsentwurf 2024 durch den Magistrat zu berücksichtigen. 
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt die Verweisung an den Bau- 
und Umweltausschuss. 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt einstimmig die Verweisung an 
den Bau- und Umweltausschuss. 
 

 

 
 

TOP 7. Veräußerung von Erbbaugrundstücken; 
hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 22.06.2023 
 

Az: 3/3 
Vorlage: 128 / LP 21-
26 STVV 

  
 

Beschluss: 

1. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.06.2023 über die Ab-
lösesumme 

der Veräußerung von Erbaugrundstücken in Höhe von 150 € pro Quadratmeter   
Fläche ist aufzuheben. 

 
2.  Der Richtpreis für die Veräußerung von Erbaugrundstücken wird ab sofort auf 
mindestens 

2/3 des Bodenrichtwertes erhöht. 
 
 
Die SPD-Fraktion beantragt die Verweisung an den Haupt- und Finanzaus-
schuss. 



 
 
Beratungsergebnis: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt mit 22 Ja-Stimme(n) bei 0 
Gegenstimme(n) und 1 Stimmenthaltung(en) die Verweisung an den Haupt- 
und Finanzausschuss. 
 

 

 
 

TOP 8. Ablehnung von gendergerechter Sprache; 
hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 27.06.2023 
 

Az: 1/0/1.4 
Vorlage: 129 / LP 21-
26 STVV 

  
 

Beschluss: 

Die Verwaltung der Stadt Erlensee sowie die Stadtverordnetenversammlung lehnt die 
Verwendung gendergerechter Sprache in Form der Verwendung von sogenannten 
„Gender- Sternchen, Bindungs-I's, Unterstrichen, Doppelpunkten“ und der Gleichen ab.  
 
Die Verwaltung, der Magistrat und die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung 
verpflichten sich der Verwendung grammatikalisch richtiger Schreibweisen, wie sie 
auch der Rat für deutsche Rechtschreibung und die Gesellschaft für deutsche Sprache 
vorgibt. 
 
Die CDU-Fraktion zieht Absatz 1 ihres Beschlussvorschlages zurück. Der 
neue Beschlussvorschlag lautet wie folgt: 
 
Die Verwaltung, der Magistrat und die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung 
verpflichten sich der Verwendung grammatikalisch richtiger Schreibweisen, wie sie 
auch der Rat für deutsche Rechtschreibung und die Gesellschaft für deutsche Sprache 
vorgibt. 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Mit 11 Ja-Stimme(n) bei 9 Gegenstimme(n) und 3 Stimmenthaltung(en) an-
genommen. 
 

 

 
 
 

TOP 9. Abwägung und Satzungsbeschluss zum Bebauungs-
plan "1. Änderung und Erweiterung Markwaldsied-
lung"  
 

Az: 3/615.23 
Vorlage: 113 / LP 21-
26 STVV 

  
Der Vorsitzende lässt über alle drei Punkte getrennt abstimmen. 
 
 
 

Beschluss: 



 
 
1. Beschlussfassung zur Abwägung 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee hat die im Rahmen der  
Auslegung zum Bebauungsplan „1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung“  
vorgebrachten Anregungen sowie die hierzu abgegebenen Stellungnahmen geprüft  
und beschließt hiermit gemäß der in der Anlage beigefügten Abwägung. 
 
Beratungsergebnis: 
 
Einstimmig bei 0 Enthaltung(en) angenommen. 
 
 
2. Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee beschließt gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB den  

Bebauungsplan „1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung“ 

bestehend aus einer Planzeichnung im Maßstab 1: 1.000 und dem Text der planungs-
rechtlichen Festsetzungen und den bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie den 
über Ökopunkten erworbenen Ausgleichs- und Artenschutzmaßnahmenflächen als  

Satzung 

Der Begründung zum Bebauungsplan wird zugestimmt. 
 
Beratungsergebnis: 
 
Einstimmig bei 0 Enthaltung(en) angenommen. 
 
 
3. Bekanntmachung 
 
Der Magistrat der Stadt Erlensee wird beauftragt, den  

Bebauungsplan „1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung“ 

gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen und den Plan dadurch in Kraft 
zu setzen. 
 
Beratungsergebnis: 
 
Einstimmig bei 0 Enthaltung(en) angenommen. 
 
 

 

 
 

TOP 10. 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
Markwaldsiedlung 
hier: Städtebaulicher Vertrag und Tauschvertrag 
zwischen der Nassauischen Heimstätte und der 
Stadt Erlensee 
 

Az: 1.4/632.231 
Vorlage: 130 / LP 21-
26 STVV 

  
 



Beschluss: 

Dem Entwurf des Städtebaulichen Vertrags und Tauschvertrags zwischen der Nassaui-
schen Heimstätte und der Stadt Erlensee im Zuge der 1. Änderung und Erweiterung 
des Bebauungsplanes Markwaldsiedlung wird zugestimmt. Die Anlagen sind Bestandteil 
des Beschlussvorschlages. 
 
Beratungsergebnis: 
 
Einstimmig bei 0 Enthaltung(en) angenommen. 
 

 

 
 

TOP 11. Jahresabschluss der Stadt Erlensee für das Haush-
altsjahr 2019 
Vorlage des Schlussberichtes des Amtes für Prüfung 
und Revision 
des Main-Kinzig-Kreises 
hier: Entlastung des Magistrats 
 

Az: 2/111.84 
Vorlage: 135 / LP 21-
26 STVV 

  
 

Beschluss: 

 
Der vom Amt für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises geprüfte Jahresab-
schluss für das Haushaltsjahr 2019 wird gem. § 113 HGO beschlossen. 

 
Der Magistrat wird zugleich entlastet (§ 114 Abs. 1 HGO). 

 
 

Beratungsergebnis: 
 
Einstimmig bei 0 Enthaltung(en) angenommen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

TOP 12. Nachtragshaushaltsplan 2023 
hier: Beratung und Beschlussfassung des Investi-
tionsprogramms für den 
Zeitraum 2022 bis 2026 
 

Az: 2/01.111.80.01.02 
Vorlage: 136 / LP 21-
26 STVV 

  
 

Beschluss: 

Das beigefügte Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022 bis 2026 wird im Rahmen 
der am 15.06.2023 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ersten 
Nachtragshaushaltssatzung 2023 gemäß § 101Absatz 3 der Hessischen Gemeindeord-



nung beschlossen. 
 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Einstimmig bei 0 Enthaltung(en) angenommen. 
 

 

 
 

TOP 13. Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten 
durch die Kommunen nach § 8 Absatz 4 Hessisches 
Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HaltBodSchG) 
hier: Beabsichtigte Interkommunale Zusammen-
arbeit (IKZ) mit dem Main-Kinzig-Kreis und dessen 
Kommunen 
 

Az: 4/13.554.20 
Vorlage: 133 / LP 21-
26 STVV 

  
 

Beschluss: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Beitritt zu der Interkommunalen Zu-
sammen-arbeit (IKZ) „Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten im Main-
Kinzig-Kreis“. Dem beiliegenden Entwurf des Kooperationsvertrages wird zugestimmt. 
Der Wortlaut dieses Vertrages ist Bestandteil dieses Beschlussvorschlags. 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Einstimmig bei 0 Enthaltung(en) angenommen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

TOP 14. Beteiligung an der KEAM Kommunale Energie aus 
der Mitte GmbH 
Kapitalerhöhung 
 

Az: 2/11.531.40.02 
Vorlage: 132 / LP 21-
26 STVV 

  
 

Beschluss: 
 

(1) Die Stadt Erlensee stimmt der Erhöhung des Stammkapitals von 100.000 € auf 
200.000 € durch Änderung des Gesellschaftsvertrages und der Anpassung des Konsor-
tialvertrages der KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH sowie dem Verzicht 
auf den Erwerb neuer Geschäftsanteile zu. Der Anpassung des Konsortialvertrages 
auch zu den weiter dargestellten Themen wird zugestimmt. 

 

(2) Der Bürgermeister der Stadt Erlensee bzw. sein gesetzlicher Vertreter werden 



ermächtigt und beauftragt, den Anteilserwerb umzusetzen und zur Umsetzung des Be-
schlusses einen Beauftragten gemäß Anlage B unter Befreiung von § 181 BGB zu be-
vollmächtigen, die notwendigen Beschlüsse zur Änderung des Gesellschaftsvertrages 
der KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH zur Erhöhung des Stammkapitals 
und zum Verzicht auf den Erwerb neuer Anteile an der KEAM zu fassen und alle weite-
ren Schritte zur Umsetzung einschließlich einer Anpassung des Konsortialvertrages 
auch zu weiteren Themen in die Wege zu leiten. 
 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Einstimmig bei 0 Enthaltung(en) angenommen. 
 

 

 
 

TOP 15. Ablösung eines Erbbaurechtsvertrages  
 

Az: 3/3/880.63 
Vorlage: 137 / LP 21-
26 STVV 

  

Beschluss: 

 
1. Der mit Frau Anja Nitzbon, wohnhaft: Karl-Marx-Straße 11, 63526 Erlensee, abge-
schlossene Erbbauvertrag, bezogen auf das Grundstück, Gemarkung Rückingen, Flur 4, 
Flurstück 1/10, Karl-Marx-Straße 11, 63526 Erlensee, wird aufgehoben. 

 
2. Das Erbbaugrundstück hat eine Größe von 608 qm und wird zu einem Kaufpreis in 
Höhe von 150,00 € je qm, mithin 91.200,00 €, an Frau Anja Nitzbon, wohnhaft eben-
da, verkauft. Grundlage für diesen Verkaufspreis ist der Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung vom 15.06.2023. 

 
3. In den Grundstückskaufvertrag ist eine „Spekulationsklausel“ aufzunehmen, nach 
der bei einer Weiterveräußerung innerhalb der nächsten 10 Jahre der Differenzbetrag 
zwischen dem dann von den Eigentümern tatsächlich erzielten Kaufpreis und dem 
Kaufpreis aus dem Kaufvertrag mit der Stadt Erlensee abzuführen ist. 
 

 
4. Alle entstehenden Kosten, wie z. B. Gebühren, Kosten für die Beurkundung des 
Kaufvertrages, die Gebühren vom Grundbuchamt für die Löschung des Erbbaurechts 
sowie der Schließung des Erbbaugrundbuches trägt die Käuferin. 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Einstimmig bei 0 Enthaltung(en) angenommen. 
 

 

 
 



TOP 16. Änderung der „Benutzungssatzung über die Be-
treuung von Kindern in den Tageseinrichtungen für 
Kinder in der Stadt Erlensee“  
 

Az: 5/5/2/ 
Vorlage: 138 / LP 21-
26 STVV 

  
 

Beschluss: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt zum 01.01.2024 folgende Artikelsatzung 
zur Änderung der „Benutzungssatzung über die Betreuung von Kindern in den Tages-
einrichtungen für Kinder in der Stadt Erlensee“: 
 
 
 

 
Artikel 1 

 

1. § 6 Betreuungszeiten Absatz 4 Buchstabe c) und Absatz 5 erhalten 
folgenden Wortlaut: 

 

§ 6 Absatz 4 Buchstabe c): 

wegen Fortbildungsmaßnahmen des Personals, Betriebsausflug, Personalversammlun-
gen und Faschingsdienstag an sieben Werktagen. 
 
§ 6 Absatz 5: 

5. Die Kostenbeiträge sind grundsätzlich während der Schließzeiten weiter zu zahlen. 
Es gibt auch für unerwartete Schließungen z. B. wegen Streiks, höherer Gewalt oder 
vergleichbaren Gründen keinen Rückerstattungsanspruch. Die Stadtverordnetenver-
sammlung kann Ausnahmen von dieser Regelung bestimmen. Insbesondere bei Perso-
nalausfällen und sonstigen Notfällen findet der Leitfaden für personelle Engpässe in 
Kindertageseinrichtungen (Notfallplan) des Main-Kinzig-Kreises Anwendung (zu finden 
unter www.mkk.de). 
 
 
2. § 14 Inkrafttreten erhält folgenden Wortlaut: 
 

§ 14 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 

 
Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen beantragt die Verweisung an den  
Sozialausschuss. 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt mit 20 Ja-Stimme(n) bei 1 
Gegenstimme(n) und 2 Stimmenthaltung(en) die Verweisung an den Sozial-
ausschuss. 
 

 

 
 

http://www.mkk.de/


TOP 17. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Unterbringung von Personen nach dem Landesauf-
nahmegesetz (LAufnG)  
 

Az: 5/A485.0 
Vorlage: 139 / LP 21-
26 STVV 

  
 

Beschluss: 

Die als Anlage beigefügte Satzung der Stadt Erlensee über die Erhebung von Gebühren 
für die Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) wird 
beschlossen. Der Wortlaut dieser Anlage ist Bestandteil des Beschlussvorschlages. 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Einstimmig bei 0 Enthaltung(en) angenommen. 
 

 

 
 
 
 
gez.        gez. 
Christian Scholz Harald Kling 
Stadtverordnetenvorsteher Schriftführer 
 



Stadt Erlensee 
 

Vorlage an die 
Stadtverordnetenversammlung 

Drucksache 96 / LP 21-26 
STVV 

 
Az.: 1.4/0 Erlensee, den 29.09.2022 
Fb.: sonstige Dienste (1) 

    

 
Betr.: Einführung einer standardisierten Prüfung der Klimarelevanz 

hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 13.10.2022 
 

 

Anlagen  
 
 

 

Beratungsfolge Termin  
Stadtverordnetenversammlung vom 13.10.2022 6. Punkt der Tagesordnung 

Bau- und Umweltausschuss 16.03.2023 1. Punkt der Tagesordnung 

Stadtverordnetenversammlung 23.03.2023 4. Punkt der Tagesordnung 

Bau- und Umweltausschuss 05.06.2023 1. Punkt der Tagesordnung 

Stadtverordnetenversammlung 15.06.2023 6. Punkt der Tagesordnung 

Bau- und Umweltausschuss 07.09.2023 3. Punkt der Tagesordnung 

Stadtverordnetenversammlung 14.09.2023 4. Punkt der Tagesordnung 
 

Kostenstelle:  
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste: € 

bisher verausgabt und verfügt: € 
finanzielle Auswirkung der Vorlage: € 

anschließend noch verfügbar: € 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Alle Beschlussvorlagen für die Stadtverordnetenversammlung und den Magistrat werden zukünftig 
mit einer Prüfung der Klimarelevanz des jeweiligen Beschlusses versehen. Als Vorbild dient die 
zweistufige Prüfung des Deutschen Instituts für Urbanistik (difu) und des Deutschen Städtetages. 
 
 
 
Begründung: 
 

Artikel 20a Grundgesetz verpflichtet den Staat und insbesondere auch Kommunen, den Schutz der 
Lebensgrundlagen zum Maßstab ihres Handelns zu machen. Das Bundesverfassungsgericht hat 
unlängst in einem spektakulären Urteil die rechtliche Bewertung der Klimakrise grundlegend neu 
definiert und klargestellt, dass zum Staatsziel nach Artikel 20a konsequenter Klimaschutz im Sinne 
des Pariser Abkommens gehört. Durch dieses Abkommen hat sich Deutschland zur Einhaltung 
eines CO2-Restbudgets verpflichtet, das es uns erlaubt, die globale Erwärmung unter 2 Grad zu 
halten. Eine Überschreitung dieses Budgets wäre daher nicht nur ökologisch, wirtschaftlich und 
gesellschaftlich fatal, sondern auch verfassungswidrig. 



 

Daraus folgt die staatliche Verantwortung, bereits jetzt Maßnahmen zur Reduktion des CO2-
Ausstoßes zu ergreifen, die geeignet sind, einen realistischen Weg zur Klimaneutralität 
einzuschlagen und diese Herausforderung nicht weiter auf zukünftige Generationen zu verlagern. 

Das Verfassungsgerichtsurteil gibt der Verpflichtung zum Klimaschutz eine neue, 
verfassungsrechtliche Dimension. Wir halten das für einen grundlegend neuen Gesichtspunkt. Die 
Tragweite des Urteils zeigt sich auch in den leider noch immer unzureichenden Bemühungen der 
Bundesregierung, das eigene Klimaschutzgesetz umgehend zu verbessern. Als kommunale 
Körperschaft folgen für die Stadt Erlensee aus dieser rechtlichen Verantwortung zwar keine 
konkreten Handlungspflichten. Wir müssen sie jedoch bei allem kommunalen Handeln in die 
Abwägung mit einbeziehen. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden und den Stellenwert 
dieses Abwägungsmaßstabes hervorzuheben, wäre es sinnvoll, eine feste Prüfung der 
Klimarelevanz an all unsere Entscheidungen anzulegen. Mit der Orientierungshilfe des Deutschen 
Instituts für Urbanistik (difu) und des Deutschen Städtetages liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, 
der eine mögliche Umsetzung mit relativ geringem Aufwand aufweist. 

Selbstverständlich darf dies nicht die einzige Bemühung für kommunalen Klimaschutz bleiben, 
wäre aber ein wichtiger Schritt. 

 Für weitere Information:  
 
https://repository.difu.de/jspui/bitstream/difu/583679/1/Difu_2022_Klimaanpassungs-
Check_Kommunen_NRW.pdf 
 
https://www.staedtetag.de/files/dst/docs/Dezernat-6/2021/Orientierungshilfe-Klimanotstand.pdf 
  

https://repository.difu.de/jspui/bitstream/difu/583679/1/Difu_2022_Klimaanpassungs-Check_Kommunen_NRW.pdf
https://repository.difu.de/jspui/bitstream/difu/583679/1/Difu_2022_Klimaanpassungs-Check_Kommunen_NRW.pdf
https://www.staedtetag.de/files/dst/docs/Dezernat-6/2021/Orientierungshilfe-Klimanotstand.pdf


Stadt Erlensee 
 

Vorlage an die 
Stadtverordnetenversammlung 

Drucksache 127 / LP 21-26 
STVV 

 
Az.: 1.4/11.538.40 Erlensee, den 19.06.2023 
Fb.: sonstige Dienste (1) 

    

 
Betr.: Einrichtung Sammelstelle(n) für private Speiseöl und Speisefettabfälle 

hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 15.06.2023 
 

 

Anlagen  
 
 

 

Beratungsfolge Termin  
Stadtverordnetenversammlung vom 14.09.2023 5. Punkt der Tagesordnung 
 

Kostenstelle:  
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste: € 

bisher verausgabt und verfügt: € 
finanzielle Auswirkung der Vorlage: € 

anschließend noch verfügbar: € 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, nach Möglichkeit eine oder mehrere Sammelstellen für private 
Speiseöl- und Speisefettabfälle einzurichten. 
 
 
 
Begründung: 
 
Private Speiseöl- und Speisefettabfälle werden zum Großteil über die Kanalisation entsorgt und 
führen dort zu Verunreinigungen, Verstopfungen und zu großer Belastung der Kläranlage. 
Gleichzeitig geht dadurch eine wertvolle Energieressource verloren, die auch anderweitig genutzt 
werden könnte. 
 
Es sollen nach Möglichkeit private Anbieter gefunden werden, welche die Sammlung und 
Verwertung dieser Ölreste übernehmen.  



Stadt Erlensee 
 

Vorlage an die Stadtverordneten-
versammlung 

Drucksache 131 / LP 21-26 
STVV 

 
Az.: 1.4/13.554.10.20.02 Erlensee, den 02.08.2023 
Fb.: sonstige Dienste (1) 

    

 
Betr.: Instandsetzung des Grabens in den Weideswiesen 

hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 27.07.2023 
 

 
Anlagen  

 

 
Beratungsfolge Termin  
Stadtverordnetenversammlung vom 14.09.2023 6. Punkt der Tagesordnung 

Bau- und Umweltausschuss 08.11.2023 2. Punkt der Tagesordnung 

Stadtverordnetenversammlung 16.11.2023 4. Punkt der Tagesordnung 

Bau- und Umweltausschuss 18.01.2024 1. Punkt der Tagesordnung 

Stadtverordnetenversammlung 25.01.2024 Punkt der Tagesordnung 
 

Kostenstelle:  
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste: € 

bisher verausgabt und verfügt: € 
finanzielle Auswirkung der Vorlage: € 

anschließend noch verfügbar: € 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, den Graben in den Weideswiesen so zu pflegen und zu unterhalten, 
dass sich dadurch ein positiver Effekt für den Grundwasserspiegel und Amphibien in diesem Gebiet 
erzielen lässt. Eine entsprechende Position ist im Haushaltsentwurf 2024 durch den Magistrat zu 
berücksichtigen. 
 
 
Begründung: 
 
Die zunehmend trockenen Sommer und das zunehmende Ausbleiben schneereicher Winter hat 
einen negativen Effekt auf den Grundwasserspiegel auf dem Gebiet der Stadt Erlensee. Musste 
man in früheren Jahren darum bemüht sein, auftretendes Regenwasser möglichst schnell  
abzuleiten, muss es jetzt das Ziel sein, die wenigen konzentrierten Regenfälle möglichst versickern 
zu lassen, um den Grundwasserspiegel wieder aufzufüllen. 
 
Es soll deshalb untersucht werden, ob durch die fachgerechte Grabenpflege und Unterhaltung des 
der Stadt Erlensee gehörenden Grabens in den Weidwiesen sich ein positiver Effekt für den 
Grundwasserspiegel erzielen lässt. Im positiven Fall soll das Vorhaben verstetigt und auf andere 
Grabensysteme ausgedehnt werden. 
Gerade die abschnittsweise fachgerechte Grabenpflege kann sich positiv auf die faunistische 
Ausstattung des Raumes, insbesondere Amphibien, wie z.B. die Knoblauchkröte, auswirken. Bei-
spielsweise könnten Streckenabschnitte geräumt werden, um offene Wasserflächen zu schaffen. 
Ein Drainageeffekt sollte deshalb durch Stauhaltung unbedingt vermieden werden.  



Stadt Erlensee 
 

Vorlage an die 
Stadtverordnetenversammlung 

Drucksache 128 / LP 21-26 
STVV 

 
Az.: 3/3 Erlensee, den 27.06.2023 
Fb.: Hochbau und Liegenschaften 

    

 
Betr.: Veräußerung von Erbbaugrundstücken; 

hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 22.06.2023 
 

 
Anlagen  

 
 

 
Beratungsfolge Termin  
Stadtverordnetenversammlung vom 14.09.2023 7. Punkt der Tagesordnung 

Haupt- und Finanzausschuss 06.12.2023 1. Punkt der Tagesordnung 

Stadtverordnetenversammlung 14.12.2023 4. Punkt der Tagesordnung 
 

Kostenstelle:  
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste: € 

bisher verausgabt und verfügt: € 
finanzielle Auswirkung der Vorlage: € 

anschließend noch verfügbar: € 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.06.2023 über die Ablösesumme 

der Veräußerung von Erbbaugrundstücken in Höhe von 150 € pro Quadratmeter   
Fläche ist aufzuheben. 

 
2.  Der Richtpreis für die Veräußerung von Erbbaugrundstücken wird ab sofort auf mindestens 

2/3 des Bodenrichtwertes erhöht. 
 
 
 
Begründung: 
 
Mit der Grundlagenregelung, die Grundstücke immer analog des gültigen Bodenrichtwertes zu 
veräußern, muss sich die Stadtverordnetenversammlung auch in Zukunft nicht mehr mit diesem 
Thema auseinandersetzen. 
Der Preis wird automatisch immer angepasst und ist damit immer aktuell und fair für alle 
Beteiligten. 
  



Stadt Erlensee 
 

Vorlage an die 
Stadtverordnetenversammlung 

Drucksache 129 / LP 21-26 
STVV 

 
Az.: 1/0/1.4 Erlensee, den 27.06.2023 
Fb.: Zentrale Dienste 

    

 
Betr.: Ablehnung von gendergerechter Sprache; 

hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 27.06.2023 
 

 

Anlagen  
 
 

 

Beratungsfolge Termin  
Stadtverordnetenversammlung vom 14.09.2023 8. Punkt der Tagesordnung 
 

Kostenstelle:  
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste: € 

bisher verausgabt und verfügt: € 
finanzielle Auswirkung der Vorlage: € 

anschließend noch verfügbar: € 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung der Stadt Erlensee sowie die Stadtverordnetenversammlung lehnt die Verwendung 
gendergerechter Sprache in Form der Verwendung von sogenannten „Gender- Sternchen, 
Bindungs-I's, Unterstrichen, Doppelpunkten“ und der Gleichen ab.  
 
Die Verwaltung, der Magistrat und die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung verpflichten 
sich der Verwendung grammatikalisch richtiger Schreibweisen, wie sie auch der Rat für deutsche 
Rechtschreibung und die Gesellschaft für deutsche Sprache vorgibt. 
 
 
 
Begründung: 
 
Die Verwendung des generischen Maskulinums hat insbesondere in den letzten Jahren zu 
kontroversen Debatten geführt, ob und inwiefern das weibliche Geschlecht mit angesprochen wird 
oder nicht. Hierbei hat sich aus einer Minderheit der Bevölkerung entwickelt, verschiedene Formen 
der schriftlichen Ansprache von männlichen, weiblichen sowie "nicht-binärer" Gruppen zu wählen. 
Dies geschieht derweilen durch die Verwendung von Gendersternchen, Bindungs- I's, 
Unterstrichen, Doppelpunkten oder anderer Sonderzeichen. Allerdings handelt es sich hierbei, egal 
in welcher Form, nicht um grammatikalisch richtige oder offiziell anerkannte Schreibweisen.  



Stadt Erlensee 
 

Vorlage an die 
Stadtverordnetenversammlung 

Drucksache 113 / LP 21-26 
STVV 

 
Az.: 3/615.23 Erlensee, den 12.04.2023 
Fb.: Hochbau und Liegenschaften 

    

 
Betr.: Abwägung und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "1. Änderung und 

Erweiterung Markwaldsiedlung" 
 

 

Anlagen Abwägungsvorschlag 
Bebauungsplan "1. Änderung und Erw. Markwaldsiedlung" 
Begründung zum Bebauungsplan 
Baugrundgutachten 
Bestandsplan - Landschaftsplan zum Bebauungsplan 
Textteil Landschaftsplan 
Die Anlagen wurden bereits mit der Einladung zur Sitzung des  
Bau- und Umweltausschusses am 07.09.2023 versandt. 
 

 

Beratungsfolge Termin  
Bau- und Umweltausschuss vom 07.09.2023 1. Punkt der Tagesordnung 

Stadtverordnetenversammlung 14.09.2023 9. Punkt der Tagesordnung 
 

Kostenstelle:  
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste: € 

bisher verausgabt und verfügt: € 
finanzielle Auswirkung der Vorlage: € 

anschließend noch verfügbar: € 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
1. Beschlussfassung zur Abwägung 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee hat die im Rahmen der Auslegung zum 
Bebauungsplan „1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung“ vorgebrachten Anregungen 
sowie die hierzu abgegebenen Stellungnahmen geprüft und beschließt hiermit gemäß der in der 
Anlage beigefügten Abwägung. 
 
2. Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee beschließt gemäß § 10 Abs. 1 BauGB den  

Bebauungsplan „1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung“ 

bestehend aus einer Planzeichnung im Maßstab 1: 1.000 und dem Text der planungsrechtlichen 
Festsetzungen und den bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie den über Ökopunkten 
erworbenen Ausgleichs- und Artenschutzmaßnahmenflächen als  

Satzung 

 
Der Begründung zum Bebauungsplan wird zugestimmt. 



Vorlage: 113 / LP 21-26 STVV 
 
3. Bekanntmachung 
 
Der Magistrat der Stadt Erlensee wird beauftragt, den  

Bebauungsplan „1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung“ 

gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen und den Plan dadurch in Kraft zu setzen. 
 
 
 
Begründung: 
 
 
Der Magistrat der Stadt Erlensee hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 den Beschluss zur Auslegung 
des Bebauungsplans gefasst, sodass das 2. Beteiligungsverfahren durchgeführt werden konnte. 
 
Die Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 03.02.2023 bis 
einschließlich 03.03.2023. Mit Schreiben vom 26.01.2023 wurden die Behörden unterrichtet und 
aufgefordert, ihre Stellungnahmen bis spätestens am 03.03.2023 abzugeben mit dem Hinweis, 
dass Anregungen nach Ablauf der Frist nicht mehr vorgebracht werden können. Die 
Terminvorgabe war mit der Abgabefrist ausreichend bemessen. 
 
Im Rahmen der Auslegung wurden folgende Anregungen vorgebracht: 
 
Schreiben der Träger öffentlicher Belange: 
Positive Stellungnahmen 
haben abgegeben: 
- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
- IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern 
- EAM Netz GmbH 
 
Anregungen und Hinweise der Träger öffentlicher Belange 
haben abgegeben: 
1. Regionalverband FrankfurtRheinMain 
2. Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
3. Kreiswerke Main-Kinzig GmbH 
4. Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
5. Amt für Bodenmanagement Büdingen 
6. Regierungspräsidium Darmstadt Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
7. Deutsche Telekom Technik GmbH 
8. Main-Kinzig Netzdienste GmbH 
9. Regierungspräsidium Darmstadt 
10. Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Gelnhausen 
11. Main-Kinzig-Kreis 63 Bauordnung / 63.4 Kreisentwicklung 
 
Anregungen und Hinweise der Öffentlichkeit 
-Keine 
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Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee 

Beschlussvorlage  
zum Tagesordnungspunkt ...  

der Sitzung am 11.05.2023 
 

Beratung und Beschlussfassung  
zu den 

eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der  
Auslegung 

(gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB) 
zur  

Aufstellung des Bebauungsplans 
“1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung“ 

ST Langendiebach 
Verfahren 
Der Magistrat der Stadt Erlensee hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 den Beschluss zur Auslegung des Bebauungsplans gefasst, sodass das 2. 
Beteiligungsverfahren durchgeführt werden konnte. 
 
Die Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 03.02.2023 bis einschließlich 03.03.2023. Mit Schreiben vom 26.01.2023 
wurden die Behörden unterrichtet und aufgefordert, ihre Stellungnahmen bis spätestens am 03.03.2023 abzugeben mit dem Hinweis, dass Anregungen 
nach Ablauf der Frist nicht mehr vorgebracht werden können. Die Terminvorgabe war mit der Abgabefrist ausreichend bemessen. 
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Im Rahmen der Auslegung wurden folgende Anregungen vorgebracht: 
 
Schreiben der Träger öffentlicher Belange: 
Positive Stellungnahmen 
haben abgegeben: 

- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
- IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern 
- EAM Netz GmbH 

 
Anregungen und Hinweise der Träger öffentlicher Belange 
haben abgegeben: 

1. Regionalverband FrankfurtRheinMain 
2. Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
3. Kreiswerke Main-Kinzig GmbH 
4. Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
5. Amt für Bodenmanagement Büdingen 
6. Regierungspräsidium Darmstadt Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
7. Deutsche Telekom Technik GmbH 
8. Main-Kinzig Netzdienste GmbH 
9. Regierungspräsidium Darmstadt 
10. Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Gelnhausen 
11. Main-Kinzig-Kreis 63 Bauordnung / 63.4 Kreisentwicklung 
 

Anregungen und Hinweise der Öffentlichkeit 
- Keine 
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I. Abwägungsvorschlag  
zu den während der Auslegung eingegangenen Stellungnahmen zum  
Bebauungsplan “1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung“ 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

1 Regionalverband FrankfurtRheinMain 
Schreiben vom 10.02.2023, Az.: Kn   

1.1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 
  J  N   E 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

2 Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
E-Mail vom 13.02.2023 

  

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Der Hinweis betrifft nicht die Bauleit-
planung sondern die nachgeordnete 
Tiefbauplanung und wird hier beachtet. 
 

 
 
 
 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
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Planungsgruppe Thomas Egel 22013-00 Seite 6 von 44 

Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

3 Kreiswerke Main-Kinzig GmbH 
Schreiben vom 10.02.2023, Az.: N/UeL 

  

3.1  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis betrifft nicht die Bauleit-
planung sondern die nachgeordnete 
Tiefbauplanung und wird hier beachtet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 
  J  N   E 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

3 Kreiswerke Main-Kinzig GmbH 
Schreiben vom 10.02.2023, Az.: N/UeL 

  

Zu 
3.1 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

4 Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Schreiben vom 20.02.2023 

  

4.1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

5 Amt für Bodenmanagement Büdingen 
Schreiben vom 20.02.2023, Az.: 22.2-BD-02-06-03-02-B-2023#009 

  

5.1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 

 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 
  J  N   E 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

6 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
Schreiben vom 22.02.2023, Az.: I 18 KMRD-6b 06/05-E 2102-2023 

  

6.1  

 

 

 
Ein entsprechender Hinweis ist in Ziffer 
3.8 des B-planes enthalten. 
 
Der Hinweis betrifft nachgeordnete 
Tiefbauplanung und wird hier beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 
  J  N   E 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

6 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
Schreiben vom 22.02.2023, Az.: I 18 KMRD-6b 06/05-E 2102-2023 

  

Zu 
6.1 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

6 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
Schreiben vom 22.02.2023, Az.: I 18 KMRD-6b 06/05-E 2102-2023 

  

Zu 
6.1 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

6 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
Schreiben vom 22.02.2023, Az.: I 18 KMRD-6b 06/05-E 2102-2023 

  

Zu 
6.1 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

6 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
Schreiben vom 22.02.2023, Az.: I 18 KMRD-6b 06/05-E 2102-2023 

  

Zu 
6.1 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

6 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
Schreiben vom 22.02.2023, Az.: I 18 KMRD-6b 06/05-E 2102-2023 

  

Zu 
6.1 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

6 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
Schreiben vom 22.02.2023, Az.: I 18 KMRD-6b 06/05-E 2102-2023 

  

Zu 
6.1 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

6 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
Schreiben vom 22.02.2023, Az.: I 18 KMRD-6b 06/05-E 2102-2023 

  

Zu 
6.1 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

6 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
Schreiben vom 22.02.2023, Az.: I 18 KMRD-6b 06/05-E 2102-2023 

  

Zu 
6.1 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

6 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
Schreiben vom 22.02.2023, Az.: I 18 KMRD-6b 06/05-E 2102-2023 

  

Zu 
6.1 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

6 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
Schreiben vom 22.02.2023, Az.: I 18 KMRD-6b 06/05-E 2102-2023 

  

Zu 
6.1 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

6 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
Schreiben vom 22.02.2023, Az.: I 18 KMRD-6b 06/05-E 2102-2023 

  

Zu 
6.1 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

6 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
Schreiben vom 22.02.2023, Az.: I 18 KMRD-6b 06/05-E 2102-2023 

  

Zu 
6.1 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

7 Deutsche Telekom Technik GmbH 
Schreiben vom 23.02.2023 

  

7.1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis betrifft nicht die Bauleit-
planung sondern die nachgeordnete 
Tiefbauplanung und wird hier beachtet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 
  J  N   E 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

7 Deutsche Telekom Technik GmbH 
Schreiben vom 23.02.2023 

  

Zu 
7.1 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

8 Main-Kinzig Netzdienste GmbH 
Schreiben vom 28.02.2023, AZ.: Ce 

  

8.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Es erfolgt eine redaktionelle Anpas-
sung 

 
 
 
 
 
 
Der Anregung 
wird entspro-
chen. 

  J  N   E 
   

 



 
Abwägung der Stellungnahmen zur Auslegung des Bebauungsplans „1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung“        Stand 07.03.2023  

Planungsgruppe Thomas Egel 22013-00 Seite 26 von 44 

Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

9 Regierungspräsidium Darmstadt 
Schreiben vom 01.03.2023, Az.: RPDA-Dez. III 31.2-61 d 02.09/30-2022/2 

  

9.1  

 

 
 

Stellungnahme vom 24.08.2022, Az.:  RPDA-Dez. III 31.2-61 d 02.09/30-2022/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

9 Regierungspräsidium Darmstadt 
Schreiben vom 01.03.2023, Az.: RPDA-Dez. III 31.2-61 d 02.09/30-2022/2 

  

Zu 
9.1 

 

 
 

 
 

 
 

9.2 

 
 

 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
Es wird auf eine möglichst geringe Bo-
denversiegelung geachtet (vgl. Ziffer 
2.2. des B-plans). 
 
 
 
 
Eine ortsnahe Versickerung wird in der 
Tiefbauplanung eingeplant. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
   

 



 
Abwägung der Stellungnahmen zur Auslegung des Bebauungsplans „1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung“        Stand 07.03.2023  

Planungsgruppe Thomas Egel 22013-00 Seite 28 von 44 

Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

9 Regierungspräsidium Darmstadt 
Schreiben vom 01.03.2023, Az.: RPDA-Dez. III 31.2-61 d 02.09/30-2022/2 

  

Zu 
9.2 

 

 

 

 
Eine Kennzeichnung zum Risikoüber-
schwemmungsgebiet ist als Karte im 
B-plan eingefügt.  
 
Alle baulichen Anlagen sind auf einer 
Geländehöhe von mindestens 111,50 
m über N.N. zu errichten. 
 
Das Thema Baugrund ist in Ziffer 3.3 
des B-plans enthalten. 
 

 
 

9.3 

 
 

 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
Ein Hinweis zu Kampfmittel ist in Ziffer 
3.8 des B-plans enthalten. 
 
Der Hinweis betrifft nachgeordnete 
Tiefbauplanung und wird hier beachtet. 
 
 

 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

9 Regierungspräsidium Darmstadt 
Schreiben vom 01.03.2023, Az.: RPDA-Dez. III 31.2-61 d 02.09/30-2022/2 

  

Zu 
9.3 

 

 

 
 

 
 

9.4 

 
 

Stellungnahme vom 24.08.2022, Az.:  RPDA-Dez. III 31.2-61 d 02.09/30-2022/1 

 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
 

 
 
 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

9 Regierungspräsidium Darmstadt 
Schreiben vom 01.03.2023, Az.: RPDA-Dez. III 31.2-61 d 02.09/30-2022/2 

  

Zu 
9.4 

 

 

 
 

 
 

9.5 

 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
 

 
 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

9 Regierungspräsidium Darmstadt 
Schreiben vom 01.03.2023, Az.: RPDA-Dez. III 31.2-61 d 02.09/30-2022/2 

  

Zu 
9.5 

 
 

 
 

 
 

9.6 

 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
Eine Kennzeichnung zum Risikoüber-
schwemmungsgebiet ist als Karte im 
B-plan eingefügt.  
 
Alle baulichen Anlagen sind auf einer 
Geländehöhe von mindestens 111,50 
m über N.N. zu errichten. 
 
Das Thema Baugrund ist in Ziffer 3.3 
des B-plans enthalten. 
 
 

 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

9 Regierungspräsidium Darmstadt 
Schreiben vom 01.03.2023, Az.: RPDA-Dez. III 31.2-61 d 02.09/30-2022/2 

  

9.7  

 
Stellungnahme vom 24.08.2022, Az.:  RPDA-Dez. III 31.2-61 d 02.09/30-2022/1 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men und in der nachgeordneten Tief-
bau- und Hochbauplanung beachtet. 
 

 
 
 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

9 Regierungspräsidium Darmstadt 
Schreiben vom 01.03.2023, Az.: RPDA-Dez. III 31.2-61 d 02.09/30-2022/2 

  

Zu 
9.7 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

9 Regierungspräsidium Darmstadt 
Schreiben vom 01.03.2023, Az.: RPDA-Dez. III 31.2-61 d 02.09/30-2022/2 

  

9.8 

 
Stellungnahme vom 24.08.2022, Az.:  RPDA-Dez. III 31.2-61 d 02.09/30-2022/1 

 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men und in der nachgeordneten Tief-
bau- und Hochbauplanung beachtet. 
 

 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
   

 

9.9  

 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
 

 
 
 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

9 Regierungspräsidium Darmstadt 
Schreiben vom 01.03.2023, Az.: RPDA-Dez. III 31.2-61 d 02.09/30-2022/2 

  

9.10  

 

 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
 

 
 
 
 
 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

9 Regierungspräsidium Darmstadt 
Schreiben vom 01.03.2023, Az.: RPDA-Dez. III 31.2-61 d 02.09/30-2022/2 

  

Zu 
9.10 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

9 Regierungspräsidium Darmstadt 
Schreiben vom 01.03.2023, Az.: RPDA-Dez. III 31.2-61 d 02.09/30-2022/2 

  

9.11  

 
 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
 

 
 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
   

 

9.12  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Der Kampfmittelräumdienst wurde di-
rekt beteiligt (vgl. 6.). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
Hinweise 

Beschluss 

10 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Gelnhausen 
Schreiben vom 02.03.2023, Az.: 34c2-22-029088-BV13.3Ho 

  

10.1  

 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. Der Wärmetauscher wird außer-
halb der Bauverbotszone hergestellt. 
 
 

 
 
 
 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
   

 

10.2  

 

 

 
 
 
 
 
Das gesamte Gelände befindet sich im 
Eigentum der Nassauischen Heim-
stätte und ist eine seit mind. 80 Jahren 
geschlossener Siedlungskörper. 
 
 

 
 
 
 
Der Anregung 
wird entspro-
chen. 

  J  N   E 
   

 

10.3  

 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men und in die Hinweise des B-plans 
aufgenommen und in der nachgeord-
neten Tiefbau- und Hochbauplanung 
beachtet. 
 
 

 
 
Der Anregung 
wird entspro-
chen. 

  J  N   E 
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10 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Gelnhausen 
Schreiben vom 02.03.2023, Az.: 34c2-22-029088-BV13.3Ho 

  

Zu 
10.3 

 

Entsprechend aus der Stellungnahme vom 24.08.2022, Az.: 34c2-22-029088-BV13.3Ho: 

 
______ 
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10 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Gelnhausen 
Schreiben vom 02.03.2023, Az.: 34c2-22-029088-BV13.3Ho 

  

Zu 
10.3 
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11 Main-Kinzig-Kreis 63 Bauordnung / 63.4 Kreisentwicklung 
Schreiben vom 03.03.2023, Az.: 63.4 / 405-2023 

  

11.1  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
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11 Main-Kinzig-Kreis 63 Bauordnung / 63.4 Kreisentwicklung 
Schreiben vom 03.03.2023, Az.: 63.4 / 405-2023 

  

Zu 
11.1 

 

 

 
 

 
 

11.2  

 
 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 

 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
   

 

11.3 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
Die bisherige veraltete Energieversor-
gung in den Einzelhaushalten soll 
durch eine gemeinsames Fernwärme-
netz mit zentralem BHKW aus Erd-
wärme optimiert werden. Dies führt zu 
einer Verringerung der Treibhausgase. 

 
 
 
 

 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
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11 Main-Kinzig-Kreis 63 Bauordnung / 63.4 Kreisentwicklung 
Schreiben vom 03.03.2023, Az.: 63.4 / 405-2023 

  

Zu 
11.3 

 

 

 
 

 
 

11.4  

 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
Alle brandschutztechnischen Erforder-
nisse sind in der nachgeordneten Tief-
bau- und Hochbauplanung zu beach-
ten. 
 

 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
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Nr. Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Prüfung der Anregungen/ 
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Beschluss 

11 Main-Kinzig-Kreis 63 Bauordnung / 63.4 Kreisentwicklung 
Schreiben vom 03.03.2023, Az.: 63.4 / 405-2023 

  

11.5  

 
 

 

 

 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 

 
 
 
Der Hinweis 
wird zur 
Kenntnis  
genommen. 

  J  N   E 
   

 

11.6  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nach Satzungsbeschluss werden die 
Unterlagen übersandt. 
 
 
 
 

 
Der Anregung 
wird entspro-
chen. 

  J  N   E 
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Stadt Erlensee
Gemarkung: Langendiebach
Flur: 26

3. HINWEISE 
 

3.1 Abfallwirtschaft 
Werden im Rahmen von Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtungsarbeiten Bodenkonta-
minationen und sonstige Beeinträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch 
und Umwelt ausgehen kann, ist umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Staatl. 
Umweltamt Frankfurt oder der Abfallwirtschaftsbetrieb des Main-Kinzig-Kreises zu benachrichtigen. 
Die weitere Vorgehensweise ist dann abzustimmen. 

3.2 Denkmalschutz 
- Die Markwaldsiedlung steht in seinem Ensemble unter Denkmalschutz. Alle geplanten Baumaßnah-

men sind mit der Denkmalschutzbehörde abzustimmen. 
 

- Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für Denkmal-
pflege/ hessenArchäologie oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen (§ 
21 HDSchG) in diesen Fällen kann für die weitere Fortführung des Vorhabens eine denkmalschutz-
rechtliche Genehmigung nach § 18 HDSchG erforderlich werden. 

- Da im Bebauungsplanbereich mit dem Auftreten von Bodendenkmälern zu rechnen ist, muss eine 
vom Verursacher beauftrage Grabungsfirma mittels einer Baubeobachtung beim Mutterbodenab-
trag/ bei Bodeneingriffen die Maßnahmen begleiten. 

- Sollten bedeutende Reste vorgeschichtlicher Siedlungen / Gräber oder andere Kulturdenkmäler 
auftreten gilt, dass durch die weitere Bebauung Kulturdenkmäler im Sinne von § 2 Abs. 2 HDSchG 
(Bodendenkmäler) zerstört werden. Daher muss im Vorfeld weiterer Bodeneingriffe eine Grabungs-
maßnahme vorgeschaltet werden, um das Kulturgut zu dokumentieren und zu sichern (§ 18 Abs. 5 
HDSchG). Diese Kosten sind vom jeweiligen Verursacher zu tragen. 

 

3.3 Baugrund, Öffentliches Kanalnetz, Gründungsberatung 
Hinweis gem. § 9 (5) 1 BauGB 

 

Im Plangebiet liegt der Grundwasserstand teilweise über 3m unter Geländeoberkante. 
 

Es wird empfohlen, objektbezogene Baugrunduntersuchungen und Gründungsberatungen durchzu-
führen sowie den höchsten Grundwasserstand prüfen zu lassen. Das Ergebnis der Untersuchungen 
ist maßgebend für die Ausführung und Sicherung an der baulichen Anlage. Insbesondere ist bei ob-
jektbezogenen Baugrunduntersuchungen mit Feststellung der höchsten Grundwasserstände über 
die Notwendigkeit von wasserundurchlässigen Kellerkonstruktionen (weiße Wanne) und wasserdich-
ten Kellerfensterlichtschächten zu entscheiden. Dieser Entscheidung kommt besondere Bedeutung 
in Bezug auf die dauerhafte Funktionstüchtigkeit der baulichen Anlage zu. 

 

3.4 Wasserrechtlicher Hinweis 
Hinweise gem. § 9 (5) 1 BauGB 
Das Plangebiet liegt im Südosten teilweise im Risikoüberschwemmungsgebiet der Kinzig/Landwehr-
graben/Fallbach. 

 

3.5 Vorsorgender Bodenschutz 
Sofern vorhanden, soll der Oberboden sowie kulturfähiger Unterboden gesichert werden, damit bei 
einer Bebauung diese belebten Bodenmassen nicht verloren gehen. Diese sollten an geeigneter 
Stelle (Geländegestaltung) sinnvoll wiedereingesetzt werden. 

 

Baustelleneinrichtung und Lagerflächen sollen auf bereits versiegelten oder verdichteten Böden ein-
gerichtet werden. Um Verdichtungen zu minimieren, sollen die Witterungsverhältnisse beim Befahren 
von empfindlichen Böden berücksichtigt werden. Nach Bauende und vor Auftrag des Oberbodens 
sollen Verdichtungen des Unterbodens beseitigt werden. 

 

3.6  Regenwassernutzung 
Die Nutzung des Regenwassers als Brauchwasser (z. B. Toilettenspülung) wird empfohlen. Zur Si-
cherstellung der hygienischen und sicherheitstechnischen Belange sind die Anlagen nach den ein-
schlägigen technischen Regeln auszuführen und zu betreiben. 

 

3.7 Fassadenbegrünungen 
Überwiegend fensterlose Außenwandfassaden sollten dauerhaft mit Kletterpflanzen begrünt werden. 
Klettergerüste sollten dabei einen Achsabstand von 5 m nicht überschreiten. Pro Gerüst sollten min-
destens 3 Pflanzen gepflanzt werden. Bei Selbstklimmern sollte, an den überwiegend geschlossenen 
Außenwänden, über die gesamte Länge mindestens 1 Pflanze pro m² gepflanzt werden. 

 

3.8 Kampfmittelräumdienst 
Es muss im Plangebiet mit Kampfmittel gerechnet werden. Vor Beginn von Bauarbeiten sind entspre-
chende Untersuchungen vorzunehmen. 

 

3.9 Hinweise von HessenMobil 
Die Gebietsausweisung erfolgt in Kenntnis der von der Landesstraße L 3193 ausgehenden Emissio-
nen.  
Es wird darauf hingewiesen, dass Regelungen zu baulichen Anlagen, Pflanzungen, die Freihaltung 
des Lichtraumprofils und eine blendfreie Ausführung von Solar-, PV- und Beleuchtungsanlagen ge-
genüber der L 3193 zu beachten sind. 

 

Niederschlagswässer und sonstige Abwässer (auch geklärte) dürfen nicht der L 3193 zugeleitet wer-
den. 

 

Hessen Mobil und der Main-Kinzig-Kreis übernehmen keinerlei Forderungen hinsichtlich Lärm-, Ab-
gas- und Erschütterungsschutz. 

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 § 9 (1) BauGB 
 

1.1 Art der baulichen Nutzung 
 § 9 (1) Nr.1 BauGB  

 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist als Art der baulichen Nutzung das besondere Wohnge-
biet (WB) gemäß § 4a BauNVO festgesetzt. 

 

1.2 Maß der baulichen Nutzung 
  § 9 (1) Nr.1 BauGB 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist als Maß der baulichen Nutzung die Grundflächenzahl 
(GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ) gemäß Planeintrag nach § 17 (1) BauNVO als Höchstmaß 
festgesetzt. 

 

1.3 Bauweise 
 § 9 (1) Nr. 2 BauGB 

 Die offene Bauweise ist festgesetzt. Es sind gemäß Planeintrag, Einzel- und Doppelhäuser (ED) oder 
Hausgruppen (H) zulässig. 

 

1.4 Geländeoberkante 
Festgelegte Geländeoberkante ist die Oberkante privater bzw. öffentlicher Verkehrsfläche, die das 
Grundstück erschließt, gemessen in der Grundstücksmitte. Bei mehreren angrenzenden Verkehrsflä-
chen ist der Mittelwert aus den Höhenlagen der angrenzenden Straßen anzunehmen. Die Gelände-
höhe ist dem Straßenniveau anzugleichen. 

 

1.5  Geländehöhe 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB) 
Alle baulichen Anlagen sind auf einer Geländehöhe von mindestens 111,50 m über N.N. zu errichten. 

 

1.6 Führung von Versorgungsanlagen und - leitungen 
 § 9 (1) Nr. 13 BauGB 

 Alle Versorgungsleitungen (wie z. B. Telekommunikationsleitungen + Elektroleitungen einschließlich 
20 kV) sind unterirdisch zu verlegen. 

1.6 Grünflächen - und Gehölzanteil auf Privatgrundstücken 
 § 9 (1) Nr. 25a BauGB 
 Begrünungsanteil 

In den Wohngebieten (WB) sind mindestens 20% der Grundstücksflächen als Garten oder Grünflä-
chen anzulegen und zu unterhalten.  

 

Entlang der Straße „Am Fliegerhorst“ sind mindestens 10 Bäume gemäß Artenliste zu pflanzen. 
 

1.7 Artenliste 
 Bei der Gestaltung und Bepflanzung der Flächen nach Ziffer 1.6 sollten vorrangig einheimische und 
standortgerechte Gehölze verwendet werden, z. B. 

   

Bäume: STU 14/16 cm                   Sträucher: H 80/100 cm 
*Spitzahorn       Acer platanoides         Roter Hartriegel     Cornus sanguinea 
Bergahorn        Acer pseudoplatanus       Haselnuss        Corylus avellana 
*Hainbuche       Carpinus betulus         Pfaffenhütchen     Euonymus europaeus 
*Säulenhainbuche   Carpinus betulus `Fastigiata`  Liguster         Ligustrum vulgare 
*Winterlinde       Tilia corda             Heckenkirsche     Lonicera xylosteum 
*Stieleiche        Quercus robur          Hundsrose       Rosa canina 
*Säuleneiche      Quercus robur `Fastigiata`    Salweide        Salix caprea 
Eberesche       Sorbus aucuparia         Schwarzer Holunder  Sambucus nigra 
Traubeneiche      Quercus petraea         Wolliger Schneeball  Viburnum lantana 
                                Schlehe         Prunus spinosa 

 

* Empfehlung für Straßenbäume mind. STU 20/25 cm 
 

Geeignete Obstsorten, Hochstamm, o.B., STU 7 cm: 
Apfel                             Birne 
Gelber Edelapfel                      Bosc`s Flaschenbirne 
Winterrambour Gute Graue                 
Ditzels Rosenapfel                     Zwetsche 
Schafsnase                         Nancy Reneklode 
Kaiser Wilhelm                       Hauszwetsche 
Schöner aus Boskoop                    
Bismarkapfel                        Kirsche 
Gewürzluike                         Telckners Schwarze 
                                Königskirsche, Typ Querfurt 
Speierling                          Schneiders späte Knorpelkirsche  

 

1.8 Erhaltung und Gestaltung von Gehölzflächen 
 § 9 (1) Nr. 25a+b BauGB 

Auf den gekennzeichneten Flächen sind alle vorhandenen Baumbestände zu erhalten. 
 

1.9 Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
 § 9 (1) Nr. 20 BauGB 
  

 Ökologische Baubegleitung 
Es ist bei Abrissmaßnahmen eine fachlich qualifizierte ökologische Baubegleitung einzusetzen. 

 

Gehölzschutz 
Bäume und Gehölze, angrenzend an Baumaßnahmen, sind nach dem Stand der Technik vor Be-
schädigung und Beeinträchtigung zu schützen entsprechende DIN-Normen sind zu beachten. 
Der Eichenhain am Ostrand ist durch das Einbringen eines Wurzelvorhanges vor Baumaßnahmen zu 
Schützen. 

 

 Gehölzrodung 
Bei der Rodung von Gehölzen sind die gesetzlichen Vorgaben zu beachten. Gehölzrodungen sind 
nur in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. / 29. Februar zulässig. 

 

 Rückbau von Gebäuden und Bauwerken 
Vor dem Rückbau von Gebäuden und Bauwerken ist im Rahmen der betreffenden Genehmigungs-
verfahren eine aktuelle, gebäudespezifische Einschätzung zur Existenz von Fledermausquartieren 
und Vogelnestern vorzunehmen. 

 

Dazu sind alle mit verhältnismäßigem Aufwand und Risiko zu untersuchenden Bauwerksteile nach 
naturschutzfachlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Ergeben sich dabei Anhaltspunkte für die 
Existenz von Nestern und / oder Quartieren, sind die weiteren Schritte mit der zuständigen Natur-
schutzbehörde abzustimmen und umzusetzen. 

 

1.10  Flächen zum Ausgleich/extern im Teilplan B 
 § 9 (1a) BauGB) 
Das verbleibende Biotopwertdefizit wird durch die Bereitstellung von Ökopunkten im Stadtwald (Bu-
lau) kompensiert. 

 

1.10.1  AF 1 
Waldumwandlung (Ökokonto der Stadt Erlensee). 
Es wird auf dem Flurstück 8/24 der Flur 26, Gemarkung Langendiebach, 
Abteilung 11 C 1 mit 12.000 m² große Teilfläche des Ökokontos herangezogen. 

 

Als Maßnahme ist vorgesehen, die Flächen von Hybridpappelbeständen in Erlenwald umzuwandeln. 
Grundlage hierfür ist der Bescheid der UNB/MKK vom 27.01.2004 

 

1.10.2  AF 2 
Prozessschutz im Auenwald (Ökokonto der Stadt Erlensee). 
Es wird auf dem Flurstück 8/24 der Flur 26, Gemarkung Langendiebach, 
Abteilung 12 A 1 mit 3.571 m² große Teilfläche des Ökokontos herangezogen. 

 

Als Maßnahme ist vorgesehen, die Flächen unter Prozessschutz zu stellen. 
Grundlage hierfür ist der Bescheid der UNB/MKK vom 27.01.2004 

 

1.10.3  AF 3 
Prozessschutz im Auenwald (Ökokonto der Stadt Erlensee). 
Es wird auf dem Flurstück 8/24 der Flur 26, Gemarkung Langendiebach, 
Abteilung 12 B 1.1 mit 1.109 m² große Teilfläche des Ökokontos herangezogen. 

 

Als Maßnahme ist vorgesehen, die Flächen unter Prozessschutz zu stellen. 
Grundlage hierfür ist der Bescheid der UNB/MKK vom 27.01.2004 

 

1.10.4  AF 4 
Prozessschutz im Auenwald (Ökokonto der Stadt Erlensee). 
Es wird auf dem Flurstück 8/24 der Flur 26, Gemarkung Langendiebach, 
Abteilung 7 1.1 mit 961 m² große Teilfläche des Ökokontos herangezogen. 

 

Als Maßnahme ist vorgesehen, die Flächen unter Prozessschutz zu stellen. 
Grundlage hierfür ist der Bescheid der UNB/MKK vom 27.01.2004 

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 § 9 (4) BauGB in Verb. mit § 81 HBO 
 

2.1 Dachgestaltung 
Dachneigung 
Es sind Dachneigungen von 30-45° zulässig. 
Für Nebenanlagen sind auch Dachneigungen von 0-45° zulässig. 

 

Dacheindeckung/Dachfarbe 
Es ist bei Dachneigungen über 15° nur kleinteiliges Material wie z. B. Betondachsteine, Tonziegel 
etc. . in der Farbe schwarz bis grau und braun zulässig. 

 

Es sind auch Dachbegrünungen zulässig. 
 

 Dachaufbauten 
 Gauben sind als Sattel- oder Schleppgauben auszuführen und auf insgesamt 30% der Hausbreite zu 
beschränken. Gauben haben vom First einen Mindestabstand von 0,75m und der Giebelwand min-
destens 1,50 m einzuhalten. Werden mehrere Gauben auf der Dachfläche angeordnet, sind sie als 
horizontales Band auszuführen und in einem einheitlichen Format zu gestalten. 

 

2.2 Stellplätze und Vorgartengestaltung 
 

Schottergärten sind nicht zulässig. 
 

Stellplätze und Garagenzufahrten sind in wasser- und luftdurchlässigen Belägen herzustellen (z. B. 
Porenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen etc.). Andere Gestaltungsmaterialien sind in begrün-
deten Ausnahmefällen zulässig, wenn der Versiegelungsgrad so gering wie möglich gehalten wird.  

 

Die Stellplatzsatzung der Stadt Erlensee vom 19.09.2020 wird für den Geltungsbereich dieses Be-
bauungsplans in § 4 Zahl (1) Anlage Ziffer 1.2 für die erforderliche Zahl der Stellplätze für Mehrfamili-
enhäuser mit 0,8 geregelt. 

 

2.3 Einfriedungen  
 

 Straßenseitige Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 0,80 m zulässig. 
 

2.4 Farbgebung baulicher Anlagen 
 

 Die Farbgebung der baulichen Anlagen hat sich in das Landschaftsbild einzupassen. Nicht zugelas-
sen werden Kunststoffverkleidungen und Imitate von natürlichen Stoffen sowie reflektierende, glän-
zende oder glasierte Materialien. Als Außenanstriche an den Wandflächen unzulässig sind grelle 
oder glänzende Farben. Die Festsetzungen gelten auch für Anbauten, Nebengebäuden und Gara-
gen, die farblich an das Hauptgebäude anzupassen sind. Verkleidungen aus Holz in den Giebelberei-
chen oder vorgemauerte Klinker sind zulässig. 

 

2.5 Licht 
 

Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen sind aus nichtreflektierendem dunklem Material erlaubt. 
Diese sind baugestalterisch in die Dachfläche einzufügen. Weitere Maßnahmen zur Nutzung regene-
rativer Energien sind erlaubt, soweit keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Einwirkungsbereich 
eintreten können. 

 

Vor Einbau Sonnenlichtreflektionen verursachender Bauelemente und technischer Anlagen (z. B. ver-
spiegelte Gläser, Photovoltaikanlagen) ist deren Blendwirkung auf schützenswerte Daueraufenthalts-
flächen und -räume nach der „Richtlinie zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen" des Län-
derausschusses für Immissionsschutz (LAI) vom 13.09.2012 zu überprüfen. Ergibt die Prüfung, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen durch Blendung auftreten können, sind ausreichend dimensionierte 
Blenden oder andere dem Stand der Technik entsprechende Schutzmaßnahmen vorzusehen. Kann 
die Blendwirkung nicht vermieden werden ist der Einbau blendender Bauelemente unzulässig. 

 

Die öffentliche und private Außenbeleuchtung ist energiesparend, streulichtarm und insektenverträg-
lich zu installieren und zu betreiben. Es dürfen nur Lampen mit bernsteinfarbenen bis warmweißen 
Licht mit geringem Ultraviolett- und Blauanteil (Farbtemperatur von 1800 bis maximal 3000 Kelvin) 
eingesetzt werden, deren Betriebszeit durch Zeitschaltungen soweit wie möglich zu verkürzen ist. 

 

Zum Zwecke der Vermeidung weiterer Himmelaufhellung und zum Schutz nachtaktiver Tiere und In-
sekten (z.B. Fledermäuse) sind nur voll abgeschirmte Leuchten zu verwenden, die im installierten Zu-
stand kein Licht horizontal oder nach oben abstrahlen (Upward Light Ratio = 0, besser Lichtstärke G6 
nach DIN EN 13201). Auf Bodenstrahler, aufgeneigte Leuchten, Kugelleuchten, nicht abgeschirmte 
Röhren, Fassadenanstrahlungen ist zu verzichten. 

 

Wechsellicht (Änderung des Betriebszustandes der Beleuchtungsanlage in weniger als 5 Minuten) darf 
nicht verwendet werden. Ebenso ist bewegtes Licht nicht zulässig. 
Bei allen Beleuchtungsanlagen sind Außenwirkungen auf angrenzende potenzielle Lebensräume 
nachtaktiver oder nachts ruhebedürftiger Lebewesen (inkl. Menschen) grundsätzlich zu vermeiden. 
Flächige Fassadenanstrahlungen, (wie z. B. Wand ohne Logo), freistrahlende Röhren und rundum 
strahlende Leuchten (Kugelleuchten, Solarkugeln) mit einem Lichtstrom höher 50 Lumen sind unzu-
lässig. Durch Schalter, Zeitschaltuhren oder Smart Technologien soll die Beleuchtung auf die Nut-
zungszeit begrenzt werden." 

2.6 Lärm 
 

Lärmemittierende Anlagen wie z.B. Luftwärmepumpen, Klimaanlagen, Küchendunstabzugsanlagen 
und vergleichbare Analgen sind entsprechend dem Stand der Technik auf dem Gebiet des Lärm- und 
Erschütterungsschutzes zu errichten, zu betreiben und zu warten. Bei Ihrem Betrieb verursachte Be-
urteilungspegel müssen mindestens 6 dB (A) unter dem Immissionsrichtwert der TA-Lärm für den Ein-
wirkungsbereich nach Ziffer 2.2 TA-Lärm liegen. Stationäre Anlagen, wie z.B. Luftwärmepumpen, dür-
fen keine ton- und/impulshaltige oder tieffrequente Geräusche erzeugen. 
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Begründung zum B-Plan "1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung“,  

Stadt Erlensee, ST Langendiebach 1 

   Planungsgruppe Thomas Egel 

1 Einleitung 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee hat in ihrer Sitzung am 
10.03.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes „1. Änderung und Erweiterung 
Markwaldsiedlung“ beschlossen mit der Maßgabe, die im Geltungsbereich gele-
genen Grundstücke einer städtebaulichen Neuordnung zuzuführen.  
 
Am westlichen Ortsrand von Langendiebach soll im Bereich der bestehenden 
Markwaldsiedlung mit einer Fläche von ca. 3,7 ha ein „besonderes Wohngebiet“ 
(WB) gemäß § 4a BauNVO festgesetzt werden. Es sollen ausschließlich Woh-
nungen für „bezahlbares Wohnen“ und „Sozialwohnungen“ bereitgestellt werden. 
 
Eine Nachverdichtung soll dabei durch den Abriss und Neubau von Gebäuden 
(33 und 33a, 11 und 11a sowie 4 und 4a) sowie der ergänzenden Neubebauung 
mit Schaffung eines attraktiven Zentrums mit Platzgestaltung im Bereich des der-
zeitigen Spielplatzes und gegenüber erfolgen.  
 
Bei der Auswahl der Neubauflächen sollen die alten Eichenbestände im Südos-
ten erhalten werden.  
 
Eine neue umweltgerechte Energieversorgung wird auf dem Stand der Technik 
eingeplant. 
 
Die Straße „Zum Fliegerhorst“ im Norden wird mit einbezogen, da sie nach Fer-
tigstellung der neuen Südostanbindung zum Gewerbegebiet „Fliegerhorst“ nun-
mehr attraktiv gestaltet werden kann und mit Stellplätzen ausgebaut werden soll. 
 
Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt ca. 3,7 ha. 
 
 
2 Veranlassung und Ziele 
Die Stadt Erlensee hat in ihrer regionalplanerischen Funktion eines Unterzent-
rums die Aufgabe, die Funktion als Wohn- und Arbeitsbereich zu sichern. 
 
In den Unterzentren sollen die Einrichtungen der überörtlichen Grundversorgung 
im vollen Umfang angeboten werden. In Unterzentren an der Nahverkehrs- und 
Siedlungsachse, die ein ausreichendes Flächenangebot aufweisen, kann eine 
über die Eigenentwicklung hinausgehende Siedlungstätigkeit stattfinden. 
 
Im Rhein-Main-Gebiet besteht eine sehr hohe Nachfrage nach Wohnbauflächen. 
Die Stadt Erlensee möchte daher mit dieser Planung Baulandflächen innerhalb 
eines geschlossenen Siedlungsbereiches bereitstellen.  
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3 Bodenschutz 
3.1 Ziele des Bodenschutzes 
Der Bodenschutz in Bau- und Planungsvorhaben ist in verschiedenen Gesetzes-
grundlagen verankert. Grundlegende Schutzklauseln finden sich im Baugesetz-
buch (BauGB), Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Hessischen Altlasten- 
und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG) und im Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG).  
 
Baugesetzbuch (BauGB) 
§ 1a Bodenschutzklausel 
(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauli-
che Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maß-
nahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwe-
cke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. 
 
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 
§ 1 Zweck und Grundsätze 
Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern 
oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuweh-
ren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreini-
gungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Bo-
den zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner 
natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte so weit wie möglich vermieden werden. 
 
Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG 
§ 1 Ziele des Bodenschutzes 
Die im Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG) veranker-
ten Bodenziele sind die Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter 
schädlicher Bodenveränderungen den Schutz der Böden vor Erosion, Verdich-
tung und vor anderen nachteiligen Einwirkungen auf die Bodenstruktur, einen 
sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden, unter anderem durch Be-
grenzung der Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelungen auf das not-
wendige Maß, die Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlas-
ten sowie hierdurch verursachten Gewässerverunreinigungen. 
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Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
Im § 1 (3) des BNatSchG (Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege) 
sind zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts insbesondere Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Natur-
haushalt erfüllen können; nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu rena-
turieren, oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, 
der natürlichen Entwicklung zu überlassen. 
 
3.2 Alternativenprüfung gemäß Hess. Altlasten- und Bodenschutzge-
 setz 
Gemäß § 3 Abs. 2 (Pflichten der öffentlichen Hand) des Hess. Gesetzes zur Aus-
führung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensanierung ist bei 
Planaufstellungen vor Inanspruchnahme von nicht versiegelten, nicht baulich ver-
änderten oder unbebauten Flächen zu prüfen, ob eine Wiedernutzung von bereits 
versiegelten, sanierten, baulich veränderten oder bebauten Flächen möglich ist. 
 
Die Stadt Erlensee hat die Baulandreserven in der bebauten Ortslage, aufge-
braucht. Der Umbau, die Erneuerung und die Ergänzung der vorhandenen Struk-
turen sind bereits erfolgt. 
 
In Erlensee ist keine bereits versiegelte, sanierte, baulich veränderte oder be-
baute Fläche vorhanden, die als alternativer Standort für die geplante Nachver-
dichtung in Frage kommt. 
Die Alternativenprüfung wurde zudem bereits in der übergeordneten RegFNP 
Planung durchgeführt. Die Fläche des Bebauungsplans ist bereits als Wohnbau-
fläche – Bestand dargestellt. 
 
3.3 Bodenschutz in der Bauleitplanung 
Bezugnehmend auf die Richtlinie "Bodenschutz in der Bauleitplanung, Arbeits-
hilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der 
Umweltprüfung nach BauGB in Hessen" werde die folgenden Bodenrelevante 
Sachverhalte aufgeführt, die in dem Umweltbericht berücksichtigt worden sind. 
 

Bodenrelevante Sachverhalte  Bearbeitung  
1  Boden: Ziele  in Kap. 3.1 benannt 

1 Boden und Bodenfunktion: 
 Bestandsaufnahme  

in Kap. 6.3, 6.4, 6.5 und 12.4.1.4 durchgeführt  

2. Bodenvorbelastungen in Kap. 6.3, 6.4 und 6.5 benannt 

3. Boden: zusammenfassende  Bewertung In Kap. 6.5 und 8. bewertet 

4. Boden: Erheblichkeit in Kap. 8.4 und 12.4.1.4 bewertet 
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5. Boden: Auswirkungsprognose bei Nicht-
 durchführung der Planung 

in Kap. 12.5 benannt 

6. Boden: Auswirkungsprognose bei  
 Durchführung der Planung 

in Kap. 8, 8.4, 12.2.3 und 12.8.1.4 benannt 

7. Boden: Vermeidung und Verminderung in Kap. 8., 8.3 und 12.9.3 benannt 

8. Boden: Ausgleich in Kap. 9 benannt 

9. Boden: Planungsalternativen in Kap. 3.2, 12.6 und 12.7 benannt 

10. Boden: Methoden und Schwierigkeiten in Kap. 12.10.1 benannt 

11. Boden: Monitoring in Kap. 12.10.2 benannt 

 
 
4 Klimaschutz 
Gemäß § 1 Absatz 5 Satz 2 des BauGB (vom 23.Sept. 2004, BGBl. I S.2414, 
zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 12. April 2011, BGBl. I S.619) 
sollen Bauleitpläne dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, 
die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Kli-
maschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, 
zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild 
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. 
 
Durch die ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz (§ 1a Abs. 5 BauGB) 
sollen die Erfordernisse des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den 
Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden.  
 
Der Grundsatz ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. 
Hierbei sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unterei-
nander gerecht abzuwägen. 
 
Klimaschutz 
Hauptansätze des Klimaschutzes sind Verringerung des Ausstoßes von Treib-
hausgasen, die durch Industrie, Landwirtschaft, Verkehr und Privathaushalte frei-
gesetzt werden. Bei baulicher Entwicklung gehören hierzu insbesondere Maß-
nahmen zur Energieeinsparung und zur Energieeffizienz, mit denen ein ge-
wünschter Nutzen mit möglichst wenig Energieeinsatz erreicht werden soll. Wei-
ter ist der Einsatz von regenerativen Energien, also die Nutzung von Bioenergie 
aus Biomasse oder Energiepflanzen, Geothermie, Solarenergie, Wasserkraft und 
Windenergie zu nennen.  
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Die bisherige veraltete Energieversorgung in den Einzelhaushalten soll durch 
eine gemeinsames Fernwärmenetz mit zentralem BHKW aus Erdwärme opti-
miert werden. Dies führt zu einer Verringerung der Treibhausgase. 
 
Beim Klimaschutz geht es auch um die Erhaltung solcher Naturbestandteile, die 
das Treibhausgas CO2 aufnehmen (Waldareale, Feuchtgebiete wie Moore, 
Sümpfe und Flussauen und die Ozeane). Daher wird möglichst viel Grünbestand 
erhalten. 
 
In Hinsicht auf den notwendigen Energiebedarf der Privathaushalte wird im Plan-
gebiet darauf hingewiesen, dass die Anbringung von Sonnenkollektoren und Fo-
tovoltaik Anlagen erwünscht ist.  
 
Anpassung 
Durch Anpassungsmaßnahmen sollen mögliche Schädigungen vermieden bzw. 
verringert werden, aber auch die veränderten klimatischen Gegebenheiten 
zunutze gemacht werden.  
 
Durch die Anpassungsmaßnahmen wird die Verwundbarkeit der Systeme gegen-
über der Klimaänderung reduziert oder ihre Anpassungsfähigkeit (Anpassungs-
kapazität) erhöht. 
 
Anpassung an den Klimawandel / Bevölkerungsschutz 
Auch im Bevölkerungsschutz besteht angesichts des Klimawandels die Notwen-
digkeit, Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln. Die Ziele des Bevölkerungs-
schutzes sind Vorkehrungen zu sichern, die mit einer zunehmenden Zahl an Ext-
remereignissen wie Hochwasser, Starkniederschlägen oder langanhaltenden Hit-
zeperioden umgehen müssen.  
 
Im Planbereich ist mit solchen besonderen schwerwiegenden Auswirkungen 
nicht zu rechnen. Besondere Vorkehrungen werden daher durch die Bauleitpla-
nung nicht festgesetzt.  
 
Anpassung an den Klimawandel / Bodenschutz 
Böden spielen eine zentrale Rolle im Klimageschehen. Zwischen Böden und At-
mosphäre findet der Austausch klimarelevanter Gase wie z. B. Kohlendioxid und 
Methan statt. Eine Schlüsselfunktion kommt den Böden als Kohlenstoff-Senke 
zu. Etwa ein Drittel aller von Menschen verursachten Treibhausgasemissionen 
sind dabei auf Landnutzungsänderungen (z. B. Umwandlung von Forst- oder 
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Grünlandböden in Ackerland) und eine nicht standortangepasste Bodenbewirt-
schaftung zurückzuführen. 
 
Anpassungsmaßnahmen sind prinzipiell Erhalt, Wiederherstellung bzw. nachhal-
tige Verbesserung der Kohlenstoff-Senken-Funktion der Böden. Überbauungs-
schutz besonders speicherfähiger Böden, Rekultivierung oder Renaturierung von 
devastierten Flächen. 
 
Weiterhin sind Maßnahmen wie Verringerung des Flächenverbrauchs bei der 
Siedlungs- und Verkehrsentwicklung und Flächenentsiegelung durch Bauleitpla-
nung erzielbar. Diese Aktivitäten führen zur Freihaltung der Böden für die Versi-
ckerung von Regenwasser sowie zur Minimierung des Hochwasserrisikos in 
Überschwemmungsgebieten. 
 
Durch die Bauleitplanung werden im Plangebiet folgende Anpassungsmaßnah-
men durch die Festsetzung von: 
• Erhaltung des hohen Grünflächen- und Gehölzanteils auf den Grundstücken, 
• Zum Teil erhöhte Verdichtung mit Festsetzung des Versiegelungsgrades 

durch GRZ und der Bauweise,  
• Festsetzung von Anwendung nur wasser- und luftdurchlässiger Beläge für 

Stellplätze, 
zum Schutz des Bodens erzielt. 
 
Anpassung an den Klimawandel / Verkehr 
Von den zu erwartenden Klimaänderungen sind für die Verkehrsinfrastruktur ins-
besondere die Zunahme von Starkregenereignissen, starken Stürmen und Hitze-
tagen von Bedeutung.  
Starkregen und Dauerregenereignisse können den Verkehrssektor gefährden, da 
sie zu Überschwemmungen, Bodeninstabilität sowie Beeinträchtigungen der Ka-
pazität der Infrastruktur und der Erreichbarkeit von Industrieanlagen führen kön-
nen. 
Der Verkehrssektor wird fachlich als generell anpassungsfähig beurteilt, da be-
reits eine Vielzahl von Anpassungsoptionen, vor allem technische Lösungen, zur 
Verfügung stehen. Ein zentraler Aspekt für die Infrastrukturplanung ist die Anpas-
sung von Normen an veränderte klimatische Bedingungen. Dieses wird in der 
nachgeordneten Straßenplanung berücksichtigt. 
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Anpassung an den Klimawandel / Gebäudeplanung 
Der Hinweis auf günstige Gebäudeplanung und die Entwicklung energetisch 
günstiger Gebäudeformen ist in der Planung eingetragen.  
Weitere Möglichkeiten liegen in der Südorientierung der Gebäude in Verbindung 
mit einer großflächigen Verglasung nach Süden und kleinen Fenstern nach Nor-
den. 
Auf die Festsetzung von bestimmten Energienutzungen wurde bewusst verzich-
tet, da dies durch andere Gesetze und Verordnungen wesentlich besser und zeit-
lich angepasster geregelt wird. Eine Festsetzung im Bebauungsplan überdauert 
mehrere Jahrzehnte und wäre daher bereits nach wenigen Jahren veraltet. 
 
 
5 Vorgaben übergeordneter Planung 
5.1 Regionaler Flächennutzungsplan 2010 (RegFNP) 
Die Planfläche ist im RegFNP als:  
• Wohnbaufläche – Bestand 
dargestellt. 
 
Der Bebauungsplan „1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung“ ist damit 
dem RegFNP angepasst. 
 
5.2 Schutzgebiete 
Schutzgebiete wie Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Natura 2000-
Gebiete oder Naturdenkmale werden durch den Bebauungsplan nicht berührt. 
Biotope gemäß § 13 HAGBNatSchG werden durch die Planungsabsichten nicht 
beseitigt. 
 
Hinweise auf Bodendenkmal befinden sich im südwestlichen Planbereich. Hier 
sind keine Baumaßnahmen geplant. Die Gebäude des Plangebietes stehen unter 
Ensembleschutz, daher sind Baumaßnahmen mit der Denkmalschutzbehörde 
abzustimmen. 
 
 
6 Rahmenbedingungen 
6.1 Lage im Raum 
Die Stadt Erlensee liegt im südwestlichen Teil des Main-Kinzig-Kreises.  
 
Durch die überregionalen Verkehrswege A 45 und A 66, B 43a, B 45 und B 8/40 
ist sie sowohl in den Verdichtungsraum Rhein-Main als auch in den nord-, ost- 
und südhessischen Raum angebunden. 
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Das ca. 3,7 ha große Plangebiet „Markwaldsiedlung“ liegt westlich der Ortslage 
von Rückingen, gehört aber zur Gemarkung des Ortsteils Langendiebach. 
 
Im Nordosten wird das Plangebiet von der Straße „Zum Fliegerhorst“, im Südos-
ten von der L 3193 begrenzt. Im Südwesten und im Westen befindet sich Wald. 
Im Norden schließt sich ein Weg sowie Grünland an. 
 
Das Planungsgebiet ist weitgehend eben. Es liegt auf einem Höhenniveau von 
ca. 110,50 m ü. NN.  
 
6.2 Bestandserfassung 
Nach der Naturräumlichen Gliederung von Deutschland gehört dieser Bereich zur 
Haupteinheit Untermainebene und zur Untereinheit Flugsandgebiet Wilhelms-
bad-Wolfgang, einer von Dünen und Flugsanden überlagerten, meist bewalde-
ten, 100-120 m ü NN hohen Mainterrasse. 
 
Das Plangebiet umfasst die Markwaldsiedlung, die in einem Bebauungsplan erst 
im Jahr 2002 nachträglich geregelt wurde. 
 
Das Plangebiet ist bereits bebaut, zwischen den zwei bis viergeschossigen 
Wohngebäuden befinden sich großzügige Grünflächen, zum Teil auch mit Ge-
hölzen (z. B. Eichen, Birke, Hainbuchenhecken, Fichte, Linde). Verkehrsflächen 
sowie Stellplatzflächen sind ebenfalls bereits vorhanden. Ca. in der Mitte des 
Plangebietes befindet sich ein Spielplatz mit Gehölzbestand (z. B. Birke).  
 
Im östlichen und südlichen Planbereich befindet sich ein Wald mit Gehölzbestand 
(Eiche, Ahorn, Hainbuche, Walnuss, Weißdorn, Holunder sowie Birke). 
 
Im Nordosten wird das Plangebiet von der Straße „Zum Fliegerhorst“, im Südos-
ten von der L 3193 begrenzt. Im Südwesten und im Westen befindet sich Wald. 
Im Norden schließt sich ein Weg sowie Grünland an.  
 
6.3 Altablagerungen 
Es liegen keine Hinweise auf Altablagerungen vor. 
 
6.4 Kampfmittel 
Es liegen Hinweise auf Kampfmittel vor. Entsprechende Voruntersuchungen sind 
daher vor Baubeginn vorzunehmen. 
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6.5 Boden 
Im Plangebiet ist weitgehend eine Bodenformgesellschaft aus Gley-Braunerden 
mit Pseudogley-Braunerden sowie Gleye mit Naßgleyen zu finden.  
 
Dieser natürlich anstehende Boden ist jedoch im Plangebiet nur noch teilweise 
vorhanden. 
Der Boden wurde aufgefüllt, bebaut, vermischt und verändert. 
 
6.6 Bevölkerungsstruktur 
Gehaltsstruktur 
Laut einer Untersuchung der Markt- & Meinungsforschung InWIS Forschung & 
Beratung GmbH, Bochum verfügt die derzeitige Bewohnerschaft zu ca. 38% über 
ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von unter 1.000 €. Weitere ca. 24 % 
verfügen über ein Einkommen von bis zu 1.500 € pro Haushalt im Monat. Über 
die Hälfte der befragten Haushalte müssen somit mit 1.500 € netto im Monat 
auskommen. 
 
PKW-Besitz 
Dieses niedrige Einkommensniveau spiegelt sich auch in der Anzahl der PKW 
pro Haushalt wider. Laut Umfrage besitzt ca. ein Viertel (26%) gar kein Fahrzeug. 
57% besitzt einen PKW, während lediglich 13% über zwei PKW verfügen. 
 
Altersstruktur  
In der Siedlung sind über die Hälfte der Bewohner älter als 53 Jahre, ein Drittel 
der Bewohner sogar 60 Jahre oder älter. Lediglich ein Viertel der Bewohner sind 
jünger als 40 Jahre. Es ist davon auszugehen, dass sich in der Siedlung ohne 
Entwicklung und Erweiterung auch in Zukunft die Altersstruktur nicht erheblich 
verjüngen wird.  
 
 
7 Planung 
7.1 Planungsvorgaben 
Die Stadt Erlensee hat in ihrer regionalplanerischen Funktion eines Unterzent-
rums die Aufgabe, die Funktion als Wohn- und Arbeitsbereich zu sichern. 
 
In den Unterzentren sollen die Einrichtungen der überörtlichen Grundversorgung 
im vollen Umfang angeboten werden. In Unterzentren an der Nahverkehrs- und 
Siedlungsachse, die ein ausreichendes Flächenangebot aufweisen, kann eine 
über die Eigenentwicklung hinausgehende Siedlungstätigkeit stattfinden. 
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Planungsvorgabe war daher, die im REGFNP dargestellte Wohnbaufläche/Pla-
nung in eine den örtlichen Gegebenheiten und Siedlungsstrukturen angepasste 
Bebauung weiter zu entwickeln.  
 
Eine Nachverdichtung soll dabei durch den Abriss und Neubau von Gebäuden 
(33 und 33a, 11 und 11a sowie 4 und 4a) sowie der hochverdichteten Neubebau-
ung mit Schaffung eines attraktiven Zentrums mit Platzgestaltung im Bereich des 
derzeitigen Spielplatzes und gegenüber erfolgen.  
 
Es sind bei der Nachverdichtung die Belange des Denkmalschutzes (z. B.: Ku-
batur, Dachform und -neigung, Wegeführung und -gestaltung) zu beachten. 
 
Bei der Auswahl der Neubauflächen sind insbesondere die alten Eichenbestände 
im Südosten zu erhalten.  
 
Weiterhin ist eine neue Energieversorgung auf dem Stand der Technik einzupla-
nen. 
 
Die Straße „Zum Fliegerhorst“ im Norden wird mit einbezogen, da sie nach Fer-
tigstellung der neuen Südostanbindung zum Gewerbegebiet „Fliegerhorst“ nun-
mehr attraktiv gestaltet werden kann und mit Stellplätzen ausgebaut werden 
kann. 
In den Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind ca. 3,7 ha Fläche, einbezo-
gen worden. 
 
Die Art der baulichen Nutzung soll durch die Festlegung als: 
• besonderes Wohngebiet (WB gem. § 4a BauGB) 
• Verkehrsflächen 
definiert werden. 
 
Für die entstehenden Eingriffe in die Natur und Landschaft ist ein externer Aus-
gleich bereitzustellen. 
 
7.2 Städtebauliches Konzept 
Bei der Entwicklung des städtebaulichen Konzeptes wurden insgesamt umwelt-
verträgliche Gesichtspunkte sowie städtebauliche Aspekte miteinander ver-
knüpft, wobei folgende Zielkonzepte zugrunde gelegt werden: 
 
Bodenkonzept 
• Nachverdichtung durch Abriss und Neubebauung. 
• geringst möglicher Bodenverbrauch 
• geringst mögliche Versiegelung 
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Wasserkonzept 
• Regenwassernutzung 
• Regenwasserversickerung 
• Aufrechterhaltung des Wasserkreislaufes 
 
Landschaftskonzept 
• Erhaltung der Eingrünung der Planfläche 
 
Energiekonzept 
• Schaffung einer neuen Energieversorgung durch Erdsonden und einem un-

terirdischen Wärmespeicher 
 
Die einzelnen Nutzungsansprüche bedürfen in ihrer Gesamtheit durch rechtsver-
bindliche Festsetzungen einer städtebaulichen Ordnung.  
 
7.3 Verkehrserschließung des Baugebietes 
Die Markwaldsiedlung wird durch eine bestehende Ringstraße erschlossen, die 
Norden auf die Straße „Zum Fliegerhorst“ mündet. Die ehemalige Durchgangs-
straße „Zum Fliegerhorst wird im Rahmen der Südostanbindung an das Gewer-
begebiet „Fliegerhorst“ im Südosten zur L 3193 geschlossen und im Nordwesten 
an die neue Südostanbindung und darüber wieder an die L 3193 angeschlossen. 
 
Die alte Verbindung zur L 3193 wird für den Straßenverkehr geschlossen. Für 
den Rad- und Fußverkehr wird eine Bedarfs-Lichtzeichenanlage gebaut. 
 
Rad-und Fußwege 
Alle Verkehrsflächen im Geltungsbereich sind für Rad- und Fußwege ausgelegt. 
 
Ruhender Verkehr 
Öffentliche Stellplätze können innerhalb des Planungsgebietes eingerichtet wer-
den. Die Verkehrsflächen sind dementsprechend ausreichend dimensioniert wor-
den. Die privaten Stellplätze sind auf den Grundstücken gemäß der angepassten 
Festsetzung zur Stellplatzsatzung der Stadt Erlensee nachzuweisen.  
 
7.4 ÖPNV 
Das Plangebiet soll am Nordrand, im Bereich des Anschlusses Südostanbin-
dung, durch eine neue Buslinie erschlossen werden. 
 
7.5 Baugebiet und dessen Bebauung 
Das Plangebiet nimmt die Markwaldsiedlung und die nördlich angrenzende Stra-
ßentrasse ein. Um die besondere Eigenart des denkmalgeschützten Siedlungs-
gebietes und dem Ziel Schaffung eines attraktiven Zentrums und markanten 
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Eingangszonen zu ermöglichen wurde die Regelung als besonderes Wohngebiet 
(WB) gewählt. 
 
Besonderes Wohngebiet (WB) gemäß § 4a BauNVO 
• Es sind, je nach Quartiersneuplanung und Bestand 2 bis 5 Geschosse fest-

gesetzt.  
• Die maximale Versiegelung ist durch die festgesetzte GRZ von 0,3 und GFZ 

von 0,4/0,6/0,9 im Bestand geregelt.  
Im Bereich der Ergänzung erfolgt je nach Quartiersneuplanung die Regelung 
einer GRZ von 0,3/0,6 und einer GFZ von 1,5/1,6/2,2.  

• In den Baufeldern des besonderen Wohngebietes sind in der Regel Einzel- 
und Doppelhäuser und nur am Nordrand Hausgruppen zulässig. 

• Durch die Vorgaben des Denkmalschutzes sind nur Satteldächer mit einer 
Dachneigung von 30-45° zulässig. 

• Um den Versiegelungsgrad im Vorgartenbereich so gering wie möglich zu 
halten, sind sowohl die Stellplätze als auch die Gebäudezuwegung in wasser- 
und luftdurchlässigen Belägen herzustellen.  
 

7.6 Festsetzungen 
Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 (1) BauGB 
Art der baulichen Nutzung 
§ 9 (1) Nr.1 BauGB  
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist als Art der baulichen Nutzung das  
• Besondere Wohngebiet (WB) gemäß § 4a BauNVO 
festgesetzt. 
 
Begründung 
Diese Festsetzung entspricht den Zielen der städtebaulichen Entwicklung der 
Stadt Erlensee und ist aus den übergeordneten Zielen einer Nachverdichtung 
und dem sparsamen Umgang mit landwirtschaftlichen Räumen und Boden abge-
leitet. Eine Überschreitung der max. Ausnutzungswerte in der GFZ ist geboten 
um die vorhandenen Grünflächen möglichst weitgehend erhalten zu können. 
 
Maß der baulichen Nutzung 
§ 9 (1) Nr.1 BauGB 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist als Maß der baulichen Nutzung: 
• Grundflächenzahl (GRZ 0,3/0,4/0,6) gem. §§ 17 und 19 BauNVO 
• die Geschossflächenzahl (GFZ 0,6/0,9/1,5/1,6/2,2) gem. §§ 17 und 20 

BauNVO 
• sowie die Zahl der Vollgeschosse (II/III/IV/V) gem. §§ 17 und 20 BauNVO 
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Begründung: 
Mit dieser Festsetzung werden die baulichen Möglichkeiten in ihrer Lage und hö-
henmäßigen Ausdehnung an den Bestand der umgebenden Bebauung ange-
passt. 
 
Bauweise, Baugrenzen, überbaubaren Grundstücksflächen 
§ 9 (1) Nr. 2 BauGB  
Die offene Bauweise ist festgesetzt. Es sind gemäß Planeintrag, Einzel- und Dop-
pelhäuser (ED) oder Hausgruppen (H) zulässig. 
 
Begründung 
Die offene Bauweise ist aufgrund der Lage und der vorhandenen angrenzenden 
Bebauung städtebauliches Ziel der Gemeinde Erlensee. 
 
Die Bebauung i. d. R. mit Einzel- und Doppelhäusern fügt sich in die bestehende 
Struktur ein. 
 
Geländeoberkante 
Festgelegte Geländeoberkante ist die Oberkante privater bzw. öffentlicher Ver-
kehrsfläche, die das Grundstück erschließt, gemessen in der Grundstücksmitte. 
Bei mehreren angrenzenden Verkehrsflächen ist der Mittelwert aus den Höhen-
lagen der angrenzenden Straßen anzunehmen. Die Geländehöhe ist dem Stra-
ßenniveau anzugleichen. 
 
Begründung 
Die exakte Definition der Geländeoberkante vereinfacht die Bauantragsbearbei-
tung. Die Modellierung der Freiflächenoberkante fördert erheblich das Erschei-
nungsbild des Baugebietes. 
 
Geländehöhe 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB) 
Alle baulichen Anlagen sind auf einer Geländehöhe von mindestens 111,50 m 
über N.N. zu errichten. 
 
Begründung 
Der Geltungsbereich liegt teilweise im Risikoüberschwemmungsgebiet des Fall-
bachs. Das Gelände soll daher mindestens auf die max. mögliche Überschwem-
mungshöhe von bis zu 111.48 m Ü. NN angehoben werden. 
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Führung von Versorgungsleitungen 
§ 9 (1) Nr. 13 BauGB 
Alle Versorgungsleitungen (wie z. B. Telekommunikationsleitungen + Elektrolei-
tungen bis einschließlich 20 KV- Leitungen usw.) sind unterirdisch zu verlegen. 
 
Begründung 
Die unterirdische Verlegung der Leitung fördert erheblich das Erscheinungsbild 
des Baugebietes und ist der Stand der Technik. 
 
Grünflächen - und Gehölzanteil auf Privatgrundstücken 
§ 9 (1) Nr. 25a BauGB 
 
Begrünungsanteil 
In den Wohngebieten (WB) sind mindestens 20% der Grundstücksflächen als 
Garten oder Grünflächen anzulegen und zu unterhalten.  
 
Entlang der Straße „Am Fliegerhorst“ sind mindestens 10 Bäume gemäß Arten-
liste zu pflanzen. 
 
Begründung 
Grünflächen dienen der Gestaltung des Landschaftsbildes, der Förderung des 
Kleinklimas und der Artenvielfalt von Tier- und Pflanzenarten.  
 
Artenliste 
Bei der Gestaltung und Bepflanzung der Flächen nach Ziffer 1.6 sind vorrangig 
einheimische und standortgerechte Gehölze zu verwenden. 
 
Begründung 
Die Artenlisten dienen der einheitlichen Gestaltung des Landschaftsbildes und 
zur Förderung der Artenvielfalt von einheimischen Tier- und Pflanzenarten. 
 
Erhaltung und Gestaltung von Gehölzflächen 
§ 9 (1) Nr. 25a+b BauGB 
Auf den gekennzeichneten Flächen sind alle vorhandenen Baumbestände zu er-
halten. 
 
Begründung 
Die Erhaltung der Bäume unterstützt das Landschaftsbild und dient der Förde-
rung des Klimaschutzes und der Artenvielfalt von einheimischen Tier- und Pflan-
zenarten. 
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Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft 
§ 9 (1) Nr. 20 BauGB 
 
Ökologische Baubegleitung 
Es ist bei Abrissmaßnahmen eine fachlich qualifizierte ökologische Baubeglei-
tung einzusetzen. 
 
Gehölzschutz 
Bäume und Gehölze, angrenzend an Baumaßnahmen, sind nach dem Stand der 
Technik vor Beschädigung und Beeinträchtigung zu schützen entsprechende 
DIN-Normen sind zu beachten. 
Der Eichenhain am Ostrand ist durch das Einbringen eines Wurzelvorhanges vor 
Baumaßnahmen zu Schützen. 
 
Gehölzrodung 
Bei der Rodung von Gehölzen sind die gesetzlichen Vorgaben zu beachten. Ge-
hölzrodungen sind nur in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. / 29. Februar zu-
lässig. 
 
Rückbau von Gebäuden und Bauwerken 
Vor dem Rückbau von Gebäuden und Bauwerken ist im Rahmen der betreffen-
den Genehmigungsverfahren eine aktuelle, gebäudespezifische Einschätzung 
zur Existenz von Fledermausquartieren und Vogelnestern vorzunehmen. 
 
Dazu sind alle mit verhältnismäßigem Aufwand und Risiko zu untersuchenden 
Bauwerksteile nach naturschutzfachlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Erge-
ben sich dabei Anhaltspunkte für die Existenz von Nestern und / oder Quartieren, 
sind die weiteren Schritte mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen 
und umzusetzen. 
 
Begründung 
Die Maßnahmen fördern den Klimaschutzes und die Artenvielfalt von einheimi-
schen Tier- und Pflanzenarten. 
 
Flächen zum Ausgleich/extern 
§ 9 (1a) BauGB) 
Das verbleibende Biotopwertdefizit wird durch die Bereitstellung von Ökopunkten 
im Stadtwald (Bulau) kompensiert. 
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AF 1 
Waldumwandlung (Ökokonto der Stadt Erlensee). 
Es wird auf dem Flurstück 8/24 der Flur 26, Gemarkung Langendiebach, 
Abteilung 11 C 1 mit 12.000 m² große Teilfläche des Ökokontos herangezogen. 
Als Maßnahme ist vorgesehen, die Flächen von Hybridpappelbeständen in Er-
lenwald umzuwandeln. 
Grundlage hierfür ist der Bescheid der UNB/MKK vom 27.01.2004 
 
AF 2 
Prozessschutz im Auenwald (Ökokonto der Stadt Erlensee). 
Es wird auf dem Flurstück 8/24 der Flur 26, Gemarkung Langendiebach, 
Abteilung 12 A 1 mit 3.571 m² große Teilfläche des Ökokontos herangezogen. 
 
Als Maßnahme ist vorgesehen, die Flächen unter Prozessschutz zu stellen. 
Grundlage hierfür ist der Bescheid der UNB/MKK vom 27.01.2004 
 
AF 3 
Prozessschutz im Auenwald (Ökokonto der Stadt Erlensee). 
Es wird auf dem Flurstück 8/24 der Flur 26, Gemarkung Langendiebach, 
Abteilung 12 B 1.1 mit 1.109 m² große Teilfläche des Ökokontos herangezogen. 
 
Als Maßnahme ist vorgesehen, die Flächen unter Prozessschutz zu stellen. 
Grundlage hierfür ist der Bescheid der UNB/MKK vom 27.01.2004 
 
AF 4 
Prozessschutz im Auenwald (Ökokonto der Stadt Erlensee). 
Es wird auf dem Flurstück 8/24 der Flur 26, Gemarkung Langendiebach, 
Abteilung 7 1.1 mit 961 m² große Teilfläche des Ökokontos herangezogen. 
Als Maßnahme ist vorgesehen, die Flächen unter Prozessschutz zu stellen. 
Grundlage hierfür ist der Bescheid der UNB/MKK vom 27.01.2004 
 
Begründung 
Unvermeidbare Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft sind nach gesetzli-
chen Regelungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaß-
nahmen). Es ist zu bevorzugen für die Avifauna diese in unmittelbarer Nähe 
durchzuführen. 
 
Die Maßnahmen dienen u.a. dem Ausgleich des im Landschaftsplan ermittelten 
Defizits. Die Maßnahmen werden neben dem Arten- und Biotopschutz auch der 
ortsansässigen Bevölkerung zur Naherholung dienen. 
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BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
nach § 9 (4) BauGB in Verb. mit § 91 HBO 
 
Dachgestaltung 
Dachneigung 
Es sind Dachneigungen von 30-45° zulässig. 
Für Nebenanlagen sind auch Dachneigungen von 0-45° zulässig. 
 
Dacheindeckung/Dachfarbe 
Es ist bei Dachneigungen über 15° nur kleinteiliges Material wie z. B. Betondach-
steine, Tonziegel etc. in der Farbe schwarz bis grau und braun zulässig. 
 
Es sind auch Dachbegrünungen zulässig. 
 
Begründung 
Die Festsetzungen in Bezug auf die Dachgestaltung orientieren sich an den 
Wohngebäuden in der Umgebung des Plangebietes. 
Die vorgesehenen Dachneigungen erlauben die Installation solarthermischer An-
lagen.  
 
Stellplätze, Garagen und Vorgartengestaltung 
Schotter- und Kiesgärten sind nicht zulässig. 
 
Stellplätze und Garagenzufahrten sind in wasser- und luftdurchlässigen Belägen 
herzustellen (z. B. Porenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen etc.). Andere 
Gestaltungsmaterialien sind in begründeten Ausnahmefällen zulässig, wenn der 
Versiegelungsgrad so gering wie möglich gehalten wird.  
Die Stellplatzsatzung der Stadt Erlensee vom 19.09.2020 wird für den Geltungs-
bereich dieses Bebauungsplans in § 4 Zahl (1) Anlage Ziffer 1.2 für die erforder-
liche Zahl der Stellplätze für Mehrfamilienhäuser mit 0,8 geregelt. 
 
Begründung 
Die Festsetzung fördert erheblich das Erscheinungsbild des neuen Baugebietes. 
Freiflächen werden vor Versiegelung geschützt. 
 
Erläuterungen zum festgesetzten Stellplatzschlüssel  
Zurzeit stellt die Nassauische Heimstätte ca. 1 PKW-Stellplatz pro Wohnung.  
 
Laut einer Untersuchung der InWIS verfügt die derzeitige Bewohnerschaft über 
ein niedriges bis sehr niedriges monatliches Haushaltsnettoeinkommen. Dies 
spiegelt sich in der Anzahl der PKW pro Haushalt wider. Es besteht zudem eine 
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sehr hohe Altersstruktur. Sowohl die Alters- als auch die Gehaltsstruktur bestäti-
gen den niedrigen Bedarf an Stellplätzen. Mehr als Dreiviertel der Haushalte 
(83%) besitzen gar kein oder maximal ein Auto. 
 
Die Verkehrsgesellschaft Main-Kinzig (KVG) beabsichtigt in ihren Planungen 
eine regelmäßige Anbindung der Markwaldsiedlung mittels der Buslinie MKK-30 
(Takt alle 30 min) an den Hanauer Hauptbahnhof. Mit dieser Verbindung besteht 
in Zukunft die Möglichkeit die Siedlung an weitere Städte wie z. B. Frankfurt an-
zuschließen. Der Familienbus kann weitere Angebote neben dem Schulbus 
schaffen. 
 
Durch den Neubau der Straße „Zum Fliegerhorst“ werden Parksuchverkehre und 
somit Fremdparker nicht mehr vorhanden sein. Insofern wird von einem solchen 
zusätzlichen Angebot abgesehen. Nur Stellplätze für den reinen Bedarf der Sied-
lung werden nachgewiesen. 
 
In der Voraussicht, dass viele derzeitige und zukünftige Bewohner der Markwald-
siedlung im nahe gelegenen „Gewerbepark Fliegerhorst“ eine Arbeitsstelle erhal-
ten, ist aufgrund der heutigen Mobilitätsentwicklung und Energiepreise davon 
auszugehen, dass der Weg zur Arbeitsstelle per Fuß oder (Elektro-)Fahrrädern 
erreicht wird.  
 
Begleitet durch den neuen Anschluss der Siedlung über eine neue Umgehungs-
straße zum Gewerbepark wird auch das Radwegenetz ausgebaut. Die Verbin-
dung einerseits zum Gewerbepark und andererseits zur Mitte Erlensees wird ver-
kehrssicher und ökologisch attraktiv gestaltet. 
 
Einfriedungen  
Straßenseitige Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 0,80 m zulässig. 
 
Begründung 
Die Festsetzung fördert erheblich das Erscheinungsbild des neuen Baugebietes. 
 
Farbgebung baulicher Anlagen  
Die Farbgebung der baulichen Anlagen hat sich in das Landschaftsbild einzupas-
sen. Nicht zugelassen werden Kunststoffverkleidungen und Imitate von natürli-
chen Stoffen sowie reflektierende, glänzende oder glasierte Materialien. Es sind 
als Außenanstriche an den Wandflächen unzulässig grelle oder glänzende Far-
ben. Die Festsetzungen gelten auch für Anbauten, Nebengebäuden und Gara-
gen, die farblich an das Hauptgebäude anzupassen sind. Verkleidungen aus Holz 
in den Giebelbereichen oder vorgemauerte Klinker sind zulässig. 
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Begründung 
Die Festsetzung fördert erheblich das Erscheinungsbild des neuen Baugebietes. 
 
Beleuchtungen im öffentlichen Raum 
Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen sind aus nichtreflektierendem dunk-
lem Material erlaubt. Diese sind baugestalterisch in die Dachfläche einzufügen. 
Weitere Maßnahmen zur Nutzung regenerativer Energien sind erlaubt, soweit 
keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Einwirkungsbereich eintreten können. 
 
Vor Einbau Sonnenlichtreflektionen verursachender Bauelemente und techni-
scher Anlagen (z. B. verspiegelte Gläser, Photovoltaikanlagen) ist deren Blend-
wirkung auf schützenswerte Daueraufenthaltsflächen und -räume nach der 
„Richtlinie zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen" des Länderaus-
schusses für Immissionsschutz (LAI) vom 13.09.2012 zu überprüfen. Ergibt die 
Prüfung, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch Blendung auftreten kön-
nen, sind ausreichend dimensionierte Blenden oder andere dem Stand der Tech-
nik entsprechende Schutzmaßnahmen vorzusehen. Kann die Blendwirkung nicht 
vermieden werden ist der Einbau blendender Bauelemente unzulässig. 
 
Die öffentliche und private Außenbeleuchtung ist energiesparend, streulichtarm 
und insektenverträglich zu installieren und zu betreiben. Es dürfen nur Lampen 
mit bernsteinfarbenen bis warmweißen Licht mit geringem Ultraviolett- und 
Blauanteil (Farbtemperatur von 1800 bis maximal 3000 Kelvin) eingesetzt wer-
den, deren Betriebszeit durch Zeitschaltungen soweit wie möglich zu verkürzen 
ist. 
 
Zum Zwecke der Vermeidung weiterer Himmelaufhellung und zum Schutz nacht-
aktiver Tiere und Insekten (z.B. Fledermäuse) sind nur voll abgeschirmte Leuch-
ten zu verwenden, die im installierten Zustand kein Licht horizontal oder nach 
oben abstrahlen (Upward Light Ratio = 0, besser Lichtstärke G6 nach DIN EN 
13201). Auf Bodenstrahler, aufgeneigte Leuchten, Kugelleuchten, nicht abge-
schirmte Röhren, Fassadenanstrahlungen ist zu verzichten. 
 
Wechsellicht (Änderung des Betriebszustandes der Beleuchtungsanlage in we-
niger als 5 Minuten) darf nicht verwendet werden. Ebenso ist bewegtes Licht nicht 
zulässig. 
 
Bei allen Beleuchtungsanlagen sind Außenwirkungen auf angrenzende potenzi-
elle Lebensräume nachtaktiver oder nachts ruhebedürftiger Lebewesen (inkl. 
Menschen) grundsätzlich zu vermeiden. Flächige Fassadenanstrahlungen, (wie 
z. B. Wand ohne Logo), freistrahlende Röhren und rundum strahlende Leuchten 
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(Kugelleuchten, Solarkugeln) mit einem Lichtstrom höher 50 Lumen sind unzu-
lässig. Durch Schalter, Zeitschaltuhren oder Smart Technologien soll die Be-
leuchtung auf die Nutzungszeit begrenzt werden." 
 
Begründung 
Die Festsetzung dient dem Schutz vor schädlichen Lichtemissionen für den Men-
schen und nachtaktive Tiere (Insekten). 
 
Lärm 
Lärmemittierende Anlagen wie z.B. Luftwärmepumpen, Klimaanlagen, Kü-
chendunstabzugsanlagen und vergleichbare Analgen sind entsprechend dem 
Stand der Technik auf dem Gebiet des Lärm- und Erschütterungsschutzes zu 
errichten, zu betreiben und zu warten. Bei Ihrem Betrieb verursachte Beurtei-
lungspegel müssen mindestens 6 dB (A) unter dem Immissionsrichtwert der TA-
Lärm für den Einwirkungsbereich nach Ziffer 2.2 TA-Lärm liegen. Stationäre An-
lagen, wie z.B. Luftwärmepumpen, dürfen keine ton- und/impulshaltige oder tief-
frequente Geräusche erzeugen. 
 
Begründung 
Die Festsetzung dient dem Schutz vor Lärmbelästigung. 
 
 
HINWEISE 
Altlasten 
Werden im Rahmen von Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtungsar-
beiten Bodenkontaminationen und sonstige Beeinträchtigungen festgestellt, von 
denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen kann, ist umgehend 
das Regierungspräsidium Darmstadt, aktuelle Abteilung Arbeitsschutz und Um-
welt/Frankfurt oder das Bauamt der Stadt zu benachrichtigen. Die weitere Vorge-
hensweise ist dann abzustimmen. 
 
Denkmalschutz 
- Die Markwaldsiedlung steht in seinem Ensemble unter Denkmalschutz. Alle ge-
planten Baumaßnahmen sind mit der Denkmalschutzbehörde abzustimmen. 
 

- Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem 
Landesamt für Denkmalpflege/ hessenArchäologie oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen (§ 21 HDSchG) in die-
sen Fällen kann für die weitere Fortführung des Vorhabens eine denkmal-
schutzrechtliche Genehmigung nach § 18 HDSchG erforderlich werden. 
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- Da im Bebauungsplanbereich mit dem Auftreten von Bodendenkmälern zu 
rechnen ist, muss eine vom Verursacher beauftrage Grabungsfirma mit-
tels einer Baubeobachtung beim Mutterbodenabtrag/ bei Bodeneingriffen 
die Maßnahmen begleiten. 

 
- Sollten bedeutende Reste vorgeschichtlicher Siedlungen / Gräber oder 

andere Kulturdenkmäler auftreten gilt, dass durch die weitere Bebauung 
Kulturdenkmäler im Sinne von § 2 Abs. 2 HDSchG (Bodendenkmäler) zer-
stört werden. Daher muss im Vorfeld weiterer Bodeneingriffe eine Gra-
bungsmaßnahme vorgeschaltet werden, um das Kulturgut zu dokumen-
tieren und zu sichern (§ 18 Abs. 5 HDSchG). Diese Kosten sind vom je-
weiligen Verursacher zu tragen. 

 
Baugrund, Öffentliches Kanalnetz, Gründungsberatung 
Hinweis gem. § 9 (5) 1 BauGB 
Im Plangebiet liegt der Grundwasserstand teilweise über 3m unter Geländeober-
kante. 
 
Es wird empfohlen, objektbezogene Baugrunduntersuchungen und Gründungs-
beratungen durchzuführen sowie den höchsten Grundwasserstand prüfen zu las-
sen. Das Ergebnis der Untersuchungen ist maßgebend für die Ausführung und 
Sicherung an der baulichen Anlage. Insbesondere ist bei objektbezogenen Bau-
grunduntersuchungen mit Feststellung der höchsten Grundwasserstände über 
die Notwendigkeit von wasserundurchlässigen Kellerkonstruktionen (weiße 
Wanne) und wasserdichten Kellerfensterlichtschächten zu entscheiden. Dieser 
Entscheidung kommt besondere Bedeutung in Bezug auf die dauerhafte Funkti-
onstüchtigkeit der baulichen Anlage zu. 
 
Wasserrechtlicher Hinweis 
Hinweise gem. § 9 (5) 1 BauGB 
Das Plangebiet liegt im Südosten teilweise im Risikoüberschwemmungsgebiet 
der Kinzig/Landwehrgraben/Fallbach. 
 
Vorsorgender Bodenschutz 
Sofern vorhanden, soll der Oberboden sowie kulturfähiger Unterboden gesichert 
werden, damit bei einer Bebauung diese belebten Bodenmassen nicht verloren 
gehen. Diese sollten an geeigneter Stelle (Geländegestaltung) sinnvoll wieder-
eingesetzt werden. 
 
Baustelleneinrichtung und Lagerflächen sollen auf bereits versiegelten oder ver-
dichteten Böden eingerichtet werden. Um Verdichtungen zu minimieren, sollen 
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die Witterungsverhältnisse beim Befahren von empfindlichen Böden berücksich-
tigt werden. Nach Bauende und vor Auftrag des Oberbodens sollen Verdichtun-
gen des Unterbodens beseitigt werden. 
 
Fassadenbegrünungen 
Überwiegend fensterlose Außenwandfassaden sollten dauerhaft mit Kletterpflan-
zen begrünt werden. Klettergerüste sollten dabei einen Achsabstand von 5 m 
nicht überschreiten. Pro Gerüst sollten mindestens 3 Pflanzen gepflanzt werden. 
Bei Selbstklimmern sollte, an den überwiegend geschlossenen Außenwänden, 
über die gesamte Länge mindestens 1 Pflanze pro m² gepflanzt werden. 
 
Kampfmittelräumdienst 
Es muss im Plangebiet mit Kampfmitteln gerechnet werden. Vor Beginn von Bau-
arbeiten sind entsprechende Untersuchungen vorzunehmen. 
 
Hinweise von HessenMobil 
Die Gebietsausweisung erfolgt in Kenntnis der von der Landesstraße L 3193 aus-
gehenden Emissionen.  
Es wird darauf hingewiesen, dass Regelungen zu baulichen Anlagen, Pflanzun-
gen, die Freihaltung des Lichtraumprofils und eine blendfrei Ausführung von So-
lar-, PV- und Beleuchtungsanlagen gegenüber der L 3193 zu beachten sind. 
 
Niederschlagswässer und sonstige Abwässer (auch geklärte) dürfen nicht der L 
3193 zugeleitet werden. 
 
Hessen Mobil und der Main-Kinzig-Kreis übernehmen keinerlei Forderungen hin-
sichtlich Lärm-, Abgas- und Erschütterungsschutz. 
 
 
8 Eingriff und Ausgleich, Teilplan A 
Gemäß § 13 BNatschG sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft vom Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche 
Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu kompen-
sieren. 
 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind gemäß § 14 BNatschG (Bundesnatur-
schutzgesetz, vom 01.03.2010) Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbin-
dung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 
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Im Sinne des § 15 Abs. (2) BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, unver-
meidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Er-
satzmaßnahmen). 
 
Der Bebauungsplan bereitet einen Eingriff in Natur und Landschaft vor. Im Rah-
men des vorliegenden Bauleitplanverfahrens hat die Kommune daher gemäß § 
1 a Abs. 3 BauGB in der Abwägung unter anderem über Vermeidung und Kom-
pensation unvermeidbarer Eingriffe zu entscheiden. 
 
Obwohl in der Abwägung keine Verpflichtung zur Vollkompensation besteht, hat 
sich die Gemeinde im Hinblick auf die zu erwartende Versiegelung, die Auswir-
kungen auf Boden und Wasserhaushalt sowie Pflanzen und Tierwelt und die üb-
rigen Umweltauswirkungen für eine möglichst vollständige Kompensation ent-
schieden. Bei der Bewertung hat sie sich zur Orientierung, neben der verbal-ar-
gumentative Methode, für die Anwendung der mathematischen Hessischen Kom-
pensationsverordnung, entschieden. Rein mathematische Verfahren können die 
Eingriffsbewertung jedoch nur unzureichend darstellen. Sie sind aufgrund ihrer 
Schematisierung nicht die am besten geeignete Methode, die Besonderheiten 
des jeweiligen Standorts zu berücksichtigen. Die zusätzlich verbal-argumentative 
Bewertung gibt nach dem Verständnis der Kommune den aktuellen Wissens-
stand wieder. Der Kommune ist bewusst, dass andere Bewertungsmethoden zu 
anderen Ergebnissen kommen können. Angesichts der Zielsetzung der Kom-
mune hätten andere Vorgehensweisen aber nicht zu einem anderen Abwägungs-
ergebnis geführt.  
 
Trotz der Vermeidungs- und der Minimierungsmaßnahmen im Plangebiet des 
Bebauungsplans verbleiben Defizite, die ausgeglichen werden müssen. Weitere 
erforderliche Ausgleichsmaßnahmen werden außerhalb des Plangebietes gere-
gelt. 
 
Die vorgenannten Maßnahmen werden neben dem Arten- und Biotopschutz auch 
dem Bodenschutz, dem Landschaftsbild und der extensiven Erholungsnutzung 
dienen. 
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8.1 Eingriffsbeschreibung 
Bestand  
Das Plangebiet des Teilplans A hat eine Größe von 37.187 m².  
 
Es sind folgende Flächennutzungen / Biotoptypen als Voreingriff zu betrachten: 
B-planfläche, Urplan 
∗ 22.831 Bauflächen (WA und MI, GRZ 0,3), davon 

Versiegelbare Flächen (max. 80 %)    5.479 m² 
Grünflächen (mind. 20 %)  17.352 m² 

∗ Private Grünfläche    6.552 m² 
∗ Verkehrsfläche, versiegelt    3.999 m² 
 
Erweiterungsfläche 
∗ Verkehrsfläche, versiegelt    1.733 m² 
∗ Verkehrsgrünfläche    2.072 m² 
 
Planung 
Innerhalb des Bebauungsplans ergeben sich folgende Flächenaufteilungen: 
 
Innerhalb des Bebauungsplans ergeben sich folgende Flächenaufteilun-
gen:  
Teilplan A  
• Verkehrsflächen  5.528 m² 
• Verkehrsflächen/Stellplätze  1.149 m² 
19.643 m² Baugebiet (WB mit GRZ 0,3), davon: 
• überbaubare Flächen 5.893 m² 
• Grünflächen 13.750 m² 
 
4.174 m² Baugebiet (WB mit GRZ 0,4), davon: 
• überbaubare Flächen 1.670 m² 
• Grünflächen 2.504 m² 

 
6.702 m² Baugebiet (WB mit GRZ 0,6), davon: 
• überbaubare Flächen 4.021 m² 
• Grünflächen 2.681 m² 

 
Teilplan B 
• Flächen für den Ausgleich 17.641 m² 
 
Folgende Böden sind als Voreingriff zu betrachten:  
Im Gebiet sind bereits veränderte und vermischte Böden aus Gley-Braunerden 
und Pseudogley-Braunerden sowie Gleye mit Naßgleyen zu finden.  
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Der Nacheingriff in den Boden wird flächenmäßig wie folgt aussehen: 
Bis zu ca. 0,7 ha Fläche können zusätzlich versiegelt, teilversiegelt oder überbaut 
werden. Dort ist mit Totalverlust der Funktionserfüllung bezüglich des Bodens 
und des Wasserhaushaltes zu rechnen. 
 
Mindestens ca. 1,4 ha werden als Grünflächen erhalten. Hier erfolgt keine verän-
derte Funktionsfähigkeit des Bodens. 
 
8.2 Eingriffsvermeidung 
Im Rahmen der Eingriffsvermeidung bezüglich des Artenschutzes werden die 
Schutzzeiten des Naturschutzgesetzes eingehalten.  
 
Vor Abrissarbeiten und Baubeginn ist eine Kontrolle auf möglicherweise vorkom-
mende Vogel- und Fledermausarten vorzunehmen. 
 
Eine Eingriffsvermeidung bezüglich des Bodenschutzes ist nur bedingt möglich. 
Oberboden ist vor Vermischung und Verdichtung zu schützen sowie ordnungs-
gemäß abzuziehen und seitlich zu lagern oder abzutransportieren. Unterboden 
ist ordnungsgemäß abzutransportieren oder zu Auffüllungen zu verwenden.  
 
8.3 Eingriffsminimierung 
Maßnahmen zur Minimierung eines Eingriffs sind solche, die direkt auf dem Plan-
gebiet stattfinden. Unterstützt werden diese minimierenden Maßnahmen durch 
eine vorlaufende, die Umwelt schonende Planung. 
 
Der stattfindende Eingriff in Natur und Landschaft soll durch folgende Maßnah-
men vermindert werden: 
 
Maßnahmen für den Bodenhaushalt 
• Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung. 
• Festsetzung eines Begrünungsanteils der Grundstücke. 
• Wasserdurchlässige Beläge werden festgesetzt. 
• Wiederverwendung des Bodens am Eingriffsort. 
• Reduzierung der Erschließungsflächen. 

 
Maßnahmen für den Wasserhaushalt 
• Festsetzung eines Begrünungsanteils der Grundstücke. 
• Reduzierung der Erschließungsflächen. 
• Festsetzung von wasser- und luftdurchlässigen Bodenbelägen. 
• Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung. 
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Maßnahmen für Flora und Fauna 
• Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind möglichst strukturreich als  
• Gärten bzw. Grünflächen zu erhalten oder anzulegen. 
• Eine Durchgrünung der Planfläche wird beibehalten. 
• Festsetzung von einheimischen Pflanzarten. 
• Festsetzung von einheimischen Pflanzarten. 
• Festsetzung zum Baubeginn/Baufeldfreimachung/Gebäudeabriss. 
• Gehölzerhalt. 

 
Maßnahmen für das Landschaftsbild 
• Gestalterische Festsetzungen der baulichen Anlagen. 
• Gestaltungsfestsetzungen für die baulichen Anlagen. 
• Erhaltung der umliegenden markanten Baumbestände, insbesondere im Os-

ten und Südosten. 
• Höhenfestsetzung für die baulichen Anlagen, differenziert in Baufelder in der 

Höhe gestaffelt. 
 

Maßnahmen für die Erholungsnutzung 
• Erhaltung der Grünflächen 
• Erhaltung der Wegeverbindungen innerhalb und in den Außenbereich. 

 
8.4 Eingriffskomponenten im Einzelnen 
Eingriff in den Bodenhaushalt 
Das Plangebiet ist bereits großflächig bebaut. Durch die Nachverdichtung wer-
den die unversiegelten Flächen um ca. 0,7 ha reduziert. 
Der Eingriff wird aufgrund der geringen Flächengröße nur mäßig sein. 
 
Eingriff in den Wasserhaushalt 
Das Plangebiet ist bereits großflächig bebaut. Durch die Nachverdichtung wer-
den die Grünflächen um ca. 0,7 ha reduziert.  
Auf den versiegelten Flächen kann das anfallende Regenwasser nicht ungehin-
dert versickern und so zur Neubildung von Grundwasser beitragen. 
Der Eingriff wird in Anbetracht der geringen Nachverdichtungsfläche nur mäßig 
sein. 
 
Eingriff in das Lokalklima 
Es ist davon auszugehen, dass sich die versiegelte Fläche generell rascher er-
wärmt und daher negativ auf das Kleinklima auswirkt.  
Das Plangebiet ist bereits großflächig bebaut und eben. Es stellt derzeit durch 
die Grünstrukturen jedoch nur ein geringes Aufwärmgebiet dar. 
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Durch die Nachverdichtung werden die Grünflächen kleinflächig reduziert. Hier 
entfällt ein gering-mäßiges Kaltluftentstehungsgebiet. Die Auswirkungen auf die 
angrenzenden Siedlungsflächen werden jedoch nur sehr gering sein, da durch 
ausreichend weitere Freiflächen im Norden und Osten des Planungsraumes ge-
nügend Kaltluft zufließen kann. Negative Auswirkungen auf die östlich liegende 
Ortslage von Rückingen sind nicht zu erwarten. 
 
Der Eingriff wird sehr gering sein. 
 
Eingriff in die Biotopstrukturen 
Das Plangebiet ist bereits bebaut. Durch den Bebauungsplan wird der Bestand 
zum Teil nachverdichtet. Die Gehölze im südlichen und östlichen Planbereich 
werden erhalten. Es erfolgt nur ein Eingriff in die vorhandenen Grünflächen zwi-
schen den Baukörpern statt. 
Der Eingriff wird mäßig sein.  
 
Eingriff in das Landschaftsbild und die Erholungsnutzung 
Landschaftsbild  
Der Planungsraum ist bereits bebaut. Der Planungsraum ist aufgrund der ebenen 
Lage nur von der Straße „Zum Fliegerhorst“ und der L 3193 aus einsehbar. Die 
Gehölze im östlichen und südlichen Bereich (an der L 3193 und der Einmündung 
der Straße „Zum Fliegerhorst“) bleiben erhalten. 
Der Eingriff durch die Nachverdichtung wird gering sein. 
 
Erholungsnutzung  
Eine Erholungsnutzung erfolgt auf den Grünflächen zwischen den Gebäuden 
durch die Bewohner des Gebietes. Die Grünfläche in der Mitte des Plangebietes 
wird als Spielplatz genutzt. Der Spielplatz wird verlagert. Die Grünflächen werden 
möglichst erhalten. 
Der Eingriff durch die Nachverdichtung wird gering sein. 
 
Trotz der Vermeidungs- und der Minimierungsmaßnahmen des Bebauungs-
plans verbleiben somit Defizite, die ausgeglichen werden sollen. 
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9 Ausgleich in Teilplan B 
Die Eingriffe sind erst dann ausgeglichen, wenn nach deren Beendigungen keine 
erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen zurückbleiben und das Land-
schaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. 
 
Das verbleibende, im Landschaftsplan ermittelte Kompensationsdefizit, wird über 
bereitgestellte Ökopunkte im Stadtwald von Erlensee, der Bulau, im Teilplan B 
ausgeglichen. Dieser Ausgleich dient auch dem Bodenausgleich. 
 
Hierzu wurde nördlich der A 66, östlich des Hanauer Kreuzes in der Gemarkung 
Langendiebach, Flur 26 auf dem Flurstück 8/24 eine insgesamt 17.641 m² große 
Teilfläche des Ökokontos der Stadt Erlensee herangezogen und als Teilplan B 
aufgenommen. Grundlage hierfür ist der Bescheid vom 27.01.2004 der UNB des 
Main-Kinzig-Kreises. 
 
AF 1 
Abt. 11 C 1  
Flächengröße: 12.000 m² 
 
Planungsziel 
Umwandlung von Hybridpappelbeständen in Erlenwald. 
 
AF 2 
Abt. 12 A 1 
Bestandsbeschreibung 
Flächengröße: 3.571 m²   (109.000 m² Ursprungsgröße) 
 
Planungsziel 
Verzicht auf jegliche forstliche Nutzung. Überlassung der Bestände der natürli-
chen Entwicklung. Lediglich Durchführung von Sicherungsmaßnahmen. 
 
AF 3 
Abt. 12 B 1.1 
Bestandsbeschreibung 
Flächengröße: Flächengröße: 1.109 m²   (23.000 m² Ursprungsgröße) 
 
Planungsziel 
Verzicht auf jegliche forstliche Nutzung. Überlassung der Bestände der natürli-
chen Entwicklung. Lediglich Durchführung von Sicherungsmaßnahmen. 
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AF 4 
Abt. 7.1.1  
Bestandsbeschreibung 
Flächengröße: 961 m² (60.000 m² Ursprungsgröße) 
Planungsziel 
Verzicht auf jegliche forstliche Nutzung. Überlassung der Bestände der natürli-
chen Entwicklung. Lediglich Durchführung von Sicherungsmaßnahmen. 
 
Damit ist eine Vollkompensation gegeben.  
 
 
10 Planungsdaten 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes in Teilplan A umfasst die nachfol-
gend aufgeführten Flurstücke in der Gemarkung Langendiebach:  
 
Flur:  25 
Flurstück: 3/3, 6/13, 6/14, 2/15, 2/28, 2/35, 2/36, 2/38tw, 2/41, 2/42, 22/3, 2/43, 

2/47tw, 2/48, 2/51, 2/52, 2/55, 2/69, 2/71, 2/72, 2/75, 2/76 
 
Das Plangebiet hat eine Größe von 37.187 m². 
 
Innerhalb des Bebauungsplans ergeben sich folgende Flächenaufteilun-
gen:  
• Verkehrsflächen  5.528 m² 
• Verkehrsflächen/Stellplätze  1.149 m² 
 
19.643 m² Baugebiet (WB mit GRZ 0,3), davon: 
• überbaubare Flächen 5.893 m² 
• Grünflächen 13.750 m² 
 
4.174 m² Baugebiet (WB mit GRZ 0,4), davon: 
• überbaubare Flächen 1.670 m² 
• Grünflächen 2.504 m² 

 
6.702 m² Baugebiet (WB mit GRZ 0,6), davon: 
• überbaubare Flächen 4.021 m² 
• Grünflächen 2.681 m² 

 
• Teilplan B, Flächen für den Ausgleich 17.641 m² 
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11 Ver- und Entsorgung des Plangebietes 
11.1 Wasserwirtschaftliche Belange 
(Gemäß Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen 
in der Bauleitplanung vom Juli 2014 in Zusammenarbeit mit dem Büro Häfner 
und Oefner). 
 
11.1.1 Überschwemmungsgebiet  
Das Plangebiet befindet sich nur in der südöstlichen Ecke mit einer kleinen Grün-
fläche in dem Risikoüberschwemmungsgebiet. Das Plangebiet ist ansonsten 
nicht in einem Hochwassergebiet. 
 
11.1.2 Wasserversorgung / Grundwasserschutz  
Wasserbedarfsermittlung für das Plangebiet 
Annahme in WB –Gebiet / Wohnen: 
Wohnungen zurzeit:   149 
geplanter Wohnungsbestand:  ca. 280 x 2,1 EW = ca. 588 Einwohner. 
 
 Spez. Wasserbedarf: qd = 125 l/E*d 
 Qd  = E * qd  = 588 * 125 = 73.500 l/d 
 Qh  = 1/10 * Qd = 1/10 * 73.500 l/d = ca. 7.350 l/h 
 
Die Kreiswerke Main-Kinzig GmbH stellen hierfür ausreichend Wasser zur Ver-
fügung. 
 
Löschwasserbedarf für das Plangebiet 
Grundschutz gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405: 
Die Löschwasserversorgung für das Baugebiet erfolgt im Umfang 96 m³/h aus 
dem öffentlichen Trinkwasserversorgungssystem. Netzeigentümer ist die Kreis-
werke Main-Kinzig GmbH. Die Kreiswerke Main-Kinzig GmbH hat das Versor-
gungsnetz insoweit auch für die Löschwasserversorgung ausgelegt. Der erfor-
derliche Speicherraum für eine Löschzeit von > 2h ist vorhanden, sofern sich die 
Geschossflächenzahl nicht erhöht.  
 
Für den über 96 m³/h hinausgehenden Bedarf wird vor Baufertigstellung dieser 
Gebäude ein Löschwasserspeicher (Zisterne oder gleichwertig) mit V = 200 m³ 
Nutzinhalt im Rahmen des Objektschutzes durch den Bauherrn bzw. Grundstück-
seigentümer errichtet. 
 
Deckungsnachweis 
Die Wasserversorgung der Stadt Erlensee erfolgt durch die Kreiswerke Main-
Kinzig GmbH in Gelnhausen. 
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Das geplante Baugebiet kann mit der erforderlichen Trinkwassermenge und 
Löschwassermenge versorgt werden. 
 
Technische Anlagen  
Die geplanten Erweiterungsflächen schließen unmittelbar an den bestehenden 
Ortsteil an. 
Die nachgeordnete Tiefbauplanung prüft, ob vorhandene Wasserleitungen ver-
wendet werden können. Die im DVGW-Merkblatt W 403 geforderten Versor-
gungsdrücke werden gewährleistet. 
 
Lage des Vorhabens im Wasserschutzgebiet / Heilquellenschutzgebiet  
Trinkwasserschutzgebiete 
Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet.  
 
Heilquellenschutzgebiete 
Heilquellenschutzgebiete werden durch den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes nicht berührt. 
 
Verminderung der Grundwasserneubildung  
Es wird teilweise nur eine reduzierte GRZ zugelassen, damit werden z. T. die 
max. zulässigen Grenzen der BauNVO nicht ausgeschöpft und es wird nur eine 
verringerte Bodenversiegelung zugelassen. 
 
Wasser- und luftdurchlässige Beläge werden festgesetzt, durch die Einrichtung 
von Stellplätzen wird nur eine geringe Bodenversiegelung erfolgen. 
Hierbei ist das „Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrs-
flächen“ der Forschungsgesellschaft für Straßenverkehrswesen e.V. (Köln 1998) 
zu beachten. 
Für Straßenbau in Wasserschutzgebieten sind die Richtlinien für bautechnische 
Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) zu beachten. 
 
Versickerung von Niederschlagswasser  
Für das Plangebiet wurde ein Baugrundgutachten erstellt. Der anstehende Bo-
den ist versickerungsfähig. Er ist allerdings nicht homogen, d.h. es liegen Unter-
suchungspunkte mit guter Versickerungsfähigkeit und auch solche mit niedriger 
Versickerungsfähigkeit vor. Vom Baugrundgutachter wird der mittlere maximale 
Grundwasserspiegel mit 110 m ü.NN angegeben, wodurch nur oberflächennahe 
Versickerungen möglich sind (Mulden). Die Versickerung kann daher nur für 
Dachflächen oder straßenbegleitend im Wegseitengraben erfolgen. Eine zentrale 
Versickerung ist nicht zu realisieren. 
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Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser wird zur Versi-
ckerung gebracht werden. Das anfallende Niederschlagswasser der privaten und 
öffentlichen Grünflächen versickert vor Ort. 
 
Vermeidung von Vernässungs- und Setzrissschäden  
Es wird grundsätzlich empfohlen, objektbezogene Baugrunduntersuchungen und 
Gründungsberatung durchzuführen sowie den höchsten Grundwasserstand prü-
fen zu lassen. Das Ergebnis der Untersuchungen ist maßgebend für die Ausfüh-
rung und Sicherung an der baulichen Anlage. Insbesondere ist bei objektbezo-
genen Baugrunduntersuchungen mit Feststellung der höchsten Grundwasser-
stände über die Notwendigkeit von wasserundurchlässigen Kellerkonstruktionen 
(weiße Wanne) und wasserdichten Kellerfensterlichtschächten zu entscheiden. 
Dieser Entscheidung kommt besondere Bedeutung in Bezug auf die dauerhafte 
Funktionstüchtigkeit der baulichen Anlage zu. 
 
Lage im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplans  
Das Plangebiet liegt nicht im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaf-
tungsplans. 
 
Bemessungsgrundwasserstände  
Es wird grundsätzlich empfohlen, objektbezogene Baugrunduntersuchungen und 
Gründungsberatung durchzuführen sowie den höchsten Grundwasserstand prü-
fen zu lassen.  
 
Barrierewirkung von Bauwerken im Grundwasser  
Es ist nicht mit einer Barrierewirkung von Bauwerken zu rechnen. 
 
Einbringen von Stoffen in das Grundwasser  
Es werden keine wassergefährdenden Stoffe eingebracht. 
 
11.1.3 Oberflächengewässer / Gewässerrandstreifen  
Oberflächengewässer / Gewässerrandstreifen  
Es ist nur ein Graben am Nordrand des Plangebietes vorhanden. Der Geltungs-
bereich hält daher einen Abstand von 10 m ein. 
 
Darstellung oberirdischer Gewässer u. Entwässerungsgräben  
Es ist nur ein Graben am Nordrand des Plangebietes vorhanden. 
 
Sicherung der Gewässer und der Gewässerrandstreifen  
Es ist nur ein Graben am Nordrand des Plangebietes vorhanden. 
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Einhaltung der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer   
Es sind keine Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer im Plangebiet vor-
handen. 
 
11.1.4 Abwasserbeseitigung  
Gesicherte Erschließung  
Die Erschließung ist durch die bestehenden technischen Anlagen bereits gesi-
chert. Die zukünftigen Wohneinheiten müssen anschlussfähig sein. Dies wird in 
der nachgeordneten Tiefbauplanung geregelt.  
 
Anforderung an die Abwasserbeseitigung  
Die Kläranlage und die zuführenden Kanäle müssen das anfallende Abwasser 
und Regenwasser aufnehmen können. 
 
Leistungsfähigkeit der Abwasseranlagen  
Kläranlage 
Die Abwässer der Stadt Erlensee werden in einer mechanisch-biologischen Klär-
anlage der Reinigung unterzogen. Das gereinigte Abwasser erfüllt die vom Ge-
setzgeber vorgegebenen Einleitungsparameter in einen öffentlichen Vorfluter. 
Die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Kläranlage stellt auch ohne sofortige 
Umbaumaßnahmen die Ableitung / Behandlung der im Baugebiet anfallenden 
Wässer, unter der Voraussetzung der Versickerung des Niederschlagswassers, 
sicher. Die Zunahme der Einwohnerzahl stellt für die Kläranlage, die mit einer 
Ausbaugröße von 27.000 EW ausgebaut und momentan in der Erweiterungspla-
nung ist, kein Problem dar. 
 
Abwasser-Kanalisation 
Die bestehende Bebauung ist in einem modifizierten Entwässerungssystem er-
schlossen. Der bestehende Kanal DN 200 nimmt das Schmutzwasser sowie die 
Straßenentwässerung auf. Das Plangebiet soll ebenfalls im modifizierten Misch-
system entwässern. Die Kanalisation wird komplett erneuert werden. 
 
In der hydraulischen Überrechnung aus dem Jahr 12/2006 ist das Gebiet als mo-
difiziertes Trennsystem gerechnet. Der weiterführende Kanal in der John-F- Ken-
nedy Straße kann keine größeren Wassermengen abführen.  
Um die Wassermenge gegenüber der Rechnung aus 12/2006 nicht zu erhöhen, 
wird ein Stauraumkanal mit Drosselung vorgesehen.  
Sollte ein höherer Versiegelungsgrad erreicht werden, als bisher in der Smusi-
Berechnung angesetzt wurde, muss eine neue Smusi-Berechnung durchgeführt 
werden, um die Einhaltung der Grenzwerte der nachfolgenden Entlastungsanla-
gen nachzuweisen. 
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Reduzieren der Abwassermenge  
Als Maßnahme zum sparsamen Umgang mit Wasser im Plangebiet wird der Ein-
bau von Zisternen und die Brauchwassernutzung im Bebauungsplan empfohlen. 
Weiterhin ist das Niederschlagswasser aus den Privatgrundstücken zur Versi-
ckerung zu bringen. Die öffentlichen Straßenflächen werden direkt in das zu er-
neuernde Kanalnetz entwässert. 
 
Versickerung des Niederschlagswassers  
Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser von Dachflächen 
wird vor Ort in Mulden zur Versickerung gebracht werden. Das anfallende Nie-
derschlagswasser der privaten Grünflächen versickert vor Ort. 
 
Einfahrten und Zuwegungen sind durchlässig zu befestigen und sind vom Gefälle 
her möglichst so anzulegen, dass das anfallende Niederschlagswasser dieser 
Flächen vor Ort rückgehalten und sukzessive versickern bzw. verdunsten kann. 
 
Abflussregelung  
Das Baugebiet hat keine direkte Auswirkung auf benachbarte Fließgewässer. 
 
Vorflutverhältnisse  
Das Baugebiet hat keine direkte Auswirkung auf die Vorflutverhältnisse. 
 
Dezentraler Hochwasserschutz  
Es sind keine dezentralen Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 
Es wird auf die Hochwasserrisikomanagementpläne hingewiesen. 
 
Erforderliche Hochwasserschutzmaßnahmen  
Es sind keine Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 
 
Vermeidung der Versiegelung bzw. Entsiegelung von Flächen  
Es wird durch eine teilweise reduzierte GRZ auf 0,3 und Begrünungsauflagen 
vermieden Boden zu versiegeln. Entsiegelungsmaßnahmen können im Plange-
biet nicht erfolgen. 
 
Besonderheiten bei Gewerbe- und Industriegebieten  
Keine, es ist ein Wohngebiet geplant. 
 
Kosten 
Die Finanzierung der Maßnahme ist sichergestellt. 
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11.1.5 Altlastenverdächtige Flächen/Altlasten 
Im Bereich des Plangebietes ergeben sich keine Erkenntnisse, die einen Altlas-
tenverdacht begründen. Auf die im Bebauungsplan eingeschriebenen Hinweise 
zu Ziffer 3.1 wird verwiesen.  
 
11.2 Stromversorgung 
Die Stromversorgung des Plangebietes ist durch den Anschluss an das vorhan-
dene Stromnetz gesichert.  
Das örtliche Stromnetz wird durch die Energie Netz Mitte AG, mit der regionalen 
Niederlassung in Gelnhausen, betrieben. 
 
11.3 Gasversorgung 
Die Gasversorgung des Plangebietes ist durch einen Anschluss an das vorhan-
dene Gasnetz durch die Main-Kinzig Netzdienste GmbH, Gelnhausen gesichert. 
 
11.4 Grundsätzliche Betrachtungen zum Thema Energieversorgung 
Ziel des Bebauungsplanes ist eine „Angebotsplanung“ zu erarbeiten, die indivi-
duellen Wünsche der Bauherren bewusst ermöglichen soll und im direkten Ge-
gensatz zu komplett geplanten „Investorenplanungen“, die in der Regel mit sehr 
hoher Verdichtung, steht. Zusätzlich wurde bewusst auf die Regelung von Ener-
gienutzungsformen und die Vorgabe eines Energieträgers (Gas, Öl etc.) verzich-
tet, da dieser „Markt“ bzw. die technische Entwicklung sehr starken Veränderun-
gen unterliegt. Der Bebauungsplan soll jedoch auch noch in mehreren Jahrzehn-
ten den Rahmen für eine Bebauung liefern. Die Regelung von Energienutzungs-
formen bzw. Energieeinsparungsformen erfolgt daher aktueller auf dem jeweili-
gen Stand der Technik in fachspezifischen Gesetzen und Verordnungen. 
 
Grundsätzlich ist derzeit geplant die bisherigen Einzelbefeuerung in eine neues 
Nahwärmenetzt umzubauen. Die Wärmeversorgung soll dann durch Erdsonden 
und einem großen unterirdischen Wärmespeicher im Osten des Plangebietes er-
folgen. 
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12 Umweltbericht 
Gemäß § 2a BauGB (Umweltbericht) sind in dem Umweltbericht nach der Anlage 
des Gesetzbuches die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten 
und bewerteten Belange darzulegen.  
 
In Ergänzung zur Planbegründung und zum Fachgutachten Landschaftsplan 
werden in den nachfolgenden Ausführungen die Umweltmedien hinsichtlich ihrer 
potenziellen Beeinträchtigungen durch das Vorhaben bewertet. Bewertungs-
grundlage sind die bisher im Rahmen der Bauleitplanung erstellten Sondergut-
achten (siehe Anhang) sowie eigene Erhebungen. 
 
12.1 Einleitung 
Der Umweltbericht erstreckt sich über den Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes sowie über die unmittelbar angrenzenden Flächen, insbesondere bezüglich 
Klima, Landschaftsbild und Erholungsnutzung. 
 
12.2 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bauleit-

plans 
Am westlichen Ortsrand von Langendiebach soll im Bereich der bestehenden 
Markwaldsiedlung ein „besonderes Wohngebiet“ (WB) gemäß § 4a BauNVO fest-
gesetzt werden. Es sollen ausschließlich Wohnungen für „bezahlbares Wohnen“ 
und „Sozialwohnungen“ bereitgestellt werden. 
Eine Nachverdichtung soll dabei durch den Abriss und Neubau von 6 Gebäuden 
sowie der hochverdichteten Neubebauung mit Schaffung eines attraktiven Zent-
rums mit Platzgestaltung im Bereich des derzeitigen Spielplatzes und gegenüber 
erfolgen.  
Die alten Eichenbestände im Südosten werden erhalten.  
 
12.2.1 Festsetzungen des Plans 
Nach Zielvorgaben der Gemeinde soll die Ausweisung als: 
• Besonderes Wohngebieten gemäß § 4a BauNVO 
erfolgen. 
 
Es wird zudem auf die Begründung, Ziffer 7.6 der Begründung zum Bebauungs-
plan verwiesen. 
 
12.2.2 Angaben zum Standort  
Das ca. 3,7 ha große Plangebiet „Markwaldsiedlung“ liegt westlich der Ortslage 
von Rückingen, gehört aber zur Gemarkung des Ortsteils Langendiebach. 
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Im Nordosten wird das Plangebiet von der Straße „Zum Fliegerhorst“, im Südos-
ten von der L 3193 begrenzt. Im Südwesten und im Westen befindet sich Wald. 
Im Norden schließt sich ein Weg sowie Grünland an. 
 
Das Planungsgebiet ist weitgehend eben. Es liegt auf einem Höhenniveau von 
ca. 110,50 m ü. NN.  
 
12.2.3  Umfang des Vorhabens zum Bedarf an Grund und Boden 
Es sind folgende Flächennutzungen / Biotoptypen als Voreingriff zu betrachten: 
Bestand  
Das Plangebiet des Teilplans A hat eine Größe von 37.187 m².  
 
Es sind folgende Flächennutzungen / Biotoptypen als Voreingriff zu betrachten: 
 
B-planfläche, Urplan 
∗ 22.831 Bauflächen (WA und MI, GRZ 0,3), davon 

Versiegelbare Flächen (max. 80 %)    5.479 m² 
Grünflächen (mind. 20 %)  17.352 m² 

∗ Private Grünfläche    6.552 m² 
∗ Verkehrsfläche, versiegelt    3.999 m² 
 
Erweiterungsfläche 
∗ Verkehrsfläche, versiegelt    1.733 m² 
∗ Verkehrsgrünfläche    2.072 m² 
 
Planung 
Innerhalb des Bebauungsplans ergeben sich folgende Flächenaufteilungen: 
 
Innerhalb des Bebauungsplans ergeben sich folgende Flächenaufteilun-
gen:  
Teilplan A  
• Verkehrsflächen  5.528 m² 
• Verkehrsflächen/Stellplätze  1.149 m² 
 
19.643 m² Baugebiet (WB mit GRZ 0,3), davon: 
• überbaubare Flächen 5.893 m² 
• Grünflächen 13.750 m² 
 
4.174 m² Baugebiet (WB mit GRZ 0,4), davon: 
• überbaubare Flächen 1.670 m² 
• Grünflächen 2.504 m² 
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6.702 m² Baugebiet (WB mit GRZ 0,6), davon: 
• überbaubare Flächen 4.021 m² 
• Grünflächen 2.681 m² 

 
Folgende Böden sind als Voreingriff zu betrachten:  
Im Plangebiet ist weitgehend eine Bodenformgesellschaft aus Gley-Braunerden 
mit Pseudogley-Braunerden sowie Gleye mit Naßgleyen zu finden.  
Dieser natürlich anstehende Boden ist jedoch im Plangebiet nur noch teilweise 
vorhanden. 
Der Boden wurde, bis auf die östlichen Gehölzbestände, aufgefüllt, bebaut, ver-
mischt und verändert. 
 
Folgende Böden sind als Voreingriff zu betrachten:  
Im Gebiet sind bereits veränderte und vermischte Böden aus Gley-Braunerden 
und Pseudogley-Braunerden sowie Gleye mit Naßgleyen zu finden.  
 
Der Nacheingriff in den Boden wird flächenmäßig wie folgt aussehen: 
Bis zu ca. 0,7 ha Fläche können zusätzlich versiegelt, teilversiegelt oder überbaut 
werden. Dort ist mit Totalverlust der Funktionserfüllung bezüglich des Bodens 
und des Wasserhaushaltes zu rechnen. 
 
Mindestens ca. 1,4 ha werden als Grünflächen erhalten. Hier erfolgt keine verän-
derte Funktionsfähigkeit des Bodens. 
 
12.3 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten Ziele des 

Umweltschutzes 
Nach Nr. 1 b der Anlage 1 zum BauGB sind für die Bewertung der ermittelten 
Umweltauswirkungen diejenigen Vorschriften des BauGB Maßstab, die die Be-
rücksichtigung der umweltschützenden Belange in der planerischen Abwägung 
zum Gegenstand haben. Des Weiteren liegen die in den Fachgesetzen und Fach-
plänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, soweit sie für den Bauleitplan von 
Bedeutung sind, den Bewertungen der ermittelten Umweltauswirkungen zu-
grunde. 
 
Für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die 
Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umwelt-
bericht beschrieben und bewertet werden. Als Belange werden die Schutzgüter 
(Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild) 
benannt. 
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Die Grundsätze und Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege werden im 
§ 2 Abs. 1 BNatSchG festgelegt. Darin werden die Belange der Schutzgüter 
(Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild) 
benannt. 
 
§ 1 Abs. 5 BNatSchG (Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege) for-
dert zudem: „Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind 
vor weiterer Zerschneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits 
bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und 
unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen vorgesehen sind, hat 
Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich“. 
 
Der Schutz des Bodens ist über das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 
und das Hessische Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
und zur Altlastensanierung. 
 
Nach der Bodenschutzklausel des § 1a (2) BauGB und dem §1 des Bundes-Bo-
denschutzgesetzes ist ein Hauptziel des Bodenschutzes, die Inanspruchnahme 
von Böden auf das unerlässliche Maß zu beschränken und diese auf Böden und 
Flächen zu lenken, die von vergleichsweise geringer Bedeutung für die Boden-
funktionen sind. 
 
Schutzziele des Wassers sind über das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und das 
Landeswassergesetz geregelt. 
 
Zweck dieser Gesetze ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern 
oder wiederherzustellen.  
 
Die Ziele sind in Kapitel 3.1 des Bebauungsplans dargestellt.  
 
Das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) gilt für die auf das Plangebiet 
einwirkenden Immissionen. 
 
12.3.1 Vorgaben der Fachpläne und deren Berücksichtigung 
12.3.1.1 Regionaler Flächennutzungsplan 2010 (RegFNP) 
Die Planfläche ist im RegFNP als:  
• Wohnbaufläche – Bestand  
• dargestellt. 
 
Die Ziele des Bebauungsplanes „1. Änderung und Erweiterung Markwaldsied-
lung“ wurden damit aus dem RegFNP entwickelt. 
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12.3.1.2 Schutzgebiete 
Schutzgebiete wie Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Natura 2000-
Gebiete oder Naturdenkmale werden durch den Bebauungsplan nicht berührt. 
Biotope gemäß § 13 HAGBNatSchG werden durch die Planungsabsichten nicht 
beseitigt. 
Die nächst gelegenen Schutzgebiete sind folgende: 
 
Es bestehen Hinweise auf Bodendenkmäler. Daher sind denkmalfachliche Vor-
untersuchungen vor Beginn von Bauarbeiten durchzuführen. Falls bei Erdarbei-
ten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies unverzüglich dem Landesamt 
für Denkmalpflege Hessen, Abteilung Archäologische Denkmalpflege, oder der 
Unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 
 
12.3.2 Berücksichtigung der Ziele und der Umweltbelange bei der  
 Aufstellung des Bauleitplans 
Bezüglich der Belange des Menschen werden im Wesentlichen durch die Stand-
ortauswahl Rechnung getragen. Zudem erfolgen Festsetzungen zur Erhaltugn 
von Grünbeständen. 
 
Den grundsätzlichen Umweltschutzzielen wird dadurch Rechnung getragen, 
dass zur Minimierung der Flächeninanspruchnahme bei den Neubauflächen eine 
möglichst hohe Verdichtung festgesetzt wird, mit hoher Nutzung der in der 
BauNVO festgesetzten Werten. Dies entspricht der Bodenschutzzielsetzung, 
sparsam mit Fläche umzugehen.  
 
Den Belangen des Wasserschutzes bzw. des Wasserschutzgebietes wird durch 
die Festsetzung von Grünflächenanteilen auf den Baugrundstücken, Erhaltung 
von Gehölzbeständen, Ausgleichsflächen, wasserdurchlässigen Belägen und 
dem Verbot von Kiesgärten. 
 
Kleinklimatisch werden sich keine merklichen Auswirkungen für benachbarte 
Wohngebiete ergeben.  
 
Die Belange der Pflanzen- und Tierwelt können durch Maßnahmen auf der Plan-
fläche und weiteren externen Ausgleichsmaßnahmen (Erwerb von Ökopunkten 
und Bereitstellung von Ersatzflächen im Stadtwald) berücksichtigt werden. 
 
Das Landschaftsbild wird sich nur minimal verändern, da die Bebauung innerhalb 
eines Siedlungsbereiches erfolgen wird. 
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Die Möglichkeit der Tageserholung wird sich gegenüber der ursprünglichen Situ-
ation nicht ändern 
 
Sollten Belange des Denkmalschutzes betroffen werden, werden sie in Abstim-
mung mit den Denkmalbehörden Rechnung getragen. 
 
12.4 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 
12.4.1 Bestandsdarstellung mit Darstellung der erheblich beeinflussten 

 Umweltmerkmale 
12.4.1.1 Tiere 
Für das Plangebiet erfolgte eine erste artenschutzrechtliche Prüfung (vgl. Ziffer 
2.8 des LPs).  
 
Die stark anthropogen beeinflussten Flächen weisen jedoch durch die Gehölzbe-
stände ein gewisses Potential auf.  
Daher werden vor Abriss der alten Gebäude und der Neubebauung örtliche Kon-
trollen auf Vorkommen von Vogel- und Fledermausarten durchgeführt werden. 
Sollten dann geschützte Arten ermittelt werden, dann wird die weitere Vorge-
hensweise mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 
 
Bei Rodungen werden die gesetzlichen Fristen eingehalten. 
 
12.4.1.2 Pflanzen 
Das Plangebiet ist flächendeckend intensiv anthropogen geprägt. Es sind jedoch 
umfangreiche Grünflächen und Gehölzbestände vorhanden.  
 
Es sind folgende Biotoptypen vorhanden: 
Es kommen folgende Biotoptypen vor: 

- Versiegelte Flächen 
- Grünflächen 

 
Versiegelte Flächen 
Versiegelte Flächen liegen als bebaute Flächen sowie als Straßenverkehrsflä-
chen, Stellplatzflächen und Fußwege vor.  
 
Grünfläche 
Zwischen den Gebäuden befinden sich Grünflächen mit vorwiegend Bäumen und 
Hainbuchenhecken auf Rasenflächen. Ca. in der Mitte des Plangebietes befindet 
sich ein Spielplatz. 
Im östlichen und südöstlichen Planbereich befinden sich Gehölzbestände (vor-
wiegend alte Stieleiche sowie Ahorn, Hainbuche, Walnuss, Weißdorn, Holunder 
Birke). 
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Mit der Realisierung des Baugebietes erfolgt ein Eingriff in die vorhandenen Bio-
topstrukturen. 
Dieser wird im Bereich der Wiesen- und Gehölzflächen zur Beseitigung deren 
Habitat- und Biotopfunktion führen. Grundsätzlich ist unter Berücksichtigung der 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen jedoch nicht mit erheblichen Beein-
trächtigungen zu rechnen. 
 
Die Baumbestände sollen soweit wie möglich erhalten werden um den Grüncha-
rakter der Siedlung zu erhalten. Insbesondere die alten Baumbestände im Osten 
und Südosten stellen eine erhöhte Bedeutung dar und sind zu erhalten. Daher 
wird hier ein flächiges Erhaltungsgebot im Bebauungsplan eingetragen. 
 
12.4.1.3 Fläche 
Die ca. 3,7 ha große Siedlungsfläche war bisher mit Gebäuden Straßen und Stell-
plätzen zu ca. 0,7 ha versiegelt. Ca. 3,0 ha waren Grünflächen. Die Fläche ist 
weitgehend eben.  
 
12.4.1.4 Boden 
Im Plangebiet ist weitgehend eine Bodenformgesellschaft aus Gley-Braunerden 
mit Pseudogley-Braunerden sowie Gleye mit Naßgleyen zu finden.  
Dieser natürlich anstehende Boden ist jedoch im Plangebiet nur noch teilweise 
vorhanden. 
Der Boden wurde, bis auf die östlichen Gehölzbestände, aufgefüllt, bebaut, ver-
mischt und verändert. 
 
Hinweise auf Altablagerungen bestehen nicht.  
 
12.4.1.5 Wasser 
Grundwasser 
Aufgrund des geringen Flurabstandes weist das Grundwasser eine sehr hohe 
Verschmutzungsempfindlichkeit auf. Von seiner Beschaffenheit her ist das 
Grundwasser mit einer Gesamthärte von >18° d. H. hart. 
 
Wir bereits erwähnt, sind die Böden Standorte mit starkem Grundwassereinfluss. 
Im Südosten reicht das Risikoüberschwemmungsgebiet der Kinzig/Landwehrgra-
ben teilweise in das Plangebiet hinein. Vorkehrungen für den Gebäudeschutz 
werden daher dringend empfohlen. Im Bebauungsplan sind entsprechende Hin-
weise aufgenommen. 
 
Oberflächenwasser 
Es befinden sich keine oberirdischen Gewässer im Plangebiet. Lediglich im Nor-
den grenzt ein temporär wasserführender und zugewachsener Graben an. 
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Wasserschutzgebiete 
Das Plangebiet liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet.  
 
12.4.1.6 Luft 
Stäube oder anderweitige gasförmige Emissionen und Wärmeentwicklungen aus 
dem Plangebiet sind wie in Gebieten dieser Art der baulichen Nutzung in gerin-
gem Umfang zu erwarten.  
Es ist von einem lokal begrenzten Wirkbereich ohne wesentliche Belästigungen 
auszugehen. Eventuell kumulative Wirkungen mit Vorbelastungen (bestehende 
Immissionen) sind in relevanter Form nicht zu erwarten. Durch die neue Hei-
zungsanlage werden sich die Emissionen aus den bisherigen Einzelheizungen 
reduzieren. 
 
12.4.1.7 Klima 
Das Stadtgebiet gehört noch zum Klimabezirk des Rhein-Main-Tieflandes mit 
vorherrschend gemäßigten Witterungsbedingungen. Die mittlere Niederschlags-
höhe liegt bei 670 mm/Jahr. Das Niederschlagsmaximum ist in den Sommermo-
naten zu verzeichnen. Die mittlere jährliche Lufttemperatur liegt bei 9,1°C. Damit 
gehört das Gemeindegebiet zu den niederschlagsärmsten und wärmsten Gebie-
ten Deutschlands. 
 
Die Fläche des Plangebietes stellt in den Bereichen mit vorhandener Bebauung, 
vorhandener Straßenverkehrsfläche und vorhandenen Stellplatzflächen ein Auf-
wärmgebiet dar.  
 
Kaltluftabfluss 
Kaltluftströme entstehen vorwiegend durch den Energieverlust infolge langwelli-
ger Ausstrahlung an der Erdoberfläche bei gleichzeitig fehlender oder nur gerin-
ger Einstrahlung. Dies geschieht meist in den Nachtstunden. Die günstigen Ve-
getationsformen für die Entstehung der Kaltluft sind Grünland, niedrige Vegeta-
tion und Brachen. Aus kleinklimatischer Sicht trägt so nur der Bereich der Wie-
senflächen in nennenswertem Umfang zur Kaltluftentstehung bei. 
 
Ein Kaltluftabfluss erfolgt jedoch aufgrund des fehlenden Gefälles und der vor-
handenen Gehölze nicht. Die Belüftung von Siedlungsflächen erfolgt dadurch nur 
im Plangebiet selbst.  
Umliegende Siedlungsflächen werden aufgrund der Topographie und der tren-
nenden Wirkung der L 3193 im Osten nicht mit Kaltluft aus dem Plangebiet ver-
sorgt. 
 
Mit Realisierung des Planungsvorhabens entfällt die Fläche, nur für die kleinflä-
chig neu versiegelbaren Flächen, als Kaltluftentstehungsgebiet. 
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12.4.1.8 Wirkungsgefüge 
Es sind vor allem Wirkungsgefüge der Schutzgüter Boden und Wasser sowie 
Boden und Pflanzen und Tiere gegeben.  
Die kleinflächige Versiegelung von Boden führt zur Verringerung der Grundwas-
serneubildungsrate.  
Der Entzug von Boden mit seiner Vegetation führt zu Verlust von Lebensraum für 
die darauf angepassten Tierarten. 
Es besteht auch ein Wirkungsgefüge der Schutzgüter Boden und Klima. Ein ho-
her bebauter und versiegelter Flächenanteil führt zu einer Aufwärmung des Ge-
bietes.  
 
12.4.1.9 Landschaft 
Landschaftlich zählt der Planungsraum zum Siedlungsbereich Bestand. Die Alt-
baumbestände im östlichen und südlichen Bereich des Plangebietes wirken sich 
positiv auf das Landschaftsbild aus. Der Planungsraum ist von der Straße „Zum 
Fliegerhorst“ und von der L 3193 aus einsehbar. 
 
Eine Erholungsnutzung erfolgt auf den Grünflächen zwischen den Gebäuden 
durch die Bewohner des Gebietes. Die Grünfläche in der Mitte des Plangebietes 
wird als Spielplatz genutzt.  
 
12.4.1.10 Biologische Vielfalt 
Definition gemäß Wikipedia: Biodiversität oder biologische Vielfalt bezeichnet ge-
mäß der UN-Biodiversitätskonvention (Convention on Biological Diversity, CBD) 
„die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter an-
derem Land-, Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologi-
schen Komplexe, zu denen sie gehören“. Damit umfasst sie die Vielfalt innerhalb 
sowie zwischen Arten, darüber hinaus die Vielfalt der Ökosysteme selbst. Nach 
dieser Definition besteht die Biodiversität auch aus der genetischen Vielfalt.  
 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt gelten als wichtige 
Grundlagen für das menschliche Wohlergehen. Als weitaus größte Gefahr für die 
biologische Vielfalt auf der Erde wird die Zerstörung und Zerstückelung von Le-
bensräumen gesehen. Hinsichtlich der Frage, in welchem Maß biologische Vari-
abilität erhalten und wie Biodiversität parametrisiert werden könnte, besteht auf-
grund von konkurrierenden Biodiversitätsauffassungen und -zielen keine Einig-
keit.  
 
Gem. Bundesamt für Naturschutz ist der alarmierende Rückgang der biologi-
schen Vielfalt weltweit zu beobachten. Durch den Verlust an Lebensräumen, Ar-
ten und Genen verarmt die Natur. Die Lebensgrundlage der Menschheit ist 

https://de.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A4tskonvention
https://de.wikipedia.org/wiki/Organismus
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kosystem
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologie
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Artenvielfalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Biotopvielfalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensraum
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensraum
https://de.wikipedia.org/wiki/Eigenschaft#Eigenschaften_.28Gr.C3.B6ssen.29_in_Naturwissenschaft_und_Technik
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bedroht. Die Völkergemeinschaft hat erkannt, dass das Problem sehr komplex ist 
und nicht durch isolierte Naturschutzaktivitäten gelöst werden kann, sondern 
weltweite Zusammenarbeit erfordert. Deshalb wurde die Biodiversitätskonvention 
oder das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) geschaffen und auf 
der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) 
1992 in Rio de Janeiro beschlossen. Die CBD ist ein völkerrechtlicher Vertrag 
zwischen souveränen Staaten. Inzwischen ist das Übereinkommen von 193 Ver-
tragsparteien unterzeichnet und auch ratifiziert worden (Stand: August 2012). Die 
Mitgliedsstaaten haben sich das Ziel gesetzt, die Vielfalt des Lebens auf der Erde 
zu schützen, zu erhalten und deren nachhaltige Nutzung so zu organisieren, dass 
möglichst viele Menschen heute und auch in Zukunft davon leben können. 
 
Durch die Nachverdichtung auf bestehenden Bauflächen und mit gepflegten 
Grünflächen eines Wohngebiets wird sich die biologische Vielfalt bundes-, eu-
ropa- oder weltweit nicht erheblich reduzieren. Ein bundesweiter „Hotspot“ ist 
nicht betroffen.  
 
12.4.2 Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im 

 Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 
Natura 2000 ist ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten innerhalb der 
Europäischen Union, das seit 1992 nach den Maßgaben der Fauna-Flora-Habi-
tat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG, kurz FFH-Richtlinie) errichtet wird. Sein 
Zweck ist der länderübergreifende Schutz gefährdeter wildlebender heimischer 
Pflanzen- und Tierarten und ihrer natürlichen Lebensräume. In das Schutzge-
bietsnetz werden auch die gemäß der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 
79/409/EWG) ausgewiesenen Gebiete integriert.  
 
Ist in einem Natura 2000-Gebiet oder in dessen Nähe ein Vorhaben wie z. B. die 
Errichtung eines Bauwerks geplant, ist dieses grundsätzlich möglich, wenn davon 
keine negativen Auswirkungen auf die für das Gebiet jeweils festgelegten Erhal-
tungsziele für die dort geschützten Arten und Lebensräume ausgehen.  
 
Für Pläne und Projekte, die auf ein Natura 2000-Gebiet einwirken könnten, be-
steht deshalb kein kategorisches Verbot, sondern zunächst eine differenzierte 
Prüfpflicht. Dabei wird mittels einer Vorprüfung untersucht, ob das Vorhaben 
überhaupt geschützte Arten und Lebensraumtypen erheblich beeinträchtigen 
kann. Ist das nicht auszuschließen, müssen in einer weiteren FFH-Verträglich-
keitsprüfung die möglichen Auswirkungen detailliert untersucht werden. Wenn 
dann trotz möglicher Schadensbegrenzungsmaßnahmen erhebliche Beeinträch-
tigungen der Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebiets zu erwarten sind, ist das 
Vorhaben zunächst einmal grundsätzlich unzulässig.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_92/43/EWG_(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_92/43/EWG_(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_79/409/EWG_%C3%BCber_die_Erhaltung_der_wildlebenden_Vogelarten
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Durch eine weitere Ausnahmeprüfung kann jedoch abgeprüft werden, ob die 
Durchführung unter bestimmten Voraussetzungen evtl. doch gestattet werden 
kann. Dazu darf es zu dem geplanten Vorhaben keine geeigneten Alternativen 
geben und es müssen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses vorliegen die höherwertig einzustufen sind als der Schutzanspruch des 
Gebiets.  
 
Um aber den Wert des Natura 2000-Netzes durch das Vorhaben nicht zu vermin-
dern, müssen entstehende Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch geeig-
nete Maßnahmen so ausgeglichen werden, dass das Schutzgebietsnetz insge-
samt ohne Funktionsverluste erhalten bleibt.  
 
Besondere Regelungen gelten darüber hinaus für Gebiete mit prioritären Arten 
oder Lebensraumtypen, die EU-weit einen besonderen Schutz genießen. Wer-
den diese durch ein Vorhaben in Mitleidenschaft gezogen, muss zunächst eine 
Stellungnahme der Europäischen Kommission eingeholt werden. Werden keine 
solchen prioritären Arten oder Lebensraumtypen berührt, reicht es aus, die Kom-
mission über das Projekt, dessen Auswirkungen und die Ausgleichsmaßnahmen 
zu unterrichten. 
 
Die nächstgelegenen FFH-Gebiete befinden sich  
• im Süden Nr. 5819-308 „Erlensee bei Erlensee und Bulau bei Hanau“ in einem 

Abstand von ca. 2,6 km,  
• in Nordwestlicher Richtung Nr. 5819-304 „Bruchköbel“ in einem Abstand von 

ca. 0,7 km. 
 

Das nördliche FFH-Gebiet liegt in einem Abstand zum Vorhaben, der außerhalb 
der für eine Umweltprüfung standardisierten Wirkzone von 1000 m liegt. Hinweise 
auf unzulässige Emissionen über die Entfernung hinweg liegen nicht vor. Zudem 
liegen zwischen Plangebiet und Schutzgebiet das großflächige Gewerbegebiet 
Fliegerhorst. 
 
Das südliche FFH-Gebiet liegt hinter der Ortslage von Erlensee-Rückingen und 
der BAB 66. 
 
Dem Plangebiet fehlen durch die räumliche Entfernung zu den Schutzgebieten 
und durch die trennenden Strukturen (stark befahrene Verkehrswege und Orts-
lage) sowohl die räumlichen als auch die funktionellen Bezüge. Es lässt sich da-
her keine relevante Wirkung der geplanten Bebauung auf die Schutzgebiete und 
ihre Schutzzwecke erkennen. Nachteilige Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
von Natura 2000 Gebieten können nicht abgeleitet werden. 
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12.4.3 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sach-
 güter 

Falls bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies unverzüglich 
dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Abteilung Archäologische Denkmal-
pflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 
 
12.4.4 Vermeidung von Emissionen  
Durch die Nachverdichtung des Wohngebiets ist nicht mit zusätzlichen Emissio-
nen auf angrenzende Wohngebiete zu rechnen, da eine neues Blockheizkraft-
werk auf neuestem technischem Standard entstehen soll.  
 
12.4.5 Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 
Die im Bereich des Plangebietes anfallenden Abfälle und Abwässer sind gemäß 
den abfallrechtlichen, wasserrechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtliche Vor-
schriften ordnungsgemäß zu behandeln und zu entsorgen. Damit sind keine er-
heblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
12.4.6 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 

 Nutzung von Energie 
Für die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame Nutzung von Ener-
gie sind Hinweise im Bebauungsplan aufgenommen worden. Weitere Maßnah-
men werden im Rahmen des Bebauungsplans nicht für erforderlich angesehen, 
da anderweitige und regelmäßig fortgeschriebene energietechnische Gesetze 
und Verordnungen dies optimaler berücksichtigen können. 
 
12.4.7 Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, 

 insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 
Für den Planbereich liegen nach den vorliegenden Informationen nur Planungen 
des RegFNPs vor. 
 
12.4.8 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die 

 durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Euro-
 päischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht über
 schritten werden 

Durch die Planung sind keine merklichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
12.4.9 Wechselwirkungen  
Es erfolgen folgende Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des 
Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7, a-d BauGB 
 
Es sind vor allem Wechselwirkungen der Schutzgüter Boden, Wasser, Pflanzen 
und Tiere gegeben. 
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Die Beeinträchtigungen der angesprochenen Schutzgüter, bezüglich der Wech-
selwirkungen, sollen durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen weiter 
minimiert werden. 
 
Weiterhin bestehen Wechselwirkungen bezüglich der geplanten Wohngebiets-
nutzung und der möglichen Beeinträchtigung des Menschen in seiner Wohnqua-
lität. Dies betrifft das zusätzliche Verkehrsaufkommen in den zuführenden Stra-
ßen. Es ist nicht mit einer unzulässigen Belastung von Wohngebieten zu rechnen. 
 
12.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-

durchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung des Projektgebietes würde die bestehenden baulich ver-
alteten Gebäude und die Grünsubstanz bestehen bleiben. 
 
Neuer günstiger Wohnraum würde nicht geschaffen. 
 
Die externen neuen Ausgleichsmaßnahmen würden nicht durchgeführt. 
 
12.6 Standortalternativen  
Das es Ziel ist innerhalb dieser Siedlung der Nassauischen Heimstätte im Auftrag 
des Landes Hessen zusätzlichen Wohnraum in Erlensee zu schaffen bestehen 
keine alternativen Flächen zur Umsetzung dieses Ziels. 
 
Der Planbereich ist optimal an das überörtliche Erschließungs- und Verkehrsnetz 
angeschlossen, ohne wesentliche Beeinträchtigungen in der Ortslage nach sich 
zu ziehen. 
 
In der übergeordneten Planung ist die Planfläche als Vorranggebiet- Siedlung 
ausgewiesen und für die weitere städtebauliche Entwicklung geplant. 
 
Alternative innerörtliche Nachverdichtungsmöglichkeiten sind in Erlensee nicht 
vorhanden. 
 
Alternativen Siedlungserweiterungsflächen in Erlensee wären grundsätzlich am 
Nordostrand auf landwirtschaftlichen Flächen vorhanden. Eine Darstellung im 
RegFNP liegt hier jedoch nicht vor. Zudem ist es Ziel der Stadt zunächst alle 
Nachverdichtungsmöglichkeiten vorrangig vorzunehmen. 
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12.7 Alternative Bebauungskonzepte und Begründungen zur Auswahl 
Ziel der Stadt ist, unter den gesetzten Rahmenbedingungen einer verträglichen 
Verdichtung eine umwelt- und sozialverträgliche Baustruktur zu entwickeln.  
 
Ziel ist weiterhin eine „Angebotsplanung“ zu erarbeiten, die eine teilweise hohe 
Nachverdichtung mit dem Ziel Schaffung von günstigem Wohnraum bereit zu 
stellen. 
 
Durch die festgesetzten Arten der baulichen Nutzung weißt der Planbereich Er-
weiterungen der vorhandenen angrenzenden Nutzungen auf. Die Erweiterung er-
folgt konzentriert und ermöglicht dadurch die Entwicklung eines guten urbanen 
Konzeptes. 
 
Unter diesen Gesichtspunkten wurde der vorliegende Entwurf entwickelt. 
 
12.8 Prognose zu den erheblichen bau- und betriebsbedingten Auswir-

kungen bei Durchführung der Planung 
12.8.1 Erhebliche Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
12.8.1.1 Tiere 
Baubedingt ist bei vorkommen von gebäudebewohnenden Arten (Vögel und Fle-
dermäuse) evtl. eine erhebliche Beeinträchtigung der dort vorkommenden Arten 
zu erwarten. Sie werden durch Biotop- und Flächenverlust einen gerinfügig redu-
zierten Lebensraum nach der Herstellung der neuen Gebäude haben. Zudem 
werden sie während der Baumaßnahmen durch Baustellenverkehr etc. beein-
trächtigt.  
 
Es sind daher externe Kompensationsmaßnahmen erforderlich. 
 
Nutzungsbedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Nutzung keine weiteren er-
heblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
12.8.1.2 Pflanzen 
Baubedingt ist insgesamt eine geringe Beeinträchtigung der Pflanzenwelt, bei 
Inanspruchnahme von Gehölzflächen insbesondere auf dem Spielplatz, zu er-
warten. 
Es erfolgt eine kleinflächige dauerhafte Entfernung von Grünflächen mit Gehölz-
beständen. 
 
Nutzungsbedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Nutzung keine weiteren er-
heblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
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12.8.1.3 Fläche 
Der Planbereich ist 3,7 ha groß und wird nur auf Teilflächen mit hoher Flächen-
beanspruchung beplant. Der Planbereich ist bisher bereits flächendeckend als 
Siedlungsfläche in Anspruch genommen. 
 
Es ist dadurch nur mit mäßigen bau- und betriebsbedingten Auswirkungen zu 
rechnen. 
 
12.8.1.4 Boden 
Der Planbereich ist ein ca. 3,7 ha großer Siedlungsbereich und wird zur Nach-
verdichtung mit geringer Flächenbeanspruchung beplant.  
Der Planbereich ist bisher mit Straßen, Wegen und Gebäuden bereits teilweise 
versiegelt. 
Durch die geplanten Baumaßnahmen im Plangebiet wird bis zu ca. 0,7 ha zu-
sätzlich Boden versiegelt.  
Auf diesen Bereichen kommt es zur Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushal-
tes, Bodenlufthaushaltes, Bodenart und -typ sowie des Bodenlebens.  
 
Der Eingriff wird in Anbetracht der geringen Flächengröße nur mäßig sein. 
 
Baubedingt zählen alle auf die zeitlich befristete Baumaßnahme beschränkten 
Umweltauswirkungen, z. B. durch Baustellenverkehr, Baustelleneinrichtungen 
sowie durch den Baubetrieb: 

• Flächeninanspruchnahme 
• Bodenverdichtungen durch schweres Baugerät 
• Abgrabung von Oberboden 
• Mischung von Bodenschichten bei Grabarbeiten 
• Emissionen und akustische Wirkungen (Lärm, Erschütterungen und Ab-

gasbelastung der Baumaschinen). Verunreinigung von Boden, Grund- und 
Oberflächenwasser durch auslaufende Kraft- und Schmierstoffe. 

Die baubedingten Beanspruchungen im Plangebiet umfassen die Bereiche für 
die Erschließung mit Ver- und Entsorgungsleitungen sowie im Bereich der neu 
herzustellenden Gebäude und Straßen. Bei ordnungsgemäßer Baustellenab-
wicklung und unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben können zusätzlich zu 
oben beschriebenen Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden.  
 
Es ist nicht damit zu rechnen, dass außerhalb des Geltungsbereichs vorüberge-
hende Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung, Baufelder Lager-
plätze, etc. erfolgen.  
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Nutzungsbedingt wird es zu keinen weiteren, wie bereits beschriebenen, Beein-
trächtigungen kommen. Der Boden ist nach Versiegelung vollständig seiner 
Funktionen enthoben. 
 
12.8.1.5 Wasser 
Auf den versiegelten Flächen kann das anfallende Regenwasser nicht ungehin-
dert versickern und so zur Neubildung von Grundwasser beitragen. Das Plange-
biet ist bisher nur geringfügig versiegelt.  
 
Der Eingriff wird in Anbetracht der geringen Bodenbelastung bzw. Versiegelung 
nur mäßig sein. 
 
Baubedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Baustellenabwicklung keine wei-
teren Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
Nutzungsbedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Nutzung keine weiteren Be-
einträchtigungen zu erwarten. 
 
12.8.1.6 Luft 
Es ist durch die geplante Optimierung der Energieversorgung mit einer Verbes-
serung der Luftqualität zu rechnen.  
Durch die erhöhte Verkehrsfrequenz ist mit einer geringfügigen Beeinträchtigung 
zu rechnen. 
 
Baubedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Baustellenabwicklung nur tempo-
räre Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
Nutzungsbedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Nutzung keine weiteren Be-
einträchtigungen zu erwarten. 
 
12.8.1.7 Klima  
Die Veränderung des Lokalklimas ist qualitativ und quantitativ nicht exakt zu de-
finieren. Es ist davon auszugehen, dass sich Baukörper und versiegelte Flächen 
generell rascher erwärmen und daher negativ auf das Kleinklima auswirken. 
Aus kleinklimatischer Sicht trägt das Plangebiet nur gering zur Kaltluftentstehung 
bei. 
Ein Kaltluftabfluss erfolgt aufgrund des fehlenden Gefälles kaum, es kommt eher 
zu einer randlichen Einsickerung. Siedlungsflächen der Ortslage von Rückingen 
werden hierdurch jedoch nicht belüftet. 
 
Mit Realisierung des Planungsvorhabens entfällt die Fläche, für den versiegelten 
bzw. bebauten Bereich, als Kaltluftentstehungsgebiet. 
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Baubedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Baustellenabwicklung keine er-
heblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
Nutzungsbedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Nutzung keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
12.8.1.8 Wirkungsgefüge  
Es sind vor allem Wirkungsgefüge der Schutzgüter Boden und Wasser sowie 
Boden und Pflanzen und Tiere gegeben.  
Die Versiegelung von Boden führt zur Verringerung der Grundwasserneubil-
dungsrate.  
Der Entzug von Boden mit seiner Vegetation führt zu Verlust von Lebensraum für 
die darauf angepassten Tierarten. 
Es besteht auch ein Wirkungsgefüge der Schutzgüter Boden und Klima. Ein ho-
her bebauter und versiegelter Flächenanteil führt zu einer Aufwärmung des Ge-
bietes.  
 
12.8.1.9 Landschaft und Erholung 
Landschaftlich zählt der Planungsraum zum Siedlungsbereich Bestand. Die Alt-
baumbestände im östlichen und südlichen Bereich des Plangebietes wirken sich 
positiv auf das Landschaftsbild aus. Der Planungsraum ist von der Straße „Zum 
Fliegerhorst“ und von der L 3193 aus einsehbar. 
 
Eine Erholungsnutzung erfolgt auf den Grünflächen zwischen den Gebäuden 
durch die Bewohner des Gebietes. Die Grünfläche in der Mitte des Plangebietes 
wird als Spielplatz genutzt. Der Spielplatz wird verlagert und anschließend be-
baut. Die Grünflächen sollen möglichst weitgehend erhalten werden. 
 
Baubedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Baustellenabwicklung keine er-
heblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
Nutzungsbedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Nutzung keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
12.8.1.10 Biologische Vielfalt 
Durch die kleinflächige Beseitigung der bestehenden Grünflächen im Bereich der 
Neubebauung wird sich die biologische Vielfalt Bundes, Europa- oder Weltweit 
nicht erheblich reduzieren. Ein bundesweiter „Hotspot“ ist nicht betroffen.  
 
Baubedingt ist eine geringe Beeinträchtigung der örtlichen biologischen Vielfalt 
in Anbetracht der zu erwartenden mäßigen Artenvielfalt zu erwarten. Sollten 
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artenschutzrechtlich geschützte Arten betroffen sein, dann werden ausreichende 
Maßnahmen ergriffen. 
 
Nutzungsbedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Nutzung keine weiteren er-
heblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
12.8.2 Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im 

 Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 
Im Kapitel 12.4.2 wurde die mögliche Betroffenheit der in der Nähe befindlichen 
FFH Gebiete abgeprüft. Im Ergebnis lassen sich keine erheblichen Beeinträchti-
gungen für die Gebiete und ihre Schutzgegenstände erkennen.  
 
Baubedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Baustellenabwicklung keine er-
heblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
Nutzungsbedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Nutzung keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
12.8.3 Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Ge-

 sundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 
Baubedingt kann es zu temporären Immissionen von Luftschadstoffen durch 
Baufahrzeuge kommen.  
 
Nutzungsbedingt wird es zu Verkehrszunahmen im anschließenden Straßen-
netz kommen. Der Verkehr kann direkt über die neue nördliche breit ausgebaute 
neue Zufahrt zum „Fliegerhorst“ auf die L 3193 und dann auf die A 66 geführt 
werden. 
 
Die nutzungsbedingten Wirkfaktoren werden aufgrund der direkten Lage zu den 
gut ausgebauten Verkehrsflächen Wohngebiete nur untergeordnet belasten. 
 
Die spätere Nutzung des Raumes für die Tageserholung wird sich nicht ändern. 
Die Freiflächen im Westen werden durch Fußwege und Grünachsen nach wie 
vor erreichbar bleiben.  
 
12.8.4 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sach-

 güter 
Die bauausführenden Firmen sind auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemäß 
Denkmalschutzgesetzes hinzuweisen. Die Funde sind unverzüglich dem Landes-
amt für Archäologie zu melden. 
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Baubedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Baustellenabwicklung keine er-
heblichen Beeinträchtigungen zu erwarten 
 
Nutzungsbedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Nutzung keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
12.8.5 Vermeidung von Emissionen  
Durch die Standortwahl werden erhebliche Emissionen auf angrenzende Wohn-
gebiete möglichst vermieden.  
 
Ansonsten wird auf die in einer späteren Baugenehmigung oder Genehmigung 
nach Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhaltenden Bestimmungen verwie-
sen. 
 
Baubedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Baustellenabwicklung keine er-
heblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
Nutzungsbedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Nutzung keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
12.8.6 Sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern 
Die im Bereich des Plangebietes anfallenden Abfälle und Abwässer sind ord-
nungsgemäß zu entsorgen. 
Niederschlagswasser soll ortsnah zurückgehalten und versickert werden, soweit 
dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 
 
Baubedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Baustellenabwicklung keine er-
heblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
Nutzungsbedingt sind bei einer ordnungsgemäßen Nutzung keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
12.8.7 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 

 Nutzung von Energie 
Ziel des Bebauungsplanes ist eine „Angebotsplanung“ zu erarbeiten, die indivi-
duellen Wünsche der Bauherren bewusst ermöglichen soll. Zusätzlich wurde be-
wusst auf die Regelung von Energienutzungsformen und die Vorgabe eines 
Energieträgers (Gas, Öl, Pellets, Strom, Erdwärme etc.) verzichtet, da dieser 
„Markt“ bzw. die technische Entwicklung sehr starken Veränderungen unterliegt. 
Der Bebauungsplan soll jedoch auch noch in mehreren Jahrzehnten den Rah-
men für eine Bebauung liefern. Die Regelung von Energienutzungsformen bzw. 



Begründung zum B-Plan "1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung“,  

Stadt Erlensee, ST Langendiebach 55 

   Planungsgruppe Thomas Egel 

Energieeinsparungsformen erfolgt daher aktueller auf dem jeweiligen Stand der 
Technik in fachspezifischen Gesetzen und Verordnungen. 
 
12.8.8 Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, 

 insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 
Im RegFNP ist das Plangebiet als „Wohnbaufläche/geplant“ dargestellt. 
 
Hinweise auf das Plangebiet betreffende Pläne zum Wasser-, Abfall- und Immis-
sionsschutzrechts liegen nicht vor. 
 
12.8.9 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die 

 durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Euro-
 päischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht über
 schritten werden 

Hinweise auf das Plangebiet betreffende Rechtsverordnungen zur Erfüllung von 
festgelegten Immissionsgrenzwerten liegen nicht vor. 
 
12.8.10 Wechselwirkungen  
Es erfolgen folgende Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des 
Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7, a-d BauGB. 
Es liegt ein Wirkungsgefüge vor allem zwischen den Schutzgütern Boden und 
Wasser sowie Pflanzen und Tierwelt vor. Mit der Versiegelung von Boden erfol-
gen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, Pflanzen und Tierwelt. 
 
Es besteht auch ein Wirkungsgefüge zwischen Landschaftsbild und Erholungs-
nutzung sowie zwischen Klima und Emissionen. Das Landschaftsbild wird sich 
nur geringfügig ändern, da die Neubauflächen sich innerhalb eines geschlossen 
Siedlungskörpers befinden. 
 
12.9 Maßnahmen zur Vermeidung von erheblich nachteiligen Umweltaus-

wirkungen  
Es sind für die festgestellten erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen fol-
gende Vermeidungs-, Verhinderungs-, Verringerungs-, Ausgleichsmaßnahmen 
und ggf. Überwachungsmaßnahmen geplant: 
 
12.9.1 Schutzgut Mensch 
Das Schutzgut Mensch wurde bereits im Vorfeld bei der Standortauswahl beson-
ders beachtet. So war es Ziel eine möglichst geringe Beeinträchtigung der An-
wohner der Wohngebiete zu gewährleisten, indem eine gestaffelte Entwicklung 
erfolgt und möglichst große Abstände eingehalten werden und durch eine mög-
lichst optimale Anbindung an die übergeordneten Straßen Durchgangsverkehr 
verhindert wird. 
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12.9.2  Schutzgut Tier und Pflanzen 
Die Beeinträchtigung der Schutzgüter Tier und Pflanzen wird durch folgende 
Festsetzungen minimiert: 

• Festsetzung der Flächen, die von Bebauung frei zu halten sind und ihre 
Nutzung. 

• Festsetzung von Pflanzenarten von Bäumen, Sträuchern. 
• Prozentuelle Festsetzung von Grünflächen und Gehölzanteile auf den 

Grundstücksflächen. 
• Festsetzung zu Bauzeiten. 
• Festsetzung einer Ökologischen Bauüberwachung zur Kontrolle von Ar-

tenschutzmaßnahmen. 
• Regelung von externen Ausgleichsmaßnahmen. 

 
12.9.3 Schutzgut Boden 
Um ein vertretbares Maß der Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden zu erwir-
ken, sind folgende Festsetzungen eingeschrieben: 

• Teilweise hohe Verdichtung und dadurch sparsamer Umgang mit Fläche. 
• Festsetzung von Flächen, die von der Bebauung frei zu halten sind und 

ihrer Nutzung. 
• Wiederverwendung des Bodens am Eingriffsort 

 
12.9.4 Schutzgut Wasser 
Zum Schutz des Grundwassers sind folgende Festsetzungen eingeschrieben: 

• Festsetzung von Flächen, die von der Bebauung frei zu halten sind und 
ihre Nutzung. 

 
12.9.5 Schutzgut Klima/Luft 
Maßnahmen gegen Hitzebelastung 
• Festsetzung der Flächen, die von Bebauung frei zu halten sind und ihre Nut-

zung (Abkühlungsflächen). 
• Festsetzung von Grünflächen (Frischluftentstehungsflächen). 
Mit Realisierung des Planungsvorhabens entfällt kein relevantes nächtliches 
Kaltluftentstehungsgebiet.  
 
12.9.6 Schutzgut Landschaft 
Der Eingriff in das Schutzgut Landschaft durch die geplante Bebauung kann 
durch folgende Festsetzungen minimiert werden: 
• Festsetzung von Flächen, die von der Bebauung frei zu halten sind und ihre 

Nutzung. 
• Festsetzung der max. zulässigen Geschosse der baulichen Anlagen in zug-

ordneten Flächen mit möglichst geringer Beeinträchtigung. 
• Festsetzung zur Begrünung der Freiflächen 
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Erholungsnutzung 
Die Erholungsnutzungsmöglichkeit wird merklich eingeschränkt. Eine Erholungs-
nutzung kann in Zukunft nur auf den Grünflächen innerhalb des Plangebiets und 
im Westen und Norden des Planbereichs stattfinden.  
 
12.9.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies unverzüg-
lich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Abteilung Archäologische 
Denkmalpflege - oder der Unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Über den 
möglichen Abriss von denkmalgeschützten Gebäuden entscheiden die zuständi-
gen Fachbehörden. 
 
12.9.8 Auswirkungen durch schwere Unfälle oder Katastrophen  
Gem. § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz–(BImSchG) sind bei raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen 
Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von 
schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU 
in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder 
überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürf-
tige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, 
Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wert-
volle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so 
weit wie möglich vermieden werden. Bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach § 48a Absatz 1 
festgelegten Immissionsgrenzwerte und Zielwerte nicht überschritten werden, ist 
bei der Abwägung der betroffenen Belange die Erhaltung der bestmöglichen Luft-
qualität als Belang zu berücksichtigen. 
 
Es liegen keine Informationen vor, dass durch die geplante Ausweisung des Bau-
gebiets erheblich nachteilige Auswirkungen durch Unfälle oder Katastrophen auf 
die Schutzgüter zu erwarten wären.  
 
12.10 Zusätzliche Angaben 
12.10.1 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umwelt-

prüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstel-
lung oder fehlender Unterlagen 

Es lagen neben eigenen Erhebungen und Recherchen in Literatur und Internet 
folgende Gutachten der Umweltprüfung zugrunde: 
Landschaftsplan zum Bebauungsplan und Ausarbeitungen zur Wasserwirtschaft. 
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12.10.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswir-
kungen  

Es sind externe naturschutzfachliche und bodenschutzfachliche Ausgleichsmaß-
nahmen und auf internen Flächen vorgesehen.  
Für die Ausgleichsmaßnahmen ist die Gemeinde Erlensee zuständig. 
 
Natur- und Artenschutz 
Erhebliche Auswirkungen auf geschützte Arten werden durch externe Maß-
nahme vermieden.  
 
Bodenschutz 
Die externen und internen Flächen für Maßnahmen für den Naturschutz decken 
sich mit den Flächen für den Bodenschutz. Es wird auf diesen Flächen eine Ex-
tensivierung von forstlichen genutzten Flächen durchgeführt. Die Flächen und die 
Bewirtschaftung sind über das Planungsrecht gesichert. Eine zusätzliche Über-
wachung ist nicht vorgesehen. 
 
Innerhalb des Bebauungsplans finden sich keine Maßnahmenflächen für den Bo-
denschutz, auf denen nachfolgende Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 
durchgeführt werden sollen. 
 
12.10.3 Zusammenfassung des Umweltberichts 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee hat in ihrer Sitzung am 
10.03.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes „1. Änderung und Erweiterung 
Markwaldsiedlung“ beschlossen, mit der Maßgabe eine Fläche von ca. 3,7 ha am 
südwestlichen Ortsrand vom Rückingen, auf der Gemarkung Langendiebach, 
bauplanungsrechtlich neu zu regeln. 
 
Der Planbereich befindet sich in einem bereits überplanten Siedlungsgebiet, der 
denkmalgeschützten und gut durchgrünten „Markwaldsiedlung“. Für diesen Be-
reich wurde bereits 2009 ein Bebauungsplan erstellt, für den in Teilflächen eine 
Nachverdichtung geregelt werden soll. 
 
Der Planbereich ist optimal im Norden über die neue Südostanbindung des „Flie-
gerhorstes“ an das überörtliche Erschließungs- und Verkehrsnetz angeschlos-
sen, ohne Beeinträchtigungen in der Ortslage nach sich zu ziehen. 
 
In der übergeordneten Planung ist die Planfläche als Vorranggebiet - Siedlung 
ausgewiesen und für die weitere städtebauliche Entwicklung geplant. 
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Die in der „1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung“ gelegenen Fläche 
werden als „besonderes Wohngebiet“ ausgewiesen. In den Gebieten sollen Flä-
chen für günstigen und sozialen Wohnbebauungsbau neu geregelt werden. 
 
Für die Schutzgüter Klima, Mensch, Landschaft, Kultur- und Sachgüter wird die 
Beeinträchtigung als gering, für die Pflanzen- und Tierwelt, Boden und Wasser 
werden die Beeinträchtigungen als mäßig eingestuft. 
 
Die unvermeidbaren Beeinträchtigungen werden durch Maßnahmen im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Teilplan B ausgeglichen auf eine Fläche von 
ca. 1,8 ha erfolgen. 
 
Unter Berücksichtigung der im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes eingeplanten Vermeidungs-, Verminderungs-, und Kompensations-
maßnahmen, kann von einer verträglichen Lösung bezüglich der Umweltbelange 
ausgegangen werden. 
 
12.10.4 Quellenangaben 
Baugesetzbuch (BauGB) in der letzten Fassung. 
 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), in der letzten Fassung. 
 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), in 
der letzten Fassung. 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I 
S.132), in der letzten Fassung. 
 
Regionaler Flächennutzungsplan 2010 des Planungsverbandes Frankfurt Rhein-
Main in der letzten Fassung. 
 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des 
Planinhalts - Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung vom 
18.12.1990 (BGBl.I S.58), in der letzten Fassung. 
 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in 
der letzten Fassung. 
 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der letzten Fassung. 
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FFH-Richtlinie 92/43/EWG vom 10. Juni 1992, geändert durch Richtlinie 
2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013, in der letzten Fassung. 
 
Vogelschutzrichtlinie 79/409 EWG vom 2. April 1979, in der letzten Fassung. 
 
Klimaklassifikation von Köppen 
 
Bodenschutz in der Bauleitplanung, Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Boden-
schutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hes-
sen, Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz, Februar 2011 
 
Onlinequellen: 
BodenViewer Hessen: http://bodenviewer.hessen.de 
 
Hessisches Naturschutzinformationssystem (Natureg): http://natureg.hessen.de  
 
Fachinformationssystem Grundwasser- und Trinkwasserschutz Hessen (Gru-
Schu): http://gruschu.hessen.de  
 
Überschwemmungsgebiete Hessen (Retentionskataster Hessen): http://www.ge-
oportal.hessen.de/portal/karten.html?WMC=748  
 
Informationen der Kommune zu: 

- wasserwirtschaftlichen Belangen 
- ÖPNV 

 
Gutachten: 
Wasserwirtschaftliche Belange (Jan. 2023) 
Landschaftsplan zum Bebauungsplan (Planungsgruppe TE, März 2023) 
Bebauungsplan (Planungsgruppe TE, März 2023) 
 
  

http://bodenviewer.hessen.de/
http://natureg.hessen.de/
http://gruschu.hessen.de/
http://www.geoportal.hessen.de/portal/karten.html?WMC=748
http://www.geoportal.hessen.de/portal/karten.html?WMC=748
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Magistrats der 
Stadt Erlensee 
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Fax: 0 61 84 / 93 43 78 
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Langenselbold, den 10.03.2023 

 
       (Dipl. Ing. T. Egel) 
 
 
 
Der Begründung zum Bebauungsplan wird zugestimmt: 
 
Magistrat der 
Stadt Erlensee 
Erlensee, den ............................................. 
 
 

Siegel 
 
 

............................................ 
                   (Stefan Erb) 
                   Bürgermeister 
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Bericht Nr. 218622BE01 vom 12.12.2022 

1 Vorgang 

Die Bauherrschaft beabsichtigt die Neugestaltung der Markwaldsiedlung in Erlensee. Die Pla-

nung obliegt der Planungsgemeinschaft Häfner & Oefner, Langenselbold. 

Unser Ingenieurbüro für Geotechnik wurde mit der Baugrunderkundung und geotechnischen 

Beratung sowie mit der orientierenden abfalltechnischen Bewertung beauftragt.  

2 Bauwerk und Unterlagen 

Zur Bearbeitung standen uns folgende Unterlagen zur Verfügung: 

[U1] Markwaldsiedlung Erlensee 

Lageplan Magistratsvorlage 

Mäckler Architekten, 15.12.2021 

[U2] Kanalbestandsplan Teil 1 

Stadt Erlensee Ortsteil Langendiebach, Markwaldsiedlung 

Planungsgemeinschaft Häfner – Oefner, 26.10.2022 

Gemäß den o.g. Unterlagen ist vorgesehen, die Markwaldsiedlung neu zu gestalten. Der vor-

handene Kanal soll z. Tl. zurückgebaut werden. Der geplante Kanal liegt in einer Tiefe von ca. 

2 bis 3 m unter Gelände. Angaben zur genauen Höhenstellung liegen nicht vor. Weiterhin soll 

die Möglichkeit der Versickerung von Niederschlagswasser geprüft werden. 

Die Lage der Maßnahme ist in der beigefügten Anlage 1 dargestellt. 

Das vorliegende Gutachten ist für Hochbaumaßnahmen nicht geeignet und zu ergänzen. 

Gemäß DIN EN 1998-1/NA:2011-01 gehört das Baufeld zur Erdbebenzone 0 sowie zur Unter-

grundklasse S. 
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Abb. 1: Baugebiet zum Zeitpunkt der Erkundung 

3 Erkundung 

Zur Erkundung der örtlichen Baugrundverhältnisse wurden abstimmungsgemäß am 03.11.2022 

und 04.11.2022 sieben Rammkernsondierungen (RKS) bis in eine Tiefe von max. 5 m unter 

Gelände niedergebracht. Ergänzend hierzu wurden 7 Sondierungen mit der schweren Ramm-

sonde (DPH) bis in eine Tiefe von max. 5 m unter Gelände abgeteuft. 

Die Ansatzpunkte der Aufschlüsse sind im Lageplan der Anlage 1 dargestellt. Aus den Auf-

schlüssen wurden 44 gestörte Proben (GP) der Güteklasse 3 nach EC7 entnommen, bodenme-

chanisch angesprochen und klassifiziert. Es wurde 4 Kornverteilungsanalysen nach DIN EN 

17892-4 durchgeführt (siehe Anl. 4). 
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Die Ergebnisse der Baugrunderkundung sind in Form von höhenorientierten Schichtenprofilen in 

der Anlagenserie 2 dargestellt. Als Höhenbezugspunkt dienten drei Kanaldeckel in der Straße 

„Markwaldsiedlung“ gem. [U2], (siehe Anl. 1).  

 

Zur Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwertes zur Versickerung von Niederschlagswasser wur-

den 7 Absinkversuche (AV) als open end-Test gem. DWA A 138 durchgeführt. Die Ergebnisse 

sind in der Anlage 3 beigefügt und werden in Kapitel 6 bewertet. 

 

Die in Anlehnung an die LAGA PN98 durch einen zertifizierten Probennehmer entnommenen o. 

g. Bodenproben wurden zu drei Mischproben (MP1-3) zusammengestellt und hinsichtlich der 

weiteren Verwertung/Entsorgung gemäß den Vorgaben nach Merkblatt zur Entsorgung von 

Bauabfällen (Stand 2018) bzw. den Vorgaben der Ländergemeinschaft (LAGA, Stand 2004) und 

gem. Deponieverordnung chemisch untersucht. Die Ergebnisse der chemischen Laborversuche 

sind in Anlage 5 beigefügt und Kapitel 8 bewertend dargestellt. Zudem wurden 3 Asphaltproben 

entnommen und auf PAK nach EPA untersucht. 

 

 

4 Baugrund 

 

Im Zuge der Erkundung wurde in RKS 3, 6 und 7 zuoberst, in einer Mächtigkeit von ca. 10 bis 

40 cm Oberboden der Bodengruppe OH nach DIN 18196 festgestellt. 

 

In RKS 1, 2, 4 und 5 wurde zuoberst, in einer Mächtigkeit von ca. 5 bis 10 cm, Schwarzdecke 

festgestellt. 

 

Unter der Schwarzdecke folgt in RKS 1, 4 und 5, in einer Mächtigkeit von ca. 0,1 bis 0,3 m, 

Auffüllung „FSS“ (Schicht 1a). Die Frostschutzschicht, aus Basaltschotter mit Sandsteinen, 

als ungebundener Straßenoberbau wurde als schwach sandiger Kies der Bodengruppe GW nach 

DIN 18196 angesprochen. Die Schicht 1a ist mitteldicht bis dicht gelagert. 
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Unter der Frostschutzschicht bzw. dem Oberboden folgt teilweise ca. 0,6 bis 1,30 m mächtige 

Auffüllung - Unterbau (Schicht 1b). Die Auffüllung, als Straßenunterbau bzw. Kanalgraben-

verfüllung, wurde als schwach kiesiger bis kiesiger, schwach schluffiger, tlw. schwach humoser 

Sand und als schwach sandiger Kies der Bodengruppen SW, SE und GW nach DIN 18196 ange-

sprochen. Tlw. sind Wurzel-, Ziegelreste, Sandsteine, Flusskiese, Flusssand, Basaltschotter und 

z. T. auch einzelne Basaltblöcke und Sandsteine eingeschaltet. Gemäß den Schlagzahlen der 

Sondierungen mit der schweren Rammsonde ist Schicht 1b locker bis sehr mitteldicht gelagert. 

Steine/Blöcke können nicht ausgeschlossen werden. 

 

Unterhalb der Auffüllung folgt in RKS 2 – 7, in Mächtigkeiten von ca. 2 bis 4 m (in RKS 5 bis 

zur Erkundungsendtiefe), quartärer, graubrauner bis beiger Flusssand (Schicht 2). Dieser 

wurde als schwach kiesiger bis stark kiesiger, tlw. schwach schluffiger bis schluffiger, tlw. 

schwach toniger, tlw. schwach humoser Sand der Bodengruppen SW und SE nach DIN 18196 

angesprochen. Gemäß den Schlagzahlen der Sondierungen mit der schweren Rammsonde ist 

Schicht 2 locker bis mitteldicht gelagert. 

 

Unter dem Flusssand folgt in RKS 4 bis zur Erkundungsendtiefe und in RKS 3 mit einer Mäch-

tigkeit von ca. 0,9 m quartärer Flusskies (Schicht 3). Der hellbrauen bis rotbraune Kies wur-

de als schwach bis stark sandiger Kies der Bodengruppe GW nach DIN 18196 angesprochen. 

Der Kies ist mitteldicht bis dicht gelagert. In RKS 3 folgt im Anschluss erneut eine ca. 0,5 m 

mächtige Schicht Flusssand (Schicht 2). 

 

Unter dem Flusssand folgt in RKS 2, 3, 6 und 7 bis zur Erkundungsendtiefe tertiärer Ton 

(Schicht 4). Der blaugraue Ton wurde als stark sandiger bis schwach sandiger, tlw. stark 

schluffiger bis schluffiger, tlw. schwach humoser Ton der Bodengruppen TL, TM und OT nach 

DIN 18196 angesprochen. Der Ton hat eine steife bis halbfeste Konsistenz und enthält tlw. 

Organik und Holzreste. 

 

Gemäß DIN 18300 (2019) bzw. ZTV E-StB 17 können die erkundeten Böden hinsichtlich ihrer 

Lösbarkeit zu einem Homogenbereich B1 zusammengefasst werden. Der Oberboden ist als 

Homogenbereich O1 gesondert zu behandeln. 
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Folgende bodenmechanischen Kennwerte und Klassifizierungen können den erkundeten Böden 

zugeordnet werden: 

 

 Schicht 1a Schicht 1b Schicht 2 Schicht 3 Schicht 4 

Bodengruppen nach 

DIN 18196 

GW 

Oberboden = 

OH 

SE, SW, GE 

Oberboden = 

OH 

SW, SE GW TL, TM, OT 

Bodenklassen nach 

DIN 18300 (2012) 

3 

OH = 1 
3 3 3 4, 5 

Frostempfindlichkeit 

ZTVE 

F1 F1 F1 F1 F3 

Wichte des feuchten 

Bodens k [kN/m3] 

20 20 20 20 19 

Innerer Reibungs-

winkel ’k [°] 

35 30 - 35 30 – 32,5 32,5 – 35 25 

Kohäsion c’k [kN/m2] 
0 0 0 0 10 

Lagerungsdichte [ID] 
0,5 – 0,7 0,4 – 0,6 0,4 – 0,6 0,6 – 0,8 - 

Konsistenzzahl [IC] 
0,6 – 1,0  0,5 – 0,9 – 0,9 - >1,0 

Steifemodul Es,k 

[MN/m²] 

20 – 30 10 - 20 20 -30 40 – 60 10 - 15 

Tabelle 1: Bodenmechanische Kennwerte und Klassifizierungen (DIN EN 14688) 

 

 

5 Grundwasser 

 

Im Zuge der Erkundung wurde Grundwasser in Tiefen von ca. 1,4 m bis 2,2 m unter Gelände 

festgestellt. Das entspricht NN-Höhen von 109,89 m bzw. 109,63 m zum Zeitpunkt der Erkun-

dung. Höhere Wasserstände sind möglich. 
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Nach Angaben des hess. Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) sind im 

Projektgebiet Grundwasserstände in einer Tiefe von überwiegend 2 bis 5 m (hellblau) gegeben. 

Unmittelbar nördlich bis nordwestlich grenzt in Richtung „Fallbach“ die Zone mit der Angabe 

„überwiegend < 2 m“ (mittelblau) an. Aufgrund der Lage im Grenzbereich der beiden Zonen 

kann für die vorliegende Maßnahme von einem mittleren maximalen Grundwasserstand von ca. 

2 m unter Gelände bzw. 110 m ü NN ausgegangen werden. Aktuellere Angaben zum Grund-

wasser liegen nicht vor. Erfahrungswerte aus dem westlichen Bereich des ehem. Fliegerhorst 

werden durch den Fallbach beeinflusst. Es wird empfohlen, die Wasserstände über 3 Grund-

wassermessstellen längerfristig zu beobachten. 

 

 

Abb. 2: Auszug Karte Hydrogeologie (HLNUG, Blatt 5819, Hanau, 1998) 

 

 

Das Baufeld liegt in keinem ausgewiesenen Wasserschutzgebiet. 

 

 

6 Versickerung 

 

Gem. DWA Merkblatt A 138 ist für Versickerungsanlagen ein Sickerraum bzw. ein Mindestab-

stand zum mittleren max. Grundwasserstand von 1 m erforderlich. Unter Berücksichtigung des 

o.g. mittleren max. Grundwasserstand von 110 m ü NN kann die Unterkante von Versicke-

rungsanlagen entsprechend auf einem Niveau von 111 m ü NN festgelegt werden. Ggf. kann 

Überw. 2 bis 5 m Überw. < 2 m 
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durch längerfristige Beobachtungen im Projektgebiet ein tieferliegender mittlerer max. Grund-

wasserstand definiert werden, um mehr Spieltraum für die Versickerungsanlagen zu erreichen. 

 

Zur Überprüfung der Durchlässigkeit bzw. des Durchlässigkeitsbeiwertes zur Versickerung 

von Niederschlagswasser, wurden 7 Absinkversuche (AV 1 bis 7, siehe Anl. 3) als open end-

Test nach DWA A 138 durchgeführt. Die Versuchsergebnisse sind in der Anlage 3 beigefügt. Die 

Lage der Versuche ist in der Anlage 1 dargestellt. Weiterhin wurde der Durchlässigkeitsbeiwert 

gem. Kornverteilung abgeschätzt (siehe Anl. 4). Die Ergebnisse der Kornverteilung entsprechen 

etwa den Ergebnissen der Absinkversuche. 

 

Die Versuchstiefe beträgt ca. 1 - 3 m unter Gelände, sodass der Durchlässigkeitsbeiwert der 

Schicht 2 ermittelt wurde. 

 

Folgende Durchlässigkeitsbeiwerte wurden ermittelt: 

 

Versuchsnummer Durchlässigkeitsbeiwert 

AV1 kf = 2,66 x 10-6 

AV2 kf = 2,14 x 10-4 

AV3 kf = 1 x 10-6 

AV4 kf = 5,6 x 10-6 

AV5 kf = 3,2 x 10-4 

AV6.1 kf = 1,41 x 10-6 

AV6.2 kf = 8,29 x 10-6 

 

Gem. DWA Merkblatt A 138 ist für eine Versickerung ein Durchlässigkeitsbeiwert von kf >= 10-6 

m/s nachzuweisen. Die Schicht 2 ist damit gem. DWA Merkblatt A 138 grundsätzlich zur 

Versickerung geeignet. Es wurde gem. den o.g. AV eine mittlere Durchlässigkeit von kf = 8 x 

10-5 m/s. Dieser verallgemeinerte Wert kann für die weitere Planung zunächst angenommen 

werden. Für die Dimensionierung der Versickerungsanlagen sind die gewählten Standorte zu 

definieren und gezielt nachzuerkunden. 
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Unterhalb der Schicht 2 wurde mit Schicht 3 im Zuge der Erkundung ein sandiger Kies (Schicht 

3) festgestellt. Hier ist ebenfalls von einer guten Durchlässigkeit auszugehen (siehe oben). 

 

Ab Tiefen von ca. 2,8 m bis 4,5 m unter Gelände ist, mit Beginn der Schicht 4, mit geringeren 

Durchlässigkeiten zu rechnen (kf = 10-8 – 10-9 m/s). Der Ton wirkt als Stauhorizont. Ob von der 

Versickerung ggf. benachbarte Bebauung betroffen sein könnte, hängt von der Tiefenlage der 

Gründungen und den Gebäudeabdichtungen ab. Durch eine gezielte Versickerung kann es lokal 

und temporär zu höheren Grundwasserständen kommen. Der Mindestabstand von Versicke-

rungsanlagen zu Kellern gem. DWA A 138 ist entsprechend zu berücksichtigen. 

 

Bei Umsetzung einer Versickerung sollte der Sickerraum überprüft und ggf. ein Bodenaustausch 

umgesetzt werden, um schwach durchlässige Bodenschichten, die als dünne Zwischenlagen 

auftreten können, hydraulisch wirksam zu durchstoßen. 

 

Insgesamt ist eine Versickerung möglich. Aus geotechnischer Sicht wird jedoch empfohlen da-

rauf zu achten, die Versickerungsanlagen in geringen Tiefen zu verbauen, um im Falle von ho-

hen Grundwasserständen genügend Abstand zum Grundwasserkörper einzuhalten. Hierbei 

muss die Mindestmächtigkeit des Sickerraumes von 1 m beachtet werden. Ggf. kann der Ab-

stand durch technische Maßnahmen (Filter) verringert werden. Dies hängt auch vom Schad-

stoffpotential des Einzugsgebietes (Dachflächen) ab. 

 

Da die mittleren Grundwasserstände auf Sekundärdaten beruhen, handelt es sich bei den An-

gaben lediglich um wahrscheinliche Annahmen. Um einen reellen mittleren Grundwasserstand 

zu ermitteln, wären weitere Untersuchungen und längerfristige Beobachtungen notwendig. 

 

Für einzelne Versickerungsanlagen sind standortbezogene ergänzende Erkundungen hinsichtlich 

der Durchlässigkeit erforderlich. Weiterhin ist die Mächtigkeit der Sickerraumes standortbezo-

gen zu prüfen. 

 

Da ggf. Auffüllungen durchsickert werden müssen, sind diese durch umwelthygienisch geeigne-

tes Bodenmaterial auszutauschen (Zuordnungswert Z0) oder standortbezogen zu untersuchen 
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(siehe auch Kap. 8). Als Austauschmaterial kann der örtlich anstehende Sand der Schicht 2 

verwendet werden. 

 

Die Umsetzung von Versickerungsanlagen ist vorab mit der unteren Wasserbehörde abzustim-

men. 

 

 

7 Geotechnische Beratung Kanal 

 

Gemäß den Ergebnissen der Baugrunderkundung kommt die Kanalsohle, bei einer geplanten 

Verlegetiefe von 2 bis 3 m, im Sand der Schicht 2 zu liegen. Damit ist ausreichende Stützung 

der Rohrsohle gegeben und die Verlegung kann nach Bettungstyp 3 gem. DIN EN 1610 erfol-

gen.  

 

Als Material für die Leitungszone (Seitenverfüllung, obere Bettungsschicht, Abdeckung) sind 

nicht bindige Erdbaustoffe (z.B. Mineralgemische, Kiessand) zu verwenden. Die Korngrößen 

sind dabei auf 45 mm zu begrenzen. Wir empfehlen Materialien der Bodengruppe GW nach DIN 

18196 (z. B. Schotter 0/45 mm) zu verwenden. Das Material ist auf DPr ≥ 98 % zu verdichten. 

Beim Einbringen und Verdichten der Seitenverfüllung ist darauf zu achten, dass dies beidseitig 

des Rohres parallel erfolgt.  

 

Zur Herstellung der Hauptverfüllung (bis UK Straßenoberbau) können Materialien mit einem 

Größtkorn von max. 150 mm bei einer angenommenen Lagenstärke von 0,3 m eingebaut wer-

den. Das Material ist mit einem Verdichtungsgrad von DPr ≥ 97 % (gemischtkörnige Böden) 

bzw. 98 % (grobkörnige Böden) einzubauen. 

 

Die beim Aushub anfallenden Böden sind geotechnisch zur Rückverfüllung als Hauptverfüllung 

geeignet. Die Schicht 2 ist auch abfalltechnische geeignet. Für die Schichten 1a und 1b werden 

auf Basis der aktuellen Einstufung (siehe Kap. 8) weitere eingrenzende Untersuchungen erfor-

derlich. 
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Zur Umsetzung der Baumaßnahme entstehen Gräben bis ca. 3 m Tiefe. Grundsätzlich können 

die Gräben geböscht unter einem Winkel von  ≤ 45° angelegt werden. Aufgrund der beengten 

Platzverhältnisse und der angrenzenden Bebauung wird empfohlen, die Grabenwand zu ver-

bauen. 

 

Für den Verbau ist ein Lasteinfluss aus der angrenzenden Nachbebauung zu prüfen und ggf. 

bei der Dimensionierung des Verbaus zu berücksichtigen. Die Beweissicherung vorab der Bau-

maßnahme sowie baubegleitende Erschütterungsmessungen werden empfohlen. 

 

Der überwiegend in der Grabenwand zu erwartende Sand weist keine ausreichende Kurzzeit-

standfestigkeit auf. Entsprechend sind hier Normverbauten gemäß DIN 4124 zu wählen, die 

parallel im Absenkverfahren oder vorauseilend zum Aushub eingebracht werden.  

 

In Abhängigkeit der tatsächlichen Kanaltiefe werden Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich. 

Wasserstände bis ca. 0,3 m über Grabensohle können mittels Pumpensümpfen beherrscht wer-

den. Für größere Eingriffe wird eine geschlossene Wasserhaltung erforderlich. Hierzu eignet 

sich bei den gegebenen Verhältnissen z.B. eine Vakuumanlage. Auch um die Reichweite und die 

Entnahmemenge gegenüber einer Schwerkraftentwässerung zu reduzieren. Die Lanzenlänge 

wird dabei auf ca. 5 m abgeschätzt. Der Lanzenabstand wird auf ca. 1,5 m abgeschätzt. In Ab-

hängigkeit der Grabenbreite und Tiefe sind die Lanzen ggf. beidseitig anzulegen. Die Wasser-

haltung ist zu planen und zu dimensionieren (z.B. durch unser Büro). Bei einer Entnahme > 

3.600 m³/Jahr ist die Wasserhaltung der unteren Wasserbehörde zur Genehmigung vorzulegen. 

Die Entnahmemenge ist abhängig von der Grabentiefe und Breite. Hierzu liegen aktuell keine 

Angaben vor. 

 

Alternativ kann die Baugrube wasserdicht z.B. mittels Spundwänden oder Kanaldielen verbaut 

werden. Für eine Sohlabdichtung sind die Bohlen bis in die schwach durchlässige Schicht 4 ein-

zubringen. Es ist dann eine Restwasserhaltung mittels Pumpensümpfen erforderlich. 

 

Die Einleitung des entnommenen Wassers kann über Sickergruben in der Schicht 2 erfolgen 

(siehe oben). Alternativ wäre in den Kanal einzuleiten. 
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8 Orientierende umwelttechnische Untersuchung 

 

Die im Baufeld anstehenden Böden wurden gemäß Kapitel 3 beprobt und orientierend gemäß 

den Vorgaben der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) bzw. den Vorgaben nach Merkblatt 

zur Entsorgung von Bauabfällen (Stand 2018) und gem. Deponieverordnung untersucht. Die 

Probennahme erfolgte in Anlehnung an die Vorgaben nach LAGA PN98 durch einen zertifizier-

ten Probennehmer. Die Ergebnisse der chemischen Analytik, das Probenahmeprotokoll und das 

Probenehmerzertifikat sind in der Anlage 4 beigefügt.  

 

Aufgrund der stichpunktartigen Probenahme handelt es sich um eine orientierende Untersu-

chung. Abweichungen sind entsprechend möglich.  

 

In Abhängigkeit des Verwertungsweges werden ggf. weitere ergänzende Analysen erforderlich. 

Der Verwertungsweg sollte entsprechend frühzeitig geklärt werden. Die Proben gem. Kap. 3 

werden 6 Monate aufbewahrt.  
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7.1 Boden 

Probe Aufschluss-/ Proben-Nr. Zusammensetzung 

MP1  
 
 
 
MP2 
 
 
 
 
 
 
 
MP3 

RKS 1 / GP1 
RKS 4 / GP1 
RKS 5 / GP1+2 
 
RKS 1 / GP2 
RKS 2 / GP1+2 
RKS 3 / GP2 
RKS 4 / GP2 
RKS 5 / GP3 
RKS 6 / GP2+3 
 
 
RKS 2 / GP3-5 
RKS 3 / GP3-5 
RKS 4 / GP3-5 
RKS 5 / GP4-6 
RKS 6 / GP4-7 
RKS 7 / GP2-6  

Auffüllung „FSS“ (Schicht 1a):  Kies, 
schwach sandig 
 
 
Auffüllung Unterbau (Schicht 1b): 
Sand, schwach kiesig bis kiesig, tlw. 
schwach schluffig, tlw. schwach hu-
mos, Wurzel-, Ziegelreste, Sandsteine, 
Flusskiese, Flusssand, Bassaltschotter, 
Basaltblöcke 
 
 
Flusssand (Schicht 2): Sand, schwach 
kiesig bis stark kiesig, tlw. schwach 
schluffig bis schluffig, tlw. schwach 
tonig, tlw. schwach humos 
 
Flusskies (Schicht 3): Kies schwach 
bis stark sandig Kies.  
 
quartärer Ton (Schicht 4): stark san-
dig bis schwach sandig, tlw. stark 
schluffig bis schluffig, tlw. schwach 
humos, tlw. Organik und Holzreste 
 
Hochflutlehm (Schicht 5): Schluff, 
stark tonig, sandig bis stark sandig 
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Bezeichnung Einheit MP1 MP2 Z0 Sand Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

Probennummer 722035902 722035903

Feststoff

Cyanide, gesamt mg/kg TS < 0,5 < 0,5 1 3 3 10

Arsen (As ) mg/kg TS 1,5 4,0 10 15 45 45 150

Blei  (Pb) mg/kg TS 4 9 40 140 210 210 700

Cadmium (Cd) mg/kg TS < 0,2 < 0,2 0,4 1 3 3 10

Chrom (Cr) mg/kg TS 194 7 30 120 180 180 600

Kupfer (Cu) mg/kg TS 64 8 20 80 120 120 400

Nickel  (Ni ) mg/kg TS 225 10 15 100 150 150 500

Quecks i lber (Hg) mg/kg TS < 0,07 < 0,07 0,1 1 1,5 1,5 5

Thal l ium (Tl ) mg/kg TS < 0,2 < 0,2 0,4 0,7 2,1 2,1 7

Zink (Zn) mg/kg TS 83 20 60 300 450 450 1500

TOC Ma.-% TS 0,3 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 5

EOX mg/kg TS < 1,0 < 1,0 1 1 3 3 10

Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg TS < 40 < 40 100 200 300 300 1000

Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS 50 < 40 400 600 600 2000

Summe BTEX mg/kg TS (n. b.) (n. b.) 1 1 1 1 1

Summe LHKW (10 Parameter) mg/kg TS (n. b.) (n. b.) 1 1 1 1 1

Benzo[a]pyren mg/kg TS 1,0 0,92 0,3 0,6 0,9 0,9 3

Summe 16 EPA-PAK exkl . BG mg/kg TS 7,75 11,0 3 3 3 3 30

Summe 6 DIN-PCB exkl . BG mg/kg TS (n. b.) (n. b.) 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5

Eluat

pH-Wert 8,7 7,8 6,5 - 9 6,5 - 9 6,5 - 9 6 - 12 5,5 - 12

Leitfähigkeit bei  25°C µS/cm 41 38 500 500 500 1000 1500

Chlorid (Cl ) mg/l < 1,0 < 1,0 10 10 10 20 30

Sul fat (SO4) mg/l 1,2 1,1 50 50 50 100 150

Cyanide, gesamt µg/l < 5 < 5 < 10 < 10 10 50 100

Arsen (As ) µg/l 1 1 10 10 10 40 60

Blei  (Pb) µg/l < 1 4 20 20 40 100 200

Cadmium (Cd) µg/l < 0,3 < 0,3 2 2 2 5 10

Chrom (Cr) µg/l < 1 < 1 15 15 30 75 150

Kupfer (Cu) µg/l < 5 5 50 50 50 150 300

Nickel  (Ni ) µg/l < 1 < 1 40 40 50 150 200

Quecks i lber (Hg) µg/l < 0,2 < 0,2 0,2 0,2 0,2 1 2

Thal l ium (Tl ) µg/l < 0,2 < 0,2 < 1 < 1 1 3 5

Zink (Zn) µg/l < 10 < 10 100 100 100 300 600

Phenol index, wasserdampfflüchtig µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 10 50 100

n.b. : nicht berechenbar

angewendete Vergleichstabel le: Hessen: Merkblatt Entsorgung von Bauabfä l len (Boden) - 01.09.2018

 

Tabelle 2: Analysenergebnisse und abfalltechnische Einstufung gemäß Hess. Merkblatt 

 

Gemäß den chemischen Analysenergebnissen entsprechen die Mischprobe MP1 und MP2 (Auf-

füllungen) dem Zuordnungswert Z2 nach LAGA / Merkblatt und werden dem Abfallschlüs-

sel 17 05 04 nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) zugeordnet. Die Einstufung resultiert 

aus den Parametern Benzo(a)pyren und Summe PAK nach EPA im Feststoff sowie bei MP1 zu-

sätzlich aus den Parametern Chrom und Nickel im Feststoff. Die Einstufung ist vermutlich auf 

Brandrückstände oder teerhaltige Schwarzdecke zurückzuführen. 
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Bezeichnung Einheit MP3
Z0 Lehm/

Schluff
Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

Probennummer 722035904

Feststoff

Cyanide, gesamt mg/kg TS < 0,5 1 3 3 10

Arsen (As ) mg/kg TS 1,6 15 15 45 45 150

Blei  (Pb) mg/kg TS 5 70 140 210 210 700

Cadmium (Cd) mg/kg TS < 0,2 1 1 3 3 10

Chrom (Cr) mg/kg TS 9 60 120 180 180 600

Kupfer (Cu) mg/kg TS 3 40 80 120 120 400

Nickel  (Ni ) mg/kg TS 7 50 100 150 150 500

Quecks i lber (Hg) mg/kg TS < 0,07 0,5 1 1,5 1,5 5

Thal l ium (Tl ) mg/kg TS < 0,2 0,7 0,7 2,1 2,1 7

Zink (Zn) mg/kg TS 10 150 300 450 450 1500

TOC Ma.-% TS 0,1 0,5 0,5 1,5 1,5 5

EOX mg/kg TS < 1,0 1 1 3 3 10

Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg TS < 40 100 200 300 300 1000

Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS < 40 400 600 600 2000

Summe BTEX mg/kg TS (n. b.) 1 1 1 1 1

Summe LHKW (10 Parameter) mg/kg TS (n. b.) 1 1 1 1 1

Benzo[a]pyren mg/kg TS < 0,05 0,3 0,6 0,9 0,9 3

Summe 16 EPA-PAK exkl . BG mg/kg TS (n. b.) 3 3 3 3 30

Summe 6 DIN-PCB exkl . BG mg/kg TS (n. b.) 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5

Eluat

pH-Wert 7,4 6,5 - 9 6,5 - 9 6,5 - 9 6 - 12 5,5 - 12

Leitfähigkeit bei  25°C µS/cm 24 500 500 500 1000 1500

Chlorid (Cl ) mg/l < 1,0 10 10 10 20 30

Sul fat (SO4) mg/l 2,3 50 50 50 100 150

Cyanide, gesamt µg/l < 5 < 10 < 10 10 50 100

Arsen (As ) µg/l 1 10 10 10 40 60

Blei  (Pb) µg/l 2 20 20 40 100 200

Cadmium (Cd) µg/l < 0,3 2 2 2 5 10

Chrom (Cr) µg/l < 1 15 15 30 75 150

Kupfer (Cu) µg/l < 5 50 50 50 150 300

Nickel  (Ni ) µg/l 2 40 40 50 150 200

Quecks i lber (Hg) µg/l < 0,2 0,2 0,2 0,2 1 2

Thal l ium (Tl ) µg/l < 0,2 < 1 < 1 1 3 5

Zink (Zn) µg/l < 10 100 100 100 300 600

Phenol index, wasserdampfflüchtig µg/l < 10 < 10 < 10 10 50 100

n.b. : nicht berechenbar

angewendete Vergleichstabel le: Hessen: Merkblatt Entsorgung von Bauabfä l len (Boden) - 01.09.2018

 

Tabelle 3: Analysenergebnisse und abfalltechnische Einstufung gemäß Hess. Merkblatt 

 

Gemäß den chemischen Analysenergebnissen entspricht die Mischprobe MP3 (gewachsener 

Boden) dem Zuordnungswert Z0 nach LAGA / Merkblatt und wird dem Abfallschlüssel 17 

05 04 nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) zugeordnet. 
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Bezeichnung Einheit MP1 MP2 MP3 DK 0 DK I DK II DK III

Probennummer 722035902 722035903 722035904

Feststoff

Glühverlust (550 °C) Ma.-% TS 1,8 1,5 0,7 3 3 5 10

TOC Ma.-% TS 0,3 0,5 0,1 1 1 3 6

Summe BTEX + Styrol  + Cumol  mg/kg TS (n. b.) (n. b.) (n. b.) 6

Summe PCB (7) mg/kg TS (n. b.) (n. b.) (n. b.) < 1

Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS 50 < 40 < 40 500

Summe 16 EPA-PAK  exkl .BG mg/kg TS 7,75 11,0 (n. b.) 30

Extrahierbare l ipophi le Stoffe  Ma.-% TS 0,10 0,04 < 0,02 0,1 0,4 0,8 4

Eluat

pH-Wert 8,7 7,8 7,4 5,5 - 13 5,5 - 13 5,5 - 13 4 - 13

Gelöster org. Kohlenstoff (DOC) mg/l < 1,0 3,8 2,0 50 50 80 100

Phenol index, wasserdampfflüchtig mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1 0,2 50 100

Arsen (As ) mg/l 0,001 0,001 0,001 0,05 0,2 0,2 2,5

Blei  (Pb) mg/l < 0,001 0,004 0,002 0,05 0,2 1 5

Cadmium (Cd) mg/l < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 0,004 0,05 0,1 0,5

Kupfer (Cu) mg/l < 0,005 0,005 < 0,005 0,2 1 5 10

Nickel  (Ni ) mg/l < 0,001 < 0,001 0,002 0,04 0,2 1 4

Quecks i lber (Hg) mg/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,001 0,005 0,02 0,2

Zink (Zn) mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,4 2 5 20

Chlorid (Cl ) mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 80 1500 1500 2500

Sul fat (SO4) mg/l 1,2 1,1 2,3 100 2000 2000 5000

Cyanid leicht freisetzbar / Cyanid frei mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01 0,1 0,5 1

Fluorid mg/l < 0,2 0,2 < 0,2 1 5 15 50

Barium (Ba) mg/l < 0,001 0,022 0,017 2 5 10 30

Chrom (Cr) mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,05 0,3 1 7

Molybdän (Mo) mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,05 0,3 1 3

Antimon (Sb) mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,006 0,03 0,07 0,5

Selen (Se) mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 0,03 0,05 0,7

Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen mg/l < 150 < 150 < 150 400 3000 6000 10000

n.b. : nicht berechenbar

angewendete Vergleichstabel le: DepV, DK 0 - I I I   (04.07.2020) 

 

Tabelle 4: Analysenergebnisse und abfalltechnische Einstufung gemäß Deponieverordnung  

 

Gemäß Deponieverordnung entsprechen die Mischproben MP1-3 der Deponieklasse (DK) 0. 

 

In Abhängigkeit von der geplanten Verwertung / Beseitigung oder Nutzung (z.B. Durchsicke-

rung) werden ggf. weitere Analysen erforderlich. Der Verwertungsweg ist daher frühzeitig zu 

klären und, um Stillstände zu vermeiden, die Analytik entsprechend den Vorgaben des Verwer-

ters auszurichten. 
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7.2  Schwarzdecke 

 

Die Schwarzdecke wurde auf PAK nach EPA untersucht. Gemäß den chemischen Analysener-

gebnissen entsprechen die Schwarzdeckenproben RKS1 AP1, RKS2 AP1 und RKS4 AP1 ei-

nem teerfreien Ausbauasphalt und werden dem Abfallschlüssel 17 03 02 nach Abfallver-

zeichnis-Verordnung (AVV) zugeordnet. 

 

Ausbauasphalt kann im klassifizierten Straßenoberbau im Heiß- oder Kaltverfahren verwertet 

werden. In Ausnahmefällen kann eine Kaltverarbeitung ohne Zusatz von Bindemitteln in Trag-

schichten unter wasserundurchlässigen Deckschichten erfolgen. 

 

 

 

 

 

Dipl.-Geol. Robert Pflug gez. M. Eng. Natalia Chrupala 

 

 

Verteiler: 

Bauherrschaft 1-fach (vorab per E-Mail) 



A

KD 1 = 111,86 m ü. NN

A

Rammkernsondierung

ZEICHENERKLÄRUNG

Baugrundschnitt

Übersichtslageplan ohne Maßstab

Schwere Rammsondierung

Kanaldeckel

Erkundungsstellen

RKS

DPH

KD

   
Text

Blatt:

Projekt:

Maßstab:

---

Anlage:Lageplan mit Aufschlusspunkten

   

Teilbild:

Bearb.: / Gez.:

218622

Datum:

lh

Erlensee, Markwaldsiedlung

   1

12.12.2022

Projekt:

1 : 750

RKS + DPH 6

RKS + DPH 5

RKS + DPH 4

RKS + DPH 2

RKS + DPH 7

RKS + DPH 1

Hydraulischer AbsinkversuchAV

KD 2 = 111,83 m ü. NN

KD 3 = 111,82 m ü. NN

B
B

C
C

AV 1

AV 5
RKS + DPH 3

AV 7

AV 6

AV 2

AV 3

AV 4

Kanal



Straße

KD =
111,83 m

 ü.NN
010203040

Schlagzahlen je 10 cm

010203040

Schlagzahlen je 10 cm

RKS / DPH 4 (projiziert)
111,88 m

2.07 (109.81)
 

 0.10

Auffüllung, Schwarzdecke,
PAK negativ, schwarz

A

 0.20

Auffüllung, Kies, schwach
sandig, "FSS", Sandstein,
Basalt, kalkhaltig, dunkelgrau

A

 0.80

Auffüllung, Sand, schwach
kiesig, Flusssand, Sandstein,
braungrau

A

 2.60

Sand, schwach kiesig, Flusssand,
tlw. Quarzit, beige

 3.70

Sand, schwach kiesig, stark
schluffig, schwach humos,
Schwemmsand, braungrau

 4.80

Sand, kiesig, Flusssand, Quarzit,
beige

 5.00

Kies, schwach sandig - sandig,
Flusskies, Quarzit, beige

[GW]

[SW]

SE - SW

SU* - OH

SW

GW

 AP1 0.10
 GP1 0.20
 GP2 0.80

 GP3 1.80

 GP4 2.60

 GP5 3.70

 GP6 4.80
 GP7 5.00

RKS / DPH 5
111,79 m ü. NN

1.87 (109.92)
 

 0.09

Auffüllung, Schwarzdecke,
PAK negativ, schwarz

A

 0.40

Auffüllung, Kies, tlw., schwach
sandig, "FSS", dunkelgrau

A

 0.60

Kies, schwach sandig, Basaltblock,
Basaltschotter, grau

 1.00

Auffüllung, Sand, schwach
kiesig, Flusssand, tlw. Basalt,
braun

A

 2.60

Sand, schwach kiesig, Flusssand,
tlw. Quarzit, braungrau

 5.00

Sand, schluffig, Schwemmsand,
graubraun

[GW]

[GW]

[SW]

SW

SU*

 AP1 0.09
 GP1 0.40
 GP2 0.60
 GP3 1.00

 GP4 2.00

 GP5 2.60
 GP6 3.00

Legende
DPH: Schlagzahlen je 10 cm

0-4
5-9
9-15
15-25
> 25

   
Text

Blatt:

Projekt:

Maßstab:

---

Anlage:Baugrundschnitt A-A

   

Teilbild:

Bearb.: / Gez.:

218622

Datum:

lh

Erlensee, Markwaldsiedlung

   2.1

12.12.2022

Projekt:

1 : 100ZEICHENERKLÄRUNG
Auffüllung "FSS"

Auffüllung - Unterbau

Flusssand

1a

1b

2

Rammdiagramm

Flusskies3

1a
1b

2

3

KBF = Kein Bohrfortschritt



Straße

KD =
111,82 m

 ü.NN
010203040

58
133

Schlagzahlen je 10 cm

010203040

Schlagzahlen je 10 cm010203040

Schlagzahlen je 10 cm

010203040

100

Schlagzahlen je 10 cm

RKS / DPH 1
111,76 m ü. NN

1.70 (110.06)
 

 0.11

Auffüllung,
Schwarzdecke,
PAK negativ,
schwarz

A

 0.30

Auffüllung,
Kies, schwach
sandig, FSS,
kalkhaltig,
dunkelgrau

A

 0.40

Auffüllung,
Sand, kiesig,
Flusssand,
Sandstein,
Flusskies,
umgelagert,
dunkelbraungrau

A

 2.70

Sand, graubraun,
schwach schluffig

 5.00

Ton, graublau,
schluffig,
schwach feinsandig

[GW]

[SW]

SE-SW

TM

 AP1 0.11
 GP1 0.30
 GP2 0.40

RKS / DPH 7
111,31 m ü. NN

1.42 (109.89)
  0.40

Auffüllung, Mutterboden, Sand,
schwach kiesig, schwach humos,
schluffig, Waldboden, durchwurzelt,
evtl. umgelagert, dunkelbraun

AMu

 1.50

Sand, schwach schluffig, Flusssand,
beige

 2.80

Sand, kiesig, Flusssand, tlw.
Wurzelreste, grau

 3.30

Ton, stark schluffig, sandig,
schwach humos, Ton, Organik,
grau

 5.00

Ton, schluffig, schwach kiesig,
blaugrau

[OH]

SE - SU

SW

TL - TM

TM

 GP1 0.40

 GP2 1.50

 GP3 2.00

 GP4 2.80

 GP5 3.30

 GP6 4.00

 GP7 5.00

RKS / DPH 2 (projiziert)
111,78 m

2.15 (109.63)
 

 0.05

Auffüllung, Schwarzdecke,
PAK negativ, schwarz

A

 0.40

Auffüllung, Sand, kiesig,
Flusssand, Sandstein, dunkelgrau

A

 1.30

Auffüllung, Sand, schwach
schluffig, tlw. schwach humos,
Flusssand, tlw. Wurzelreste,
braungrau

A

 2.50

Sand, tlw. schwach schluffig,
tlw. schwach tonig, Flusssand,
braun

 3.60

Sand, schwach kiesig, Flusssand,
Sandstein, Quarzit, braungrau

 5.00

Ton, schluffig, schwach sandig,
Ton, tlw. Holzreste, wenig
Organik, graublau

[SW]

[SE]

SE

SW

TL - TM

 AP1 0.05
 GP1 0.40

 GP2 1.30

 GP3 2.50

 GP4 3.60
 GP5 4.00

 GP6 5.00

RKS / DPH 3
111,81 m ü. NN

2.04 (109.77)
 

 0.30

Mutterboden, Auffüllung, Sand,
kiesig, schwach schluffig,
schwach humos, durchwurzelt,
Sandstein, Quarzit, Basalt,
dunkelbraun

MuA

 0.90

Auffüllung, Sand, schwach
kiesig - kiesig, Flusssand,
beige

A

 2.00
Sand, Flusssand, braun

 2.90

Sand, kiesig, Flusssand, aus
Sandstein entstanden, braunrot

 4.00

Kies, stark sandig, Flusskies,
Flusssand, braunrot

 4.50

Sand, stark kiesig, Flusssand,
Quarzit, grau

 5.00

Ton, schluffig, tlw. schwach
humos, Ton, Organik, blaugrau

[OH]

[SW]

SE

SW

GW

SW

TM - OT

 GP1 0.30

 GP2 0.90

 GP3 2.00

 GP4 2.90

 GP5 4.00

 GP6 4.50

 GP7 5.00

Legende

halbfest

steif - halbfest

steif

DPH: Schlagzahlen je 10 cm
0-4
5-9
9-15
15-25
> 25

   
Text

Blatt:

Projekt:

Maßstab:

---

Anlage:Baugrundschnitt B-B

   

Teilbild:

Bearb.: / Gez.:

218622

Datum:

lh

Erlensee, Markwaldsiedlung

   2.2

12.12.2022

Projekt:

1 : 100
ZEICHENERKLÄRUNG

Auffüllung "FSS"

Auffüllung - Unterbau

Flusssand

1a

1b

2

Konsistenzen Rammdiagramm

Flusskies3

1a

1b

2

4

1b

2

4

4

1b

2

KBF = Kein Bohrfortschritt

3

2

tertiärer Ton4

2

1b

1b4



Straße

KD =
111,86 m

 ü.NN

010203040

Schlagzahlen je 10 cm

RKS / DPH 6
111,71 m ü. NN

2.03 (109.68)
 

 0.10

Mutterboden, Auffüllung, Sand,
schwach kiesig, schwach schluffig,
schwach humos, dunkelbraun

MuA

 1.40

Auffüllung, Sand, schwach
kiesig, Flusssand, Ziegel-,
Wurzelreste, umgelagert,
braungrau

A

 3.30

Sand, schwach kiesig, Flusssand,
braungrau

 3.60

Sand, stark kiesig, Flusssand,
grau

 4.10

Ton, stark sandig, tlw. schwach
humos, Ton, blaugrau

 5.00

Ton, stark schluffig, sandig
- stark sandig, Ton, blaugrau

[OH]

[SW]

SW

SW

TL - TM

TL - TM

 GP1 0.10

 GP2 1.00
 GP3 1.40

 GP4 2.40

 GP5 3.30
 GP6 3.60

 GP7 4.10

 GP8 5.00

Legende

steif DPH: Schlagzahlen je 10 cm
0-4
5-9
9-15
15-25
> 25

   
Text

Blatt:

Projekt:

Maßstab:

---

Anlage:Baugrundschnitt C-C

   

Teilbild:

Bearb.: / Gez.:

218622

Datum:

lh

Erlensee, Markwaldsiedlung

   2.3

12.12.2022

Projekt:

1 : 100ZEICHENERKLÄRUNG
Auffüllung - Unterbau

Flusssand

1b

2

Konsistenzen Rammdiagramm

tertiärer Ton4

1b

2

4

35



   Maßstab:

---

   Teilbild:    Datum:

12.12.2022

 Projekt:  Projekt Nr:

218622

 Blatt:  Anlage:

3

   pf / nc

   Bearb.: / Gez.:

   ---

Erlensee, Markwaldsiedlung

Versickerungsversuche



Hydraulische Auswertung eines Absinkversuches im Bohrloch

Bohrung Nr.: RKS2

Versuch Nr.: AV1

Schicht:

Auswertung nach USBR-Formel

Bearbeiter: ms Versuchsdatum:

Oberkante Verrohrung: 0,09 m ü. GOK

Geländeoberkante: 111,78 m ü. NN

Grundwasserspiegel vor Versuch: 2,15 m u. GOK

Unterkante Verrohrung: 2,91 m u. GOK

Bohrlochtiefe: 2,91 m u. GOK

Rohrdurchmesser außen: 42 mm

Rohrdurchmesser innen: 36 mm

Zeitdifferenz Wasserspiegel Absenkung Durchlässigkeitsbeiwert

unter OK Kf

Dt Verrohrung Dh Einzelintervall           Gesamtintervall

[s] [m] [m] [m/s]

0 0,000

30 -0,001 -0,001 7,34E-06 7,34E-06

60 -0,002 -0,002 7,33E-06 7,34E-06

120 -0,002 -0,002 0,00E+00 3,67E-06

180 -0,002 -0,002 0,00E+00 2,45E-06

240 -0,002 -0,002 0,00E+00 1,83E-06

300 -0,003 -0,003 3,67E-06 2,20E-06

600 -0,006 -0,006 2,20E-06 2,20E-06

900 -0,009 -0,009 2,19E-06 2,20E-06

     

     

     

Mittelwerte: kf   ~ 2,07E-06 (Einzelintervall) - 2,66E-06 (Gesamtintervall) [m/s]

Proj. / Pos Anl. / Seite

218622 3.1

03.11.2022

Erlensee, Markwaldsiedlung

Absinkversuch im Bohrloch



Hydraulische Auswertung eines Absinkversuches im Bohrloch

Bohrung Nr.: RKS4

Versuch Nr.: AV2

Schicht:

Auswertung nach USBR-Formel

Bearbeiter: ms Versuchsdatum:

Oberkante Verrohrung: 0,91 m ü. GOK

Geländeoberkante: 111,86 m ü. NN

Grundwasserspiegel vor Versuch: 2,00 m u. GOK

Unterkante Verrohrung: 1,10 m u. GOK

Bohrlochtiefe: 1,10 m u. GOK

Rohrdurchmesser außen: 42 mm

Rohrdurchmesser innen: 36 mm

Zeitdifferenz Wasserspiegel Absenkung Durchlässigkeitsbeiwert

unter OK Kf

Dt Verrohrung Dh Einzelintervall           Gesamtintervall

[s] [m] [m] [m/s]

0 0,000

30 -0,069 -0,069 3,85E-04 3,85E-04

60 -0,135 -0,135 3,60E-04 3,73E-04

120 -0,230 -0,230 2,53E-04 3,13E-04

180 -0,340 -0,340 2,83E-04 3,02E-04

240 -0,440 -0,440 2,49E-04 2,89E-04

300 -0,540 -0,540 2,42E-04 2,79E-04

600 -0,930 -0,930 1,76E-04 2,27E-04

900 -1,210 -1,210 1,16E-04 1,89E-04

     

     

     

Mittelwerte: kf   ~ 1,88E-04 (Einzelintervall) - 2,14E-04 (Gesamtintervall) [m/s]

Proj. / Pos Anl. / Seite

218622 3.2

04.11.2022

Erlensee, Markwaldsiedlung

Absinkversuch im Bohrloch



Hydraulische Auswertung eines Absinkversuches im Bohrloch

Bohrung Nr.: RKS5

Versuch Nr.: AV3

Schicht:

Auswertung nach USBR-Formel

Bearbeiter: tu Versuchsdatum:

Oberkante Verrohrung: 0,03 m ü. GOK

Geländeoberkante: 111,79 m ü. NN

Grundwasserspiegel vor Versuch: 1,87 m u. GOK

Unterkante Verrohrung: 2,07 m u. GOK

Bohrlochtiefe: 2,07 m u. GOK

Rohrdurchmesser außen: 42 mm

Rohrdurchmesser innen: 36 mm

Zeitdifferenz Wasserspiegel Absenkung Durchlässigkeitsbeiwert

unter OK Kf

Dt Verrohrung Dh Einzelintervall           Gesamtintervall

[s] [m] [m] [m/s]

0 0,000

30 0,000 0,000 0,00E+00 0,00E+00

60 0,000 0,000 0,00E+00 0,00E+00

120 0,000 0,000 0,00E+00 0,00E+00

180 -0,001 -0,001 4,33E-06 1,44E-06

240 -0,001 -0,001 0,00E+00 1,08E-06

300 -0,001 -0,001 0,00E+00 8,65E-07

600 -0,008 -0,008 6,04E-06 3,45E-06

900 -0,016 -0,016 6,88E-06 4,60E-06

     

     

     

Mittelwerte: kf   ~ 1,57E-06 (Einzelintervall) - 1,04E-06 (Gesamtintervall) [m/s]

Proj. / Pos Anl. / Seite

218622 3.3

03.11.2022

Erlensee, Markwaldsiedlung

Absinkversuch im Bohrloch



Hydraulische Auswertung eines Absinkversuches im Bohrloch

Bohrung Nr.: RKS6

Versuch Nr.: AV4

Schicht:

Auswertung nach USBR-Formel

Bearbeiter: ms Versuchsdatum:

Oberkante Verrohrung: 0,24 m ü. GOK

Geländeoberkante: 111,71 m ü. NN

Grundwasserspiegel vor Versuch: 2,00 m u. GOK

Unterkante Verrohrung: 1,76 m u. GOK

Bohrlochtiefe: 1,76 m u. GOK

Rohrdurchmesser außen: 42 mm

Rohrdurchmesser innen: 36 mm

Zeitdifferenz Wasserspiegel Absenkung Durchlässigkeitsbeiwert

unter OK Kf

Dt Verrohrung Dh Einzelintervall           Gesamtintervall

[s] [m] [m] [m/s]

0 0,000

30 -0,001 -0,001 7,34E-06 7,34E-06

60 -0,002 -0,002 7,33E-06 7,34E-06

120 -0,005 -0,005 1,10E-05 9,16E-06

180 -0,007 -0,007 7,32E-06 8,55E-06

240 -0,009 -0,009 7,31E-06 8,24E-06

300 -0,011 -0,011 7,31E-06 8,05E-06

600 -0,018 -0,018 5,10E-06 6,58E-06

900 -0,025 -0,025 5,09E-06 6,08E-06

     

     

     

Mittelwerte: kf   ~ 5,25E-06 (Einzelintervall) - 5,58E-06 (Gesamtintervall) [m/s]

Proj. / Pos Anl. / Seite

218622 3.4

04.11.2022

Erlensee, Markwaldsiedlung

Absinkversuch im Bohrloch



Hydraulische Auswertung eines Absinkversuches im Bohrloch

Bohrung Nr.: RKS3

Versuch Nr.: AV5

Schicht:

Auswertung nach USBR-Formel

Bearbeiter: nt Versuchsdatum:

Oberkante Verrohrung: 0,93 m ü. GOK

Geländeoberkante: 111,81 m ü. NN

Grundwasserspiegel vor Versuch: 2,00 m u. GOK

Unterkante Verrohrung: 1,07 m u. GOK

Bohrlochtiefe: 1,07 m u. GOK

Rohrdurchmesser außen: 42 mm

Rohrdurchmesser innen: 36 mm

Zeitdifferenz Wasserspiegel Absenkung Durchlässigkeitsbeiwert

unter OK Kf

Dt Verrohrung Dh Einzelintervall           Gesamtintervall

[s] [m] [m] [m/s]

0 0,000

30 -0,105 -0,105 5,79E-04 5,79E-04

60 -0,200 -0,200 5,07E-04 5,43E-04

120 -0,380 -0,380 4,60E-04 5,01E-04

180 -0,530 -0,530 3,64E-04 4,55E-04

240 -0,700 -0,700 3,94E-04 4,39E-04

300 -0,820 -0,820 2,67E-04 4,04E-04

600 -1,330 -1,330 2,09E-04 3,04E-04

     

     

     

Mittelwerte: kf   ~ 2,78E-04 (Einzelintervall) - 3,22E-04 (Gesamtintervall) [m/s]

Proj. / Pos Anl. / Seite

218622 3.5

04.11.2022

Erlensee, Markwaldsiedlung

Absinkversuch im Bohrloch



Hydraulische Auswertung eines Absinkversuches im Bohrloch

Bohrung Nr.: RKS7

Versuch Nr.: AV6-1

Schicht:

Auswertung nach USBR-Formel

Bearbeiter: nt Versuchsdatum:

Oberkante Verrohrung: 0,48 m ü. GOK

Geländeoberkante: 111,31 m ü. NN

Grundwasserspiegel vor Versuch: 1,42 m u. GOK

Unterkante Verrohrung: 1,52 m u. GOK

Bohrlochtiefe: 1,52 m u. GOK

Rohrdurchmesser außen: 42 mm

Rohrdurchmesser innen: 36 mm

Zeitdifferenz Wasserspiegel Absenkung Durchlässigkeitsbeiwert

unter OK Kf

Dt Verrohrung Dh Einzelintervall           Gesamtintervall

[s] [m] [m] [m/s]

0 0,000

30 0,000 0,000 0,00E+00 0,00E+00

60 -0,001 -0,001 8,65E-06 4,33E-06

120 -0,001 -0,001 0,00E+00 2,16E-06

180 -0,001 -0,001 0,00E+00 1,44E-06

240 -0,001 -0,001 0,00E+00 1,08E-06

300 -0,002 -0,002 4,32E-06 1,73E-06

600 -0,005 -0,005 2,59E-06 2,16E-06

900 -0,009 -0,009 3,45E-06 2,59E-06

     

     

     

Mittelwerte: kf   ~ 1,73E-06 (Einzelintervall) - 1,41E-06 (Gesamtintervall) [m/s]

Proj. / Pos Anl. / Seite

218622 3.6

04.11.2022

Erlensee, Markwaldsiedlung

Absinkversuch im Bohrloch



Hydraulische Auswertung eines Absinkversuches im Bohrloch

Bohrung Nr.: RKS7

Versuch Nr.: AV6-2

Schicht:

Auswertung nach USBR-Formel

Bearbeiter: ms Versuchsdatum:

Oberkante Verrohrung: 0,08 m ü. GOK

Geländeoberkante: 111,31 m ü. NN

Grundwasserspiegel vor Versuch: 1,49 m u. GOK

Unterkante Verrohrung: 1,92 m u. GOK

Bohrlochtiefe: 1,92 m u. GOK

Rohrdurchmesser außen: 42 mm

Rohrdurchmesser innen: 36 mm

Zeitdifferenz Wasserspiegel Absenkung Durchlässigkeitsbeiwert

unter OK Kf

Dt Verrohrung Dh Einzelintervall           Gesamtintervall

[s] [m] [m] [m/s]

0 0,000

30 -0,001 -0,001 1,05E-05 1,05E-05

60 -0,002 -0,002 1,05E-05 1,05E-05

120 -0,004 -0,004 1,05E-05 1,05E-05

180 -0,008 -0,008 2,09E-05 1,39E-05

240 -0,010 -0,010 1,04E-05 1,30E-05

300 -0,012 -0,012 1,04E-05 1,25E-05

600 -0,021 -0,021 9,33E-06 1,09E-05

900 -0,027 -0,027 6,19E-06 9,34E-06

     

     

     

Mittelwerte: kf   ~ 8,05E-06 (Einzelintervall) - 8,29E-06 (Gesamtintervall) [m/s]

Proj. / Pos Anl. / Seite

218622 3.7

04.11.2022

Erlensee, Markwaldsiedlung

Absinkversuch im Bohrloch
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Eurofins Umwelt West GmbH - Prof.-Wagner-Straße 11 - DE-61381 Friedrichsdorf

RP Geo - Robert Pflug Geotechnik
Altenhasslauer Straße 21
63571 Gelnhausen

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 72217452
Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006646-01

Auftragsbezeichnung: 218622 Erlensee, Markwaldsiedlung

Anzahl Proben: 1
Probenart: Boden
Probenahmedatum: 03.11.2022
Probenehmer: keine Angabe, Probe(n) wurde(n) an das Labor ausgehändigt

Probeneingangsdatum: 15.11.2022
Prüfzeitraum: 15.11.2022 - 21.11.2022

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet
werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgeführten Umfang.
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenbegleitprotokoll AN

Probenmenge inkl.
Verpackung

AN L8 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Art) AN L8 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN L8 DIN 19747: 2009-07

Siebrückstand > 10mm AN L8 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Anteil) AN L8 DIN 19747: 2009-07

Rückstellprobe AN Hausmethode

Königswasseraufschluss AN L8 DIN EN 13657: 2003-01

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN L8 DIN EN 14346: 2007-03

pH in CaCl2 AN L8 DIN ISO 10390: 2005-12

Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt AN L8 DIN ISO 17380: 2013-10

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01#

Arsen (As) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Blei (Pb) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) AN L8 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Thallium (Tl) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Zink (Zn) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Glühverlust (550 °C) AN L8 DIN EN 15169: 2007-05

TOC AN L8
DIN EN 15936: 2012-11
(AN,L8: Ver.A; FG,F5:
Ver.B)

EOX AN L8 DIN 38414-17 (S17):
2017-01

Extrahierbare lipophile Stoffe AN L8 LAGA KW/04: 2019-09

Kohlenwasserstoffe C10-C22 AN L8
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2019-09

Kohlenwasserstoffe C10-C40 AN L8
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2019-09

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

kg

g

0,1 %

100 g

0,1 Ma.-%

0,5 mg/kg TS

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,1 Ma.-% TS

0,1 Ma.-% TS

1,0 mg/kg TS

0,02 Ma.-% TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

MP2
03.11.2022
722035903

siehe Anlage

2,0

nein

0,0

ja

< 0,1

780

X

92,9

7,1

< 0,5

4,0

9

< 0,2

7

8

10

< 0,07

< 0,2

20

1,5

0,5

< 1,0

0,04

< 40

< 40

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006646-01
Seite 2 von 7



Parameter Lab. Akkr. Methode
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Toluol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Ethylbenzol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

m-/-p-Xylol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

o-Xylol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Summe BTEX AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Isopropylbenzol (Cumol) AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Styrol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Summe BTEX + Styrol +
Cumol

AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

LHKW aus der Originalsubstanz

Dichlormethan AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

trans-1,2-Dichlorethen AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

cis-1,2-Dichlorethen AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Chloroform (Trichlormethan) AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

1,1,1-Trichlorethan AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Tetrachlormethan AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Trichlorethen AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Tetrachlorethen AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

1,1-Dichlorethen AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

1,2-Dichlorethan AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Summe LHKW (10
Parameter)

AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

MP2
03.11.2022
722035903

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006646-01
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK exkl.
BG

AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl. BG

AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 52 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 101 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 153 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 138 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 180 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 118 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

Summe PCB (7) AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

pH-Wert AN L8 DIN EN ISO 10523 (C5):
2012-04

Temperatur pH-Wert AN L8 DIN 38404-4 (C4):
1976-12

Leitfähigkeit bei 25°C AN L8 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Wasserlöslicher Anteil AN L8 DIN EN 15216: 2008-01

Gesamtgehalt an gelösten
Feststoffen

AN L8 DIN EN 15216: 2008-01

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

°C

5 µS/cm

0,15 Ma.-%

150 mg/l

MP2
03.11.2022
722035903

< 0,05

< 0,05

0,06

0,09

0,85

0,34

2,0

1,4

1,0

0,75

1,5

0,46

0,92

0,74

0,18

0,73

11,0

11,0

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

7,8

20,8

38

< 0,15

< 150
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Fluorid AN L8 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Chlorid (Cl) AN L8 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Sulfat (SO4) AN L8 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Cyanide, gesamt AN L8 DIN EN ISO 14403-2:
2012-10

Cyanid leicht freisetzbar /
Cyanid frei

AN L8 DIN EN ISO 14403-2:
2012-10

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Antimon (Sb) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Arsen (As) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Barium (Ba) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Blei (Pb) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Molybdän (Mo) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) AN L8 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Selen (Se) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Thallium (Tl) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Zink (Zn) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Gelöster org. Kohlenstoff
(DOC)

AN L8 DIN EN 1484: 2019-04

Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN L8 DIN EN ISO 14402 (H37):
1999-12

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,2 mg/l

1,0 mg/l

1,0 mg/l

0,005 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0003 mg/l

0,001 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,01 mg/l

1,0 mg/l

0,01 mg/l

MP2
03.11.2022
722035903

0,2

< 1,0

1,1

< 0,005

< 0,005

< 0,001

0,001

0,022

0,004

< 0,0003

< 0,001

0,005

< 0,001

< 0,001

< 0,0002

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

3,8

< 0,01

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
X - durchgeführt
# Heizblock-Aufschluss außer bei Untersuchungen im gesetzlich geregelten Bereich.

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Vorgebirgsstrasse 20, Wesseling) analysiert. Die
Bestimmung der mit L8 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006646-01
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Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

Probennummer 722035903
Probenbeschreibung MP2

Probenvorbereitung

Probenehmer keine Angabe,
Probe(n) wurde(n) an
das Labor
ausgehändigt

Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor: Nein

Fremdstoffe (Menge): 0,0 g
Fremdstoffe (Anteil): < 0,1 %
Fremdstoffe (Art): nein
Siebrückstand > 10mm: ja
Siebrückstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch: Fraktionierendes Teilen
Rückstellprobe: 780 g

Probenaufarbeitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) ****)

Nr. DK0 DKI, II,
III

REK Parameter Zerkleinern **) Trocknen Feinzerkleinern ***) Probenmenge

0 X X X Trockenmasse < 5 mm Nein Nein 15 g

1.01 X X Glühverlust < 5 mm 40 °C < 150 µm 10 g

1.02 X X TOC < 5 mm 40 °C < 150 µm 2 g

2.01 X BTEX Originalprobe
(Stichprobe)

Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol

2.02 + 2.04 X X PAK/PCB < 5 mm Nein Nein 12,5 g

2.03 X MKW (C10 -
C40)

< 5 mm Nein Nein 20 g

2.07 X X Lipophile Stoffe < 5 mm Verreiben mit
Natriumsulfat

Nein 20 g

2.08 - 2.14 X Metalle,
Königswasser-
aufschluss

< 5 mm 40 °C < 150 μm 3 g

3.01 - 3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm Nein Nein 100 g

1.01/1.02 *) X X C-elementar < 5 mm 40 °C < 150 μm 2 g

1.01/1.02 *) X X AT4 < 10 mm Nein Nein 300 g

1.01/1.02 *) X X GB21 < 10 mm Nein Nein 200 g

1.01/1.02 *) X X Brennwert < 5 mm 105 °C < 150 μm 5 g

Die Ergebnisse beziehen sich auf das sortenreine Prüfprobenmaterial nach Entfernung der Fremdmaterialien gemäß DIN 19747:2009-07.
*) Zusatzparameter bei Überschreitung der genannten Grenzwerte
**) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
***) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen
****) Maximalumfang; gilt nur für die beauftragten Parameter

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006646-01
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1.

2.

3.

4.

Eurofins Umwelt West GmbH
Prof.-Wagner-Straße 11
DE-61381 Friedrichsdorf
Jaqueline Beppler
+49 1736133574
JaquelineBeppler@eurofins.de
AR-22-JS-006646-01

RP Geo - Robert Pflug Geotechnik
Altenhasslauer Straße 21
63571 Gelnhausen

Friedrichsdorf, 21.11.2022

Datum: 21.11.2022

Erklärung der Untersuchungsstelle
Untersuchungsstelle:
Anschrift:

Ansprechpartner:
Telefon/Telefax:
E-Mail:
Prüfbericht - Nr:

Probenahmeprotokoll nach PN98 liegt vor: ¨ ja ý nein

Auftraggeber:
Anschrift:

Sämtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgeführten Parameter wurden nach den in Anhang 4 der
geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgeführt:

ý ja ¨ nein

Gleichwertige Verfahren wurden angewandt: ¨ ja ý nein
Parameter/Normen:

Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt: ¨ ja ý nein

Ort, Datum:

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006646-01
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Eurofins Umwelt West GmbH - Prof.-Wagner-Straße 11 - DE-61381 Friedrichsdorf

RP Geo - Robert Pflug Geotechnik
Altenhasslauer Straße 21
63571 Gelnhausen

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 02239465
EOL Auftragsnummer: 006-10544-22555
Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006649-01

Auftragsbezeichnung: 218622 Erlensee, Markwaldsiedlung

Anzahl Proben: 3
Probenart: Asphalt
Probenahmedatum: 03.11.2022
Probenehmer: keine Angabe, Probe(n) wurde(n) an das Labor ausgehändigt

Probeneingangsdatum: 14.11.2022
Prüfzeitraum: 14.11.2022 - 21.11.2022

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet
werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgeführten Umfang.

Anhänge:
XML_Export_AR-22-JS-006649-01.xml

Jaqueline Beppler Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
Prüfleitung Eurofins Umwelt West GmbH {{SIGNATURE_BY}}
Tel. +49 1736133574 {{SIGNATURE_TITLE}}

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006649-01
Seite 1 von 2

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
D-50389 Wesseling

Tel. +49 2236 897 0
Fax +49 2236 897 555
umwelt-wesseling@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Thomas Bjelkberg, Dr. Thomas Henk,
Dr. Sebastian Witjes
Amtsgericht Köln HRB 44724
USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000001950
IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

21.11.2022
Janine Hoffmann
Prüfleitung



Parameter Lab. Akkr. Methode
Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN L8 DIN EN 14346: 2007-03

PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK exkl.
BG

AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl. BG

AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
EOL Probennummer

Probennummer
BG Einheit

0,1 Ma.-%

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

RKS1 AP1
03.11.2022
005-10544-
98084

022166019

97,6

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

RKS2 AP1
03.11.2022
005-10544-
98085

022166020

98,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,6

< 0,5

< 0,5

1,1

1,7

1,7

RKS4 AP1
03.11.2022
005-10544-
98086

022166021

99,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Vorgebirgsstrasse 20, Wesseling) analysiert. Die
Bestimmung der mit L8 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006649-01
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Eurofins Umwelt West GmbH - Prof.-Wagner-Straße 11 - DE-61381 Friedrichsdorf

RP Geo - Robert Pflug Geotechnik
Altenhasslauer Straße 21
63571 Gelnhausen

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 72217452
Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006655-01

Auftragsbezeichnung: 218622 Erlensee, Markwaldsiedlung

Anzahl Proben: 1
Probenart: Boden
Probenahmedatum: 03.11.2022
Probenehmer: keine Angabe, Probe(n) wurde(n) an das Labor ausgehändigt

Probeneingangsdatum: 15.11.2022
Prüfzeitraum: 15.11.2022 - 21.11.2022

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet
werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgeführten Umfang.

Anhänge:
XML_Export_AR-22-JS-006655-01.xml

Jaqueline Beppler Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
Prüfleitung Eurofins Umwelt West GmbH {{SIGNATURE_BY}}
Tel. +49 1736133574 {{SIGNATURE_TITLE}}

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006655-01
Seite 1 von 7

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
D-50389 Wesseling

Tel. +49 2236 897 0
Fax +49 2236 897 555
umwelt-wesseling@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Thomas Bjelkberg, Dr. Thomas Henk,
Dr. Sebastian Witjes
Amtsgericht Köln HRB 44724
USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000001950
IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

21.11.2022
Mark Christjani
Prüfleitung



Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenbegleitprotokoll AN

Probenmenge inkl.
Verpackung

AN L8 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Art) AN L8 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN L8 DIN 19747: 2009-07

Siebrückstand > 10mm AN L8 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Anteil) AN L8 DIN 19747: 2009-07

Rückstellprobe AN Hausmethode

Königswasseraufschluss AN L8 DIN EN 13657: 2003-01

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN L8 DIN EN 14346: 2007-03

pH in CaCl2 AN L8 DIN ISO 10390: 2005-12

Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt AN L8 DIN ISO 17380: 2013-10

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01#

Arsen (As) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Blei (Pb) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) AN L8 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Thallium (Tl) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Zink (Zn) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Glühverlust (550 °C) AN L8 DIN EN 15169: 2007-05

TOC AN L8
DIN EN 15936: 2012-11
(AN,L8: Ver.A; FG,F5:
Ver.B)

EOX AN L8 DIN 38414-17 (S17):
2017-01

Extrahierbare lipophile Stoffe AN L8 LAGA KW/04: 2019-09

Kohlenwasserstoffe C10-C22 AN L8
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2019-09

Kohlenwasserstoffe C10-C40 AN L8
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2019-09

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

kg

g

0,1 %

100 g

0,1 Ma.-%

0,5 mg/kg TS

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,1 Ma.-% TS

0,1 Ma.-% TS

1,0 mg/kg TS

0,02 Ma.-% TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

MP3
03.11.2022
722035904

siehe Anlage

4,6

nein

0,0

ja

< 0,1

1280

X

90,5

7,2

< 0,5

1,6

5

< 0,2

9

3

7

< 0,07

< 0,2

10

0,7

0,1

< 1,0

< 0,02

< 40

< 40

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006655-01
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Parameter Lab. Akkr. Methode
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Toluol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Ethylbenzol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

m-/-p-Xylol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

o-Xylol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Summe BTEX AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Isopropylbenzol (Cumol) AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Styrol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Summe BTEX + Styrol +
Cumol

AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

LHKW aus der Originalsubstanz

Dichlormethan AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

trans-1,2-Dichlorethen AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

cis-1,2-Dichlorethen AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Chloroform (Trichlormethan) AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

1,1,1-Trichlorethan AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Tetrachlormethan AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Trichlorethen AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Tetrachlorethen AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

1,1-Dichlorethen AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

1,2-Dichlorethan AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Summe LHKW (10
Parameter)

AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

MP3
03.11.2022
722035904

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006655-01
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK exkl.
BG

AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl. BG

AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 52 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 101 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 153 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 138 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 180 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 118 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

Summe PCB (7) AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

pH-Wert AN L8 DIN EN ISO 10523 (C5):
2012-04

Temperatur pH-Wert AN L8 DIN 38404-4 (C4):
1976-12

Leitfähigkeit bei 25°C AN L8 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Wasserlöslicher Anteil AN L8 DIN EN 15216: 2008-01

Gesamtgehalt an gelösten
Feststoffen

AN L8 DIN EN 15216: 2008-01

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

°C

5 µS/cm

0,15 Ma.-%

150 mg/l

MP3
03.11.2022
722035904

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

7,4

21,6

24

< 0,15

< 150

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006655-01
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Fluorid AN L8 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Chlorid (Cl) AN L8 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Sulfat (SO4) AN L8 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Cyanide, gesamt AN L8 DIN EN ISO 14403-2:
2012-10

Cyanid leicht freisetzbar /
Cyanid frei

AN L8 DIN EN ISO 14403-2:
2012-10

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Antimon (Sb) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Arsen (As) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Barium (Ba) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Blei (Pb) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Molybdän (Mo) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) AN L8 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Selen (Se) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Thallium (Tl) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Zink (Zn) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Gelöster org. Kohlenstoff
(DOC)

AN L8 DIN EN 1484: 2019-04

Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN L8 DIN EN ISO 14402 (H37):
1999-12

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,2 mg/l

1,0 mg/l

1,0 mg/l

0,005 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0003 mg/l

0,001 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,01 mg/l

1,0 mg/l

0,01 mg/l

MP3
03.11.2022
722035904

< 0,2

< 1,0

2,3

< 0,005

< 0,005

< 0,001

0,001

0,017

0,002

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

0,002

< 0,0002

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

2,0

< 0,01

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
X - durchgeführt
# Heizblock-Aufschluss außer bei Untersuchungen im gesetzlich geregelten Bereich.

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Vorgebirgsstrasse 20, Wesseling) analysiert. Die
Bestimmung der mit L8 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.
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Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

Probennummer 722035904
Probenbeschreibung MP3

Probenvorbereitung

Probenehmer keine Angabe,
Probe(n) wurde(n) an
das Labor
ausgehändigt

Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor: Nein

Fremdstoffe (Menge): 0,0 g
Fremdstoffe (Anteil): < 0,1 %
Fremdstoffe (Art): nein
Siebrückstand > 10mm: ja
Siebrückstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch: Fraktionierendes Teilen
Rückstellprobe: 1280 g

Probenaufarbeitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) ****)

Nr. DK0 DKI, II,
III

REK Parameter Zerkleinern **) Trocknen Feinzerkleinern ***) Probenmenge

0 X X X Trockenmasse < 5 mm Nein Nein 15 g

1.01 X X Glühverlust < 5 mm 40 °C < 150 µm 10 g

1.02 X X TOC < 5 mm 40 °C < 150 µm 2 g

2.01 X BTEX Originalprobe
(Stichprobe)

Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol

2.02 + 2.04 X X PAK/PCB < 5 mm Nein Nein 12,5 g

2.03 X MKW (C10 -
C40)

< 5 mm Nein Nein 20 g

2.07 X X Lipophile Stoffe < 5 mm Verreiben mit
Natriumsulfat

Nein 20 g

2.08 - 2.14 X Metalle,
Königswasser-
aufschluss

< 5 mm 40 °C < 150 μm 3 g

3.01 - 3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm Nein Nein 100 g

1.01/1.02 *) X X C-elementar < 5 mm 40 °C < 150 μm 2 g

1.01/1.02 *) X X AT4 < 10 mm Nein Nein 300 g

1.01/1.02 *) X X GB21 < 10 mm Nein Nein 200 g

1.01/1.02 *) X X Brennwert < 5 mm 105 °C < 150 μm 5 g

Die Ergebnisse beziehen sich auf das sortenreine Prüfprobenmaterial nach Entfernung der Fremdmaterialien gemäß DIN 19747:2009-07.
*) Zusatzparameter bei Überschreitung der genannten Grenzwerte
**) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
***) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen
****) Maximalumfang; gilt nur für die beauftragten Parameter

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006655-01
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1.

2.

3.

4.

Eurofins Umwelt West GmbH
Prof.-Wagner-Straße 11
DE-61381 Friedrichsdorf
Jaqueline Beppler
+49 1736133574
JaquelineBeppler@eurofins.de
AR-22-JS-006655-01

RP Geo - Robert Pflug Geotechnik
Altenhasslauer Straße 21
63571 Gelnhausen

Friedrichsdorf, 21.11.2022

Datum: 21.11.2022

Erklärung der Untersuchungsstelle
Untersuchungsstelle:
Anschrift:

Ansprechpartner:
Telefon/Telefax:
E-Mail:
Prüfbericht - Nr:

Probenahmeprotokoll nach PN98 liegt vor: ¨ ja ý nein

Auftraggeber:
Anschrift:

Sämtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgeführten Parameter wurden nach den in Anhang 4 der
geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgeführt:

ý ja ¨ nein

Gleichwertige Verfahren wurden angewandt: ¨ ja ý nein
Parameter/Normen:

Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt: ¨ ja ý nein

Ort, Datum:

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006655-01
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Eurofins Umwelt West GmbH - Prof.-Wagner-Straße 11 - DE-61381 Friedrichsdorf

RP Geo - Robert Pflug Geotechnik
Altenhasslauer Straße 21
63571 Gelnhausen

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 72217452
Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006669-01

Auftragsbezeichnung: 218622 Erlensee, Markwaldsiedlung

Anzahl Proben: 1
Probenart: Boden
Probenahmedatum: 03.11.2022
Probenehmer: keine Angabe, Probe(n) wurde(n) an das Labor ausgehändigt

Probeneingangsdatum: 15.11.2022
Prüfzeitraum: 15.11.2022 - 21.11.2022

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet
werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgeführten Umfang.

Anhänge:
XML_Export_AR-22-JS-006669-01.xml

Jaqueline Beppler Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
Prüfleitung Eurofins Umwelt West GmbH {{SIGNATURE_BY}}
Tel. +49 1736133574 {{SIGNATURE_TITLE}}

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006669-01
Seite 1 von 7

Eurofins Umwelt West GmbH
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D-50389 Wesseling
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BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenbegleitprotokoll AN

Probenmenge inkl.
Verpackung

AN L8 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Art) AN L8 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN L8 DIN 19747: 2009-07

Siebrückstand > 10mm AN L8 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Anteil) AN L8 DIN 19747: 2009-07

Rückstellprobe AN Hausmethode

Königswasseraufschluss AN L8 DIN EN 13657: 2003-01

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN L8 DIN EN 14346: 2007-03

pH in CaCl2 AN L8 DIN ISO 10390: 2005-12

Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt AN L8 DIN ISO 17380: 2013-10

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01#

Arsen (As) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Blei (Pb) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) AN L8 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Thallium (Tl) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Zink (Zn) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Glühverlust (550 °C) AN L8 DIN EN 15169: 2007-05

TOC AN L8
DIN EN 15936: 2012-11
(AN,L8: Ver.A; FG,F5:
Ver.B)

EOX AN L8 DIN 38414-17 (S17):
2017-01

Extrahierbare lipophile Stoffe AN L8 LAGA KW/04: 2019-09

Kohlenwasserstoffe C10-C22 AN L8
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2019-09

Kohlenwasserstoffe C10-C40 AN L8
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2019-09

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

kg

g

0,1 %

100 g

0,1 Ma.-%

0,5 mg/kg TS

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,1 Ma.-% TS

0,1 Ma.-% TS

1,0 mg/kg TS

0,02 Ma.-% TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

MP1
03.11.2022
722035902

siehe Anlage

1,5

nein

0,0

ja

< 0,1

817

X

95,2

8,0

< 0,5

1,5

4

< 0,2

194

64

225

< 0,07

< 0,2

83

1,8

0,3

< 1,0

0,10

< 40

50

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006669-01
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Parameter Lab. Akkr. Methode
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Toluol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Ethylbenzol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

m-/-p-Xylol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

o-Xylol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Summe BTEX AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Isopropylbenzol (Cumol) AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Styrol AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Summe BTEX + Styrol +
Cumol

AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

LHKW aus der Originalsubstanz

Dichlormethan AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

trans-1,2-Dichlorethen AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

cis-1,2-Dichlorethen AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Chloroform (Trichlormethan) AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

1,1,1-Trichlorethan AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Tetrachlormethan AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Trichlorethen AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Tetrachlorethen AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

1,1-Dichlorethen AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

1,2-Dichlorethan AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Summe LHKW (10
Parameter)

AN L8 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

MP1
03.11.2022
722035902

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006669-01
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK exkl.
BG

AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl. BG

AN L8 DIN ISO 18287: 2006-05

PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 52 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 101 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 153 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 138 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 180 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 118 AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

Summe PCB (7) AN L8 DIN EN 15308: 2016-12

Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

pH-Wert AN L8 DIN EN ISO 10523 (C5):
2012-04

Temperatur pH-Wert AN L8 DIN 38404-4 (C4):
1976-12

Leitfähigkeit bei 25°C AN L8 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Wasserlöslicher Anteil AN L8 DIN EN 15216: 2008-01

Gesamtgehalt an gelösten
Feststoffen

AN L8 DIN EN 15216: 2008-01

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

°C

5 µS/cm

0,15 Ma.-%

150 mg/l

MP1
03.11.2022
722035902

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,14

0,14

0,64

0,57

0,63

0,62

1,5

0,48

1,0

0,90

0,19

0,94

7,75

7,75

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

8,7

19,1

41

< 0,15

< 150

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006669-01
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Fluorid AN L8 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Chlorid (Cl) AN L8 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Sulfat (SO4) AN L8 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Cyanide, gesamt AN L8 DIN EN ISO 14403-2:
2012-10

Cyanid leicht freisetzbar /
Cyanid frei

AN L8 DIN EN ISO 14403-2:
2012-10

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Antimon (Sb) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Arsen (As) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Barium (Ba) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Blei (Pb) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Molybdän (Mo) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) AN L8 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Selen (Se) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Thallium (Tl) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Zink (Zn) AN L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Gelöster org. Kohlenstoff
(DOC)

AN L8 DIN EN 1484: 2019-04

Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN L8 DIN EN ISO 14402 (H37):
1999-12

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,2 mg/l

1,0 mg/l

1,0 mg/l

0,005 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0003 mg/l

0,001 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,01 mg/l

1,0 mg/l

0,01 mg/l

MP1
03.11.2022
722035902

< 0,2

< 1,0

1,2

< 0,005

< 0,005

< 0,001

0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,001

< 0,0002

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 1,0

< 0,01

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
X - durchgeführt
# Heizblock-Aufschluss außer bei Untersuchungen im gesetzlich geregelten Bereich.

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Vorgebirgsstrasse 20, Wesseling) analysiert. Die
Bestimmung der mit L8 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006669-01
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Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

Probennummer 722035902
Probenbeschreibung MP1

Probenvorbereitung

Probenehmer keine Angabe,
Probe(n) wurde(n) an
das Labor
ausgehändigt

Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor: Nein

Fremdstoffe (Menge): 0,0 g
Fremdstoffe (Anteil): < 0,1 %
Fremdstoffe (Art): nein
Siebrückstand > 10mm: ja
Siebrückstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch: Fraktionierendes Teilen
Rückstellprobe: 817 g

Probenaufarbeitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) ****)

Nr. DK0 DKI, II,
III

REK Parameter Zerkleinern **) Trocknen Feinzerkleinern ***) Probenmenge

0 X X X Trockenmasse < 5 mm Nein Nein 15 g

1.01 X X Glühverlust < 5 mm 40 °C < 150 µm 10 g

1.02 X X TOC < 5 mm 40 °C < 150 µm 2 g

2.01 X BTEX Originalprobe
(Stichprobe)

Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol

2.02 + 2.04 X X PAK/PCB < 5 mm Nein Nein 12,5 g

2.03 X MKW (C10 -
C40)

< 5 mm Nein Nein 20 g

2.07 X X Lipophile Stoffe < 5 mm Verreiben mit
Natriumsulfat

Nein 20 g

2.08 - 2.14 X Metalle,
Königswasser-
aufschluss

< 5 mm 40 °C < 150 μm 3 g

3.01 - 3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm Nein Nein 100 g

1.01/1.02 *) X X C-elementar < 5 mm 40 °C < 150 μm 2 g

1.01/1.02 *) X X AT4 < 10 mm Nein Nein 300 g

1.01/1.02 *) X X GB21 < 10 mm Nein Nein 200 g

1.01/1.02 *) X X Brennwert < 5 mm 105 °C < 150 μm 5 g

Die Ergebnisse beziehen sich auf das sortenreine Prüfprobenmaterial nach Entfernung der Fremdmaterialien gemäß DIN 19747:2009-07.
*) Zusatzparameter bei Überschreitung der genannten Grenzwerte
**) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
***) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen
****) Maximalumfang; gilt nur für die beauftragten Parameter

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006669-01
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1.

2.

3.

4.

Eurofins Umwelt West GmbH
Prof.-Wagner-Straße 11
DE-61381 Friedrichsdorf
Jaqueline Beppler
+49 1736133574
JaquelineBeppler@eurofins.de
AR-22-JS-006669-01

RP Geo - Robert Pflug Geotechnik
Altenhasslauer Straße 21
63571 Gelnhausen

Friedrichsdorf, 22.11.2022

Datum: 22.11.2022

Erklärung der Untersuchungsstelle
Untersuchungsstelle:
Anschrift:

Ansprechpartner:
Telefon/Telefax:
E-Mail:
Prüfbericht - Nr:

Probenahmeprotokoll nach PN98 liegt vor: ¨ ja ý nein

Auftraggeber:
Anschrift:

Sämtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgeführten Parameter wurden nach den in Anhang 4 der
geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgeführt:

ý ja ¨ nein

Gleichwertige Verfahren wurden angewandt: ¨ ja ý nein
Parameter/Normen:

Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt: ¨ ja ý nein

Ort, Datum:

Prüfberichtsnummer: AR-22-JS-006669-01
Seite 7 von 7



                                                                                         

Seite 1 von 1 

 

Probenahmeprotokoll      nach LAGA PN 98  

 

Projektname: Erlensee, Markwaldsiedlung Projekt-Nr.: 218622 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber:                          Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 

Landkreis/ Ort / Straße: Main-Kinzig-Kreis, Erlensee, Markwaldsiedlung 

Objekt / Lage: Markwaldsiedlung 

Grund der Probenahme: Umwelttechnische Untersuchung 

Datum der Probenahme: 03.11.2022; 04.11.2022   

Probenehmer / Firma: Hr. Kimmich / RPGeo Telefon: 06051 – 61 71 930 

Probenbezeichnung: MP1; MP2; MP3; RKS1 AP1; RKS2 AP1; RKS4 AP1 

Herkunft des Materials: Erkundungsarbeiten / Baugrunderkundung 

Vermutete Schadstoffe: - 

Vor-Ort-Gegebenheiten 

Abfallart / Material / 
Allgemeine Beschreibung: 

- Auffüllung „FSS“ (Schicht 1a):  Kies, schwach sandig 
- Auffüllung Unterbau (Schicht 1b): Sand, schwach kiesig bis 
kiesig, tlw. schwach schluffig, tlw. schwach humos, Wurzel-, Zie-
gelreste, Sandsteine, Flusskiese, Fluss-sand, Bassaltschotter, 
Basaltblöcke 
- Flusssand (Schicht 2): Sand, schwach kiesig bis stark kiesig, 
tlw. schwach schluffig bis schluffig, tlw. schwach tonig, tlw. 
schwach humos 
- Flusskies (Schicht 3): Kies schwach bis stark sandig Kies.  
- quartärer Ton (Schicht 4): stark sandig bis schwach sandig, tlw. 
stark schluffig bis schluffig, tlw. schwach humos, tlw. Organik und 
Holzreste 
- Hochflutlehm (Schicht 5): Schluff, stark tonig, sandig bis stark 
sandig 

Gesamtvolumen / Form der Lagerung: unbekannt 

Lagerungsdauer: unbekannt 

Einflüsse auf das Abfallmaterial: - 

Probenahmegerät: Rammkernsonde 

Probenahmeverfahren: Bohrschappe 

Anzahl der Einzelproben: 44             Misch- 3       Sammel-                  Sonder- 3  

Anzahl der repräsentativen Laborproben: 32  

Probenvorbereitungsschritte:  keine 

Probentransport- und -lagerung: PE-Eimer 

Kühlung: ja:  nein: X  

Vor-Ort-Untersuchung: - 

Beobachtungen bei der Probenahme / 
Bemerkungen: 

keine 

Topographische Karte als Anhang? ja:  nein: X   

           

Datum: 03.11.2022; 
04.11.2022 

Ort:  Gelnhausen Unterschrift: 
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1. Einleitung 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee hat in ihrer Sitzung am 
10.03.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes „1. Änderung Markwaldsied-
lung“ beschlossen mit der Maßgabe, die im Geltungsbereich gelegenen Grund-
stücke einer städtebaulichen Neuordnung zuzuführen.  
 
Am westlichen Ortsrand von Langendiebach soll im Bereich der bestehenden 
Markwaldsiedlung ein „besonderes Wohngebiet“ (WB) gemäß § 4a BauNVO fest-
gesetzt werden. Es sollen ausschließlich Wohnungen für „bezahlbares Wohnen“ 
und „Sozialwohnungen“ bereitgestellt werden. 
 
Eine Nachverdichtung soll dabei durch den Abriss und Neubau von Gebäuden 
(33 und 33a, 11 und 11a sowie 4 und 4a) sowie der hochverdichteten Neubebau-
ung mit Schaffung eines attraktiven Zentrums mit Platzgestaltung im Bereich des 
derzeitigen Spielplatzes und gegenüber erfolgen.  
 
Bei der Auswahl der Neubauflächen sollen die alten Eichenbestände im Südos-
ten erhalten werden.  
 
Eine neue Energieversorgung wird auf dem Stand der Technik eingeplant. 
 
Die Straße „Zum Fliegerhorst“ im Norden wird mit einbezogen, da sie nach Fer-
tigstellung der neuen Südostanbindung zum Gewerbegebiet „Fliegerhorst“ nun-
mehr attraktiv gestaltet werden kann und mit Stellplätzen ausgebaut werden soll. 
 
Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt ca. 3,7 ha. 
 
 
2. Bestand 
2.1 Lage 
Die Stadt Erlensee liegt im südwestlichen Teil des Main-Kinzig-Kreises.  
Durch die überregionalen Verkehrswege A 45 und A 66, B 43a, B 45 und B 8/40 
ist sie sowohl in den Verdichtungsraum Rhein-Main als auch in den nord-, ost- 
und südhessischen Raum angebunden. 
 
Das Plangebiet liegt westlich der Ortslage von Rückingen, gehört aber zur Ge-
markung des Ortsteils Langendiebach. 
Im Nordosten wird das Plangebiet von der Straße „Zum Fliegerhorst“, im Südos-
ten von der L 3193 begrenzt. Im Südwesten und im Westen befindet sich Wald. 
Im Norden schließt sich ein Weg sowie Grünland an. 
 
Das Planungsgebiet ist weitgehend eben. Es liegt auf einem Höhenniveau von 
ca. 110,50 m ü. NN.  
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2.2 Naturräumliche Einordnung 
Nach der Naturräumlichen Gliederung von Deutschland gehört dieser Bereich zur 
Haupteinheit Untermainebene und zur Untereinheit Flugsandgebiet Wilhelms-
bad-Wolfgang, einer von Dünen und Flugsanden überlagerten, meist bewalde-
ten, 100-120 m ü NN hohen Mainterrasse. 
 
2.3 Flächennutzungen 
Das Plangebiet umfasst die Markwaldsiedlung und die Straße am Fliegerhorst im 
Norden. Die in den 30er Jahren entstandene Markwaldsiedlung wurde erst 2009 
als Bebauungsplan geregelt. 
 
Das Plangebiet ist bereits bebaut, zwischen den zwei bis viergeschossigen 
Wohngebäuden befinden sich großzügige Grünflächen, zum Teil auch mit Ge-
hölzen (Birke, Buchenhecke, Fichte, Linde). Verkehrsflächen sowie Stellplatzflä-
chen sind ebenfalls bereits vorhanden. Ca. in der Mitte des Plangebietes befindet 
sich ein Spielplatz mit Gehölzbestand (z. B. Birke).  
 
Im östlichen und südöstlichen Planbereich befindet sich markante Gehölzbe-
stände (alte Eiche, Ahorn, Hainbuche, Walnuss, Weißdorn, Holunder sowie 
Birke), die erhalten werden. 
 
Im Nordosten wird das Plangebiet von der Straße „Zum Fliegerhorst“ erschlossen 
und im Südosten von der L 3193 begrenzt. Im Südwesten und im Westen befindet 
sich Wald. Im Norden schließt sich ein Weg sowie Grünland an.  
 
2.4 Boden 
Im Plangebiet ist weitgehend eine Bodenformgesellschaft aus Gley-Braunerden 
mit Pseudogley-Braunerden sowie Gleye mit Naßgleyen zu finden.  
Dieser natürlich anstehende Boden ist jedoch im Plangebiet nur noch teilweise 
vorhanden. 
Der Boden wurde, bis auf die östlichen Gehölzbestände, aufgefüllt, bebaut, ver-
mischt und verändert. 
 
2.5 Wasser 
Grundwasser 
Aufgrund des geringen Flurabstandes weist das Grundwasser eine sehr hohe 
Verschmutzungsempfindlichkeit auf. Von seiner Beschaffenheit her ist das 
Grundwasser mit einer Gesamthärte von >18° d. H. hart. 
 
Wir bereits erwähnt, sind die Böden Standorte mit starkem Grundwassereinfluss. 
Im Südosten reicht das Risikoüberschwemmungsgebiet der Kinzig/Landwehrgra-
ben teilweise in das Plangebiet hinein. Vorkehrungen für den Gebäudeschutz 
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werden daher dringend empfohlen. Im Bebauungsplan sind entsprechende Hin-
weise aufgenommen. 
 
Oberflächenwasser 
Es befinden sich keine oberirdischen Gewässer im Plangebiet. Lediglich im 
Norden grenzt ein temporär wasserführender und zugewachsener Graben an. 
 
2.6 Klima 
Das Stadtgebiet gehört noch zum Klimabezirk des Rhein-Main-Tieflandes mit 
vorherrschend gemäßigten Witterungsbedingungen. Die mittlere Niederschlags-
höhe liegt bei 670 mm/Jahr. Das Niederschlagsmaximum ist in den Sommermo-
naten zu verzeichnen. Die mittlere jährliche Lufttemperatur liegt bei 9,1°C. Damit 
gehört das Gemeindegebiet zu den niederschlagsärmsten und wärmsten Gebie-
ten Deutschlands. 
 
Die Fläche des Plangebietes stellt in den Bereichen mit vorhandener Bebauung, 
vorhandener Straßenverkehrsfläche und vorhandenen Stellplatzflächen ein Auf-
wärmgebiet dar.  
 
Kaltluftabfluss 
Kaltluftströme entstehen vorwiegend durch den Energieverlust infolge langwelli-
ger Ausstrahlung an der Erdoberfläche bei gleichzeitig fehlender oder nur gerin-
ger Einstrahlung. Dies geschieht meist in den Nachtstunden. Die günstigen Ve-
getationsformen für die Entstehung der Kaltluft sind Grünland, niedrige Vegeta-
tion und Brachen. Aus kleinklimatischer Sicht trägt so nur der Bereich der Wie-
senflächen in nennenswertem Umfang zur Kaltluftentstehung bei. 
 
Ein Kaltluftabfluss erfolgt jedoch aufgrund des fehlenden Gefälles und der vor-
handenen Gehölze nicht. Die Belüftung von Siedlungsflächen erfolgt dadurch nur 
im Plangebiet selbst.  
 
Umliegende Siedlungsflächen werden aufgrund der Topographie und der tren-
nenden Wirkung der L 3193 im Osten nicht mit Kaltluft aus dem Plangebiet ver-
sorgt. 
 
Mit Realisierung des Planungsvorhabens entfällt die Fläche, nur für die kleinflä-
chig neu versiegelbaren Flächen, als Kaltluftentstehungsgebiet. 
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2.7 Flora 
Potenzielle natürliche Vegetation 
Im Planungsraum würde als potenzielle natürliche Vegetation ein „Typischer 
Perlgrasbuchenwald“ vorkommen. Hier würden folgende Gehölze wachsen: Bu-
che, Bergahorn, Spitzahorn, Traubeneiche, Stieleiche, Esche, Hainbuche, Feld-
ahorn, Vogelkirsche, Hartriegel, Hasel, Weißdorn, Schlehe, Liguster, Hundsrose, 
Pfaffenhütchen. 
 
Reale Vegetation 
Es kommen folgende Biotoptypen vor: 

- Versiegelte Flächen 
- Grünflächen 

 
Versiegelte Flächen 
Versiegelte Flächen liegen als bebaute Flächen sowie als Straßenverkehrsflä-
chen, Stellplatzflächen und Fußwege vor.  
 
Grünfläche 
Zwischen den Gebäuden befinden sich Grünflächen mit vorwiegend Bäumen und 
Hainbuchenhecken auf Rasenflächen. Ca. in der Mitte des Plangebietes befindet 
sich ein Spielplatz. 
 
Im östlichen und südöstlichen Planbereich befinden sich Gehölzbestände (vor-
wiegend alte Stieleiche sowie Ahorn, Hainbuche, Walnuss, Weißdorn, Holunder 
Birke). 
 
Gehölzarten 
Stieleiche   Quercus robur (u.a. entlang der Straße Am Fliegerhorst) 
Winterlinde   Tilia cordata 
Feld-Ahorn    Acer campestre 
Spitz-Ahorn    Acer platanoides  
Berg-Ahorn    Acer pseudoplatanus  
Hänge-Birke    Betula pendula 
Esche    Fraxinus excelsior 
Fichte    Picea alba 
Eibe    Taxus baccata 
Hainbuche    Carpinus betulus (als Hecken) 
Berberitze   Berberis thunbergii (als Hecken) 
Kirschlorbeer   Prunus laurocerasus 
Lebensbaum   Thuja spec. 
Flieder    Syringa vulgaris 
Cotoneaster   Cotoneaster 
Blutroter Hartriegel   Cornus sanguinea  
Haselnuß    Corylus avellana  
Weißdorn    Crataegus monogyna 
Gewöhnlicher Liguster   Ligustrum vulgare  
Rote Heckenkirsche   Lonicera xylosteum 
Hundsrose    Rosa canina agg. 
Kratzbeere    Rubus caesius 
Schmetterlingsstrauch  Budleia  
Schwarzer Holunder   Sambucus nigra 
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Zusammenfassung 
Das Plangebiet ist flächendeckend intensiv anthropogen geprägt. Die Baumbe-
stände sollen soweit wie möglich erhalten werden um den Grüncharakter der 
Siedlung zu erhalten. 
Insbesondere die alten Baumbestände im Osten und Südosten stellen eine er-
höhte Bedeutung dar und sind zu erhalten. Daher wird hier ein flächiges Erhal-
tungsgebot im Bebauungsplan eingetragen. 
 
2.8 Fauna 
Für das Plangebiet erfolgte eine örtliche Begehung mit Abschätzung der poten-
ziell vorkommenden Arten.  
Die geplanten baulichen Änderungen im Geltungsbereich beschränken sich auf 
Abbruch und Neubau von Gebäuden sowie auf Neubauten innerhalb der Sied-
lungsflächen (Nachverdichtung).   
 
Artenschutzrechtliche Betrachtung 
Das Artenschutzrecht sieht einen umfassenden Schutz für die Arten des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie und die Europäischen Vogelarten vor. Kommen solche Ar-
ten im Plangebiet oder dessen Umfeld vor, ist im Rahmen von Planverfahren die 
mögliche Verletzung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen zu prüfen.  
 
Um diesen Anforderungen zu entsprechen, wurde das Plangebiet unter den As-
pekten der folgenden Fragestellungen untersucht: 
 

1. Welche artenschutzrechtlich relevanten Arten könnten im Plangebiet und 
in dessen Umfeld vorkommen?  

2. Könnte das geplante Vorhaben artenschutzrechtlich relevante Beein-
trächtigungen von geschützten Arten nach sich ziehen?  

3. Können ggf. zu prognostizierenden Beeinträchtigungen vermieden oder 
durch Maßnahmen vorab ausgeglichen werden?  

4. Verbleiben nach Durchführung aller möglichen Maßnahmen noch arten-
schutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen?  

 
Zu Fragestellung 1: Welche artenschutzrechtlich relevanten Arten könnten im 
Plangebiet und in dessen Umfeld vorkommen?  
Im Rahmen der vorliegenden Planung wurde zur Bestandserfassung der Habi-
tatstrukturen eine örtliche Begehung am 02.05.2022 durchgeführt.  
 
Die Planfläche besteht aus einem denkmalgeschützten Wohngebiet der „Mark-
waldsiedlung“ mit guter Durchgrünung, die im Wesentlichen so erhalten werden 
soll. Die Straßenflächen bleiben im Wesentlichen so erhalten und werden nur 
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durch ein kleines Zentrum mit einer Platzgestaltung städtebaulich aufgewertet. 
Am Nordrand wurde die ehemalige Zuführung zum Fliegerhorst die Straße „Am 
Fliegerhorst“ mit in den Geltungsbereich aufgenommen, da sie als Wohnstraße 
zurück gebaut und umgebaut werden soll. 
Der alte Baumbestand, insbesondere im östlichen Bereich, wird erhalten. 
 
Mögliche Strukturen, die als Lebensraum für verschiedene Tierarten zur Verfü-
gung stehen, sind die Gehölze sowie die Gebäude. Die Grünflächen werden 
durch die intensive Nutzung der Anwohner in ihrem ökologischen Wert beein-
trächtigt. Der Rasen wird sehr kurz gemäht.  
Aus diesem Grund werden die planungsrelevanten Tiergruppen den Fledermäu-
sen und den Vögeln zugeordnet. Weitere Tiergruppen werden aufgrund fehlen-
der Strukturen nicht erwarten. 
 
Während der Ortsbegehung konnten bei sonnigen Frühlingstemperaturen Vögel 
der Gärten und Parkanlagen beobachtet werden. Beobachtet wurden Allerwelts-
arten wie Amsel, Blau- und Kohlmeise sowie ein Eichelhäher. Es fanden sich in 
den Gehölzen Vogelnester. Baumhöhlen sind in einigen der alten Bäume zu er-
warten.  
Fledermausarten, die in Spalten oder Höhlen in den Bäumen Quartier suchen, 
sind ebenfalls in dem zum Teil alten Baumbestand zu erwarten. Potenzielle Quar-
tiere bieten auch die Gebäude, die vereinzelt zum Abriss vorgesehen sind. 
Ein Besatz von Fledermäusen in Gebäudeverkleidungen oder Dachspalten kann 
in der Waldrandnähe nicht ausgeschlossen werden. Vogelnester an Gebäuden 
(z.B. Schwalben) sind nicht vorhanden. 
 
Generell sind die zu erwartenden Arten störungsunempfindlich, da sie sich im 
Siedlungsbereich mit den vorhandenen Störungen arrangieren. 
 
Weiter Anzeichen oder Hinweise für das Vorkommen von besonders oder streng 
geschützten Tierarten in der Fläche, die durch die Nachverdichtung erheblich be-
einträchtigt werden, sind nicht vorhanden und es wurde auf weitere Untersuchun-
gen verzichtet. 
 
Planungsrelevante Arten für den Eingriff sind demnach einzig potenzielle gebäu-
degebundene Fledermäuse sowie an Gehölz gebundene Vogelarten.  
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Zu Fragestellung 2: Könnte das geplante Vorhaben artenschutzrechtlich rele-
vante Beeinträchtigungen von geschützten Arten nach sich ziehen?  
Mit der teilweisen Umplanung des Gebiets geht der Abriss von derzeit ca. 5 Ge-
bäuden mit Neubauten und kleinflächigen Inanspruchnahme von Grünflächen 
einher.  
 
Vögel: 
Bei Gehölzrodungen können darin nistende Vögel ihr Gelege verlieren oder noch 
fluchtunfähige Tiere getötet werden.  
Auch Bauarbeiten, die während der Brutzeit im Nahbereich von Brutstätten zu 
erheblichem Lärm führen, können einen Störungstatbestand auslösen, wenn das 
Brutgeschäft dadurch aufgegeben wird. 
 
Fledermäuse: 
Potenzielle Quartiere von Fledermäusen an der den Gebäudefassaden oder im 
Dachbereich der Gebäude, die abgerissen oder saniert werden sollen, könnten 
zerstört werden und Tiere getötet werden.  
Gehölzrodungen von Bäumen mit Höhlen oder Spalten, die ein Quartier für Fle-
dermäuse bieten können, können ebenfalls zur Tötung vorhandener Tiere führen. 
 
Zu Fragestellung 3: Können ggf. zu prognostizierende Beeinträchtigungen ver-
mieden oder durch Maßnahmen vorab ausgeglichen werden?  
Die zuvor beschriebenen voraussichtlichen Beeinträchtigungen für Vögel durch 
das Bauprojekt können folgendermaßen vermieden werden: 
• Der Baubeginn (die Baustelleneinrichtung und Flächenvorbereitung) hat vor 

dem 01.03. zu erfolgen, so dass zu Beginn der Vogelbrutzeit bereits Baustel-
lenbetrieb herrscht und potenziell nistplatzsuchende Vögel den Einflussbe-
reich der Baustelle meiden können. 

• Durch Einhaltung der gesetzlichen Rodungszeiträume für Eingriffe in die Ge-
hölzbestände werden Beeinträchtigungen für Gehölz gebundene Arten (Vö-
gel) vermieden. Rodungen sind in der Zeit vom 1.10. bis zum 29.2. zulässig. 

 
Gehölzrodungen sind geringfügig zu erwarten. Sollte die neue Flächeninan-
spruchnahme die Habitatfunktionen mindern, finden sich Ausweichhabitate für 
Vögel für die verlorengegangene Freiflächen und Gehölze in ausreichendem 
Maße in der unmittelbaren Umgebung. Hauptsächlich liegen diese westlich in den 
dortigen Baumbeständen. Die Ausgleichsflächen in der Bulau dienen ebenfalls 
der Kompensation der potenziellen Beeinträchtigung von Vogelarten. 
 
Die zuvor beschriebenen voraussichtlichen Beeinträchtigungen für Fledermäuse 
durch das Bauprojekt können folgendermaßen vermieden werden: 
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• Bauarbeiten an Gebäuden sind von einer ökologischen Baubegleitung zu 
überwachen. Sie prüft vor geplanten Baumaßnahmen, ob Strukturen geändert 
werden, die Fledermäusen als Quartier dienen könnten (Dachböden, Holzver-
kleidungen etc..) und auf ggf. anwesende geschützte Tiere. Werden Tiere an-
getroffen, ist in enger Abstimmung mit der UNB eine Umsiedlung in geeignete, 
ggf. zu errichtende Quartiere durchzuführen. 

 
Die Ausgleichsflächen in der Bulau dienen ebenfalls der Kompensation der po-
tenziellen Beeinträchtigung von Fledermausarten. 
 
Zu Fragestellung 4: Verbleiben nach Durchführung aller möglichen Maßnahmen 
noch artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen?  
Unter Einhaltung und Durchführung der oben beschriebenen Maßnahmen zur 
Vermeidung (Rodungszeiten einhalten, Bauzeitenregelung und Besatzkontrolle 
der Gebäudeverkleidungen etc. auf Fledermäuse vor Baumaßnahmen) sind 
keine artenschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigungen durch das Bauprojekt 
zu erwarten. 
 
Zusammenfassung 
Aus den vorliegenden Ergebnissen lassen sich keine potenziellen erheblichen 
Beeinträchtigungen für besonders oder streng geschützte Arten im Zusammen-
hang mit der Realisierung des Planvorhabens ableiten. Es sind nach derzeitigem 
Kenntnisstand keine Anhaltspunkte gegeben, dass unter Einhaltung der oben be-
schriebenen Maßnahmen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG eintreten 
könnten.  
 
2.9 Landschaftsbild und Erholungsnutzung  
Landschaftlich zählt der Planungsraum zum Siedlungsbereich Bestand. Die Alt-
baumbestände im östlichen und südlichen Bereich des Plangebietes wirken sich 
positiv auf das Landschaftsbild aus. Der Planungsraum ist von der Straße „Zum 
Fliegerhorst“ und von der L 3193 aus einsehbar. 
 
Eine Erholungsnutzung erfolgt auf den Grünflächen zwischen den Gebäuden 
durch die Bewohner des Gebietes. Die Grünfläche in der Mitte des Plangebietes 
wird als Spielplatz genutzt. Der Spielplatz wird verlagert und anschließend be-
baut. Die Grünflächen sollen möglichst weitgehend erhalten werden. 
 
2.10 Schutzgebiete 
Schutzgebiete wie Trinkwasserschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Landschafts-
schutzgebiete, Natura 2000-Gebiete oder Naturdenkmale werden durch den Be-
bauungsplan nicht berührt.  
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Hinweise auf Bodendenkmal befinden sich im südwestlichen Planbereich. Hier 
sind keine Baumaßnahmen geplant. Die Gebäude des Plangebietes stehen unter 
Ensembleschutz, daher sind Baumaßnahmen mit der Denkmalschutzbehörde 
abzustimmen. 
 
 
3. Planung 
3.1 Regionaler Flächennutzungsplan 
Im RegFNP 2010 ist das Plangebiet als „Wohnbaufläche/geplant“ dargestellt.  
 
3.2 Bebauungsplan 
Das ca. 3,7 ha große Plangebiet (Teilplan A) besteht aus ca. 3,0 ha besonderes 
Wohngebiet und wird erschlossen mit ca. 0,7 ha Verkehrsflächen.  
 
Die flächigen alten Gehölzbestände im Osten und Südosten werden mit einem 
Erhaltungsgebot belegt. 
 
Zu den weiteren Festsetzungen: vgl. Begründung zum Bebauungsplan, Ziffer 7.6. 
 
Zur externen Kompensation werden in Teilplan B Ausgleichsflächen aus dem 
Ökokontofläche im Stadtwald, geregelt. 
 
 
4. Eingriff / Ausgleich 
Gemäß § 13 BNatschG sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft vom Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche 
Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu kompen-
sieren. 
 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind gemäß § 14 BNatschG (Bundesnatur-
schutzgesetz, vom 01.03.2010) Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbin-
dung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 
 
Im Sinne des § 15 Abs. (2) BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, unver-
meidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Er-
satzmaßnahmen). 
 
Der Bebauungsplan bereitet einen Eingriff in Natur und Landschaft vor. Im Rah-
men des vorliegenden Bauleitplanverfahrens hat die Kommune daher gemäß § 
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1 a Abs. 3 BauGB in der Abwägung unter anderem über Vermeidung und Kom-
pensation unvermeidbarer Eingriffe zu entscheiden. 
 
Obwohl in der Abwägung keine Verpflichtung zur Vollkompensation besteht, hat 
sich die Stadt Erlensee im Hinblick auf die zu erwartende Versiegelung, die Aus-
wirkungen auf Boden und Wasserhaushalt sowie Pflanzen und Tierwelt und die 
übrigen Umweltauswirkungen für eine vollständige Kompensation entschieden. 
Bei der Bewertung hat sie sich zur Orientierung, neben der verbal-argumentative 
Methode, für die Anwendung der mathematischen Hessischen Kompensations-
verordnung, entschieden. Rein mathematische Verfahren können die Eingriffs-
bewertung jedoch nur unzureichend darstellen. Sie sind aufgrund ihrer Schema-
tisierung nicht die am besten geeignete Methode, die Besonderheiten des jewei-
ligen Standorts zu berücksichtigen. Die zusätzlich verbal-argumentative Bewer-
tung gibt nach dem Verständnis der Stadt Erlensee den aktuellen Wissensstand 
wieder. Der Stadt Erlensee ist bewusst, dass andere Bewertungsmethoden zu 
anderen Ergebnissen kommen können. Angesichts der Zielsetzung des Zweck-
verbandes hätten andere Vorgehensweisen aber nicht zu einem anderen Abwä-
gungsergebnis geführt.  
 
Bodenschutzrecht 
Bundesbodenschutzgesetz 
Eine wesentliche rechtliche Grundlage ist § 1 des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) weist Böden als schützenswert aus. Enthalten sind u.a. Vorgaben, 
die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen, schädliche Bo-
denveränderungen, d.h. Schadstoffeintrage, Verdichtung oder Erosion abzuweh-
ren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Er-
gänzende Regelungen enthalten die Altlasten- und Bodenschutzverordnung 
(BBodSchV). 
 
Nach § 7 BBodSchG besteht eine „umfassende Vorsorgepflicht“ des Grundstück-
seigentümers und des Vorhabenträgers. Diese beinhaltet insbesondere:  

• eine Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bo-
denveränderungen,  

• den Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung und anderen nachteiligen 
Einwirkungen auf die Bodenstruktur  

• sowie einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden.  
 
BauGB 
Die Bodenschutzklausel im Baugesetzbuch (§ 1 BauGB) verweist auf die Pflicht 
zum sparsamen und schonenden Umgang mit der Ressource „Grund und Bo-
den“. Bodenversiegelungen sind dabei auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
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Eingriffs-/Ausgleichsregelung im Bundesnaturschutzgesetz 
Nach § 1 BNatSchG (3) sind Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im 
Naturhaushalt erfüllen können; nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu 
renaturieren, oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht zumutbar 
ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen. 
 
Im § 15 BNatSchG (3) ist bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaft-
lich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf agrarstruktu-
relle Belange Rücksicht zu nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche 
Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch 
zu nehmen. Es ist vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch 
Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Le-
bensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dau-
erhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, er-
bracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung 
genommen werden 
 
4.1 Eingriffsbeschreibung 
Vorbemerkungen 
Der entstehende Eingriff ist im Kartenwerk nicht direkt ersichtlich, sondern ledig-
lich durch die Flächenberechnung. Der Eingriff entsteht vor allem durch die Er-
höhung der Grundflächenzahl auf teilweise bis zu 0,6. 
 
Bestand  
Das Plangebiet des Teilplans A hat eine Größe von 37.187 m².  
 
Es sind folgende Flächennutzungen / Biotoptypen als Voreingriff zu betrachten: 
 
B-planfläche, Urplan 
∗ 22.831 Bauflächen (WA und MI, GRZ 0,3), davon 

Versiegelbare Flächen (max. 80 %)    5.479 m² 
Grünflächen (mind. 20 %)  17.352 m² 

∗ Private Grünfläche    6.552 m² 
∗ Verkehrsfläche, versiegelt    3.999 m² 
 
Erweiterungsfläche 
∗ Verkehrsfläche, versiegelt    1.733 m² 
∗ Verkehrsgrünfläche    2.072 m² 
 
Planung 
Innerhalb des Bebauungsplans ergeben sich folgende Flächenaufteilungen: 
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Innerhalb des Bebauungsplans ergeben sich folgende Flächenaufteilun-
gen:  
Teilplan A  
• Verkehrsflächen  5.528 m² 
• Verkehrsflächen/Stellplätze  1.149 m² 
 
19.643 m² Baugebiet (WB mit GRZ 0,3), davon: 
• überbaubare Flächen 5.893 m² 
• Grünflächen 13.750 m² 
 
4.174 m² Baugebiet (WB mit GRZ 0,4), davon: 
• überbaubare Flächen 1.670 m² 
• Grünflächen 2.504 m² 

 
6.702 m² Baugebiet (WB mit GRZ 0,6), davon: 
• überbaubare Flächen 4.021 m² 
• Grünflächen 2.681 m² 

 
4.2 Eingriffsvermeidung 
Im Rahmen der Eingriffsvermeidung bezüglich des Artenschutzes werden die 
Schutzzeiten des Naturschutzgesetzes eingehalten.  
Die Bauarbeiten werden vor Beginn der Vogelbrutzeit erfolgen.  
Vor Abrissarbeiten und Baubeginn ist eine Kontrolle auf möglicherweise vorkom-
mende Vogel- und Fledermausarten vorzunehmen. 
 
Eine Eingriffsvermeidung bezüglich des Bodenschutzes ist nur bedingt möglich. 
Oberboden ist vor Vermischung und Verdichtung zu schützen sowie ordnungs-
gemäß abzuziehen und seitlich zu lagern oder abzutransportieren. Unterboden 
ist ordnungsgemäß abzutransportieren oder zu Auffüllungen zu verwenden.  
 
4.3 Eingriffsminimierung 
Maßnahmen zur Minimierung eines Eingriffs sind solche, die direkt auf dem Plan-
gebiet stattfinden. Unterstützt werden diese minimierenden Maßnahmen durch 
eine vorlaufende, die Umwelt schonende Planung. 
 
Der stattfindende Eingriff in Natur und Landschaft soll durch folgende Maßnah-
men vermindert werden: 
 
Maßnahmen für den Bodenhaushalt 
• Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung. 
• Festsetzung eines Begrünungsanteils der Grundstücke. 
• Wasserdurchlässige Beläge werden festgesetzt. 
• Wiederverwendung des Bodens am Eingriffsort. 
• Reduzierung der Erschließungsflächen. 
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Maßnahmen für den Wasserhaushalt 
• Festsetzung eines Begrünungsanteils der Grundstücke. 
• Reduzierung der Erschließungsflächen. 
• Festsetzung von wasser- und luftdurchlässigen Bodenbelägen. 
• Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung. 

 
Maßnahmen für Flora und Fauna 
• Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind möglichst strukturreich als  

Gärten bzw. Grünflächen zu erhalten oder anzulegen. 
• Eine Durchgrünung der Planfläche wird beibehalten. 
• Festsetzung von einheimischen Pflanzarten. 
• Festsetzung zum Baubeginn/Baufeldfreimachung/Gebäudeabriss. 
• Gehölzerhalt. 

 
Maßnahmen für das Landschaftsbild 
• Gestalterische Festsetzungen der baulichen Anlagen. 
• Erhaltung der umliegenden markanten Baumbestände, insbesondere im Os-

ten und Südosten. 
• Höhenfestsetzung für die baulichen Anlagen, differenziert in Baufelder in der 

Höhe gestaffelt. 
 

Maßnahmen für die Erholungsnutzung 
• Erhaltung der Grünflächen 
• Erhaltung der Wegeverbindungen innerhalb und in den Außenbereich. 
 
4.4 Eingriffskomponenten im Einzelnen 
Eingriff in den Bodenhaushalt 
Das Plangebiet ist bereits großflächig bebaut. Durch die Nachverdichtung wer-
den die unversiegelten Flächen um ca. 0,7 ha reduziert. 
 
Der Eingriff wird aufgrund der geringen Flächengröße nur mäßig sein. 
 
Eingriff in den Wasserhaushalt 
Das Plangebiet ist bereits großflächig bebaut. Durch die Nachverdichtung wer-
den die Grünflächen um ca. 0,7 ha reduziert.  
Auf den versiegelten Flächen kann das anfallende Regenwasser nicht ungehin-
dert versickern und so zur Neubildung von Grundwasser beitragen. 
 
Der Eingriff wird in Anbetracht der geringen Nachverdichtungsfläche nur mäßig 
sein. 
 
Eingriff in das Lokalklima 
Es ist davon auszugehen, dass sich die versiegelte Fläche generell rascher er-
wärmt und daher negativ auf das Kleinklima auswirkt.  
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Das Plangebiet ist bereits großflächig bebaut und eben. Es stellt derzeit durch 
die Grünstrukturen jedoch nur ein geringes Aufwärmgebiet dar. 
 
Durch die Nachverdichtung werden die Grünflächen kleinflächig reduziert. Hier 
entfällt ein gering-mäßiges Kaltluftentstehungsgebiet. Die Auswirkungen auf die 
angrenzenden Siedlungsflächen werden jedoch nur sehr gering sein, da durch 
ausreichend weitere Freiflächen im Norden und Osten des Planungsraumes ge-
nügend Kaltluft zufließen kann. Negative Auswirkungen auf die östlich liegende 
Ortslage von Rückingen sind nicht zu erwarten. 
 
Der Eingriff wird sehr gering sein. 
 
Eingriff in die Biotopstrukturen 
Das Plangebiet ist bereits bebaut. Durch den Bebauungsplan wird der Bestand 
zum Teil nachverdichtet. Die Gehölze im südlichen und östlichen Planbereich 
werden erhalten. Es erfolgt nur ein Eingriff in die vorhandenen Grünflächen zwi-
schen den Baukörpern statt. 
 
Der Eingriff wird mäßig sein.  
 
Eingriff in das Landschaftsbild und die Erholungsnutzung 
Landschaftsbild  
Der Planungsraum ist bereits bebaut. Der Planungsraum ist aufgrund der ebenen 
Lage nur von der Straße „Zum Fliegerhorst“ und der L 3193 aus einsehbar. Die 
Gehölze im östlichen und südlichen Bereich (an der L 3193 und der Einmündung 
der Straße „Zum Fliegerhorst“) bleiben erhalten. 
 
Der Eingriff durch die Nachverdichtung wird gering sein. 
 
Erholungsnutzung  
Eine Erholungsnutzung erfolgt auf den Grünflächen zwischen den Gebäuden 
durch die Bewohner des Gebietes. Die Grünfläche in der Mitte des Plangebietes 
wird als Spielplatz genutzt. Der Spielplatz wird verlagert. Die Grünflächen werden 
möglichst erhalten. 
 
Der Eingriff durch die Nachverdichtung wird gering sein. 
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4.5 Bilanzierung Teilplan A 
Zur quantitativen Eingriffs-/Ausgleichsermittlung wird die Hessische Kompensa-
tionsverordnung (KV) vom 26.10.2018 herangezogen. 
 
Tab. 1: Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung, Teilplan A 

Nutzungs-/Biotoptyp Wert-

nach punkte vorher nachher

vor nach
Biotopwertliste je m² Maßnahme Maßnahme Sp.2xSp.3 Sp.2xSp.4

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6

Bestand Urplan

22.831 m² WA+MI, GRZ 0,3, davon:
10.510 versiegelbare Fläche 3 5.479 16.437
11.221 Grünfläche im WA+MI 14 17.352 242.928
11.221 Private Grünfläche 14 6.552 91.728
10.510 Verkehrsfläche 3 3.999 11.997

Bestand Erweiterungsfläche
10.510 Verkehrsfläche 3 1.733 5.199
10.510 Verkehrsgrünfläche 14 2.072 29.008

Planung 
10.510 Verkehrsflächen 3 5.528 16.584
10.510 Verkehrsflächen/Stellplätze 3 1.149 3.447

19.643 m² WB, GRZ 0,3, davon:
10.510 versiegelbare Fläche (max. 80 %) 3 5.893 17.679
11.221 Grünfläche (max. 20 %) 14 13.750 192.500

4.174 m² WB, GRZ 0,4, davon:
10.510 versiegelbare Fläche (max. 80 %) 3 1.670 5.010
11.221 Grünfläche (max. 20 %) 14 2.504 35.056

6.702 m² WB, GRZ 0,6, davon:
10.510 versiegelbare Fläche (max. 80 %) 3 4.021 12.063
11.221 Grünfläche (max. 20 %) 14 2.681 37.534

Summe/Übertrag 37.187 37.196 397.297 319.873

Biotopwertdifferenz: Summen
der Sp.5 minus Sp.6 auf letztem Blatt für Gesamtmaßnahme 77.424

 je Biotop-/Nutzungstyp

    Flächenanteil (m²) Biotopwert

Biotopwertdifferenz:

 
Die voranstehende Bilanzierung zeigt ein Defizit von 77.424 Biotopwertpunk-
ten besteht. 
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5. Ausgleichsmaßnahme, Teilplan B 
Die Kompensation des von 77.424 Biotopwertpunkten erfolgt durch Öko-
punkte aus dem Stadtwald der Stadt Erlensee.  
 
Teilplan B 
• Flächen für den Ausgleich 5.641 m² 
 
5.1 Ausgleichsbeschreibung und -bewertung 
Ein Ausgleich des verbleibenden Defizits von 74.424 Biotopwertpunkten soll 
durch Ökopunkte aus dem Stadtwald der Stadt Erlensee in der Bulau erfolgen.  
 
Hierzu wurde nördlich der A 66, östlich des Hanauer Kreuzes in der  
 
Abt. 11 C 1   (12.000 m² Aufwertung um 3 BWP =  36.000 BWP) 
Abt. 12 A 1   (3.571 m² Aufwertung um 8 BWP =  28.568 BWP) 
Abt. 12 B 1.1  (1.109 m² Aufwertung um 9 BWP =    9.981 BWP) 
Abt. 7.1.1   (961 m² Aufwertung um  8 BWP =    7.688 BWP) 
 Gesamt:  82.248 BWP 
 
auf dem Flurstück 8/24 der Flur 26, Gemarkung Langendiebach eine insgesamt 
17.641 m² große Teilfläche des Ökokontos herangezogen und als Teilplan B auf-
genommen. Grundlage hierfür ist der Bescheid vom 27.01.2004 der UNB des 
Main-Kinzig-Kreises. 
 
AF 1 
Abt. 11 C 1  
Bestandsbeschreibung 
Flächengröße: 12.000 m² 
Aufwertung um 3 BWP = 36.000 BWP 
 
Hauptbaumart: Pappel 53 jährig 
sonstige Baumarten: trupp-gruppenw. Erle. 
 
Schutzgebiete: FFH, LSG, Überschwemmungsgebiet, 
geplanter Schutzwald nach §22 HeForstG 
 
Planungsziel 
Umwandlung von Hybridpappelbeständen in Erlenwald. 
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AF 2 
Abt. 12 A 1 
Bestandsbeschreibung 
Flächengröße: 3.571 m²   (109.000 m² Ursprungsgröße) 
Aufwertung um 8 BWP = 28.568 BWP 
 
Hauptbaumart: Eiche 177 jährig 
sonstige Baumarten: einzeln-gruppw. Hainbuche, einzeln Kiefern; Unterstand 
einzeln-horstw. Hainbuche. 
 
Schutzgebiete: FFH, LSG, Überschwemmungsgebiet,  
geplanter Schutzwald nach §22 HeForstG. 
 
Planungsziel 
Verzicht auf jegliche forstliche Nutzung. Überlassung der Bestände der natürli-
chen Entwicklung. Lediglich Durchführung von Sicherungsmaßnahmen. 
 
 
AF 3 
Abt. 12 B 1.1 
Bestandsbeschreibung 
Flächengröße: Flächengröße: 1.109 m²   (23.000 m² Ursprungsgröße) 
Aufwertung um 9 BWP = 9.981 BWP 
 
Hauptbaumart: Erle 58 jährig, sonstige Baumarten: horstweise Hainbuche. 
 
Schutzgebiete: FFH, Überschwemmungsgebiet, LSG, 
geplanter Schutzwald nach §22 HeForstG, schutzwürdiges Biotop laut FEW. 
 
Planungsziel 
Verzicht auf jegliche forstliche Nutzung. Überlassung der Bestände der natürli-
chen Entwicklung. Lediglich Durchführung von Sicherungsmaßnahmen. 
 
 
AF 4 
Abt. 7.1.1  
Bestandsbeschreibung 
Flächengröße: 961 m² (60.000 m² Ursprungsgröße) 
Aufwertung um 8 BWP = 7.688 BWP 
 
Hauptbaumart: Eiche 208 jährig 
sonstige Baumarten: einzeln-gruppenw. Hainbuche, Unterstand Linde, Hainbu-
che. 
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Schutzgebiete: FFH, LSG, Überschwemmungsgebiet, Biotop §15d HeNatG, 
geplanter Schutzwald nach §22 HeForstG.  
 
Planungsziel 
Verzicht auf jegliche forstliche Nutzung. Überlassung der Bestände der natürli-
chen Entwicklung. Lediglich Durchführung von Sicherungsmaßnahmen. 
 
 
Gesamt: 
Dem Biotopwertdefizit aus dem Teilplan A von 74.474 Punkten steht ein 
Überschuss aus der Teilplan B von:82.248 Punkten gegenüber.  
 
Damit ist eine Vollkompensation gegeben.  
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Aufgestellt: 
 
im Auftrag des 
Magistrates der  
Stadt Erlensee 
 
durch 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARL-FRIEDRICH-BENZ-STR. 10 

63505 LANGENSELBOLD 
Phone: 0 61 84 / 93 43 77 
Fax: 0 61 84 / 93 43 78 
Funk: 0172 / 67 55 802 
E-mail: Planungsgruppe-EGEL@t-online.de 
www.Planungsgruppe-EGEL.de 

 
Langenselbold, den 10.03.2023 

 
              (Dipl.-Ing. T. Egel) 
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Stadt Erlensee 
 

Vorlage an die 
Stadtverordnetenversammlung 

Drucksache 130 / LP 21-26 
STVV 

 
Az.: 1.4/632.231 Erlensee, den 06.07.2023 
Fb.: sonstige Dienste (1) 

    

 
Betr.: 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Markwaldsiedlung 

hier: Städtebaulicher Vertrag und Tauschvertrag zwischen der Nassauischen 
Heimstätte und der Stadt Erlensee 
 

 

Anlagen Städtebaulicher Vertrag und Tauschvertrag 
Anlage 1 Lageplan Tauschflächen 
Anlage 2 Berechnung Besitzflächen 
Anlage 3 Bebauungsplan 1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung 
Anlage 4 Ausbaustandard Erschließung 
Anlage 5 Entwässungsplanung Vorabzug 
Anlage 6 Straßenbau- Planung (Lagepläne und Querschnitte) 
Die Anlagen wurden bereits mit der Einladung zur Sitzung des  
Bau- und Umweltausschusses am 07.09.2023 versandt. 
 
 

 

Beratungsfolge Termin  
Bau- und Umweltausschuss vom 07.09.2023 2. Punkt der Tagesordnung 

Stadtverordnetenversammlung 14.09.2023 10. Punkt der Tagesordnung 
 

Kostenstelle:  
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste: € 

bisher verausgabt und verfügt: € 
finanzielle Auswirkung der Vorlage: € 

anschließend noch verfügbar: € 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Dem Entwurf des Städtebaulichen Vertrags und Tauschvertrags zwischen der Nassauischen 
Heimstätte und der Stadt Erlensee im Zuge der 1. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplanes Markwaldsiedlung wird zugestimmt. Die Anlagen sind Bestandteil des 
Beschlussvorschlages. 
 

 
 

Begründung: 
 
Die Nassauische Heimstätte möchte in der Markwaldsiedlung eine Nachverdichtung vornehmen, 
um weiteren bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Derzeit sind 149 Wohneinheiten an Familien und 
ältere Personen vermietet. Die ca. 150 neu geplanten Wohneinheiten sollen das Wohnungsangebot 
erhöhen.  
 
Parallel zum Bebauungsplanentwurf wurde ein Städtebaulicher Vertrag nebst Tauschvertrag 
zwischen der Stadt Erlensee und der Nassauischen Heimstätte verfasst, der die Entwicklung des 
Gebiets regelt und mit dem sich die Nassauische Heimstätte verpflichtet, die entstehenden Kosten 
zu tragen.  
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Stadt Erlensee
Gemarkung: Langendiebach
Flur: 26

3. HINWEISE 
 

3.1 Abfallwirtschaft 
Werden im Rahmen von Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtungsarbeiten Bodenkonta-
minationen und sonstige Beeinträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch 
und Umwelt ausgehen kann, ist umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Staatl. 
Umweltamt Frankfurt oder der Abfallwirtschaftsbetrieb des Main-Kinzig-Kreises zu benachrichtigen. 
Die weitere Vorgehensweise ist dann abzustimmen. 

3.2 Denkmalschutz 
- Die Markwaldsiedlung steht in seinem Ensemble unter Denkmalschutz. Alle geplanten Baumaßnah-

men sind mit der Denkmalschutzbehörde abzustimmen. 
 

- Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für Denkmal-
pflege/ hessenArchäologie oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen (§ 
21 HDSchG) in diesen Fällen kann für die weitere Fortführung des Vorhabens eine denkmalschutz-
rechtliche Genehmigung nach § 18 HDSchG erforderlich werden. 

- Da im Bebauungsplanbereich mit dem Auftreten von Bodendenkmälern zu rechnen ist, muss eine 
vom Verursacher beauftrage Grabungsfirma mittels einer Baubeobachtung beim Mutterbodenab-
trag/ bei Bodeneingriffen die Maßnahmen begleiten. 

- Sollten bedeutende Reste vorgeschichtlicher Siedlungen / Gräber oder andere Kulturdenkmäler 
auftreten gilt, dass durch die weitere Bebauung Kulturdenkmäler im Sinne von § 2 Abs. 2 HDSchG 
(Bodendenkmäler) zerstört werden. Daher muss im Vorfeld weiterer Bodeneingriffe eine Grabungs-
maßnahme vorgeschaltet werden, um das Kulturgut zu dokumentieren und zu sichern (§ 18 Abs. 5 
HDSchG). Diese Kosten sind vom jeweiligen Verursacher zu tragen. 

 

3.3 Baugrund, Öffentliches Kanalnetz, Gründungsberatung 
Hinweis gem. § 9 (5) 1 BauGB 

 

Im Plangebiet liegt der Grundwasserstand teilweise über 3m unter Geländeoberkante. 
 

Es wird empfohlen, objektbezogene Baugrunduntersuchungen und Gründungsberatungen durchzu-
führen sowie den höchsten Grundwasserstand prüfen zu lassen. Das Ergebnis der Untersuchungen 
ist maßgebend für die Ausführung und Sicherung an der baulichen Anlage. Insbesondere ist bei ob-
jektbezogenen Baugrunduntersuchungen mit Feststellung der höchsten Grundwasserstände über 
die Notwendigkeit von wasserundurchlässigen Kellerkonstruktionen (weiße Wanne) und wasserdich-
ten Kellerfensterlichtschächten zu entscheiden. Dieser Entscheidung kommt besondere Bedeutung 
in Bezug auf die dauerhafte Funktionstüchtigkeit der baulichen Anlage zu. 

 

3.4 Wasserrechtlicher Hinweis 
Hinweise gem. § 9 (5) 1 BauGB 
Das Plangebiet liegt im Südosten teilweise im Risikoüberschwemmungsgebiet der Kinzig/Landwehr-
graben/Fallbach. 

 

3.5 Vorsorgender Bodenschutz 
Sofern vorhanden, soll der Oberboden sowie kulturfähiger Unterboden gesichert werden, damit bei 
einer Bebauung diese belebten Bodenmassen nicht verloren gehen. Diese sollten an geeigneter 
Stelle (Geländegestaltung) sinnvoll wiedereingesetzt werden. 

 

Baustelleneinrichtung und Lagerflächen sollen auf bereits versiegelten oder verdichteten Böden ein-
gerichtet werden. Um Verdichtungen zu minimieren, sollen die Witterungsverhältnisse beim Befahren 
von empfindlichen Böden berücksichtigt werden. Nach Bauende und vor Auftrag des Oberbodens 
sollen Verdichtungen des Unterbodens beseitigt werden. 

 

3.6  Regenwassernutzung 
Die Nutzung des Regenwassers als Brauchwasser (z. B. Toilettenspülung) wird empfohlen. Zur Si-
cherstellung der hygienischen und sicherheitstechnischen Belange sind die Anlagen nach den ein-
schlägigen technischen Regeln auszuführen und zu betreiben. 

 

3.7 Fassadenbegrünungen 
Überwiegend fensterlose Außenwandfassaden sollten dauerhaft mit Kletterpflanzen begrünt werden. 
Klettergerüste sollten dabei einen Achsabstand von 5 m nicht überschreiten. Pro Gerüst sollten min-
destens 3 Pflanzen gepflanzt werden. Bei Selbstklimmern sollte, an den überwiegend geschlossenen 
Außenwänden, über die gesamte Länge mindestens 1 Pflanze pro m² gepflanzt werden. 

 

3.8 Kampfmittelräumdienst 
Es muss im Plangebiet mit Kampfmittel gerechnet werden. Vor Beginn von Bauarbeiten sind entspre-
chende Untersuchungen vorzunehmen. 

 

3.9 Hinweise von HessenMobil 
Die Gebietsausweisung erfolgt in Kenntnis der von der Landesstraße L 3193 ausgehenden Emissio-
nen.  
Es wird darauf hingewiesen, dass Regelungen zu baulichen Anlagen, Pflanzungen, die Freihaltung 
des Lichtraumprofils und eine blendfreie Ausführung von Solar-, PV- und Beleuchtungsanlagen ge-
genüber der L 3193 zu beachten sind. 

 

Niederschlagswässer und sonstige Abwässer (auch geklärte) dürfen nicht der L 3193 zugeleitet wer-
den. 

 

Hessen Mobil und der Main-Kinzig-Kreis übernehmen keinerlei Forderungen hinsichtlich Lärm-, Ab-
gas- und Erschütterungsschutz. 

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 § 9 (1) BauGB 
 

1.1 Art der baulichen Nutzung 
 § 9 (1) Nr.1 BauGB  

 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist als Art der baulichen Nutzung das besondere Wohnge-
biet (WB) gemäß § 4a BauNVO festgesetzt. 

 

1.2 Maß der baulichen Nutzung 
  § 9 (1) Nr.1 BauGB 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist als Maß der baulichen Nutzung die Grundflächenzahl 
(GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ) gemäß Planeintrag nach § 17 (1) BauNVO als Höchstmaß 
festgesetzt. 

 

1.3 Bauweise 
 § 9 (1) Nr. 2 BauGB 

 Die offene Bauweise ist festgesetzt. Es sind gemäß Planeintrag, Einzel- und Doppelhäuser (ED) oder 
Hausgruppen (H) zulässig. 

 

1.4 Geländeoberkante 
Festgelegte Geländeoberkante ist die Oberkante privater bzw. öffentlicher Verkehrsfläche, die das 
Grundstück erschließt, gemessen in der Grundstücksmitte. Bei mehreren angrenzenden Verkehrsflä-
chen ist der Mittelwert aus den Höhenlagen der angrenzenden Straßen anzunehmen. Die Gelände-
höhe ist dem Straßenniveau anzugleichen. 

 

1.5  Geländehöhe 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB) 
Alle baulichen Anlagen sind auf einer Geländehöhe von mindestens 111,50 m über N.N. zu errichten. 

 

1.6 Führung von Versorgungsanlagen und - leitungen 
 § 9 (1) Nr. 13 BauGB 

 Alle Versorgungsleitungen (wie z. B. Telekommunikationsleitungen + Elektroleitungen einschließlich 
20 kV) sind unterirdisch zu verlegen. 

1.6 Grünflächen - und Gehölzanteil auf Privatgrundstücken 
 § 9 (1) Nr. 25a BauGB 
 Begrünungsanteil 

In den Wohngebieten (WB) sind mindestens 20% der Grundstücksflächen als Garten oder Grünflä-
chen anzulegen und zu unterhalten.  

 

Entlang der Straße „Am Fliegerhorst“ sind mindestens 10 Bäume gemäß Artenliste zu pflanzen. 
 

1.7 Artenliste 
 Bei der Gestaltung und Bepflanzung der Flächen nach Ziffer 1.6 sollten vorrangig einheimische und 
standortgerechte Gehölze verwendet werden, z. B. 

   

Bäume: STU 14/16 cm                   Sträucher: H 80/100 cm 
*Spitzahorn       Acer platanoides         Roter Hartriegel     Cornus sanguinea 
Bergahorn        Acer pseudoplatanus       Haselnuss        Corylus avellana 
*Hainbuche       Carpinus betulus         Pfaffenhütchen     Euonymus europaeus 
*Säulenhainbuche   Carpinus betulus `Fastigiata`  Liguster         Ligustrum vulgare 
*Winterlinde       Tilia corda             Heckenkirsche     Lonicera xylosteum 
*Stieleiche        Quercus robur          Hundsrose       Rosa canina 
*Säuleneiche      Quercus robur `Fastigiata`    Salweide        Salix caprea 
Eberesche       Sorbus aucuparia         Schwarzer Holunder  Sambucus nigra 
Traubeneiche      Quercus petraea         Wolliger Schneeball  Viburnum lantana 
                                Schlehe         Prunus spinosa 

 

* Empfehlung für Straßenbäume mind. STU 20/25 cm 
 

Geeignete Obstsorten, Hochstamm, o.B., STU 7 cm: 
Apfel                             Birne 
Gelber Edelapfel                      Bosc`s Flaschenbirne 
Winterrambour Gute Graue                 
Ditzels Rosenapfel                     Zwetsche 
Schafsnase                         Nancy Reneklode 
Kaiser Wilhelm                       Hauszwetsche 
Schöner aus Boskoop                    
Bismarkapfel                        Kirsche 
Gewürzluike                         Telckners Schwarze 
                                Königskirsche, Typ Querfurt 
Speierling                          Schneiders späte Knorpelkirsche  

 

1.8 Erhaltung und Gestaltung von Gehölzflächen 
 § 9 (1) Nr. 25a+b BauGB 

Auf den gekennzeichneten Flächen sind alle vorhandenen Baumbestände zu erhalten. 
 

1.9 Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
 § 9 (1) Nr. 20 BauGB 
  

 Ökologische Baubegleitung 
Es ist bei Abrissmaßnahmen eine fachlich qualifizierte ökologische Baubegleitung einzusetzen. 

 

Gehölzschutz 
Bäume und Gehölze, angrenzend an Baumaßnahmen, sind nach dem Stand der Technik vor Be-
schädigung und Beeinträchtigung zu schützen entsprechende DIN-Normen sind zu beachten. 
Der Eichenhain am Ostrand ist durch das Einbringen eines Wurzelvorhanges vor Baumaßnahmen zu 
Schützen. 

 

 Gehölzrodung 
Bei der Rodung von Gehölzen sind die gesetzlichen Vorgaben zu beachten. Gehölzrodungen sind 
nur in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. / 29. Februar zulässig. 

 

 Rückbau von Gebäuden und Bauwerken 
Vor dem Rückbau von Gebäuden und Bauwerken ist im Rahmen der betreffenden Genehmigungs-
verfahren eine aktuelle, gebäudespezifische Einschätzung zur Existenz von Fledermausquartieren 
und Vogelnestern vorzunehmen. 

 

Dazu sind alle mit verhältnismäßigem Aufwand und Risiko zu untersuchenden Bauwerksteile nach 
naturschutzfachlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Ergeben sich dabei Anhaltspunkte für die 
Existenz von Nestern und / oder Quartieren, sind die weiteren Schritte mit der zuständigen Natur-
schutzbehörde abzustimmen und umzusetzen. 

 

1.10  Flächen zum Ausgleich/extern im Teilplan B 
 § 9 (1a) BauGB) 
Das verbleibende Biotopwertdefizit wird durch die Bereitstellung von Ökopunkten im Stadtwald (Bu-
lau) kompensiert. 

 

1.10.1  AF 1 
Waldumwandlung (Ökokonto der Stadt Erlensee). 
Es wird auf dem Flurstück 8/24 der Flur 26, Gemarkung Langendiebach, 
Abteilung 11 C 1 mit 12.000 m² große Teilfläche des Ökokontos herangezogen. 

 

Als Maßnahme ist vorgesehen, die Flächen von Hybridpappelbeständen in Erlenwald umzuwandeln. 
Grundlage hierfür ist der Bescheid der UNB/MKK vom 27.01.2004 

 

1.10.2  AF 2 
Prozessschutz im Auenwald (Ökokonto der Stadt Erlensee). 
Es wird auf dem Flurstück 8/24 der Flur 26, Gemarkung Langendiebach, 
Abteilung 12 A 1 mit 3.571 m² große Teilfläche des Ökokontos herangezogen. 

 

Als Maßnahme ist vorgesehen, die Flächen unter Prozessschutz zu stellen. 
Grundlage hierfür ist der Bescheid der UNB/MKK vom 27.01.2004 

 

1.10.3  AF 3 
Prozessschutz im Auenwald (Ökokonto der Stadt Erlensee). 
Es wird auf dem Flurstück 8/24 der Flur 26, Gemarkung Langendiebach, 
Abteilung 12 B 1.1 mit 1.109 m² große Teilfläche des Ökokontos herangezogen. 

 

Als Maßnahme ist vorgesehen, die Flächen unter Prozessschutz zu stellen. 
Grundlage hierfür ist der Bescheid der UNB/MKK vom 27.01.2004 

 

1.10.4  AF 4 
Prozessschutz im Auenwald (Ökokonto der Stadt Erlensee). 
Es wird auf dem Flurstück 8/24 der Flur 26, Gemarkung Langendiebach, 
Abteilung 7 1.1 mit 961 m² große Teilfläche des Ökokontos herangezogen. 

 

Als Maßnahme ist vorgesehen, die Flächen unter Prozessschutz zu stellen. 
Grundlage hierfür ist der Bescheid der UNB/MKK vom 27.01.2004 

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 § 9 (4) BauGB in Verb. mit § 81 HBO 
 

2.1 Dachgestaltung 
Dachneigung 
Es sind Dachneigungen von 30-45° zulässig. 
Für Nebenanlagen sind auch Dachneigungen von 0-45° zulässig. 

 

Dacheindeckung/Dachfarbe 
Es ist bei Dachneigungen über 15° nur kleinteiliges Material wie z. B. Betondachsteine, Tonziegel 
etc. . in der Farbe schwarz bis grau und braun zulässig. 

 

Es sind auch Dachbegrünungen zulässig. 
 

 Dachaufbauten 
 Gauben sind als Sattel- oder Schleppgauben auszuführen und auf insgesamt 30% der Hausbreite zu 
beschränken. Gauben haben vom First einen Mindestabstand von 0,75m und der Giebelwand min-
destens 1,50 m einzuhalten. Werden mehrere Gauben auf der Dachfläche angeordnet, sind sie als 
horizontales Band auszuführen und in einem einheitlichen Format zu gestalten. 

 

2.2 Stellplätze und Vorgartengestaltung 
 

Schottergärten sind nicht zulässig. 
 

Stellplätze und Garagenzufahrten sind in wasser- und luftdurchlässigen Belägen herzustellen (z. B. 
Porenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen etc.). Andere Gestaltungsmaterialien sind in begrün-
deten Ausnahmefällen zulässig, wenn der Versiegelungsgrad so gering wie möglich gehalten wird.  

 

Die Stellplatzsatzung der Stadt Erlensee vom 19.09.2020 wird für den Geltungsbereich dieses Be-
bauungsplans in § 4 Zahl (1) Anlage Ziffer 1.2 für die erforderliche Zahl der Stellplätze für Mehrfamili-
enhäuser mit 0,8 geregelt. 

 

2.3 Einfriedungen  
 

 Straßenseitige Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 0,80 m zulässig. 
 

2.4 Farbgebung baulicher Anlagen 
 

 Die Farbgebung der baulichen Anlagen hat sich in das Landschaftsbild einzupassen. Nicht zugelas-
sen werden Kunststoffverkleidungen und Imitate von natürlichen Stoffen sowie reflektierende, glän-
zende oder glasierte Materialien. Als Außenanstriche an den Wandflächen unzulässig sind grelle 
oder glänzende Farben. Die Festsetzungen gelten auch für Anbauten, Nebengebäuden und Gara-
gen, die farblich an das Hauptgebäude anzupassen sind. Verkleidungen aus Holz in den Giebelberei-
chen oder vorgemauerte Klinker sind zulässig. 

 

2.5 Licht 
 

Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen sind aus nichtreflektierendem dunklem Material erlaubt. 
Diese sind baugestalterisch in die Dachfläche einzufügen. Weitere Maßnahmen zur Nutzung regene-
rativer Energien sind erlaubt, soweit keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Einwirkungsbereich 
eintreten können. 

 

Vor Einbau Sonnenlichtreflektionen verursachender Bauelemente und technischer Anlagen (z. B. ver-
spiegelte Gläser, Photovoltaikanlagen) ist deren Blendwirkung auf schützenswerte Daueraufenthalts-
flächen und -räume nach der „Richtlinie zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen" des Län-
derausschusses für Immissionsschutz (LAI) vom 13.09.2012 zu überprüfen. Ergibt die Prüfung, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen durch Blendung auftreten können, sind ausreichend dimensionierte 
Blenden oder andere dem Stand der Technik entsprechende Schutzmaßnahmen vorzusehen. Kann 
die Blendwirkung nicht vermieden werden ist der Einbau blendender Bauelemente unzulässig. 

 

Die öffentliche und private Außenbeleuchtung ist energiesparend, streulichtarm und insektenverträg-
lich zu installieren und zu betreiben. Es dürfen nur Lampen mit bernsteinfarbenen bis warmweißen 
Licht mit geringem Ultraviolett- und Blauanteil (Farbtemperatur von 1800 bis maximal 3000 Kelvin) 
eingesetzt werden, deren Betriebszeit durch Zeitschaltungen soweit wie möglich zu verkürzen ist. 

 

Zum Zwecke der Vermeidung weiterer Himmelaufhellung und zum Schutz nachtaktiver Tiere und In-
sekten (z.B. Fledermäuse) sind nur voll abgeschirmte Leuchten zu verwenden, die im installierten Zu-
stand kein Licht horizontal oder nach oben abstrahlen (Upward Light Ratio = 0, besser Lichtstärke G6 
nach DIN EN 13201). Auf Bodenstrahler, aufgeneigte Leuchten, Kugelleuchten, nicht abgeschirmte 
Röhren, Fassadenanstrahlungen ist zu verzichten. 

 

Wechsellicht (Änderung des Betriebszustandes der Beleuchtungsanlage in weniger als 5 Minuten) darf 
nicht verwendet werden. Ebenso ist bewegtes Licht nicht zulässig. 
Bei allen Beleuchtungsanlagen sind Außenwirkungen auf angrenzende potenzielle Lebensräume 
nachtaktiver oder nachts ruhebedürftiger Lebewesen (inkl. Menschen) grundsätzlich zu vermeiden. 
Flächige Fassadenanstrahlungen, (wie z. B. Wand ohne Logo), freistrahlende Röhren und rundum 
strahlende Leuchten (Kugelleuchten, Solarkugeln) mit einem Lichtstrom höher 50 Lumen sind unzu-
lässig. Durch Schalter, Zeitschaltuhren oder Smart Technologien soll die Beleuchtung auf die Nut-
zungszeit begrenzt werden." 

2.6 Lärm 
 

Lärmemittierende Anlagen wie z.B. Luftwärmepumpen, Klimaanlagen, Küchendunstabzugsanlagen 
und vergleichbare Analgen sind entsprechend dem Stand der Technik auf dem Gebiet des Lärm- und 
Erschütterungsschutzes zu errichten, zu betreiben und zu warten. Bei Ihrem Betrieb verursachte Be-
urteilungspegel müssen mindestens 6 dB (A) unter dem Immissionsrichtwert der TA-Lärm für den Ein-
wirkungsbereich nach Ziffer 2.2 TA-Lärm liegen. Stationäre Anlagen, wie z.B. Luftwärmepumpen, dür-
fen keine ton- und/impulshaltige oder tieffrequente Geräusche erzeugen. 

RECHTSGRUNDLAGEN 
 

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt gültigen Fassung. 
2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekannt- 

machung vom 23.01.1990, BGBl. I S. 133), in der zuletzt gültigen Fassung. 
3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung PlanZV) vom 

18.12.1990 (BGBI.1991 I S. 58), in der zuletzt gültigen Fassung. 
4. Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBI. S. 198), in der zuletzt gültigen Fassung. 
5. Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. I S. 142), in der zuletzt  

gültigen Fassung. 
 

VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee hat am 10.03.2022 gemäß § 2 (1) BauGB die Aufstellung des Bebauungs-
plans „1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung“ beschlossen. Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte 
am 16.07.2022. 

 
2 FRÜHZEITIGE ÖFFENTLICHS- UND BEHÖRDENBETEILIGUNG 

Ort und Dauer der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB wurden am 16.07.2022 ortsüblich bekannt 
gemacht mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte in der Zeit vom 25.07.2022 bis einschließlich 25.08.2022. 
Die Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB sind mit Schreiben vom 21.07.2022 zur Abgabe einer Stellungnahme bis 
einschließlich 25.08.2022 aufgefordert worden. 
 

3. ÖFFENTLICHKEITS- UND BEHÖRDENBETEILIGUNG (Auslegung) 
Am 13.12.2022 wurde Magistrat der Stadt Erlensee die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 3 (2) und § 4 (2) BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB wurden am 24.01.2023 ortsüblich bekannt gemacht mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB erfolgte in der Zeit vom 02.02.2023 bis einschließlich 03.03.2023. 
Die Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB sind mit Schreiben vom 26.01.2023 zur Abgabe einer Stellungnahme bis 
einschließlich 03.03.2023 aufgefordert worden. 
 

4. SATZUNGSBESCHLUSS 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee hat am ……………... den Bebauungsplan „1. Änderung und Erweiterung 
Markwaldsiedlung“ in der Fassung vom ……………... gem. § 10 BauGB und gem. § 5 der Hessischen Gemeindeordnung als Sat-
zung beschlossen. 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee hat am ……………... die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zum 
Bebauungsplan „1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung“ in der Fassung vom ……………... gem. § 5 der Hessischen 
Gemeindeordnung als Satzung beschlossen. 
 

5. AUSFERTIGUNGSVERMERK 
Die durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee in Ihrer Sitzung am ……………... beschlossene Satzung 
Bebauungsplan „1. Änderung und Erweiterung Markwaldsiedlung“ in der Fassung vom ……………... wurde durch den 
Bürgermeister am ……………... handschriftlich unterzeichnet und ausgefertigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         ........................ 
                                          (Stefan Erb) 
Erlensee, den ……………...                              Bürgermeister 
  
 

Der Bebauungsplan wurde ortsüblich am ……………... bekannt gemacht und tritt damit in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         ........................ 
                                          (Stefan Erb) 
Erlensee, den ……………...                              Bürgermeister 
 
 

Dieser Bebauungsplan wurde im Auftrag der Stadt Erlensee durch die Planungsgruppe Thomas Egel erarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langenselbold, den 10.03.2023 
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Stadt Erlensee 
 

Vorlage an die 
Stadtverordnetenversammlung 

Drucksache 135 / LP 21-26 
STVV 

 
Az.: 2/111.84 Erlensee, den 01.09.2023 
Fb.: Steuer und Finanzdienste 

    

 
Betr.: Jahresabschluss der Stadt Erlensee für das Haushaltsjahr 2019 

Vorlage des Schlussberichtes des Amtes für Prüfung und Revision  
des Main-Kinzig-Kreises 
hier: Entlastung des Magistrats 
 

 

Anlagen Schlussbericht 2019 
 
 

 

Beratungsfolge Termin  
Stadtverordnetenversammlung vom 14.09.2023 11. Punkt der Tagesordnung 
 

Kostenstelle:  
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste: € 

bisher verausgabt und verfügt: € 
finanzielle Auswirkung der Vorlage: € 

anschließend noch verfügbar: € 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der vom Amt für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises geprüfte Jahresabschluss für das 
Haushaltsjahr 2019 wird gem. § 113 HGO beschlossen. 
 
Der Magistrat wird zugleich entlastet (§ 114 Abs. 1 HGO). 
 
 
 
 
Begründung: 
 
Der Jahresabschluss 2019 wurde vom Magistrat am 21.04.2020 aufgestellt. 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 fand mit Unterbrechungen in dem Zeitraum von 
Dezember 2022 bis Februar 2023 statt. Die technische Prüfung wurde von Mai bis Juli 2023 
durchgeführt. Der Schlussbericht wurde mit Datum vom 08.08.2023 erstellt. Demnach hat die 
Prüfung zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Gem. § 113 HGO ist der Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des Amtes für Prüfung und 
Revision der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Die 
Stadtverordnetenversammlung beschließt den geprüften Jahresabschluss und entscheidet zugleich 
über die Entlastung des Magistrats. 
  



 

Amt für Prüfung und Revision

® ginasanders/123rf.com
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S t a d t  E r l e n s e e   S e i t e   1  

1. Rechtliche Grundlagen, Prüfungsgegenstand, Prüfungsgrundsätze  

 

1.1. Rechtliche Grundlagen 

 

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch das Amt für Prüfung und Revision des 

Main-Kinzig-Kreises als zuständiges Rechnungsprüfungsamt im Sinne des § 129 der HGO in 

Verbindung mit § 131 Abs. 1 HGO. Ziel der Prüfung war, nach § 128 HGO festzustellen, ob 

der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Stadt Erlensee darstellt. 

 

1.2. Prüfungsgegenstand 

 

Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss 2019 der Stadt Erlensee, bestehend aus 

 

 der Vermögensrechnung (Bilanz), 

 der Ergebnisrechnung,  

 der Finanzrechnung, 

 den Anlagen zum Jahresabschluss, 

 dem Rechenschaftsbericht. 

 

1.3. Prüfungsgrundsätze 

 

Nach § 130 Abs. 1 HGO ist das Rechnungsprüfungsamt bei der Durchführung von Prüfungen 

unabhängig. Der Magistrat kann keine Weisungen erteilen, die den Umfang, die Art und Wei-

se oder das Ergebnis der Prüfung betreffen. 

 

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses und der Vorlage des Schlussberichts unterstützt unser 

Amt die Stadtverordnetenversammlung bei der Beratung und Beschlussfassung über den Jah-

resabschluss und die Entlastung des Magistrats. Die den Organen übertragene Verantwortung 

für die Aufsicht der Verwaltung bleibt hiervon unberührt. 

 

Gezielte Prüfungshandlungen zur Aufdeckung von Unterschlagungen oder sonstigen straf-

rechtlich relevanten Tatbeständen zu Lasten der Gemeinde sowie die Prüfung des Umfangs 

und der Angemessenheit des Versicherungsschutzes sind nicht Gegenstand der Abschlussprü-

fung. 

 

Die Verantwortlichkeit der gesetzlichen Vertreter für die korrekte Rechnungslegung sowie für 

eine ordnungsgemäße Buchführung und den daraus zu erstellenden Jahresabschluss wird 

durch unsere Prüfung nicht eingeschränkt.  
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S t a d t  E r l e n s e e   S e i t e   2  

2. Prüfungsdurchführung und allgemeine Bemerkungen 

 

2.1. Prüfungsart und Prüfungsumfang 

 

Die Prüfung erstreckte sich nach § 128 Abs. 1 HGO auf die Feststellung, ob  

 der Haushaltsplan eingehalten ist, 

 die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 

und belegt sind, 

 bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-

mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 

ist, 

 die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 

 der Jahresabschluss nach § 112 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt darstellt, 

 die Berichte nach § 112 Abs. 1 HGO eine zutreffende Vorstellung von der Lage der 

Stadt vermitteln. 

 

Feststellungen und Ergebnisse aus den vorangegangenen Prüfungen der Jahresabschlüsse 

wurden bei der Prüfung berücksichtigt. 

 

Im Rahmen der Beurteilung der Risiken aus drohenden und schwebenden Rechtsstreitig-

keiten der Stadt bitten wir künftig eine Erklärung vorzulegen. 

 

Soweit sich aus der Prüfung Beratungsbedarf für künftige Verfahrensweisen ergeben hat, ha-

ben wir diesen der Verwaltung gegenüber wahrgenommen. 

 

2.2. Auskünfte 

 

Auskünfte erteilten uns: 

 

 Frau Simone Körner, Leiterin Fachbereich Steuer und Finanzdienste 

 Frau Regina Gärtner, Anlagenbuchhaltung 

 Herr Karsten Washausen, Leiter Stadtkasse 

 weitere Beschäftigte der Verwaltung 

 

2.3. Vollständigkeitserklärung 

 

Der Bürgermeister hat uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und 

des Rechenschaftsberichts durch Abgabe der prüfungsüblichen Vollständigkeitserklärung 

schriftlich bestätigt. Mit Schreiben vom 07.05.2020 legte Herr Bürgermeister Erb eine Voll-

ständigkeitserklärung vor, nach der alle bekannten und für den Jahresabschluss relevanten 

Sachverhalte berücksichtigt wurden. 

 

2.4. Prüfungszeit 

 

Die Prüfung führten wir mit Unterbrechungen in den Monaten Dezember 2022 bis Februar 

2023 überwiegend in den Räumen der Kreisverwaltung und der Stadtverwaltung Erlensee 

durch. 
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3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 

 

Nach § 95 HGO bildet der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt. 

Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der hierzu erlassenen Vorschriften für die Haus-

haltsführung verbindlich. 

 

3.1. Erlass der Haushaltssatzung 

 

Der Magistrat hat den Entwurf der Haushaltssatzung für den Haushalt 2019 nach 

§ 97 Abs. 1 HGO am 22.10.21018 festgestellt und am 08.11.2018 in die Stadtverordneten-

versammlung zur Beschlussfassung eingebracht. 

 

Die nach § 97 Abs. 2 HGO erforderliche Bekanntmachung ist am 14.11.2018 und die Ausle-

gung des Entwurfs der Haushaltssatzung vom 15.11.2018 bis 26.11.2018 erfolgt. 

 

Die von der Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2018 beschlossene Haushaltssatzung 

wurde der Kommunalaufsicht am 20.12.2018 – und somit nach § 97 Abs. 4 HGO verspätet – 

vorgelegt. 

 

Die Kommunalaufsicht hat die Haushaltssatzung am 22.03.2019 genehmigt. Die Genehmi-

gung wurde mit Auflagen erteilt. 

 

Die nach § 97 Abs. 5 HGO erforderliche öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist 

am 13.04.2019 erfolgt. Die Haushaltssatzung wurde den Vorschriften entsprechend in der 

Zeit vom 15.04.2019 bis 29.04.2019 öffentlich ausgelegt. 

 

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung am 28.03.2019 über die Genehmigung 

in Kenntnis gesetzt. 

 

Mit Beschluss vom 17.09.2019 hat der Magistrat den Entwurf einer Nachtragssatzung festge-

stellt und am 26.09.2019 in die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung einge-

bracht. 

 

Die nach § 98 i. V. m. § 97 Abs. 2 GemHVO erforderliche Bekanntmachung ist am 

02.10.2019 und die Auslegung des Entwurfs der Nachtragssatzung vom 04.10.2019 bis 

15.10.2019 erfolgt. 

 

Die von der Stadtverordnetenversammlung am 14.11.2019 beschlossene Nachtragssatzung 

wurde der Kommunalaufsicht am 18.11.2019 vorgelegt. 

 

Die Kommunalaufsicht hat die Nachtragssatzung am 20.01.2020 genehmigt. Die Genehmi-

gung wurde mit Auflagen erteilt. 

 

Die nach § 98 i. V. m. § 97 Abs. 5 HGO erforderliche öffentliche Bekanntmachung der Nach-

tragssatzung ist am 30.01.2020 erfolgt. Die Nachtragssatzung wurde den Vorschriften ent-

sprechend in der Zeit vom 10.02.2020 bis 20.02.2020 öffentlich ausgelegt. 

 

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung am 19.02.2020 über die Genehmigung 

in Kenntnis gesetzt. 
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3.2. Festsetzungen der Haushaltssatzung 

 

Erträge 37.891.604,00 € 36.010.041,00 €

Aufwendungen 37.133.550,00 € 36.008.524,00 €

Überschuss/Fehlbedarf (-) 758.054,00 € 1.517,00 €

 - lfd. Verwaltungstätigkeit 2.573.750,00 € 2.129.696,00 €

 - Investitionstätigkeit -4.110.372,00 € -4.145.847,00 €

 - Finanzierungstätigkeit 1.732.017,00 € 2.341.617,00 €

Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (-) 195.395,00 € 325.466,00 €

Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen
3.110.372,00 € 4.145.847,00 €

Kreditaufnahmen Hess. Investitionsfonds 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen 2.720.000,00 € 2.080.000,00 €

Höchstbetrag der Liquiditätskredite 5.000.000,00 € 25.000.000,00 €

 - Grundsteuer A 510% 510% 0,0% Punkte

 - Grundsteuer B 510% 510% 0,0% Punkte

 - Gewerbesteuer 400% 400% 0,0% Punkte

Summe der Personalstellen 190,470 182,220

2019 2018 Veränderung

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Stellenplan

1.881.563,00 €

1.125.026,00 €

756.537,00 €

Finanzmittelfluss aus

444.054,00 €

35.475,00 €

-609.600,00 €

0,00 €

8,250

-130.071,00 €

-1.035.475,00 €

640.000,00 €

-20.000.000,00 €

Steuerhebesätze

 
 

 

3.3. Übertragbarkeit 

 

Die Übertragbarkeit für Haushaltsmittel aus Haushaltsansätzen für Auszahlungen und Investi-

tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Finanzhaushalt) besteht kraft gesetzlicher 

Regelung (§ 21 Abs. 2 GemHVO). 

 

3.4. Kreditermächtigung/Kreditaufnahmen  

 

Die Kreditermächtigungen wurden wie folgt in Anspruch genommen:  

 



M a i n - K i n z i g - K r e i s   S c h l u s s b e r i c h t   
A m t  f ü r  P r ü f u n g  u n d  R e v i s i o n    J a h r e s a b s c h l u s s  2 0 1 9  

 

S t a d t  E r l e n s e e   S e i t e   5  

4.145.847 € 3.110.372 € 7.256.219 € 5.844.066 €

0 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €

Ermächtigung 

Berichtsjahr

Ermächtigung 

Gesamt

Davon 

beansprucht

Kreditmarkt

Hess. Investitionsfonds Abteilung A und 

B

Verbliebene 

Ermächtigung aus 

dem Vj.

 

 

Im Berichtsjahr wurden Kredite von insgesamt 6.844,1 T€ aufgenommen. Es handelt sich 

hier um Kommunaldarlehen bei der Sparkasse Hanau in Höhe von 3.716,4 T€ aus der Kredi-

termächtigung des Haushaltsjahres 2018 sowie in Höhe von 1.983,7 T€ aus der Krediter-

mächtigung des Haushaltsjahres 2019 für verschiedene Investitionen. Weiterhin wurde ein 

Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B i. H. v. 1 Mio. € bei der Wirtschafts- und Infra-

strukturbank Hessen aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2019 aufgenommen. 

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms wurden in einer Gesamthöhe von 144,0 T€ 

Darlehensverträge für eine Flüchtlingsunterkunft sowie für den Neubau der Kinderkrippe "Nel-

ly-Sachs" bei der WI-Bank abgeschlossen. Die Genehmigungen der Kommunalaufsicht lagen 

vor. 

 

3.5. Verpflichtungsermächtigungen 

 

Die in Höhe von 2.720,0 T€ für den Bau des Feuerwehrgerätehauses in Langendiebach  

(850,0 T€), die Baumaßnahme „Erlenhalle“ (80,0 T€), den Bau der Kläranlage (100,0 T€), 

den Umbau Kindertagesstätte „Fröbelstraße“ (700,0 T€), den Kanalbau „Rosenstraße“ 

(410,0 T€), den Straßenbau „Rosenstraße“ (400,0 T€) und für den Bau der Kindertagesstätte 

„Am Rathaus“ veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2019 

in Höhe von 28,6 T€ für den Bau des Feuerwehrgerätehauses in Langendiebach in Anspruch 

genommen. 

 

3.6. Verfügungsmittel  

 

Nach § 13 GemHVO sind im Ergebnishaushalt in angemessener Höhe Verfügungsmittel für 

den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung zu veranschlagen, für den Magistrat 

oder für den Bürgermeister können sie veranschlagt werden. Die Ansätze dürfen nicht über-

schritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar und dürfen nicht für deckungsfähig erklärt 

werden. Nach Ziffer 4 der Hinweise zu § 13 GemHVO sollten die Verfügungsmittel insgesamt 

0,5 vom Tausend der ordentlichen Erträge der Gesamtergebnisrechnung des letzten vorlie-

genden Jahresabschlusses nicht übersteigen (Richtwert). 

 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Ansatz in Höhe von 1,5 T€ für den Magist-

rat/Bürgermeister sowie der Ansatz für den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung 

(Stadtverordnetenvorsteher) in Höhe von 0,2 T€ nicht überschritten wurden. 

 



M a i n - K i n z i g - K r e i s   S c h l u s s b e r i c h t   
A m t  f ü r  P r ü f u n g  u n d  R e v i s i o n    J a h r e s a b s c h l u s s  2 0 1 9  

 

S t a d t  E r l e n s e e   S e i t e   6  

3.7. Teilhaushalte 

 

Im Berichtsjahr wurden folgende Teilhaushalte gebildet: 

 

 Teilhaushalt 1 - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung 

 Teilhaushalt 2 - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung 

 Teilhaushalt 3 - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft 

 Teilhaushalt 4 - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen 

 Teilhaushalt 5 - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

 Teilhaushalt 6 - Produktbereich 42 - Sportförderung 

 Teilhaushalt 7 - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma-

tion 

 Teilhaushalt 8 - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen 

 Teilhaushalt 9 - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung 

 Teilhaushalt 10 - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 

 Teilhaushalt 11 - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege 

 Teilhaushalt 12 - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus 

 Teilhaushalt 13 - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft 

 

Nach § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). 

 

3.8. Haushaltssicherungskonzept  

 

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 weist Überschüsse im Ergebnishaushalt 

(ordentliches Ergebnis) aus. Aufgrund defizitärer Haushaltsvorjahre liegen jedoch auszuglei-

chende Fehlbeträge vor. Die Kommune war somit aufgrund 

§ 92 Abs. 4 HGO in Verbindung mit § 24 Abs. 4 GemHVO verpflichtet, ein Haushaltssiche-

rungskonzept aufzustellen. Das Haushaltssicherungskonzept ist, sofern ein solches erstellt 

werden muss, gem. § 1 Abs. 4 Ziff. 3 GemHVO gesetzlicher Bestandteil des Haushaltsplanes.  

Die Stadtverordnetenversammlung hat im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushal-

tes 2019 am 13.12.2018 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Haushaltssiche-

rungskonzept wurde dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und im Zusammenhang mit 

dem aufsichtsbehördlichen Genehmigungsverfahren zur Haushaltssatzung der Kommunalauf-

sicht beim Landrat des Main-Kinzig-Kreises vorgelegt. 

 

Das Haushaltssicherungskonzept gibt einen Konsolidierungszeitraum bis ins Jahr 2048 an. 

Das Haushaltssicherungskonzept des Vorjahres wurde fortgeschrieben und weist als Konsoli-

dierungsmaßnahmen unter anderem die mögliche Ansiedlung von großen Gewerbebetrieben, 

die IKZ sowie eine mögliche Fusion mit der Gemeinde Neuberg aus. Seitens der Kommu-

nalaufsicht wurde die Fusion mit der Gemeinde Neuberg, nach deren Ausführungen im Rah-

men der Genehmigungsverfügung, aufgrund der zu diesem Zeitpunkt herrschenden politi-

schen Diskussion nicht als zeitnahe Maßnahme akzeptiert. Weiterhin führte die Kommu-

nalaufsicht aus, dass der Konsolidierungszeitraum nicht konsolidierungsfähig sei. 

Ob des Umstandes, dass aufgrund der Entlastungswirkung der Hessenkasse zum 31.12.2018 

faktisch keine Altfehlbeträge mehr bestanden und ein Haushaltssicherungskonzept demnach 

entbehrlich war, erteilte die Kommunalaufsicht dennoch die Genehmigung nach § 97a Nr. 1 

HGO sowie die Genehmigung nach § 97a Nr. 2 i. V. m. § 92a Abs. 3 HGO (Haushaltssiche-

rungskonzept). 
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3.9. Berichtswesen  

 

Die Stadtverordnetenversammlung ist nach Ziffer 2 der VV zu § 28 GemHVO mindestens 

zweimal jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die Berichte sind so 

zeitgerecht vorzulegen, dass die Stadtverordnetenversammlung noch in der Lage ist, Maß-

nahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr zu beschließen. 

 

Im Berichtsjahr wurde die Stadtverordnetenversammlung am 10.05.2019 und am 

02.09.2019 gemäß § 28 GemHVO mit einem Bericht über den jeweiligen Stand des Haus-

haltsvollzugs unterrichtet.  

 

3.10. Einhaltung des Haushaltes1 

 

3.10.1. Planabweichungen über 250,0 T€ im Ergebnishaushalt  

 

Bezeichnung
Fortgeschr.     

Haush.-Ansatz
Ergebnis

Vergleich 

Ansatz/Ergebnis

Haush.-Verb. (+) 

Haush.-Verschl. (-)

Öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte
6.627.750,00 € 6.288.458,74 € 339.291,26 € -

Steuern und ähnliche Erträge 

einschließlich Erträge aus 

gesetzlichen Umlagen

18.241.000,00 € 16.643.926,01 € 1.597.073,99 € -

Erträge aus Zuweisungen und 

Zuschüssen für lfd. Zwecke und 

allgemeine Umlagen

6.566.808,00 € 7.416.708,86 € -849.900,86 € +

Personalaufwendungen 11.820.994,79 € 11.314.216,55 € 506.778,24 € +

Abschreibungen 3.363.337,00 € 3.653.319,18 € -289.982,18 € -

Finanzaufwand 900.273,03 € 553.148,72 € 347.124,31 € +

 - Erträge

 - Aufwendungen

 
 

Im Vergleich zum Planansatz wurden insgesamt 1.277,5 T€ weniger Erträge erzielt und ins-

gesamt 179,0 T€ weniger Aufwendungen geleistet. 

                                           
1 Der fortgeschriebene Haushaltsansatz ergibt sich aus dem Ansatz lt. Haushaltsplan/ Nachtrags-

haushaltsplan zuzüglich Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren. 
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3.10.2. Planabweichungen über 100,0 T€ in den Teilergebnishaushalten  

 

Bezeichnung
Fortgeschr.     

Haush.-Ansatz
Ergebnis

Vergleich          

Ansatz/Ergebnis

Haush.-Verb. (+) 

Haush.-Verschl. (-)

Produktbereich 31-35 - Soziale 

Hilfen
1.006.762,00 €   739.866,78 €           266.895,22 € -

Produktbereich 36 - Kinder-, 

Jugend- und Familienhilfe
2.359.153,00 €   2.578.865,84 €         -219.712,84 € +

Produktbereich 53 - Ver- und 

Entsorgung
6.239.628,00 €   5.948.686,17 €         290.941,83 € -

Produktbereich 54 - 

Verkehrsflächen und -

anlagen/ÖPNV

607.511,00 €      805.232,81 €           -197.721,81 € +

Produktbereich 61 - Allgemeine 

Finanzwirtschaft
24.326.570,00 € 23.321.276,82 €       1.005.293,18 € -

Produktbereich 36 - Kinder-, 

Jugend- und Familienhilfe
8.145.479,72 €   7.914.471,94 €         231.007,78 € +

Produktbereich 53 - Ver- und 

Entsorgung
4.377.440,54 €   4.257.130,61 €         120.309,93 € +

Produktbereich 54 - 

Verkehrsflächen und -

anlagen/ÖPNV

2.118.658,24 €   2.741.642,27 €         -622.984,03 € -

Produktbereich 61 - Allgemeine 

Finanzwirtschaft
11.053.573,03 € 10.652.549,41 €       401.023,62 € +

 - Erträge

 - Aufwendungen

 
 

3.10.3. Planabweichungen über 250,0 T€ im Finanzhaushalt  

 

Bezeichnung
Fortgeschr.     Haush.-

Ansatz
Ergebnis

Vergleich 

Ansatz/Ergebnis 

Haush.-Verb. (+) 

Haush.-Verschl. (-)

Einzahlungen aus 

Investitionszuweisungen und -

zuschüssen sowie aus 

Investitionsbeiträgen

          168.813,00 €    1.272.310,90 € -1.103.497,90 € +

Einzahlungen aus der Aufnahme 

von Krediten und inneren 

Darlehen für Investitionen und 

Begebung von Anleihen

       4.110.372,00 €    6.844.066,00 € -2.733.694,00 € +

Auszahlungen für den Erwerb 

von Grundstücken und 

Gebäuden

       1.739.764,48 €      485.583,22 € 1.254.181,26 € +

Auszahlungen für 

Baumaßnahmen 
       8.225.111,78 €    4.767.736,09 € 3.457.375,69 € +

Auszahlungen für Investitionen in 

das sonstige 

Sachanlagevermögen und 

immaterielle Anlagevermögen

          560.112,68 €      306.410,77 € 253.701,91 € +

 - Einzahlungen

 - Auszahlungen
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3.10.4. Planabweichungen über 150,0 T€ in den Teilfinanzhaushalten  

 

Bezeichnung
Fortgeschr.     

Haush.-Ansatz
Ergebnis

Vergleich          

Ansatz/Ergebnis

Haush.-Verb. (+) 

Haush.-Verschl. (-)

Produktbereich 52 - Bauen und 

Wohnen
200.000,00 € 6.330,00 € 193.670,00 € -

Produktbereich 54 - 

Verkehrsflächen und -

anlagen/ÖPNV

0,00 € 240.880,26 € -240.880,26 € +

Produktbereich 57 - Wirtschaft 

und Tourismus
0,00 € 941.911,00 € -941.911,00 € +

Produktbereich 11 - Innere 

Verwaltung
552.870,49 € 216.507,71 € 336.362,78 € +

Produktbereich 12 - Sicherheit 

und Ordnung
419.851,50 € 124.499,89 € 295.351,61 € +

Produktbereich 36 - Kinder-, 

Jugend- und Familienhilfe
1.410.565,78 € 913.308,87 € 497.256,91 € +

Produktbereich 53 - Ver- und 

Entsorgung
939.978,42 € 77.228,38 € 862.750,04 € +

Produktbereich 54 - 

Verkehrsflächen und -

anlagen/ÖPNV

1.208.958,00 € 731.720,80 € 477.237,20 € +

Produktbereich 57 - Wirtschaft 

und Tourismus
5.565.323,90 € 3.318.440,27 € 2.246.883,63 € +

 - Einzahlungen

 - Auszahlungen

 
 

3.10.5. Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-

zahlungen  

 

Nach § 100 HGO sind überplanmäßige und außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendun-

gen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die 

Deckung gewährleistet ist. 

 

Unvorhergesehen bedeutet, dass niemand, der an dem Aufstellungsverfahren des Haushalts-

planes in irgendeiner Weise beteiligt war und auf die Bildung der Haushaltsansätze Einfluss 

nehmen konnte, dem Grunde und der Höhe nach vorhersehen konnte oder bei der Anwen-

dung der notwendigen Sorgfalt hätte vorhersehen müssen, dass beim Haushaltsvollzug Auf-

wendungen bzw. Auszahlungen entstehen werden, für die kein oder kein ausreichender 

Haushaltsansatz gebildet ist2. 

 

Bei dem Kriterium der Unabweisbarkeit ist einerseits auf die sachliche Notwendigkeit und an-

dererseits auf die zeitliche Unaufschiebbarkeit abzustellen. 

 

Die sachliche Notwendigkeit ist dann gegeben, wenn aus rechtlichen Gründen, also insbeson-

dere auf Grund von Gesetzen oder bestehenden Verträgen, eine Verpflichtung zum Handeln, 

hier speziell der Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen, besteht. Dies gilt insbeson-

                                           
2 Aus: Finanzwirtschaft und doppisches Haushaltsrecht der Gemeinden in Hessen, Seite 532. 
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dere für den Betrieb und die Funktionsfähigkeit der Einrichtungen, zu deren Vorhalten die 

Stadt verpflichtet ist, für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und 

für die Verkehrssicherungspflicht. 

 

Die zeitliche Unaufschiebbarkeit ist dann gegeben, wenn mit der Leistung der Aufwendungen 

und Auszahlungen nicht abgewartet werden kann, bis die hierzu notwendigen haushaltsrecht-

lichen Ermächtigungen durch eine Nachtragssatzung für das laufende Haushaltsjahr oder die 

Haushaltssatzung für das folgende Jahr bereitgestellt sind. 

 

Die Frage, ob die Leistung unabweisbar ist, muss im Zweifelsfall auch aus dem Grundsatz der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 92 Abs. 2 HGO) heraus beantwortet werden. Die Leis-

tung der Aufwendungen bzw. Auszahlungen ist folglich auch dann unabweisbar, wenn ein 

Aufschub unwirtschaftlich wäre3. 

 

Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Magistrat, soweit 

die Stadtverordnetenversammlung keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und 

Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustim-

mung der Stadtverordnetenversammlung; im Übrigen ist der Stadtverordnetenversammlung 

davon alsbald Kenntnis zu geben. 

 

Gemäß § 7 der Haushaltssatzung entscheidet der Magistrat über die Leistung von überplan-

mäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO, soweit 

diese im Ergebnishaushalt einen Betrag von 15,0 T€ und im Finanzhaushalt einen Betrag von 

30,0 T€ nicht überschreiten. Die Stadtverordnetenversammlung ist in solchen Fällen alsbald 

in Kenntnis zu setzen. 

 

Für das Berichtsjahr wurden insgesamt 27 über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. 

Auszahlungen beschlossen. 

 

In diesem Zusammenhang haben wir wiederholt festgestellt, dass die Beschlussfassung in 

mehreren Fällen nachträglich erfolgte. Wir weisen darauf hin, dass die Beschlussfassungen 

bereits vor Leistung der jeweiligen Aufwendungen und Auszahlungen erfolgen müssen. Eine 

nachträgliche Beschlussfassung über bereits geleistete Aufwendungen und Auszahlungen ge-

nügt diesem Erfordernis ausdrücklich nicht. Erneut weisen wir auf die Notwendigkeit der Be-

achtung der beschriebenen Verfahrensweise hin. 

 

Des Weiteren wurde bezüglich mehrerer Fälle festgestellt, dass aus den vorgelegten Be-

schlussvorlagen und Beschlüssen die jeweiligen Sachkonten, auf welchen die Überschreitun-

gen stattfanden bzw. deren entsprechende Haushaltsansätze, nicht hervorgingen. Um die 

Darstellungen dieser Aspekte im Rahmen künftiger Beschlussvorlagen/-fassungen wird erneut 

gebeten. 

 

Wir haben darüber hinaus festgestellt, dass nicht in allen Fällen das Vorliegen der Kriterien 

der Unvorhersehbarkeit und der Unabweisbarkeit im Rahmen der Beschlussvorlagen bzw. der 

Beschlüsse nicht bzw. nicht ausreichend begründet wurde und demnach nicht nachzuvollzie-

hen war. Wiederholt weisen wir auf das Erfordernis der künftigen Beachtung hin. 

 

                                           
3 Aus: Finanzwirtschaft und doppisches Haushaltsrecht der Gemeinden in Hessen, Seite 533. 
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Gemäß Ziffer 7 der Hinweise zu § 100 HGO müssen Haushaltsansatzüberschreitungen, die 

von der Stadtverordnetenversammlung nicht selbst bewilligt worden sind, dieser spätestens 

bis zum Ende des Kalendervierteljahres, das nach dem Tag der Bewilligung beginnt, zur 

Kenntnis gebracht werden. In mehreren Fällen, bei welchen eine Beschlussfassung durch den 

Magistrat erfolgte, fand eine Unterrichtung der Stadtverordnetenversammlung erst mit einer 

darüberhinausgehenden Verzögerung (bis zu 12 Monate) statt. Somit liegt ein Verstoß gegen 

Ziffer 7 der Hinweise zu § 100 HGO vor. Auch diesbezüglich bitten wir erneut um künftige 

Beachtung. 

 

 

4. Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 

 

Nach § 112 Abs. 9 HGO soll der Magistrat den Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten 

nach Abschluss des Haushaltsjahres aufstellen. Der Magistrat hat den Jahresabschluss am 

21.04.2020 beschlossen und somit fristgerecht aufgestellt.  

 

Die Eröffnung der Bücher 2019 erfolgte mit den Ergebnissen der zur Prüfung des vorange-

henden Jahresabschlusses 2018 vorgelegten und geprüften Eröffnungsbilanz. 

 

Die Bestandteile des Jahresabschlusses (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Vermögens-

rechnung) entsprechen den Mustern der GemHVO.  

Es wurde festgestellt, dass der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Gesamtbetrag der Er-

träge nicht mit der Summe aller in den Teilergebnisrechnungen ausgewiesenen Erträge über-

einstimmt. Die Differenz beträgt 198,31 €. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Summe der 

Teilfinanzrechnungen der investiven Einzahlungen um einen Betrag in Höhe von 171,67 € von 

dem Gesamtbetrag der in der Finanzrechnung ausgewiesenen investiven Einzahlungen ab-

weicht. Nach Auskunft der Finanzverwaltung resultieren diese Differenzen aus dem Umstand, 

dass programmbedingt – beispielweise bei Einzelwertberichtigungen oder automatisierten 

Buchungen über Schnittstellen – unterjährig Buchungen ohne Kostenträger/Kostenstelle er-

folgen, welche folglich nicht in die Teilergebnisrechnungen einfließen. 
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5. Vermögensrechnung (Bilanz)4 

 

Die Vermögensrechnung schließt zum Ende des Berichtsjahres mit einer Bilanzsumme von 

82.790,2 T€ ab. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme damit um 1.994,9 T€ 

erhöht.  

 

5.1. Aktiva 

 

5.1.1. Bilanzveränderungen  
 

 Übersicht   

 

 
Abbildung 1: Bilanzveränderungen Aktiva 

 

5.1.2. Prüfung einzelner Bilanzpositionen  

 

- Übersicht 

 

Lfd. 

Nr. 
Bezeichnung 

1. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 

2. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 

3. 
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, 

Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 

4. Flüssige Mittel 

5. Rechnungsabgrenzungsposten 

 

 

                                           
4 siehe auch Berichtsanlage 1 
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- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis  

 

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung und die Verbuchung sowie in Stichproben 

auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit. Die flüssigen Mittel haben wir mit der Finanz-

rechnung und den Kontoauszügen der Kreditinstitute verprobt. Die Prüfung ergab Beanstan-

dungen bei den Bilanzpositionen „Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleis-

tungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen“ und „Rech-

nungsabgrenzungsposten“.  

 

5.1.3. Erläuterung einzelner Bilanzpositionen  

 

Zu 1. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 

 

Unter dieser Position sind alle stadteigenen Bauten aktiviert. Gebäude und andere Bauten 

sind höchstens mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert 

um planmäßige und ggf. außerplanmäßige Abschreibungen, zu bewerten. 

 

Die Abschreibung erfolgt linear auf der Basis der NKRS-AfA-Tabelle. Wesentliche Zugänge 

erfolgten durch die Aktivierung des Neubaus der Kinderkrippe Nelly-Sachs-Straße  

(1.907,8 T€) sowie des Anbaus des Gebäudes der Kindertagesstätte Nelly-Sachs-Straße 

(1.466,3 T€). 

 

Zu 2. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 

 

Als wesentlichen Zugang im Bereich des allgemeinen Infrastrukturvermögens wurde die Um-

buchung einer einbahnigen Straße (271,6 T€) von der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen 

und Anlagen im Bau“ geprüft. Weiterhin wurden in Stichproben Belege betreffend einer Um-

buchung (120,7 T€) in den Bereich der Kläranlagen geprüft. 

Wesentliche Abgänge entstanden im Bereich des allgemeinen Infrastrukturvermögens durch 

den Verkauf der Straßenbeleuchtung an die EAM Netz GmbH. Geprüft wurden hierbei Abgän-

ge von 385,7 T€ sowie Zugänge von 194,5 T€. Letztere resultieren aus der – lt. Auskunft der 

Finanzverwaltung systembedingt – angewandten Buchungssystematik. Nach dieser erfolgt an 

Stelle einer Ausbuchung in Höhe des Restwerts der Anlage zunächst eine Zuschreibung in 

Höhe der bereits in den Vorperioden erfolgten Abschreibungen sowie zeitgleich eine Abschrei-

bung in Höhe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Der "Fehlbetrag" 

zwischen dieser Zuführung und Abschreibung entspricht folglich dem verbliebenen Restwert, 

welcher sich schließlich auch in den außerordentlichen Aufwendungen (da der Verkauf zum 

symbolischen Preis von 1,00 € erfolgte) wiederspiegelt. Diese Buchungssystematik ist zwar 

umständlicher als die vorgenannte grundsätzliche Buchungssystematik einer Abschreibung in 

Höhe des Restwerts, dieser jedoch wirkungsgleich. Daher keine Beanstandung. 

 

Zu 3. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisun-

gen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 

 

Unter dieser Position wurde ein Zuschuss in Höhe von 117,3 T€ für eine integrative Mehrfami-

lienwohnanlage, der in gleicher Höhe an einen Verein weitergeleitet wurde, geprüft. 
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Prüfungsfeststellung: 

Unter dieser Position wurden kreditorische Debitoren in Höhe von 203,0 T€ ausgewiesen. Es 

handelt sich hier um Zahlungen, die bisher nicht dem entsprechenden Debitor zugeordnet 

wurden. Die kreditorischen Debitoren gehen bis ins Jahr 2001 zurück. Wir bitten, die Einzah-

lungen künftig zeitnah zu verbuchen und direkt mit dem Debitor zu verknüpfen. 

Weiterhin weisen wir daraufhin, dass die Gesamtsumme der kreditorischen Debitoren unter 

der Bilanzposition „sonstige Vermögensgegenstände“ und debitorische Kreditoren unter der 

Bilanzposition „sonstige Verbindlichkeiten“ auszuweisen sind. 

 

Zu 4. Flüssige Mittel 

 

Unter die flüssigen Mittel fallen alle Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Dispositi-

on stehen. Zu den flüssigen Mitteln gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben auf 

Bankkonten. Negative Bankbestände werden aufgrund der Verpflichtung zur Rückzahlung 

unter der Position Verbindlichkeiten für Liquiditätssicherung ausgewiesen. Die Bewegung der 

flüssigen Mittel ist der Gesamtfinanzrechnung zu entnehmen. 

 

Der Bilanzwert der flüssigen Mittel (567,9 T€) setzt sich aus den Guthaben der Girokonten 

zusammen. 

 

Zu 5. Rechnungsabgrenzungsposten 

 

Unter dieser Position wurden die Ansparraten in einer Gesamthöhe von 200,0 T€ sowie der 

Sonderbeitrag in Höhe von 56,3 T€ für ein aufgenommenes Darlehen aus dem Investitions-

fonds Abt. B bilanziert. 

Gem. Hinweis Nr. 5 zum § 45 GemHVO sind die Ansparraten für Darlehen aus dem Investiti-

onsfonds Abt. B als Kreditbeschaffungskosten darzustellen und in den Jahren der Zahlung als 

aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu buchen. Im vorliegenden Fall wurden bereits ab 

dem Jahr 2018 jeweils jährlich 50,0 T€ als Ansparraten gezahlt. Diese hätten ab 2018 als 

aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebucht werden müssen. 

 

5.1.4. Forderungen 

 

- Prüfungsfeststellungen  

 

Im Berichtsjahr wurden Einzelwertberichtigungen von insgesamt 1.272,5 T€ sowie pauschale 

Wertberichtigungen von 401,9 T€ vorgenommen. Die Einzelwertberichtigung beinhaltet die 

vorgenommenen Niederschlagungen. Wir bitten wiederholt, künftig die Niederschlagungen 

auf das nach dem KVKR (Kommunaler Verwaltungskontenrahmen) vorgesehene Konto 

6671000 zu buchen. Siehe hierzu unsere Feststellungen unter Ziffer 6.2 Nr. 2. 

 

- Wesentliche Beträge  

 

Wesentliche Beträge sind zum Bilanzstichtag nachgewiesen bei Forderungen aus 

 

Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen u. ä. ....................  1.468,8 T€  

Steuern und steuerähnlichen Abgaben .......................................  1.125,5 T€ 

Lieferungen und Leistungen.......................................................... 907.9 T€ 

Sonstige Vermögensgegenstände ............................................... 1.712.3 T€ 
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- Offene Posten 

 

Die beim Jahresabschluss zur Zahlung fälligen Forderungen werden als offene Posten im Be-

reich der Debitoren bezeichnet. Die Zusammenstellung der offenen Posten Debitoren (Doku-

mentation vom 19.01.2023) schließt zum Bilanzstichtag mit 3.220,5 T€ ab. Die offenen Pos-

ten betreffen im Wesentlichen folgende Forderungen: 

 

Zuweisungen und Zuschüsse ........................................................ 791,0 T€ 

Steuern und steuerähnliche Abgaben .......................................... 1.885,4 T€ 

Lieferung und Leistung ................................................................ 454,1 T€ 

Sonstige Vermögensgegenstände  ................................................. 283,3 T€ 

 

 

5.2. Passiva 

 

5.2.1. Bilanzveränderungen  

 

- Übersicht   

 

 
Abbildung 2: Bilanzveränderungen Passiva 
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5.2.2. Prüfung einzelner Bilanzpositionen 

 

- Übersicht 

 

Lfd. 

Nr. 
Bezeichnung 

1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 

2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 

3. Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 

4. Sonstige Sonderposten 

5. Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse 

6. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

7. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 

 

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis 

 

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung, die Bestätigungen einzelner Bilanzpositio-

nen und die Verbuchung sowie in Stichproben auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit. 

Die Prüfung ergab Beanstandungen bei den Bilanzpositionen „Rückstellungen für Finanzaus-

gleich und Steuerschuldverhältnisse“ und „Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditge-

bern“. 

 

5.2.3. Erläuterung einzelner Bilanzpositionen  

 

Zu 1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses/ 

zu 2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 

 

Die Ergebnisrechnung weist einen ordentlichen Jahresüberschuss von 139,4 T€ und einen 

außerordentlichen Jahresfehlbetrag von 481,1 T€ aus. 

Der ordentliche Jahresüberschuss wurde gemäß § 46 Abs. 3 GemHVO i. V. m. 

§ 106 Abs. 2 HGO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 

Fehlbeträge aus Vorjahren waren nicht vorrangig auszugleichen. 

Der außerordentliche Jahresfehlbetrag wurde gemäß § 24 Abs. 2 und 3 GemHVO i. V. m. 

Hinweis Nr. 2 zu § 106 HGO durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des 

außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Fehlbeträge aus Vorjahren waren auch hier 

nicht auszugleichen. 

Unabhängig von den vorgenannten, aus den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2019 resultie-

renden, Zu-/Abgängen, war bei den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis-

ses (+1.179,3 T€) sowie des außerordentlichen Ergebnisses (+ 1.615,9 T€) je ein weiterer 

Zugang festzustellen. Diese Zugänge ergeben sich aus Korrekturbuchungen, welche im Rah-

men der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 vereinbart und im Haushaltsjahr 2019 umge-

setzt wurden (vgl. Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018). 

 

Zu 3. Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 

 

Unter dieser Bilanzposition wurden zwei Zuschüsse des Bundes in einer Höhe von 450,0 T€ 

sowie von 479,6 T€ für den Neubau der Kinderkrippe „Nelly-Sachs“ passiviert. Weiterhin wur-

de ein Zuschuss für eine integrative Mehrfamilienwohnanlage vom Main-Kinzig-Kreis in Höhe 

von 117,3 T€ geprüft. 
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Zu 4. Sonstige Sonderposten 

 

Im Rahmen der sonstigen Sonderposten wurde Zugänge von 122,5 T€ sowie Abgänge von 

138,3 T€ geprüft, welche allesamt aus dem Verkauf der Straßenbeleuchtung an die EAM Netz 

GmbH (vgl. Ausführungen bzgl. der Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermö-

gen) resultierten. Diesen stehen in der Ergebnisrechnung außerordentliche Erträge von 89,5 

T€ entgegen. Die Sonderposten entstanden ursprünglich im Rahmen des Baus der Beleuch-

tungsanlagen. In den Folgejahren wurden diese entsprechend der Abschreibungen des zuge-

hörigen Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst. 

Bedingt durch den Verkauf wurden die Anlagen vor der vollständigen Auflösung der Sonder-

posten veräußert. Buchhalterisch wäre dies grundsätzlich über eine ertragswirksame Auflö-

sung der verbliebenen Werte der Sonderposten abzubilden. Nach Auskunft der Finanzverwal-

tung werden durch das Buchführungssystem stattdessen automatisch zunächst die in den 

Vorperioden bereits aufgelösten der Sonderposten wieder zugeführt. Simultan nimmt das 

System eine Auflösung in Höhe der ursprünglich passivierten Beträge vor. Der "Fehlbetrag" 

zwischen dieser Zuführung und Auflösung entspricht folglich den verbliebenen Sonderposten-

beträgen zum Verkaufszeitpunkt, welche sich schließlich in den außerordentlichen Erträgen 

widerspiegelt. Diese Buchungssystematik ist zwar umständlicher als die vorgenannte grund-

sätzliche Buchungssystematik einer Auflösung in Höhe der Restwerte, dieser jedoch wir-

kungsgleich. Daher keine Beanstandung. 

 

Zu 5. Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse 

 

Da die Berechnung der FAG-Rückstellung mit einem vereinfachten Berechnungsschema er-

folgte, verweisen wir – analog des Berichts zur Prüfung des Jahresabschlusses 2016 – auf 

§ 39 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO, auf die Hinweise Nr. 2 und 12 zu § 39 GemHVO sowie auf das 

vom HSGB erarbeitete Berechnungsschema. Lt. Stellungnahme der Verwaltung im Rahmen 

der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 vom 30.10.2020 erfolgt die Umsetzung ab dem Jah-

resabschluss 2020. Dies wurde im Rahmen der hiesigen Prüfung seitens der Verwaltung 

nochmals bestätigt. 

 

Prüfungsfeststellung: 

Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass in dem vereinfachten Berechnungsschema 

ein Summenfehler vorlag. Nach korrekter Berechnung hätte die Stadt Erlensee ein Betrag in 

Höhe von 243,8 T€ aus der Rückstellung für die Kreisumlage sowie ein Betrag in Höhe von 

101,6 T€ aus der Rückstellung für die Schulumlage entnehmen können. 

Hinsichtlich der Verwendung des vom HSGB erarbeiteten Berechnungsschemas ab dem Jah-

resabschluss 2020 wurde vereinbart, auf eine Korrektur im Jahresabschluss 2019 zu verzich-

ten.  

 

Zu. 6. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

 

Unter dieser Position wurde die Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 3.716,4 T€ aus der 

Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2018 sowie in Höhe von 1.983,7 T€ aus der Kredi-

termächtigung für das Haushaltsjahr 2019 bei der Sparkasse Hanau bilanziert. Weiterhin 

wurden drei Kredite des Kommunalinvestitionsprogramms in Höhe von 40,0 T€, 50,0 T€ und  

54,0 T€, die bei der WI-Bank aufgenommen wurden, passiviert. 
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Zu 7. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 

 

Unter dieser Position wurde die Neuaufnahme eines Darlehens aus dem Hess. Investitions-

fonds B in Höhe von 1 Mio. € bei der WI Bank aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjah-

res 2019 bilanziert. 

 

Prüfungsfeststellung: 

Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass die Sonderbeiträge, die aufgrund der vorzei-

tigen Inanspruchnahme von Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B zu leisten sind, nicht 

unter den Verbindlichkeiten bilanziert wurden. Es handelt sich hier um vier Darlehen mit einer 

Gesamtsumme von 106,4 T€. Wir bitten, die zu leistenden Sonderbeiträge als Verbindlichkei-

ten nachzubuchen. 

 

5.2.4. Rückstellungen 

 

Rückstellungen sind für die in § 39 Abs. 1 GemHVO genannten ungewissen Verbindlichkeiten 

und Aufwendungen zu bilden. Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können Rückstellun-

gen gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für ihre 

Bildung entfallen ist.  

Rückstellungen gelten als Fremdkapital, weil sie für bestimmte Zwecke gebildet werden, für 

die erst in der Zukunft Zahlungen geleistet werden und weil sie das Gemeindevermögen ver-

mindern. Mit dem Ausweis einer Rückstellung wird eine zum Zeitpunkt der Bildung noch un-

gewisse Verbindlichkeit der Rechnungsperiode zugeordnet, in der sie rechtlich bzw. wirt-

schaftlich verursacht wurde, sodass der Mittelabfluss ganz oder teilweise nicht zu einem Auf-

wand in dem späteren Haushaltsjahr führt.  

 

Die Stadt Erlensee hat Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 8.395,7 T€ gebildet, sie set-

zen sich wie folgt zusammen: 

 

Pensionsrückstellungen .............................................................. 5.007,1 T€  

Beihilferückstellungen ................................................................ 1.145,9 T€  

Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG ................. 774,2 T€ 

Sonstige Rückstellungen ............................................................. 1.468,6 T€ 

 

5.2.5. Verbindlichkeiten 

 

Wesentliche Beträge 

 

Wesentliche Beträge sind zum Bilanzstichtag nachgewiesen bei Verbindlichkeiten 

 

gegenüber Kreditinstituten......................................................... 25.374,9 T€  

gegenüber öffentlichen Kreditgebern ............................................ 4.142,8 T€  

aus Zuweisungen und Zuschüssen .................................................. 723,5 T€ 

aus Lieferungen und Leistungen ..................................................... 505,4 T€  

aus Sonstigen Verbindlichkeiten ................................................. 10.120,5 T€ 
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 Offene Posten 

 

Die beim Jahresabschluss zur Zahlung fälligen Verbindlichkeiten werden als offene Posten im 

Bereich der Kreditoren bezeichnet. Die Zusammenstellung der offenen Posten Kreditoren 

(Dokumentation vom 19.01.2023) schließt zum Bilanzstichtag mit 782,1 T€ ab. Die offenen 

Posten betreffen im Wesentlichen: 

 

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen ......................... 494,0 T€ 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ............................ 209,8 T€ 

Sonstige Verbindlichkeiten ............................................................. 239,4 T€ 

 

Prüfungsfeststellung: 

Die OP-Liste beinhaltet Abbuchungen (die bis ins Jahr 2006 zurückreichen), die entweder bis-

her keinem Kreditor zugeordnet wurden oder eine entsprechende Anordnung fehlt.  

Wir bitten dringend, die notwendigen Buchungen vorzunehmen. 

 

 

6. Ergebnisrechnung5  

 

Die Ergebnisrechnung bildet die Ertragslage des laufenden Haushalts ab, indem die Erträge 

den Aufwendungen gegenübergestellt werden. 

 

6.1. Erträge   

 

- Ergebnis wesentlicher Positionen 

 

Ergebnis Ergebnis je Einw. je Einw.

2019 2018 2019 2018

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.288,5 T€ 6.038,3 T€ 250,2 T€ 414,07 € 405,28 €

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.611,8 T€ 1.907,1 T€ -295,3 T€ 106,13 € 128,00 €

Steuern und ähnliche Erträge einschließlich 

Erträge aus gesetzlichen Umlagen
16.643,9 T€ 17.016,6 T€ -372,7 T€ 1.095,93 € 1.142,13 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 

lfde. Zwecke und allgemeine Umlagen
7.416,7 T€ 6.194,9 T€ 1.221,8 T€ 488,36 € 415,79 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  

aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 

Investitionsbeiträgen

1.571,9 T€ 1.517,2 T€ 54,7 T€ 103,50 € 101,83 €

Sonstige ordentliche Erträge 1.895,8 T€ 2.582,2 T€ -686,4 T€ 124,83 € 173,31 €

Bezeichnung Veränderung

 
 

- Prüfung einzelner Positionen 

 

Lfd. 

Nr. 
Bezeichnung 

1. 
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 

allgemeine Umlagen 

2. Sonstige ordentliche Erträge 

3. Außerordentliche Erträge 

 

                                           
5 siehe auch Berichtsanlage 2 
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- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis 

 

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung, die Bestätigung einzelner Ertragspositionen 

durch Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

 

- Erläuterungen 

 

Zu 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  

 

Die Position Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine 

Umlagen setzt sich im Wesentlichen aus Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende 

Zwecke von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, privaten Unternehmen und sons-

tigen Zuweisungen zusammen. Geprüft wurden die Schlüsselzuweisungen sowie Zuweisungen 

vom RP Kassel für die Förderung nach § 32c HKJGB (Hessisches Kinder- und Jugendhilfege-

setzbuch). 

 

Zu 2. Sonstige ordentliche Erträge 

 

Die Position „sonstige ordentliche Erträge“ enthält hauptsächlich Erträge aus der Abwicklung 

von Baumaßnahmen, Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser sowie Erträge aus 

Schadensersatzleistungen. 

 

Zu 3. Außerordentliche Erträge 

Vgl. Abschnitt 5.2.3, Erläuterungen zur Position Sonstige Sonderposten 

 

Im Rahmen der Prüfung der außerordentlichen Erträge wurden Erträge aus der vorzeitigen 

Auflösung von Sonderposten (89,5 T€) geprüft, welche aus der Veräußerung des Straßenbe-

leuchtungsnetzes (vgl. Abschnitt 5.2.3, Erläuterungen zur korrespondierenden Position Sons-

tige Sonderposten).  

 

6.2. Aufwendungen   

 

- Ergebnis wesentlicher Positionen 

 

Ergebnis Ergebnis je Einw. je Einw.

2019 2018 2019 2018

Personalaufwendungen 11.314,2 T€ 10.270,0 T€ 1.044,2 T€ 744,99 € 689,31 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.887,4 T€ 6.897,8 T€ -10,4 T€ 453,51 € 462,97 €

Abschreibungen 3.653,3 T€ 4.128,3 T€ -475,0 T€ 240,55 € 277,09 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 

u.ä.
3.162,5 T€ 2.755,0 T€ 407,5 T€ 208,24 € 184,91 €

Steueraufwendungen einschließl. 

Aufwendungen aus gesetzlichen 

Umlageverpflichtungen

10.349,5 T€ 10.001,2 T€ 348,3 T€ 681,47 € 671,27 €

Bezeichnung Veränderung
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- Prüfung einzelner Positionen 

 

Lfd. 

Nr. 
Bezeichnung 

1. Personalaufwendungen 

2. Abschreibungen 

3. Außerordentliche Aufwendungen 

 

 

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis 

 

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung, die Bestätigung einzelner Aufwandspositio-

nen durch Sachkontenprüfungen und die Verbuchung sowie in Stichproben auf die sachliche 

und rechnerische Richtigkeit. Die Prüfung ergab Beanstandungen bei der Position „Abschrei-

bungen“. 

 

- Erläuterungen 

 

Zu 1. Personalaufwendungen 

 

Der Mehraufwand von insgesamt 1.044,2 T€ resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen 

Entgelten für geleistete Arbeitszeit (+798,8 T€) sowie gestiegenen Aufwendungen für den 

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (+203,7 T€). 

 

Zu 2. Abschreibungen 

 

Als Abschreibungen werden der Werteverzehr des Anlagevermögens sowie die Wertberichti-

gungen für zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen ausgewiesen. 

Hinsichtlich der Abschreibungen auf Gebäude und -einr., Sachanlagen, Infrastrukturvermögen 

(Sachkonto 6620000), auf technische Anlagen und Maschinen (Sachkonto 6630000), auf an-

dere Anlagen (Sachkonto 6641000), auf Betriebsausstattung (Sachkonto 6642000), auf 

Fuhrpark (Sachkonto 6643000) sowie auf Geschäftsausstattung (Sachkonto 6645000) haben 

wir festgestellt, dass die jeweiligen aus der Summen- und Saldenliste ersichtlichen Beträge 

nicht mit jenen des Anlagespiegels übereinstimmen. Nach Rücksprache mit dem Softwarean-

bieter ekom21 wurde seitens der Finanzverwaltung mitgeteilt, dass diese Differenzen aus den 

folgenden Umständen resultieren: 

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Anlagen vor deren vollständiger Abschreibung veräußert 

(hierbei handelt es sich insbesondere um Straßenbeleuchtungsanlagen; vgl. Abschnitt 5.1.2, 

Erläuterungen zur Position Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen). Laut 

Auskunft der Finanzverwaltung schreibt die Buchführungssoftware in solchen Fällen automa-

tisch zunächst der Anlage die bereits erfolgten Abschreibungen der Vorjahre wieder zu (Soll-

Buchung Anlagevermögen). Zudem nimmt das System gleichzeitig eine Abschreibung in Höhe 

der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten vor (Haben-Buchung Anlagever-

mögen). Der "Fehlbetrag" zwischen dieser Zuführung und Abschreibung entspricht folglich 

dem verbliebenen Restwert, welcher sich schließlich auch in den außerordentlichen Aufwen-

dungen (da der Verkauf zum symbolischen Preis von 1,00 € erfolgte) wiederspiegelt. 

Hinsichtlich der hiesigen Prüfposition bzw. des Vergleichs zwischen den Abschreibungskonten 

der Summen- und Saldenliste und dem Anlagespiegel wirkt sich die beschriebene Systematik 

wie folgt aus:  
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Die Abschreibungskonten enthalten korrekterweise ausschließlich die im Haushaltsjahr ange-

fallenen Abschreibungen auf Anlagevermögen (in Summe 3.475,3 T€). Die Spalte "Abschrei-

bung (lfd. HHJ)" des Anlagespiegels enthält jedoch darüber hinaus – aus der beschriebenen 

Buchungssystematik resultierend – den diesen Beträgen entgegenstehenden AfA-Abgang (in 

Summe 620,3 T€). Hieraus ergibt sich die aus dem Anlagenspiegel hervorgehende Summe 

von 2.855,1 T€. 

 

Darüber hinaus empfehlen wir, Sachkonten für Niederschlagungen und Erlasse anzulegen. 

Somit wäre eine Transparenz zu dem Einzelwertberichtigungskonto zu gewährleisten. 

 

Weiterhin bitten wir wiederholt folgendes zu beachten: Fällt die Einzel- bzw. Pauschalwertbe-

richtigung höher als im Vorjahr aus, dann ist ein Aufwand auf dem Sachkonto 6672 bzw. 

6673 zu buchen. Fällt die Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigung niedriger als im Vorjahr aus, 

wird ein Ertrag auf dem Sachkonto 5399x gebucht. 

 

Zu 3. Außerordentliche Aufwendungen 

 

Im Rahmen der Prüfung der außerordentlichen Aufwendungen wurden Aufwendungen, welche 

aus der Veräußerung des Straßenbeleuchtungsnetzes resultieren (188,0 T€) geprüft (vgl. 

Abschnitt 5.1.3, Erläuterungen zur korrespondierenden Position Sachanlagen im Gemeinge-

brauch, Infrastrukturvermögen).  

 

 

7. Finanzrechnung6 

 

In der Finanzrechnung werden die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen der Kom-

mune aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätigkeit 

sowie aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen nachgewiesen.  

 

7.1. Ergebnis  

 

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.832.190,12 € 1.948.976,27 € 883.213,85 €

Ergebnis aus Investitionstätigkeit -4.238.180,32 € -3.279.799,63 € -958.380,69 €

Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit 4.559.700,98 € -913.787,34 € 5.473.488,32 €

Ergebnis aus haushaltsunwirksamen 

Zahlungsvorgängen
61.357,61 € -1.991.609,18 € 2.052.966,79 €

Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des 

Haushaltsjahres
3.215.068,39 € -4.236.219,88 € 7.451.288,27 €

Zahlungsmittelbestand zu Beginn des 

Haushaltsjahres
-2.647.169,61 € 1.589.050,27 € -4.236.219,88 €

Zahlungsmittelbestand am Ende des 

Haushaltsjahres
567.898,78 € -2.647.169,61 € 3.215.068,39 €

2019 2018 Veränderung

 
 

                                           
6 siehe auch Berichtsanlage 3 
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Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres stimmt mit dem Tagesabschluss der 

Stadtkasse überein. 

 

7.2. Prüfung einzelner Positionen 

 

Lfd. 

Nr. 
Bezeichnung 

1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 

aus Investitionsbeiträgen 

2. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 

und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 

3. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 

4. Auszahlungen für Baumaßnahmen 

5. 
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermö-

gen und immaterielle Anlagevermögen 

6. 
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen 

für Investitionen und Begebung von Anleihen 

 

 

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis 

 

Die Prüfung erfolgte in umfangreichen Stichproben und erstreckte sich auf die formale Ord-

nungsmäßigkeit der Buchungsbelege, die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Festset-

zungen und Buchungsvorgänge sowie deren Zuordnung zu den zutreffenden Buchungsstellen 

des Finanzhaushaltes. 

 

Prüfungsfeststellung: 

Im Rahmen der Prüfung der Tilgungsleistungen aus dem Sonderinvestitionsprogramms wurde 

festgestellt, dass die Buchungen nicht den Förderrichtlinien zum Gesetz zur Umsetzung des 

Hess. Sonderinvestitionsprogramms entsprechen. Danach sind die Tilgungsleistungen des 

Landes als Einzahlung zu 5/6 und die Auszahlung der Tilgung zu 6/6 der jährlichen Ge-

samttilgungsleistung zu buchen. Die Stadt Erlensee hat jedoch nur den saldierten Betrag als 

Tilgung verbucht. Wir bitten um künftige Beachtung. 

 

7.3. Kassenliquidität 

 

Die Finanzrechnung der Stadt Erlensee schließt am Ende des Haushaltsjahres mit einem Zah-

lungsmittelbestand von 567,9 T€ ab. Der Bestand war damit um 2.079,3 T€ höher als am 

Anfang des Haushaltsjahres.  

 

Die Stadtkasse führte im Berichtsjahr zur Disposition der benötigten Kassenmittel eine Liqui-

ditätsplanung in Form einer Übersicht über die wiederkehrenden und unplanmäßigen Ein-

nahmen und Ausgaben durch. Zur Sicherung der Kassenliquidität mussten im laufenden 

Haushaltsjahr Dispositionskredite in Anspruch genommen werden. Nach dem Ergebnis der 

stichprobenweisen Prüfung wurde der in der Haushaltssatzung hierfür festgesetzte Höchstbe-

trag von 5.000,0 T€ nicht überschritten.  
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7.4. Finanzlage 

 

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung enthält die Finanzrechnung nur die zahlungswirksamen 

Ein- und Auszahlungen und weist damit die Kassenlage zum Ende des Haushaltsjahres aus. 

Besondere Bedeutung wird dabei dem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstä-

tigkeit, also dem Überschuss aus laufenden Ein- und Auszahlungen (= Cashflow) und dem 

Finanzierungsspielraum (Cashflow abzüglich Auszahlungen für die Tilgung von Krediten) zu-

gemessen. Für die Stadt Erlensee haben wir folgende Ergebnisse festgestellt: 

 

Cashflow 2.832,2 T€ 1.949,0 T€ 883,2 T€

Finanzierungsspielraum 547,8 T€ 291,6 T€ 256,2 T€

2019 2018 Veränderung

 
 

Das positive Ergebnis belegt, dass sowohl Eigenmittel aus laufender Rechnung zur Finanzie-

rung von Investitionen eingesetzt werden konnten als auch ein Finanzierungsspielraum ver-

blieben ist. Es ist festzustellen, dass der Cashflow (+883,2 T€) wesentlich höher ausfällt als 

im Vorjahr 2018. Daraus resultierend ist eine entsprechende Entwicklung ebenfalls hinsicht-

lich des Finanzierungsspielraums (+256,2 T€) erkennbar. 

 

- Ausblick  

Der Cashflow für das Haushaltsjahr 2022 weist ein positives Ergebnis von 3.476,3 T€ aus und 

liegt damit deutlich über jenem zum Jahresabschuss 2019 (+644,1 T€). Während hinsichtlich 

des Cashflows somit eine positive Entwicklung zu verzeichnen ist, fällt auf, dass der Finanzie-

rungsspielraum im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 einer negati-

ven Entwicklung unterliegt (-345,3 T€), was eine wesentliche Erhöhung der Verpflichtungen 

zu Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (+989,4 T€) wiederspiegelt. 

 

Planansatz

2022

Cashflow 2.832,2 T€ 3.476,3 T€ 644,1 T€

Finanzierungsspielraum 547,8 T€ 202,5 T€ -345,3 T€

2019 Veränderung
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8. Inventur 

 

Nach § 35 Abs. 1 GemHVO hatte die Stadt für den Schluss des Haushaltsjahres ihre Grund-

stücke, ihre Forderungen und Schulden, den Betrag ihres baren Geldes sowie ihre sonstigen 

Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögens-

gegenstände und Schulden anzugeben (Inventar).  

Die Kommune hat im Berichtsjahr die Inventurvereinfachungsregelungen nach § 36 Abs. 2 

GemHVO angewandt und die Bestände für das Anlagevermögen durch Fortschreibung, das 

heißt durch die Einzelerfassung sämtlicher Zu- und Abgänge nach Art, Menge und Wert, 

nachgewiesen.  

Die Finanzverwaltung hat die im Haushaltsjahr 2019 neu beschafften Vermögensgegenstände 

auf Grundlage der Erfassungsbogen in die Anlagenachweise aufgenommen, die Nutzungs-

dauer festgelegt und die entsprechenden Abschreibungen vorgenommen. Die stichprobenwei-

se Prüfung in Bezug auf die Inventarisierung von Zugängen beim beweglichen Vermögen hat 

keine Beanstandungen ergeben.  

Nach Ziffer 3 der Hinweise zu § 36 GemHVO sind die Buchbestände der Anlagenbuchhaltung 

regelmäßig, spätestens nach fünf Jahren, mit den tatsächlich vorhandenen Vermögensgegen-

ständen des Anlagevermögens abzustimmen.  

Die Stadt Erlensee führt in der Regel alle fünf Jahre eine körperliche Inventur durch. In den 

übrigen Jahren wird eine Buch- oder Beleginventur durchgeführt.  

Aufgrund eines Rotationsverfahrens findet eine körperliche Inventur jeweils in unterschiedli-

chen Bereichen statt (siehe hierzu auch „Inventur Sachplan Personalplan 2019“).  

Für das Berichtsjahr wurde eine Inventur für den Bauhof, das Rathaus und das Sportzentrum 

durchgeführt.  

Die Stadt Erlensee hat eine Inventurrichtlinie vom 28.02.2018 zum 01.03.2018 erlassen. Laut 

der Inventurrichtlinie werden die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungs- 

oder Herstellungswert von bis zu 800 € (ohne Umsatzsteuer) sofort als Aufwand erfasst. 

 

 

9. Rechenschaftsbericht 

 

Der Jahresabschluss ist nach § 112 Abs. 3 HGO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläu-

tern. Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 51 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft 

und die Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der 

Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ver-

mittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Ab-

weichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewer-

tung der Abschlussrechnungen vorzunehmen (§ 51 Abs. 1 GemHVO).  

 

Darüber hinaus soll der Rechenschaftsbericht nach § 51 Abs. 2 GemHVO auch    

 

 den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien, 

 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres ein-

getreten sind, 

 die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von be-

sonderer Bedeutung,  

 wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Inves-

titionen  

darstellen. 
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Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts wurden die 

zentralen Aussagen des Magistrats zur Lage der Stadt im Rechenschaftsbericht auf Plausibili-

tät und Nachvollziehbarkeit überprüft.  

 

Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnissen.  

 

In dem Rechenschaftsbericht geht es auch darum, für Außenstehende eine Zustandsbe-

schreibung der Stadt zu geben und seine Zukunftsperspektiven darzulegen. Wir empfehlen, 

die Zielsetzungen und Strategien sowie die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentli-

chen Chancen und Risiken ausführlicher darzustellen. 

 

 

10. Anlagen zum Jahresabschluss 

 

Dem Jahresabschluss sind folgende Anlagen beizufügen:  

 

 ein Anhang,  

 Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen, die Verbindlichkeiten, die 

Rückstellungen und die fremden Finanzmittel, 

 eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigun-

gen. 

 

10.1. Anhang 

 

Nach § 112 Abs. 4 Ziffer 1 HGO sind im Anhang die wesentlichen Posten der Vermögensrech-

nung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern. Außerdem muss der An-

hang die in § 50 Abs. 2 GemHVO genannten Pflichtangaben enthalten.   

 

Im Rahmen des für das Berichtsjahr vorgelegten Anhangs wurden mehrere unseres Erach-

tens – aufgrund wesentlicher Abweichung gegenüber dem Vorjahr – relevante Positionen 

nicht erläutert. Mit der Finanzverwaltung wurde vereinbart, dass ab dem nächsten aufzustel-

lenden Jahresabschluss (2023) auch wesentliche Vorjahresabweichungen im Rahmen des 

Anhangs erläutert werden. Des Weiteren wurde hinsichtlich der Erläuterung der Finanzrech-

nung seitens der Finanzverwaltung zugesichert, dass ab dem Jahresabschluss 2023, über die 

bisherige Erläuterung des Gesamtergebnisses hinausgehend, eine Erläuterung wesentlicher 

Einzelpositionen erfolgt. 

Auf Seite 3 des Anhangs wird beschrieben, dass die lineare Abschreibungsmethode nicht im-

mer angewendet wird. In welchen Fällen und weshalb dies zutrifft, wird entgegen § 50 Abs. 2 

Nr. 6 GemHVO im Anhang nicht ausgeführt. Eine entsprechende Aufstellung konnte prüfbe-

gleitend vorgelegt werden. Um künftige Beachtung wird gebeten. 

Ausgenommen der vorgenannten Aspekte enthält der für das Berichtsjahr vorliegende An-

hang in Verbindung mit den Einzelangaben in Vermögensrechnung, Ergebnis- und Finanz-

rechnung alle nach den gesetzlichen Vorschriften des hessischen Landesrechts erforderlichen 

Angaben und Erläuterungen. Anstelle der nach § 50 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO erforderlichen 

Angabe der durchschnittlichen Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haus-

haltsjahres zur Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen, wird im Anhang 

jene zum Stichtag 30.06.2019 wiedergegeben. Bereits im Rahmen der Prüfung des Jahresab-
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schlusses 2018 wurde seitens der Finanzverwaltung zugesichert, dass eine Anpassung ab 

dem Jahresabschluss 2022 erfolgen soll. 

 

10.2. Übersichten 

 

10.2.1. Anlagenübersicht 

 

In der Anlagenübersicht ist gem. § 52 Abs. 1 GemHVO die Entwicklung der einzelnen Posten 

des Anlagevermögens im Haushaltsjahr darzustellen. Hierzu ist das Muster 21 zur GemHVO 

verbindlich vorgeschrieben. 

 

Die Anlagenübersicht entspricht nach Inhalt und Gliederung den vorgenannten Regelungen. 

Die ausgewiesenen Beträge stimmen bis auf eine Ausnahme (3.6 Sonstige Finanzanlagen) 

überein. Seitens der Finanzverwaltung wurde zugesichert, dass die geringfügige Abweichung 

von 0,11 €) im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 korrigiert wird. 

 

Das gewählte Layout der Anlagenübersicht (Abschnitt 10.8, S. 82 des Anhangs) schränkt de-

ren Lesbarkeit ein. Wir bitten wiederholt, künftig auf eine geeignete Darstellungsweise zu 

achten. 

 

10.2.2. Forderungsübersicht 

 

Die Verpflichtung zur Erstellung einer Forderungsübersicht ergibt sich aus § 112 Abs. 4 Satz 1 

HGO. Der Inhalt und die Gliederung für die Forderungsübersicht ist gem. § 52 Abs. 4  

GemHVO geregelt. 

 

Die Forderungsübersicht der Stadt weist die Entwicklung der Forderungen am Anfang und am 

Ende des Haushaltsjahres nach. Die Werte zum Anfang des Haushaltsjahres 2019 stimmen 

mit der zur Prüfung des Jahresabschlusses 2018 vorgelegten Forderungsübersicht des Vor-

jahres überein. Die ausgewiesenen Beträge zum Ende des Haushaltsjahres 2019 stimmen mit 

den Bilanzwerten überein. 

 

Prüfungsfeststellung: 

Die Forderungsübersicht entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben gemäß § 52 Abs. 4 

GemHVO. In der Forderungsübersicht sind die Forderungen auch in Laufzeiten (siehe analoge 

Gliederung Verbindlichkeitenübersicht) zu unterteilen sowie die vorgenommenen Wertberich-

tigungen und Abschreiben anzugeben. Wir bitten um künftige Beachtung. 

 

10.2.3. Verbindlichkeitenübersicht 

 

In der Verbindlichkeitenübersicht ist gem. § 52 Abs. 2 GemHVO die Entwicklung der einzel-

nen Bilanzposten im Haushaltsjahr darzustellen. Die Verbindlichkeitenübersicht entspricht 

nach Inhalt und Gliederung den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts. Die ausgewiesenen 

Beträge stimmen mit den Bilanzwerten überein.  

 

10.2.4. Rückstellungsübersicht 

 

In der Rückstellungsübersicht ist nach § 52 Abs. 3 GemHVO darzustellen, wie sich die einzel-

nen Rückstellungen im Verlauf des Haushaltsjahres entwickelt haben. 
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Die Rückstellungsübersicht enthält die erforderlichen Angaben. Die ausgewiesenen Beträge 

stimmen mit den Bilanzwerten überein. Die Werte zum Angang des Haushaltsjahres 2019 

stimmen mit der Rückstellungübersicht des Vorjahres überein.  

 

10.2.5. Übersicht über die fremden Zahlungsmittel 

 

Die in der Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 50 Abs. 2 Ziffer 9 GemHVO) nach-

gewiesenen Ein- und Auszahlungen stimmen mit der Finanzrechnung überein. 

 

10.2.6. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen 

 

Eine Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen ist nach 

§ 112 Abs. 4 Nr. 2 HGO zu erstellen. In der Übersicht sind Haushaltsermächtigungen für Aus-

zahlungen von zusammen 4.131,2 T€ nachgewiesen. 

 

Die für 2019 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 1.126,7 T€ wird 

laut Beschluss des Magistrats vom 18.02.2020 nach 2020 übertragen. 

 

 

11. Buchführung, Bücher und Belege 

 

11.1. Buchführung 

 

Die Stadt Erlensee verwendet das Buchführungsprogramm Anwendersoftware „Infoma 

newsystem“, Version 7-2022 H2, Release 22.3.6.1 der Firma ekom21 – Kommunales Ge-

bietsrechenzentrum Hessen, Gießen. Die Einstellungen sind im System als Mandant „Stadt 

Erlensee“ hinterlegt.  

Für die in der Stadt Erlensee eingesetzte Programmversion lag uns ein Zertifikat der TÜV In-

formationstechnik GmbH Essen vom 17.12.2020 vor. Das Zertifikat ist bis zum 30.04.2023 

gültig. Die Software entspricht dem von der TÜV Informationstechnik GmbH in Essen im Auf-

trag der ekom21 – Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen, Gießen zertifizierten Verfah-

ren (Zertifikat Registrierungs-Nr.: TUVIT-Certificate ID: 63317.20). 

 

Die formelle Freigabe des Programms durch den Bürgermeister nach § 5 Abs. 5 Satz 1 Gem-

KVO ist mit Schreiben vom 01.09.2010 erfolgt. Das Programm beinhaltet die Haushaltspla-

nung, Bewirtschaftung, Funktionen Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss und Anlagenbuchhal-

tung. 

 

11.2. Bücher 

 

Die Buchungen sind nach § 34 GemHVO nach zeitlicher Ordnung im Journal und nach sachli-

cher Ordnung im Hauptbuch vorzunehmen. Journal und Hauptbuch werden mit der Buchfüh-

rungssoftware erstellt. Zum Hauptbuch können Nebenbücher geführt werden. Die Ergebnisse 

der Nebenbücher sind laufend in das Hauptbuch zu übernehmen.  
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11.3. Zahlungsanordnungen 

 

Form und Inhalt der Zahlungsanordnungen sind in § 7 GemKVO geregelt. Nach § 34 Abs. 4 

GemHVO müssen die Buchungen durch Unterlagen, aus denen sich der Grund der Buchung 

ergibt (begründende Unterlagen), belegt sein. Die Buchungsbelege müssen Hinweise enthal-

ten, die eine Verbindung zu den Eintragungen in den Büchern herstellen. Für jede Buchung 

muss ein Beleg (körperlich oder digital gespeichert) vorliegen.  

 

 

12. Kassengeschäfte 

 

Die Regelungen über die Aufgaben und die Organisation der Kasse ergeben sich aus dem Ers-

ten Abschnitt der GemKVO. Der Zahlungsverkehr ist im Dritten Abschnitt und die Verwaltung 

der Kassenmittel im Vierten Abschnitt der GemKVO geregelt. 

 

In der Stadt Erlensee wurden die Kassengeschäfte von der Stadtkasse abgewickelt. Zur 

Überwachung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung wurden von unserem Amt gemäß 

§ 131 Abs. 1 HGO jährlich Kassenprüfungen vorgenommen. In die Prüfung wurden auch die 

bestehenden Zahlstellen einbezogen.  

 

 

13. Technische Prüfung 

 

13.1. Vorbemerkungen, Prüfungsumfang 

Prüfungsinhalt der Technischen Prüfung waren zwei Baumaßnahmen des Haushaltsjahres 

2019. Die Prüfung konzentrierte sich auf die Vergabe und die Abrechnung der jeweiligen Leis-

tungen. Die Prüfung führten wir im Mai und Juli 2023 mit zeitlichen Unterbrechungen in den 

Räumlichkeiten der Stadtverwaltung Erlensee, anhand der durch die Verwaltung zur Verfü-

gung gestellten Unterlagen, durch. 

 

Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Berichtsabschnitt angeführten Kosten und Beträge, 

soweit nichts anderes angegeben ist, die Mehrwertsteuer enthalten. 

 

13.2. Vergabedienstanweisung, aktuelle Neuregelungen 

Den Vergabeverfahren der zu prüfenden Baumaßnahmen lag die Dienstanweisung der Stadt, 

welche am 27.12.2016 in Kraft trat, zu Grunde. Diese bezieht sich auf die zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens aktuellen Gesetze und Erlasse.  

 

Aktuell ist die Dienstanweisung der Stadt, welche am 01.01.2022 in Kraft trat, gültig. Diese 

entspricht den gegenwärtigen Regelungen des Vergaberechts. 

 

Eine Aktualisierung der Dienstanweisung ist zum Zeitpunkt unserer Prüfung nicht erforderlich. 

 

13.3. Projektprüfung 

Wir haben die Ausschreibung, die Vergabe und in wesentlichen Stichproben die Abrechnung 

folgender Baumaßnahmen geprüft: 
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Nr. 

Maßnahme /    

Gewerk

Submissionsergebnis / 

Angebotseröffnung
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b
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 Hauptauftrag  Abrechnung

1. Neubau der Kinderkrippe in der Nelly-Sachs-Straße 5

1.1 Rohbauarbeiten 484.917,98 € - 577.947,80 € BA 10 7 484.917,98 € 419.220,45 €

Los 1:  Verglasungsarbeiten / 

Aluminiumelemente 50.248,94 € - 87.793,44 € 3 50.248,94 € 48.323,92 €

Los 2:  Verglasungsarbeiten / 

Kunststoffelemente 37.386,23 € - 38.796,49 € 2 36.856,67 € 33.676,72 €

1.3 Dacharbeiten 337.254,46 € - 345.994,81 € BA 6 2 340.700,70 € 310.431,14 €

1.4
Außenputz- und 

Wärmedämmarbeiten 72.408,19 € - 85.522,17 € BA 5 4 72.408,19 € 77.912,89 €

1.5 Elektroarbeiten 165.884,13 € BA 8 1 165.884,13 € 159.690,25 €

1.6 Estricharbeiten 21.771,65 € - 39.793,60 € BA 8 8 21.771,65 € 21.155,20 €

1.7
Innenputz-, Maler- und 

Trockenbauarbeiten 98.176,38 € - 137.205,33 € BA 7 4 98.176,38 € 90.111,54 €

Los 1: Tischlerarbeiten / Holztüren 67.181,45 € - 82.395,60 € 67.181,45 € 65.365,58 €

Los 2: Tischlerarbeiten / 

Aluminium-Innentüren 12.584,49 € - 14.422,80 € 12.584,49 € 10.939,91 €

1.9 Bodenbelagsarbeiten 35.438,44 € - 38.164,91 € BA 5 3 35.349,27 € 28.115,39 €

Los 1:  Heizungsarbeiten 99.279,20 € - 141.195,69 € 99.272,20 € 95.376,79 €

Los 2:  Lüftungs- und 

Sanitärarbeiten 76.225,19 € - 93.100,40 € 76.225,19 € 73.160,88 €

1.11
Garten- und 

Landschaftsbauarbeiten 127.870,00 € - 201.980,19 € BA 8 7 128.013,42 € 104.801,11 €

2.

2.1
Rohbauarbeiten inkl. Abbruch- und 

Rückbauarbeiten 162.923,50 € - 256.810,03 € BA 12 7 174.805,65 € 242.342,17 €

2.2 Dachdeckerarbeiten 49.871,44 € - 95.638,56 € BA 11 3 58.120,10 €

2.3 Spenglerarbeiten 28.050,51 € BA 8 1 28.050,51 €

2.4
Heizungs-, Lüftungs- und 

Sanitärarbeiten 121.669,87 € BA 4 1 121.699,87 € 143.224,77 €

2.5 Elektroarbeiten 118.678,78 € - 169.196,83 € BA 8 3 118.678,78 € 167.555,37 €

2.6
Lieferung und Montage der 

Fenster 29.544,48 € - 30.612,75 € BA 10 2 29.544,48 € 29.340,60 €

2.7 Trockenbauarbeiten 30.311,62 € - 39.925,63 € BA 11 4 30.311,62 € 72.872,41 €

2.8 Fliesenarbeiten 17.040,09 € - 24.762,33 € BA 13 2 17.040,09 € 32.201,43 €

2.9
Innenputz-, Maler- und 

Tapezierarbeiten 16.820,00 € - 31.150,82 € BA 13 6 16.820,00 € 41.064,28 €

2.10 Landschaftsbauarbeiten 83.455,30 € - 112.082,89 € BA 7 4 72.941,65 € 79.834,60 €

1.10 BA

1.2 BA 12

1.8 BA 6

8

Anbau an die Kindertagesstätte in der Nelly-Sachs-Straße 1

120.231,88 €

3

3

 
 

*) BA = Beschränkte Ausschreibung 
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Hinweise und Feststellungen 

 

Zu 1. – Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 

 

Zur Sicherstellung der Kinderbetreuung wurde auf dem Grundstück Nelly-Sachs-Straße 5 eine 

Kinderkrippe für 4 U3-Gruppen gebaut. Die hierzu erforderlichen Arbeiten hat die Verwaltung 

in den Wettbewerb gegeben. Als Vergabeart aller von uns geprüften Gewerke wählte die Ver-

waltung eine Beschränkte Ausschreibung mit vorherigem Interessensbekundungsverfahren. 

Nach Prüfung und Wertung der Angebote erhielt das jeweils wirtschaftlichste Angebot den 

Zuschlag. 

Ausschreibung und Vergabe waren vollständig und nachvollziehbar dokumentiert. Die Einhal-

tung der gültigen vergaberechtlichen Regelungen zur Ausschreibung und Vergabe kann be-

stätigt werden. 

Die Prüfung der einzelnen Abrechnungen ergab keine Feststellungen mit finanziellen Auswir-

kungen. 

 

Zu 2. - Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 

 

Die Stadt beschloss, die bestehende Kindertagesstätte in der Nelly-Sachs-Straße 1 um 2 wei-

tere Gruppenräume sowie einen Bewegungsraum zu erweitern. Zusätzlich war eine barriere-

freie Ertüchtigung des Bestandes vorgesehen. 

Ordnungsgemäß forderte die Stadt eine ausreichende Anzahl von Bietern im Rahmen einer 

Beschränkten Ausschreibung zur Angebotsabgabe auf. Teilweise wurde vor der Aufforderung 

zur Angebotsabgabe ein Interessensbekundungsverfahren durchgeführt. 

Nach Prüfung und Wertung der Angebote erhielt das jeweils preisgünstigste Angebot den Zu-

schlag. 

Die Einhaltung der vergaberechtlichen Regelungen zur Ausschreibung und Vergabe kann mit 

folgender Ausnahme bestätigt werden: 

Wir beanstanden, dass im Leistungsverzeichnis beim Gewerk „Trockenbauarbeiten“ teilweise 

die Beschreibung der technischen Spezifikation mittels Produktangaben erfolgte und somit 

der Grundsatz der produktneutralen Ausschreibung nicht gewahrt wurde. Eine Benennung 

von Produkten ist gem. § 7 Abs. 2 VOB/A 2016 (§ 7 Abs. 2 VOB/A 2019) nur dann zulässig, 

wenn es durch den Auftragsgegenstand erforderlich ist oder der Auftragsgegenstand nicht 

hinreichend genau beschrieben werden kann. Hierzu ist die Produktangabe mit dem Zusatz 

„oder gleichwertig“ zu versehen. Bei künftigen Ausschreibungen bitten wir um Beachtung der 

produktneutralen Ausschreibung. 

Als Ergebnis der stichprobenhaften Rechnungsprüfungen gehen keine Beanstandungen her-

vor. 

 

13.4. Honorarzahlungen an freischaffende Architekten und Ingenieure 

 

Wir haben folgende Honorarzahlungen an freischaffende Architekten und Ingenieure fach-

technisch geprüft:  
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Maßnahme 

Leistungsbild der 

Ingenieurleistungen H
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Gebäude III, Mindestsatz 1-4 5% --- 59.500,00 €

Gebäude III, Mindestsatz 6-8 7% --- 113.643,24 €

Tragwerksplanung II, Mindestsatz 1-6 5% --- 56.417,63 €

Technische Ausrüstung - HLS II, Mindestsatz 1-9 6% --- 74.423,27 €

Technische Ausrüstung - Elektro II, Mindestsatz 1-3 + 5-8 3% --- 55.514,11 €

Gebäude - Neubau III, Mittelsatz 1-8 5% --- 113.397,16 €

Gebäude - Bestand III, Mindestsatz 1-8 5% 22% 38.835,67 €

Gebäude - Beseitigung 

Schimmelschaden 8.771,49 €

Tragwerksplanung II, Mindestsatz 1-6 5% --- 37.849,15 €

Technische Ausrüstung - HLS II, Mindestsatz 1-9 6% --- 43.071,93 €

Technische Ausrüstung - Elektro II, Mindestsatz 1-3 + 5-8 5% 10% 44.731,10 €

Neubau der Kinderkrippe in der Nelly-Sachs-Straße 5

Anbau an die Kindertagesstätte in der Nelly-Sachs-Straße 1

auf Stundennachweis

 
 

Auftragsgrundlage der geprüften Ingenieurleistungen waren Verträge basierend auf der Ho-

norarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Die Leistungen wurden entsprechend 

der getroffenen Vereinbarung ordnungsgemäß abgerechnet. Die Kosten für die Honorare la-

gen überwiegend in einem günstigen Bereich. 

 

Zu beanstanden ist, dass auf einen Wettbewerb bei der Vergabe der Architekten- und Ingeni-

eurleistungen verzichtet wurde und keine weiteren Büros zur Angebotsabgabe aufgefordert 

wurden. Auch Planungsleistungen sollen im Wettbewerb vergeben werden. Bei geschätzten 

Honorarkosten bis 50,0 T€ (netto) hätten mindestens 5 Teilnehmer (§ 11 Abs. 3 HVTG 2014) 

zur Angebotsabgabe aufgefordert werden müssen. Ab 50,0 T€ (netto) wäre darüber hinaus 

eine Veröffentlichung des Interessenbekundungsverfahrens in der HAD erforderlich gewesen. 

Wir bitten für zukünftige Vergaben von Freiberuflichen Leistungen § 12 Abs. 5 HVTG 2021 zu 

beachten. Der durchzuführende Wettbewerb ist in den Akten zu dokumentieren.  

 

 

13.5. Prüfungsergebnis 

 

Für die von uns geprüften Maßnahmen können wir die Einhaltung der gültigen Vergaberegeln 

zu Ausschreibung und Vergabe mit folgender Ausnahme bestätigen: 

der Grundsatz der produktneutralen Ausschreibung wurde beim Anbau an die Kindertages-

stätte in der Nelly-Sachs-Straße 1 beim Gewerk „Trockenbauarbeiten“ nicht gewahrt. 

 

Alle Ausschreibungen und Vergaben waren nachvollziehbar und vollständig dokumentiert. 

 

Die Vergabe der Architekten- und Ingenieurleistungen sind aufgrund des fehlenden Wettbe-

werbes zu beanstanden. Auch diese Aufträge unterliegen dem Vergaberecht. Für zukünftige 

Vergaben von Freiberuflichen Leistungen – insbesondere Architektur- und Ingenieurleistun-

gen – ist § 12 Abs. 5 HVTG 2021 zu berücksichtigen. 
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Die Prüfung der Abrechnungen aller Maßnahmen ergab keine Feststellungen mit finanziellen 

Auswirkungen. 

 

Die Stadt hat mit der Einführung der Vergabedienstanweisung Vorkehrungen zur Vermeidung 

bzw. Erschwernis von Vergabemanipulationen getroffen. Die Dienstanweisung entspricht den 

aktuellen Regelungen des Vergaberechts. Eine Aktualisierung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

erforderlich. 

 

 

14. Sondervermögen, Beteiligungen, Zweckverbände, Sicherheiten für 

Dritte 

 

14.1. Beteiligungen 

 

Mit dem Inkrafttreten der mit Gesetz vom 31.01.2005 geänderten HGO hat die Gemeinde 

gemäß 123 a Abs. 1 HGO jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an privatrechtlichen 

Unternehmen zu erstellen, wenn die Gemeinde mindestens 20 % der Anteile hält.  

 

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung vom 23.01.2020 für das Haushalts-

jahr 2019 festgestellt, dass in der Stadt Erlensee keine Beteiligungen an Unternehmen in der 

Rechtsform des Privatrechts gem. § 121 HGO bestehen, so dass die Erstellung eines Beteili-

gungsberichtes entfällt.  

 

14.2. Zweckverband „Entwicklung Fliegerhorst Langendiebach“ 

 

Die Stadt Erlensee ist Mitglied im Zweckverband „Entwicklung Fliegerhorst Langendiebach“. 

Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er verwaltet sich selbst un-

ter eigener Verantwortung durch seine Organe. 

 

Auf die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverbandes sind die Vorschriften über die 

Gemeindewirtschaft nach Maßgabe des § 18 KGG sinngemäß anzuwenden, soweit nicht das 

Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) oder die Verbandssatzung etwas ande-

res bestimmen. Auf die Haushaltswirtschaft des Verbandes finden gem. § 92 Abs. 3 HGO die 

Grundsätze der doppelten Buchführung (kommunale Doppik) Anwendung. 

 

Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes werden durch unser Amt wahrgenommen. 

 

Soweit seine sonstigen Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen, erhebt 

der Verband von seinen Verbandsmitgliedern jährlich eine Verwaltungs- und Betriebskosten-

umlage, die den Finanzbedarf für diesen Ausgabenbereich im Ergebnishaushalt deckt und 

eine Investitions- bzw. Kapitalumlage für die Ausgaben im Finanzhaushalt. Die Höhe der Be-

träge wird in der Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr festgesetzt. Die Stadt Erlensee ist 

an den jeweiligen Umlagen mit 70 % der eingebrachten Fläche beteiligt. 

 

Der Verband hat kein durch Satzung festgelegtes Eigenkapital. Das Eigenkapital ist auf der 

Grundlage der GemHVO als Netto-Position ausgewiesen. Diese ermittelt sich aus dem Saldo 

von Vermögen sowie Sonderposten und Schulden zum Bilanzstichtag. 
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Die Jahresabschlüsse des Verbandes sind bis einschließlich 2014 von unserem Amt geprüft 

worden. Der Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 wurde am 

07.05.2021 erstellt.  

 

Für das Haushaltsjahr 2014 beträgt die Bilanzsumme 15.490,6 T€. Das Eigenkapital ist in der 

Bilanz mit 15.283,4 T€ nachgewiesen.  

 

Mit Beschluss vom 08.09.2021 hat die Verbandsversammlung des Zweckverbands „Entwick-

lung Fliegerhorst Erlensee“ den Jahresabschluss zum 31.12.2014 festgestellt und dem Ver-

bandsvorstand Entlastung erteilt. Der Beschluss über den Jahresabschluss wurde nach 

§ 114 Abs. 2 HGO am 23.10.2021 öffentlich bekannt gemacht und der Jahresabschluss in der 

Zeit vom 25.10. bis zum 02.11.2021 öffentlich ausgelegt. 

 

 

15. Sicherheiten für Dritte 

 

Es bestehen Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt zugunsten der Terramag GmbH Gesell-

schaft für die Entwicklung des „Gewerbeparks II“ (9.500,0 T€; Bürgschaftserklärung vom 

07.09.2017) und der Land+Forst Projektentwicklung GmbH für die Finanzierung und Erschlie-

ßung des Baugebietes „Beune II“ (3.000,0 T€; Bürgschaftserklärung vom 18.01.2018). 

 

 

16. Entlastung früherer Jahresabschlüsse  

 

Der Schlussbericht über den von uns zuletzt geprüften Jahresabschluss 2018 wurde von uns 

am 28.02.2023 erstellt. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 11.05.2023 nach § 114 

Abs. 1 HGO über den Jahresabschluss 2018 beschlossen und dem Magistrat Entlastung er-

teilt. Der Beschluss über den Jahresabschluss wurde nach § 114 Abs. 2 HGO am 20.05.2023 

öffentlich bekannt gemacht und der Jahresabschluss in der Zeit vom 22.05. bis zum 

02.06.2023 öffentlich ausgelegt. 
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17. Gesamtabschluss  

 

Nach den zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Erlensee gel-

tenden Rechtsvorschriften war die Stadt Erlensee gemäß § 112 Abs. 5 HGO in Verbindung mit 

§ 53 GemHVO verpflichtet, einen Gesamtabschluss aufzustellen. Der Gesamtabschluss war 

erstmals auf den 31.12.2015 aufzustellen.  

 

In den Gesamtabschluss sind grundsätzlich alle Aufgabenträger mit kaufmännischer Rech-

nungslegung gemäß § 112 Abs. 5 HGO einzubeziehen.  

 

Der Gesamtabschluss besteht aus der zusammengefassten Ergebnisrechnung und der zu-

sammengefassten Vermögensrechnung. Er ist um eine Kapitalflussrechnung zu ergänzen. 

Dem Gesamtabschluss ist ferner ein Anhang beizufügen. In einem Bericht ist der Gesamtab-

schluss zu erläutern (Hinweis Nr. 1.3 zu § 53 GemHVO).  

 

Auf einen Gesamtabschluss kann verzichtet werden, wenn die Bilanzsummen der Aufgaben-

träger, die in den Gesamtabschluss einzubeziehen wären, zusammen den Wert von 20 v. H. 

der in der Vermögensrechnung der Stadt Erlensee ausgewiesenen Bilanzsumme nicht über-

steigen (Hinweis Nr. 1.2 zu § 53 GemHVO).  

 

Der Jahresabschluss des Zweckverbandes „Entwicklung Fliegerhorst Langendiebach“ lag zum 

31.12.2019 noch nicht vor. Daher erfolgte die Prüfung mit den Jahresergebnissen 2013 - 

2015. 

 

Bilanzsumme der Stadt Erlensee:     79.813,3 T€ 

50 % der Bilanzsumme des Zweckverbandes (Stimmenanteil): 11.837,5 T€ 

 

Der prozentuale Anteil lag im Zeitraum von 2013 – 2015 unterhalb der zu beachtenden Wert-

grenze von 20 % (15.962,7 T€). 

 

Die Stadt Erlensee hat aufgrund der vorgenannten Regelung mit Beschluss vom 25.06.2020 

der Stadtverordnetenversammlung auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses verzichtet. 

 

Die Regelungen zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses wurden mit der Änderung der HGO 

(gültig vom 16.05.2020) neu gefasst. In Bezug auf den Zeitpunkt, in dem erstmals ein Ge-

samtabschluss aufzustellen ist, sieht die HGO nunmehr vor, dass die Kommune spätestens 

die bis zum 31.12.2021 aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenfassen muss. Hierin liegt 

eine deutliche Verlängerung der Aufstellungsfrist zur bisherigen Vorgabe (31.12.2015). Die 

Gesamtabschlüsse müssen nach aktueller Rechtslage bis spätestens 30.09.2022 aufgestellt 

sein. Gemäß § 112b HGO ist eine Gemeinde mit weniger als 20.000 Einwohnern von der 

Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, befreit. Aufgrund dessen besteht für die Stadt 

Erlensee keine Verpflichtung mehr, einen Gesamtabschluss aufzustellen.  
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18. Prüfungsvermerk 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Erlensee für das Haushaltsjahr 2019 geprüft. Im 

Rahmen der Prüfung haben wir die Buchführung, den Jahresabschluss mit Anlagen und den 

Rechenschaftsbericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

 

Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 

sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 

werden.  

 

Nach der von dem Bürgermeister abgegebenen Vollständigkeitserklärung sind in der Bilanz 

die Vermögens- und Schuldenposten vollständig enthalten. Nach der Vollständigkeitserklä-

rung bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse so-

wie sonstige finanzielle Verpflichtungen, als sie aus dem Anhang ersichtlich sind. 

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Mit den nach unserer Beurteilung aufgrund der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht 

der Jahresabschluss und der Anhang den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 

Bestimmungen der Satzungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Ertrags- und Finanzlage der Stadt Erlensee. Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit 

dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Er-

trags- und Finanzlage der Stadt Erlensee und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dar. 

 

Die weitere Verfahrensweise ergibt sich aus den §§ 113 und 114 HGO. Nach Vorlage des 

Schlussberichtes und der Stellungnahme des Magistrats kann die Stadtverordnetenversamm-

lung über den Jahresabschluss und die Entlastung des Verwaltungsorgans entscheiden. 

 

 

 

Gelnhausen, 08.08.2023 

 

 

Amt für Prüfung und Revision 

des Main-Kinzig-Kreises 
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Anlage 1: Vermögensrechnung Aktiva 

 

Ergebnis Ergebnis

31.12.19 31.12.18

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 21.690,00 € 22.030,00 €

1.1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 780.740,41 € 706.036,14 €

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 12.471.190,53 € 12.466.037,03 €

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 26.199.885,58 € 22.480.336,58 €

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. 30.583.822,39 € 32.700.330,39 €

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 304.179,00 € 156.111,00 €

1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.138.100,00 € 2.282.766,00 €

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.142.355,68 € 3.337.983,18 €

1.3 Finanzanlagevermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 € 0,00 €

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 € 0,00 €

1.3.3 Beteiligungen 13.663,73 € 13.663,73 €

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 137.625,80 € 137.625,80 €

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 901.438,11 € 939.626,31 €

1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 0,00 € 0,00 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 € 0,00 €

Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und 

Waren

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen u.ä. 1.468.836,97 € 2.093.585,07 €

2.3.2 Forderungen aus Steuern u.ä. 1.125.484,58 € 912.693,18 €

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 907.931,78 € 644.683,42 €

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen u.ä. 21,00 € 9.349,11 €

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 1.712.283,44 € 1.425.455,53 €

2.4 Flüssige Mittel 567.898,78 € 384.432,89 €

3. Rechnungsabgrenzungsposten 313.002,37 € 82.508,77 €

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 € 0,00 €

Summe 82.790.150,15 € 80.795.254,13 €

0,00 € 0,00 €

Pos. Bezeichnung

1.3.4

2.2 0,00 € 0,00 €
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Anlage 1: Vermögensrechnung Passiva 

 

Ergebnis Ergebnis

31.12.19 31.12.18

1. Eigenkapital

1.1 Netto-Position 11.319.698,72 € 11.319.698,72 €

1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen 

Ergebnisses

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen 

Ergebnisses

1.2.3 Sonderrücklagen 0,00 € 0,00 €

1.2.4 Stiftungskapital 0,00 € 0,00 €

1.3 Ergebnisverwendung

1.3.1 Ergebnisvortrag

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 € 1.179.332,92 €

1.3.1.2 außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 € 1.615.927,88 €

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 € 0,00 €

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 € 0,00 €

2. Sonderposten

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 8.821.202,00 € 8.297.718,00 €

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 129.191,84 € 152.758,84 €

2.1.3 Investitionsbeiträge 2.500.565,00 € 2.724.370,00 €

2.2 Sonderposten für Gebührenausgleich 441.827,97 € 72.165,32 €

2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG 0,00 € 0,00 €

2.4 sonstige Sonderposten 6.646.708,00 € 7.322.471,00 €

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen 6.152.964,00 € 6.152.446,00 €

3.2
Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem 

Finanzausgleichsgesetz u.ä.
774.168,04 € 719.192,21 €

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge 

von Abfalldeponien 

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 € 0,00 €

3.5 Sonstige Rückstellungen 1.468.577,97 € 1.195.797,13 €

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen 0,00 € 0,00 €

davon mit einer Restlaufzeit b is einschließl. einem Jahr 0,00 € 0,00 €

4.2
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

davon mit einer Restlaufzeit b is einschließl. einem Jahr 2.089.367,23 € 1.848.277,18 €

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 25.374.889,96 € 21.160.181,56 €

davon mit einer Restlaufzeit b is einschließl. einem Jahr 1.774.164,86 € 1.465.626,62 €

4.2.2 Verbindlichk. gegenüber öffentlichen Kreditgebern 4.142.838,37 € 3.525.488,93 €

davon mit einer Restlaufzeit b is einschließl. einem Jahr 315.202,37 € 382.650,56 €

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern 0,00 € 0,00 €

davon mit einer Restlaufzeit b is einschließl. einem Jahr 0,00 € 0,00 €

4.3 Verbindlichk. aus Krediten für die Liquiditätssicherung 0,00 € 3.031.602,50 €

4.4 Verbindlichk. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften 0,00 € 0,00 €

4.5 Verbindlichk. aus Zuweisungen, Zuschüssen u.ä. 723.485,42 € 828.396,49 €

4.6 Verbindlichkeiten  aus Lieferungen und Leistungen 505.353,58 € 494.942,97 €

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern u.ä. 116.588,53 € 24.776,76 €

4.8 Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen u.ä. 0,00 € 0,00 €

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 10.120.488,64 € 9.974.559,90 €

5. Rechnungsabgrenzungsposten 1.098.075,99 € 1.003.427,00 €

Summe 82.790.150,15 € 80.795.254,13 €

1.2.1

1.2.2

Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, 

–zuschüsse und Investitionsbeiträge

Pos. Bezeichnung

0,00 € 0,00 €

1.318.701,22 €

1.134.824,90 €

0,00 €

0,00 €

3.3

2.1
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Anlage 2: Ergebnisrechnung 

 

Bezeichnung
Ergebnis

des Vorjahres

Fortge-     

schriebener 

Ansatz des 

Haushalts-       

jahres

Ergebnis des 

Haushaltsjahres

2018 2019 2019

Privatrechtliche  Leistungsentgelte 472.519,83 € 547.445,00 € 450.462,13 € 96.982,87 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.038.304,93 € 6.627.750,00 € 6.288.458,74 € 339.291,26 €

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.907.064,23 € 1.823.200,00 € 1.611.835,33 € 211.364,67 €

Bestandsveränderungen/Aktivierte Eigenleistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 

gesetzlichen Umlagen
17.016.599,74 € 18.241.000,00 € 16.643.926,01 € 1.597.073,99 €

Erträge aus Transferleistungen 512.517,51 € 513.000,00 € 525.861,07 € -12.861,07 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfde. 

Zwecke und allgemeine Umlagen
6.194.855,97 € 6.566.808,00 € 7.416.708,86 € -849.900,86 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 

Investitionszuweisungen u.ä.
1.571.928,53 € 1.547.641,00 € 1.405.362,92 € 142.278,08 €

Sonstige ordentliche Erträge 2.582.169,07 € 1.917.960,00 € 1.895.790,10 € 22.169,90 €

Summe der ordentlichen Erträge 36.295.959,81 € 37.784.804,00 € 36.238.405,16 € 1.546.398,84 €

Personalaufwendungen 10.270.015,21 € 11.820.994,79 € 11.314.216,55 € 506.778,24 €

Versorgungsaufwendungen 336.355,10 € 334.500,00 € 303.093,02 € 31.406,98 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.897.773,84 € 7.062.648,21 € 6.887.432,95 € 175.215,26 €

Abschreibungen 4.128.329,43 € 3.363.337,00 € 3.653.319,18 € -289.982,18 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse u.ä. 2.754.971,12 € 3.204.557,62 € 3.162.509,42 € 42.048,20 €

Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus 

gesetzlichen Umlageverpflichtungen
10.001.191,19 € 10.422.000,00 € 10.349.450,19 € 72.549,81 €

Transferaufwendungen 9.264,90 € 5.500,00 € 17.271,14 € -11.771,14 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.829,54 € 21.020,00 € 6.990,64 € 14.029,36 €

Summe der ordentlichen Aufwendungen 34.419.730,33 € 36.234.557,62 € 35.694.283,09 € 540.274,53 €

Verwaltungsergebnis 1.876.229,48 € 1.550.246,38 € 544.122,07 € 1.006.124,31 €

Finanzerträge 73.985,33 € 106.800,00 € 148.394,95 € -41.594,95 €

Zinsen und andere Finanzaufwendungen 770.881,89 € 900.273,03 € 553.148,72 € 347.124,31 €

Finanzergebnis -696.896,56 € -793.473,03 € -404.753,77 € -388.719,26 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 36.369.945,14 € 37.891.604,00 € 36.386.800,11 € 735.843,57 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 35.190.612,22 € 37.134.830,65 € 36.247.431,81 € -1.124.562,83 €

Ordentliches Ergebnis 1.179.332,92 € 756.773,35 € 139.368,30 € 617.405,05 €

Außerordentliche Erträge 1.633.224,24 € 0,00 € 227.297,39 € -227.297,39 €

Außerordentliche Aufwendungen 17.296,36 € 0,00 € 708.400,37 € -708.400,37 €

Außerordentliches Ergebnis 1.615.927,88 € 0,00 € -481.102,98 € 481.102,98 €

Jahresergebnis 2.795.260,80 € 756.773,35 € -341.734,68 € 1.098.508,03 €

Vergleich fortge-

schriebener

Ansatz/    

Ergebnis des 

Haushaltsjahres 
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Anlage 3: Finanzrechnung 

2018 2019 2019

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 458.213,52 € 547.445,00 € 455.108,86 € 92.336,14 €

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.134.883,30 € 6.627.750,00 € 5.941.304,00 € 686.446,00 €

3 Kostenersatzleistungen und erstattungen 1.352.110,52 € 1.823.200,00 € 2.022.408,92 € -199.208,92 €

4
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 

Erträge aus gesetzlichen Umlagen
16.611.932,53 € 18.241.000,00 € 16.845.407,21 € 1.395.592,79 €

5 Einzahlungen aus Transferleistungen 513.154,55 € 513.000,00 € 523.545,43 € -10.545,43 €

6
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und 

allgemeine Umlagen
5.953.355,94 € 6.566.808,00 € 7.434.519,55 € -867.711,55 €

7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.677.165,66 € 1.156.800,00 € 1.095.280,28 € 61.519,72 €

8
Sonstige ordentliche und außerord. Einzahlungen, die 

sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben
1.368.521,39 € 867.960,00 € 751.071,62 € 116.888,38 €

9
Summe Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit
34.069.337,41 € 36.343.963,00 € 35.068.645,87 € 1.275.317,13 €

10 Personalauszahlungen 9.738.827,44 € 11.091.794,79 € 10.605.763,18 € 486.031,61 €

11 Versorgungsauszahlungen 955.381,70 € 1.082.100,00 € 1.032.237,10 € 49.862,90 €

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.701.215,54 € 7.044.248,21 € 6.484.776,81 € 559.471,40 €

13 Auszahlungen für Transferleistungen 1.054,89 € 5.500,00 € 183,44 € 5.316,56 €

14
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben
2.795.200,56 € 3.204.557,62 € 3.181.067,28 € 23.490,34 €

15
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen 

aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
10.029.894,47 € 10.422.000,00 € 9.947.269,58 € 474.730,42 €

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 755.471,70 € 900.273,03 € 837.253,92 € 63.019,11 €

17

Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche 

Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit 

ergeben

143.314,84 € 21.020,00 € 147.904,44 € -126.884,44 €

18
Summe Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit
32.120.361,14 € 33.771.493,65 € 32.236.455,75 € 1.535.037,90 €

19
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender 

Verwaltungstätigkeit
1.948.976,27 € 2.572.469,35 € 2.832.190,12 € -259.720,77 €

20
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und                             

-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
198.550,66 € 168.813,00 € 1.272.310,90 € -1.103.497,90 €

21

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 

Sachanlagevermögens  und des immateriellen 

Anlagevermögens

55.760,00 € 205.000,00 € 9.210,00 € 195.790,00 €

22
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 

Finanzanlagevermögens 
179.660,26 € 38.115,00 € 40.028,86 € -1.913,86 €

23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 433.970,92 € 411.928,00 € 1.321.549,76 € -909.621,76 €

24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                   

und Gebäuden
210.775,40 € 1.739.764,48 € 485.583,22 € 1.254.181,26 €

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.172.525,25 € 8.225.111,78 € 4.767.736,09 € 3.457.375,69 €

26
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 

Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen
330.469,90 € 560.112,68 € 306.410,77 € 253.701,91 €

27
Auszahlungen für Investitionen in das Finanz-                        

anlagevermögen
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.713.770,55 € 10.524.988,94 € 5.559.730,08 € 4.965.258,86 €

29
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus 

Investitionstätigkeit
-3.279.799,63 € -10.113.060,94 € -4.238.180,32 € -5.874.880,62 €

30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf -1.330.823,36 € -7.540.591,59 € -1.405.990,20 € -6.134.601,39 €

31

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 

inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren 

Vorgängen für Investitionen

743.580,00 € 4.110.372,00 € 6.844.066,00 € -2.733.694,00 €

32

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren 

Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 

Investitionen

1.657.367,34 € 2.378.355,00 € 2.284.365,02 € 93.989,98 €

33
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit
-913.787,34 € 1.732.017,00 € 4.559.700,98 € -2.827.683,98 €

34
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum                                    

Ende des Haushaltsjahres 
-2.244.610,70 € -5.808.574,59 € 3.153.710,78 € -8.962.285,37 €

35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 3.197.655,36 € 0,00 € 274.113,68 € 274.113,68 €

36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 5.189.264,54 € 0,00 € 212.756,07 € 212.756,07 €

37
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus 

haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen
-1.991.609,18 € 0,00 € 61.357,61 € 61.357,61 €

38
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn                               

des Haushaltsjahres
1.589.050,27 € -18.410.950,00 € -2.647.169,61 € 15.763.780,39 €

39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -4.236.219,88 € -5.808.574,59 € 3.215.068,39 € 9.023.642,98 €

40
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende                              

des Haushaltsjahres 
-2.647.169,61 € -24.219.524,59 € 567.898,78 € 24.787.423,37 €

Bezeichnung

Ergebnis

des Vorjahres

Fortgeschriebener 

Ansatz des 

Haushaltsjahres

Ergebnis des 

Haushaltsjahres

Vergleich

Ansatz/Ergebnis        

des Haushaltsjahres

Pos.
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Az.: 2/01.111.80.01.02 Erlensee, den 01.09.2023 
Fb.: Steuer und Finanzdienste 

    

 
Betr.: Nachtragshaushaltsplan 2023 

hier: Beratung und Beschlussfassung des Investitionsprogramms für den 
       Zeitraum 2022 bis 2026 
 

 

Anlagen Investitionsprogramm Nachtrag 2023 
 
 

 

Beratungsfolge Termin  
Stadtverordnetenversammlung vom 14.09.2023 12. Punkt der Tagesordnung 
 

Kostenstelle:  
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste: € 

bisher verausgabt und verfügt: € 
finanzielle Auswirkung der Vorlage: € 

anschließend noch verfügbar: € 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Das beigefügte Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022 bis 2026 wird im Rahmen der am 
15.06.2023 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ersten 
Nachtragshaushaltssatzung 2023 gemäß § 101Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung 
beschlossen. 
 

 
 

Begründung: 
 
Das Investitionsprogramm ist gemäß § 1 Absatz 5 Nr. 2 GemHVO Anlage zum Haushaltsplan. 
 

Da mit der Ersten Nachtragshaushaltssatzung 2023 Veränderungen für die Investitionsmaßnahmen 
I 3328 – Ankauf von Wohncontainern, 
I 3314 – Hochbaumaßnahme Rathaus, 
I 3322 – Verlängerung Anne-Frank-Straße und 
I 2008 – Tilgung Kreditmarkt 
beschlossen wurden, ist die Anlage in diesen Positionen zu aktualisieren. Ansonsten wurden keine 
Veränderungen vorgenommen. 
 

Das Investitionsprogramm muss angepasst und neu beschlosssen werden. 
 

Mit dieser Vorlage wird der Beschluss nachgeholt. 
 

Mit Email vom 16.08.2023 bestätigt die Kommunalaufsicht, dass die Beratung im Haupt- und 
Finanzausschuss entfallen kann. 
 

Allerdings weist die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 24.07.2023 und EMail vom 03.08.2023 
daraufhin, dass die Genehmigung der Nachtragssatzung 2023 bis zur Beschlussfassung eines 
neuen Investitionsprogramms zurückgestellt wird.  



Investitionsprogramm
Filter: Investitionen:   Sachkonto: 
Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Offiziell, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr. Name
Ergebnis

2021
Ansatz

2022
Ansatz

2023 VE
Finanzplan

2024
Finanzplan

2025 2026
Finanzplan

I1003 Vermögenserwerb Feuerschutz Langendiebach -5.718,99 -7.000,00 -11.000,00 0,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00
I1004 Vermögenserwerb Feuerschutz Rückingen -4.264,85 -7.000,00 -7.000,00 0,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00
I1005 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus 

Rückingen
-78.620,53 -15.000,00 -32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I1006 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus 
Langendiebach

-540.261,14 -1.000.711,92 -749.739,05 0,00 0,00 0,00 0,00

I1007 Vermögenserwerb Feuerwehrfahrzeug 0,00 0,00 0,00 -270.000,00 -270.000,00 0,00 0,00
I1012 Erwerb und Errichtung  Geschwindigkeitsmessanlage -7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I1013 Vermögenserwerb Rathaus - Möbel -5.826,63 -5.049,16 -4.000,00 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00
I1014 Vermögenserwerb Rathaus -EDV -13.475,27 -309.821,65 -144.889,27 0,00 -24.800,00 -24.800,00 -69.800,00
I1018 Stromversorgung Katastrophenschutz 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00
I1020 Beschaffung Stromerzeuger FW Langendiebach 0,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I1022 Erwerb Mannschaftstransportwagen FW Rückingen -64.771,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I1023 Erwerb Mannschaftstransportwagen FW 

Langendiebach
-64.771,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I1026 Digital gesteuerte Mastsirenen -51.508,67 -88.491,33 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I1027 Geschwindigkeitsmesstafeln -4.510,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I1031 Digitalisierung Zeiterfassung 0,00 -3.812,38 -6.291,10 0,00 0,00 0,00 0,00
I1032 Vermögenserwerb EDV 2 -31.022,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I1033 Zuschuss Mastsirenen 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I2001 Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen 133.451,96 5.065,00 3.225,00 0,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00
I2004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt 4.677.020,00 10.196.535,00 5.361.825,00 0,00 12.166.325,00 8.897.875,00 6.100.375,00
I2005 Tilgung von Krediten - Land - -284.674,18 -310.000,00 -328.000,00 0,00 -333.000,00 -320.000,00 -322.000,00
I2008 Tilgung von Krediten - Kreditmarkt - -2.075.597,09 -2.560.000,00 -3.154.500,00 0,00 -3.023.000,00 -3.706.000,00 -3.653.000,00
I2011 Wohnungsbaudarlehen SHK Hanau/Gelnhausen e.V. 4.331,22 4.350,00 4.350,00 0,00 4.350,00 4.400,00 4.400,00
I2012 Kreditaufnahme  Land Konjunkturprogramm 

Hallenbad
-5.057,28 -5.058,00 -5.058,00 0,00 -5.058,00 -5.058,00 -5.058,00

I2013 Kredit Land Kofinanzierung Feuerwehrfahrzeug -1.025,38 -1.026,00 -1.026,00 0,00 -1.026,00 -1.026,00 -1.026,00
I2014 Kredit Land Kofinanzierung Fenster Kita Nelly-Sach -147,08 -148,00 -148,00 0,00 -148,00 -148,00 -148,00
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Investitionnr. Name
Ergebnis

2021
Ansatz

2022
Ansatz

2023 VE
Finanzplan

2024
Finanzplan

2025 2026
Finanzplan

I2016 Rückzahlung Abwasserdarlehen Neuberg 31.624,02 32.800,00 34.100,00 0,00 35.400,00 36.800,00 38.300,00
I2022 Kofinanzierungsdarlehen KIP Bund -10.400,00 -10.400,00 -10.400,00 0,00 -10.400,00 -10.400,00 -10.400,00
I2023 Kreditaufnahme KIP Land San. Rosenstraße (i3266) -1.770,79 -1.771,00 -1.771,00 0,00 -1.771,00 -1.771,00 -1.771,00
I2024 Kreditaufnahme KIP Land Brücke Landwehrbach

(i3215)
-266,67 -267,00 -267,00 0,00 -267,00 -267,00 -267,00

I2025 Vermögenserwerb Finanzverwaltung -14.877,50 -5.122,50 -13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I2026 Vermögenserwerb Abfallbeseitigung 0,00 -49.206,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I2027 Investitionszuweisung TSG Erlensee -15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I2029 Zuschuss vom MKK für SHK Erlensee 256.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I2031 Kapitalumlage Zweckverband Fliegerhorst 0,00 -241.500,00 -241.500,00 0,00 -241.500,00 -241.500,00 -241.500,00
I2033 Investitionszuweisung Hallenbauten Vereine 0,00 0,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00
I3006 Verkaufserlöse Grundbesitz 380,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3007 Hochbaumaßnahmen Erlenhalle -9.029,60 -76.000,00 -153.656,98 0,00 0,00 0,00 0,00
I3008 Hochbaumaßnahmen Zum Neuen Löwen 0,00 -150.000,00 -114.914,64 -1.300.000,00 -300.000,00 -1.000.000,00 0,00
I3009 Hochbaumaßnahmen Fallbachhalle -211.026,96 -64.002,40 -25.703,94 0,00 0,00 0,00 0,00
I3019 Vermögenserwerb Hallenbad -3.681,10 -22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3020 Hochbaumaßnahmen Hallenbad 0,00 -251.120,87 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3021 Hochbaumaßnahmen Friedhof Langendiebach 0,00 0,00 -44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3023 Vermögenserwerb Spielplatz Hopfenstraße -9.499,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3040 Erneuerung der Straßenbeleuchtung 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3041 Vermögenserwerb Park- und Gartenanlagen -6.429,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3057 Erwerb von Grundstücken Grundbesitz -25.555,66 -50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3066 Vermögenserwerb Friedhof Langendiebach -2.320,50 -25.500,00 -50.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3067 Hochbaumaßnahmen Friedhof Rückingen 0,00 -103.594,32 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3068 Vermögenserwerb Friedhof Rückingen -2.921,97 -25.500,00 -43.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3116 Straßenbaumaßnahmen Allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 -750.000,00 -750.000,00 -750.000,00
I3117 Kanalbaumaßnahmen Allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 -750.000,00 -750.000,00 -750.000,00
I3122 Vermögenserwerb Sportzentrum -6.021,40 -9.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3142 Regenwasserentlastungsanlagen -6.840,83 -22.000,00 -35.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3144 Umbau Kläranlage -24.824,35 -1.475.175,65 -1.283.216,21 -3.240.000,00 -2.000.000,00 -1.240.000,00 0,00
I3145 Anliegerbeiträge Kanalhausanschlüsse 35.387,19 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3146 Tiefbaumaßnahmen Kanalhausanschlüsse -51.918,92 -20.000,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3178 Tiefbaumaßnahme Kanalbau Bleichstraße 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stadt Erlensee
Seite 2 von 6



Investitionnr. Name
Ergebnis

2021
Ansatz

2022
Ansatz

2023 VE
Finanzplan

2024
Finanzplan

2025 2026
Finanzplan

I3179 Tiefbaumaßnahme Kanalbau August-Bebel-Straße -211,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3188 Vermögenserwerb Kläranlage -13.767,27 -3.800,00 -155.000,00 -470.000,00 -470.000,00 0,00 0,00
I3201 Hochbau Rathaus -3.777,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3218 Vermögenserwerb Bauhof -66.238,89 -180.003,86 -93.000,00 -50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00
I3219 Verkaufserlöse Bauhof 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3225 Rückbau Ravolzhäuser Straße / Bruchköbeler Straße 1.136,57 -60.000,00 -50.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3227 Maßnahmen Hochwasserschutz 0,00 -170.000,00 -169.332,73 0,00 0,00 0,00 0,00
I3230 Vermögenserwerb Spielplätze 0,00 -30.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3235 Hochbau Kläranlage 45.150,13 -160.000,00 -160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3236 Kanalbau Hattergasse -122.622,60 -401.062,42 -365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3249 Tiefbau Kläranlage -31.482,02 -195.715,53 -111.785,51 0,00 0,00 0,00 0,00
I3251 Kinderkrippe Nelly-Sachs-Straße 5 -15.921,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3252 Hochbau Fußballzentrum 0,00 -53.978,60 -79.228,60 0,00 0,00 0,00 0,00
I3253 ÖPNV Barrierefreie Bushaltestellen 0,00 -15.000,00 -48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3254 Landeszuschuss ÖPNV Barrierefreie Bushaltestellen 94.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3257 Ankauf und Umbau Kindertagesstätte Fröbelstraße -570.520,53 -2.194.479,47 -1.766.256,80 -5.000.000,00 -3.000.000,00 -2.000.000,00 0,00
I3264 Kanalbau John-F.-Kennedy-Straße -52.290,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3265 Kanalbau Rosenstraße -43.287,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3266 Straßenbau Rosenstraße -87.042,60 -34.276,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3269 Hochbaumaßnahme Bauhof 0,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3272 Errichtung Ladestation E-Bike Rathaus -17.262,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3273 Errichtung Ladestation E-Bike Hallenbad 0,00 -25.737,91 -25.737,91 0,00 0,00 0,00 0,00
I3275 Vermögenserwerb Römerspielplatz 705,05 -2.500,00 -55.000,00 -210.000,00 -210.000,00 0,00 0,00
I3277 Kanalbau Hauptstraße 0,00 -50.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3278 Kanalbau Mittelgasse -3.071,12 -201.928,88 -197.273,84 0,00 0,00 0,00 0,00
I3279 Verlängerung Schmutzwasserkanal Römerstraße -108.810,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3280 Kanalbau Pfortenweingarten 0,00 -23.500,00 -23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3281 Straßenbau Reußerhofstraße Ost -46.291,00 -284.078,69 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3283 Errichtung eines Bürgerparks (Limespark) -404.642,64 -828.192,85 -1.019.328,76 0,00 0,00 0,00 0,00
I3284 Bäume Rathausvorplatz -24.329,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3285 Zuschuss EKM E-Bikeladestation Rathaus 14.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3286 Zuschuss EKM E-Bike Ladestation Hallenbad 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3287 Straßenbau Konrad-Adenauer-Straße -13.301,38 -150.698,62 -145.938,62 0,00 0,00 0,00 0,00
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I3288 Erstellen eines Straßenzustandskatasters -6.556,90 -26.245,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3296 Luftbilder für GIS -24.645,20 -3.354,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3297 Anschaffung Liegenschaftsprogramm 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3298 Kanalbau Reußerhofstraße 0,00 -94.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3299 Kanalbau Feldstraße (Waldstraße/Wiesenstraße) -2.030,87 -185.969,13 -43.034,14 0,00 0,00 0,00 0,00
I3300 Kanalbau Rosenstraße Nord -4.760,00 -265.240,00 -12.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3301 Straßenbau Rosenstraße Nord -11.033,98 -438.966,02 -97.478,05 0,00 0,00 0,00 0,00
I3302 Straßenbau Anbindung Gewerbepark Langenselbold 0,00 -94.895,78 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3303 Grundhafte Erneuerung John-F.-Kennedy-Straße 0,00 -95.000,00 -95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3304 Digitale Straßenzustandserfassung und -katastser -2.677,50 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3307 Straßenbegleitgrün 0,00 -10.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3308 Fachschalenerweiterung DesktopGIS um Baum und 

Grün
-4.123,97 -4.376,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I3311 Vermögenserwerb Spielplatz Vier Linden -11.912,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3312 Fitnessgeräte Limespark -20.333,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3313 Vermögenserwerb Spielplatz Herrnhofstraße -1.808,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3314 Hochbaumaßnahme Rathaus 0,00 -1.000.000,00 -1.946.423,91 -14.250.000,00 -4.750.000,00 -5.000.000,00 -4.500.000,00
I3315 Schulsportanlage 0,00 -6.500,00 -6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3316 Ernerung Kanalhausanschlüsse Bürgerstraße 0,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3317 Anliegerbeiträge Kanalanschlüsse Bürgerstraße 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3318 Kanalerneuerung Bürgerstraße 0,00 -75.000,00 -72.117,89 0,00 0,00 0,00 0,00
I3319 Kanalbau Friedensstraße 0,00 -100.000,00 -40.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3320 Straßenbau Feldstraße 0,00 -195.000,00 -92.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3321 Wasserkreisel Leipziger Straße / Brückenstraße 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3322 Verlängerung Anne-Frank-Straße 0,00 -600.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3323 Radweg nach Bruchköbel 0,00 -200.000,00 -195.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3324 Landeszuweisung Radweg nach Bruchköbel 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3328 Ankauf von Wohnungen 0,00 -500.000,00 -822.550,00 0,00 -398.000,00 -398.000,00 -67.000,00
I3329 Verkauf von Wohnungen 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00
I3330 Kanalbau Fröbelstraße 0,00 -60.000,00 -58.519,94 0,00 0,00 0,00 0,00
I3331 Straßenbau Fröbelstraße 0,00 0,00 -50.000,00 -320.000,00 0,00 -320.000,00 0,00
I3333 Föderprogramm Zukunft Innenstadt 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3334 Schaffung von Stellplätzen 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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I3335 Kanalbau Wiesenstr./Mozartstr./Friedrichstr./Hains 0,00 0,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3336 Radwegverbindung Auf der Beune 0,00 0,00 -10.000,00 -57.000,00 -57.000,00 0,00 0,00
I3337 Ersatzneubau Brücke Friedrich-Ebert-Straße 0,00 0,00 -300.000,00 -240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00
I3338 Ersatzneubau Stützmauer in Fallbachstraße 0,00 0,00 -100.000,00 -75.000,00 -75.000,00 0,00 0,00
I3339 Erneuerung Straßenkreuzung Bogen-, Rosen-, 

Uferstr
0,00 0,00 -30.000,00 -185.000,00 -185.000,00 0,00 0,00

I3340 Grundhafte Dachsanierung Dammstraße 17 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3341 Vermögenserwerb Calaminus Park 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I3342 Zuschuss Limespark 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4001 Erwerb Medien Stadtbücherei -22.937,42 -27.500,00 -27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4002 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Am Rathaus -4.122,13 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4004 Vermögenserwerb Kindertagestätte An der Gende -2.653,95 0,00 -1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4005 Anschaffung Spielgeräte Kindertagesst. A. d. Gende 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4006 Hochbaumaßnahme Kindertagestätte An der Gende 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4007 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Nelly-Sachs-

Str.
-1.385,46 -1.250,00 -50.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I4009 Hochbaumaßnahme Kindertagesstätte Nelly-Sachs-
Str.

-18.510,09 -211.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I4010 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Sandweg -7.268,59 -18.031,41 -71.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4011 Außengelände Kindertagesstätte Sandweg 0,00 -7.200,00 -7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4024 Vermögenserwerb Stadtbücherei -16.457,61 -13.500,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4029 Vermögenserwerb Kita Friedensstraße 0,00 -2.900,00 -5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4033 Hochbau Kita Am Rathaus -2.532,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4035 Horthaus Langendiebacher Straße -5.658,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4039 Neubau Kita Leipziger Straße -3.001.586,52 -5.420.418,41 -1.611.304,11 0,00 0,00 0,00 0,00
I4042 Landeszuweisung Umbau Hortgruppe Kita An der 

Gende
12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I4045 Außengelände Kita Friedensstraße 0,00 -5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4046 Anschaffung Kita-Verwaltungsprogramm -13.644,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4047 Landeszuweisung Kita Leipziger Straße 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4050 Natur-Kita -407.750,52 -125.463,08 -79.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4051 Zuweisung Natur-Kita 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4052 Elektronische Stadtbücherei -452,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4055 Vermögenserwerb Horthaus 0,00 -14.300,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I4056 Außengelände Horthaus 0,00 -3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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I4057 Verkaufserlöse Grundstück Kita Am Rathaus 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00
I4058 Vermögenserwerb Motopädie Kitas 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme Investitionen -3.543.987,11 -9.986.692,85 -14.297.327,00 -26.187.000,00 -3.874.670,00 -5.044.670,00 -4.243.670,00
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Stadt Erlensee 
 

Vorlage an die 
Stadtverordnetenversammlung 

Drucksache 133 / LP 21-26 
STVV 

 
Az.: 4/13.554.20 Erlensee, den 08.08.2023 
Fb.: Tiefbau und Grünanlagen 

    

 
Betr.: Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten durch die Kommunen nach § 

8 Absatz 4 Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HaltBodSchG)  
hier: Beabsichtigte Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) mit dem Main-
Kinzig-Kreis und dessen Kommunen 
 

 

Anlagen Kooperationsvertrag IKZ Erfassung Altablagerungen und Altstandorte 
Präsentation der IKZ Erfassung von Altablagerungen und Altstandorte 
 
 

 

Beratungsfolge Termin  
Stadtverordnetenversammlung vom 14.09.2023 13. Punkt der Tagesordnung 
 

Kostenstelle: 521.22 
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste: € 

bisher verausgabt und verfügt: € 
finanzielle Auswirkung der Vorlage: € 

anschließend noch verfügbar: € 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Beitritt zu der Interkommunalen Zusammen-
arbeit (IKZ) „Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten im Main-Kinzig-Kreis“. Dem 
beiliegenden Entwurf des Kooperationsvertrages wird zugestimmt. Der Wortlaut dieses Vertrages 
ist Bestandteil dieses Beschlussvorschlags. 
 
 
 
Begründung: 
 
Gemäß § 8 Abs 4. HaltBodSchG sind Gemeinden und öffentlich-rechtliche Entsorgungspflichtige 
verpflichtet, die ihnen vorliegenden Erkenntnisse über Altstandorte unverzüglich dem Hessischen 
Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mitzuteilen. Zu diesem Zweck sind 
verfügbare Daten zu erheben, die Gewerberegister auszuwerten und bereits erhobene Daten 
fortzuschreiben. 
 
Am 17.12.2020 erhielt die Stadt einen Erlass des Hessischen Ministeriums zur unverzüglichen 
Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten. 
Der Magistrat hat daraufhin in seiner Sitzung am 20.04.2021 beschlossen, den Auftrag für die 
Fortschreibung und Validierung von Altflächen an die Firma UMGIS Informatik GmbH in Darmstadt 
zu vergeben. Die Firma UMGIS hat diesen Auftrag erfüllt und die fehlenden Daten (seit 1990) 
aufgearbeitet und an das HLNUG übergeben. 
 



 

Das Altlastenkataster muss nun weiter gepflegt und alle Änderungen übernommen und bearbeitet 
werden. 
 
Das Hessische Ministerium hat weiterhin eine gemeinsame Bearbeitung auf Landkreisebene als 
effektive Lösungsmöglichkeit gesehen und insofern den Weg zu Interkommunalen Zusammen-
arbeiten geebnet. 
 
Am 11.10.2021 wurde auf der Bürgermeisterkreisversammlung die Möglichkeiten und Eckpunkte 
einer interkommunalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet vorgestellt und aufgezeigt, wie der 
Main-Kinzig-Kreis behilflich sein kann. 
 
Die Kommunen wurden bis zum 15.11.2021 um Rückmeldung gebeten, ob ein konkretes Interesse 
an einer solchen Kooperation besteht. Seitens der Stadt wurde dies entsprechend schriftlich 
bekundet. 
 
In der Folge hat sich der Kreis der Sache angenommen und informierte die interessierten 
Kommunen im Mai dieses Jahres in einer Online-Veranstaltung über das weitere Vorgehen. Die 
dortige Präsentation liegt als Anlage dieser Vorlage bei, aus der nähere Details entnommen 
werden können. 
 
Im ersten Schritt bedarf es des Abschlusses eines Kooperationsvertrags aller interessierten 
Kommunen, um auch die Fördergelder für die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) beantragen 
zu können. Der Entwurf des Kooperationsvertrages sowie die Zusammenfassung der wichtigsten 
Eckpunkte dieses Vertrages liegen der Vorlage bei. 
 
Für die Stadt Erlensee liegen die grob ermittelten Kosten bei einmalig rund 17.000,00 €. Dazu 
kommen jährliche Unterhaltskosten, welche nach tatsächlichem Aufwand berechnet werden. Diese 
liegen schätzungsweise bei 5.900,00 €/Jahr. 
 
Der Main-Kinzig-Kreis kann für die IKZ bislang nur eine grobe Kostenschätzung geben. 
Die vorläufige Kostenberechnung des Main-Kinzig-Kreis geht von der Teilnahme von zehn 
Kommunen aus. Die Anzahl der teilnehmenden Kommunen kann sich jedoch bis Vertragsabschluss 
noch ändern. Zudem wurden die Kosten auf die Kommunen in gleichen Summen aufgeteilt. Der für 
die Stadt Erlensee von der Fa. UMGIS erarbeiteten Grundlage wird insofern Rechnung getragen, 
als sich die Kosten für die Fortschreibung der Daten im Vergleich zu anderen Kommunen niedriger 
ausfallen werden. 
  



Entwurf Stand 16.02.2023 
 

 

 

 

KOOPERATIONSVERTRAG 

ÜBER EINE INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT 

ZUR ERFASSUNG VON ALTABLAGERUNGEN UND ALTSTANDORTEN IM MAIN-

KINZIG-KREIS 

 

 

zwischen 

 

1.  dem Main-Kinzig-Kreis, vertreten durch den Kreisausschuss, Barbarossastraße 24, 

63571 Gelnhausen 

– nachfolgend „MKK“ genannt – 

und 

 

 

2. der Stadt Bad Orb, vertreten durch den Magistrat, Frankfurter Straße 2, 63619 Bad Orb,  

– nachfolgend  „Stadt Bad Orb“ genannt – 

 

 

3.  der Stadt Bad Soden-Salmünster, vertreten durch den Magistrat, Rathausstraße 1, 

63628 Bad Soden-Salmünster 

– nachfolgend „Stadt Bad Soden-Salmünster“ genannt – 

 

 

4. der Gemeinde Biebergemünd, vertreten durch den Gemeindevorstand, Am 

Gemeindezentrum 4, 63599 Biebergemünd 

– nachfolgend Gemeinde Biebergemünd genannt – 
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5.  der Gemeinde Birstein, vertreten durch den Gemeindevorstand, Carl-Lomb-Straße1, 

63633 Birstein 

-nachfolgend Gemeinde Birstein genannt - 

 

 

6. der Stadt Erlensee, vertreten durch den Magistrat, Am Rathaus 3, 63526 Erlensee 

– nachfolgend „Stadt Erlensee“ genannt – 

 

 

7.  der Stadt Gelnhausen, vertreten durch den Magistrat, Obermarkt 7, 63571 Gelnhausen 

– nachfolgend „Stadt Gelnhausen“ genannt – 

 

 

8.  der Gemeinde Hammersbach, vertreten durch den Gemeindevorstand, Köbler Weg 44, 

63546 Hammersbach 

– nachfolgend „Gemeinde Hammersbach“ genannt – 

 

9. der Gemeinde Linsengericht, vertreten durch den Gemeindevorstand, Amtshofstraße 1, 

63589 Linsengericht 

– nachfolgend „Gemeinde Lindengericht“ genannt – 

 

 

10. der Stadt Maintal, vertreten durch den Magistrat, Klosterhofstraße 4-6, 63477 Maintal 

– nachfolgend „Stadt Maintal“ genannt – 
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11. der Stadt Nidderau, vertreten durch den Magistrat, Am Steinweg 1 

– nachfolgend Stadt Nidderau genannt – 

 

 

12.  der Gemeinde Rodenbach vertreten durch den Gemeindevorstand, Buchbergstraße 2, 

63517 Rodenbach 

– nachfolgend „Gemeinde Rodenbach“ genannt – 

 

 

13. der Stadt Wächtersbach, vertreten durch den Magistrat, Schloß 1, 63607 

Wächtersbach 

– nachfolgend „Stadt Wächtersbach“ genannt – 

 

 

– die Parteien zu 2. - 13. gemeinsam auch „Städte und Gemeinden “ genannt – 
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PRÄAMBEL 

Altablagerungen und Altstandorte, bzw. Altlasten können eine erhebliche Umweltgefährdung 

darstellen. Gemäß § 8 Abs. 4 des Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes 

(HAltBodSchG) sind Städte und Gemeinden verpflichtet, die Ihnen vorliegenden Erkenntnisse 

über schadstoffbedingte Verdachtsflächen, Altablagerungen und Altstandorte unverzüglich 

dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mitzuteilen. 

Gemäß § 8 Abs. 2 HAltBodSchG ist die Altflächendatei laufend fortzuschreiben. 

Dabei müssen Altflächen aufgrund einer flächendeckenden systematischen Suche oder im 

Einzelfall ermittelt werden. Die von ihnen ausgehenden Gefahren oder Risiken müssen 

anschließend in einem mehrstufigen Prozess erkundet und bewertet werden. Dies setzt ein 

Fachwissen und personelle Ressourcen voraus, die vor allem kleinere Kommunen vor große 

Herausforderungen stellen kann. 

Aufgrund dieser Rahmenbedingungen sind die vertragsschließenden kreisangehörigen Städte 

und Gemeinden mit dem Main-Kinzig-Kreis übereingekommen, eine Interkommunale 

Zusammenarbeit im Bereich der Erfassung von Altlasten und Altstandorten unter Einbindung 

des Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Man-Kinzig-Kreises zu etablieren. 

Ziel soll eine gemeinsame Erfassung und Bewertung von Altflächen der beteiligten Kommunen 

sein, um mittels der Zusammenarbeit unter Koordination des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft 

des Main-Kinzig-Kreises Synergien für eine effektive Erfassung zu generieren und damit die 

Kosten der Mitglieder des Kooperationsverbundes zu senken.  

Die Parteien dieser Vereinbarung sind sich darüber einig, dass es sich vorliegend um eine 

Kooperationsvereinbarung i.S.d. § 24 Abs. 1 i.V.m. § 25 Abs. 2 HessKGG handelt 

(mandatierende Aufgabenübertragung). Die gesetzlichen Aufgaben der vertragschließenden 

Städte und Gemeinden bleiben hiervon unberührt. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien, was folgt. 

 

§ 1 DURCHFÜHRUNG DER ERFASSUNG VON ALTABLAGERUNGEN UND 

ALTSTANDORTEN DURCH DEN MKK 

1.1 Die vertragsschließenden Städte und Gemeinden übertragen hiermit die 

Aufgabendurchführung für die Erfassung von Altflächen (Altstandorten und 

Altablagerungen) und Altlasten auf ihrem jeweiligen Gebiet nach § 8 Abs. 4 

HAltBodSchG i.V.m. der HAltflDVO in der jeweils aktuellen Fassung auf den MKK.  

Der MKK übernimmt die Erfassung, Bewertung und Meldung der Altflächen und 

Altlasten im Auftrag der vertragsschließenden Städte und Gemeinden nach Maßgabe 

der vorstehend genannten Vorschriften.  

1.2 Der MKK bedient sich für die Aufgabendurchführung nach Abs. 1 seines 

Eigenbetriebes Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises.  
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§ 2 AUFGABEN DES MKK 

2.1 Der MKK wird im Rahmen der Zusammenarbeit zur Erfüllung der Meldepflicht nach § 

8 Abs. 4 Satz 1 HAltBodSchG die folgenden Aufgaben durchführen: 

• Auswertung aller vorhandenen Gewerberegister bezogen auf die Gebiete der 

vertragschließenden Städte und Gemeinden mit dem Ziel der möglichst 

vollständigen Erfassung von Altstandorten, Altlasten und Verdachtsflächen, 

 Erhebung aller verfügbaren Daten über Verdachtsflächen nach § 2 Abs. 4 des 

BBodSchG, Altstandorte oder Altlasten auf den Gebieten der 

vertragsschließenden Städte und Gemeinden,  

 Prüfung der erhobenen Daten auf die Altlastenrelevanz einer Fläche oder eines 

Standortes und ggf. Mitteilung der Ergebnisse der Datenerhebung und der 

Bewertungsergebnisse an die zuständige Behörde unter Einhaltung der 

Vorgaben des § 8 Abs. 4 Satz 3 HAltBodSchG  i.V.m. der dazugehörigen 

HAltflDVO (derzeit § 3 HAltflDVO), 

 Fortschreibung der bereits erhobenen Daten nach Maßgabe der Vorgaben der 

für die Führung der Altflächendatei zuständigen Behörde, voraussichtlich alle 2 

Jahre.  

Darüber hinaus übernimmt der MKK alle zur Durchführung dieses Vertrages 

erforderlichen Organisationsaufgaben sowie die Koordination der Aufgabenerfüllung 

und die erforderlichen Abstimmungen mit den Gemeinden und Städten einerseits und 

den beteiligten Behörden oder mit den mit Leistungserfüllung etwa beauftragten 

Dritten nach Ziff. 2.4 dieses Vertrages andererseits.  

2.2 Der Umfang der nach § 8 Abs. 4 und Abs. 1 HAltBodSchG in die Altflächendatei 

aufzunehmenden Daten ergibt sich aus der als Anlage 2.2 zu dieser Vereinbarung  

beigefügten Anlage. 

2.3 Die vertragschließenden Städte und Gemeinden verpflichten sich, dem MKK zur 

Erfüllung seiner nach dieser Vereinbarung übernommenen Verpflichtungen, alle bei 

ihnen vorhandenen Unterlagen, Daten und sonstigen Informationen vollumfänglich zur 

Verfügung zu stellen und dem MKK ggf. den Zugang zu digital vorhandenen oder 

abrufbaren Informationen zu ermöglichen. 

2.4 Der MKK ist ausdrücklich ermächtigt, Dritte (Ingenieur- oder sonstige Fachbüros) mit 

der Erbringung von Leistungen nach diesem Vertrag zu beauftragen. Über die 

Beauftragung Dritter entscheidet der MKK im eigenen Ermessen. Der MKK führt die 

erforderlichen Ausschreibungsverfahren in eigener Verantwortung und trifft die 

Entscheidung über die Zuschlagserteilung eigenständig. Ein Mitspracherecht der 

vertragschließenden Städte und Gemeinden besteht insoweit nicht. Der MKK 

verpflichtet sich jedoch, die vertragschließenden Städte und Gemeinden regelmäßig 

und im Einzelfall auf Nachfrage über bevorstehende und laufende 

Ausschreibungsverfahren und den Stand der Aufgabenerfüllung des Dritten bezogen 

auf das jeweilige Gemeinde-/Stadtgebiet zu informieren. Der MKK wird – soweit 
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erforderlich - die Koordination und Abstimmung zwischen den beauftragten Dritten, den 

beteiligten Behörden und den vertragschließenden Städten und Kommunen 

übernehmen.  

 Die vertragsschließenden Städte und Gemeinden verpflichten sich, den vom MKK 

beauftragten Dritten auf Anforderung unverzüglich alle jeweils für die Vorbereitung und 

Durchführung der Erfassung und Bewertung von Altlasten und Altflächen benötigten 

Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

2.5 MKK und die vertragschließenden Städte und Gemeinden werden bei der 

Durchführung dieses Vertrages stets eng zusammenarbeiten.   

 

§ 3 KOSTENERSTATTUNG 

3.1 Die dem MKK nach Maßgabe der Pos. 1a) und 1b) der als Anlage 3.1 beigefügten 

Tabelle entstehenden internen und externen Vorlaufkosten tragen die 

vertragsschließenden Städte und Gemeinden gegen Nachweis anteilig zu je gleichen 

Teilen, jeweils zuzüglich der geltenden Umsatzsteuer.  

3.2 Die vom MKK mit der Durchführung von Leistungen nach diesem Vertrag 

beauftragten Dritten werden dem MKK ihren jeweiligen Aufwand bezogen auf die 

einzelne Gemeinde oder Stadt nachprüfbar in Rechnung stellen. Die jeweilige 

Gemeinde/Stadt wird dem MKK den auf sie entfallenden Rechnungsbetrag 

(einschließlich ausgewiesener USt.) innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der 

Zahlungsaufforderung nebst Rechnungskopie erstatten.  

3.3 Alle im Rahmen der Leistungserbringung beim MKK anfallenden Allgemeinkosten  

wie z.B. in den Pos. 2a) und 2b) der Anlage 3.1 aufgeführt und die Kosten der 

laufenden Fortschreibung der erstmals erfassten Daten nach Pos. 2e) der Anlage 3.1 

trägt jede vertragschließende Gemeinde und Stadt anteilig im Verhältnis der Anzahl 

ihrer Einwohner zur Anzahl der Einwohner aller vertragschließenden Gemeinden und 

Städte insgesamt, jeweils zuzüglich der Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe.  

3.4 Die zu erstattenden Kosten haben den Anforderungen des Preisrechts nach Maßgabe 

der VO PR 30/53 sowie im Hinblick auf die Kosten für Kooperationsbeiträge des MKK 

den Bestimmungen für Selbstkostenpreise im Sinne des VO PR 30/53 i. V. m. 

Leitsätzen für die Preisermittlung bei Selbstkostenpreisen (LSP) zu entsprechen. 

3.5 Die Abrechnung durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises 

erfolgt monatlich, soweit die Parteien nichts anderes vereinbaren. 

3.6  Im Falle des Zahlungsverzuges gelten die gesetzlichen Bestimmungen des BGB.  
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§ 4 WEITERE KOOPERATIONEN / WEITERE KOOPERATIONSPARTNER 

4.1 Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Kooperation im Rahmen des rechtlich 

Zulässigen grundsätzlich weiteren interessierten Partnern aus dem Gebiet des Main-

Kinzig-Kreises offensteht, wenn dem alle Parteien dieser Vereinbarung zustimmen. 

Soweit es sich dabei um weitere kreisangehörige Städte und Gemeinden des Main-

Kinzig-Kreises handelt, erteilen die vertragsschließenden Städte und Gemeinden 

diese Zustimmung gegenüber dem MKK bereits jetzt. Anderenfalls reicht für die 

Erteilung der Zustimmung die Erklärung des jeweils vertretungsberechtigten Organs 

der vertragschließenden Gemeinden und Städte.  

 

§ 5 AUFSCHIEBENDE BEDINGUNG / GREMIENVORBEHALT 

5.1 Dieser Vertrag wird im Verhältnis zwischen dem MKK und der jeweiligen Stadt und 

Gemeinde  wirksam, wenn die bei diesen vertragsschließenden Parteien zuständigen 

Gremien zugestimmt haben und mindestens vier Städte und Gemeinden Parteien 

dieser Kooperationsvereinbarung geworden sind. Die vertragsschließenden Parteien 

dieses Vertrages sind sich darüber einig, dass diese aufschiebende Bedingung 

spätestens eintritt, wenn der MKK und die letzte der Parteien zu 2 - 13 diesen Vertrag 

unterzeichnet haben. 

5.2 Jede Vertragspartei wird unverzüglich gegenüber dem MKK den Vollzug der 

Beschlussfassung in den eigenen kommunalen Gremien anzeigen. Der MKK wird den 

vertragschließenden Städten und Gemeinden den Eintritt der aufschiebenden 

Bedingung nach § 5.1 anzeigen.  

 

§ 6 DAUER DER KOOPERATION, KÜNDIGUNG 

6.1 Dieser Vertrag beginnt mit dem Eintritt der aufschiebenden Bedingung gemäß 

vorstehend § 5.1 und läuft auf unbestimmte Zeit. Der Zeitpunkt des Beginns mit der 

gebietsbezogenen Aufgabendurchführung wird im Einzelfall mit jeder 

vertragsschließenden Stadt/Gemeinde festgelegt und zu Dokumentationszwecken 

schriftlich niedergelegt.   

6.2 Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist für die Dauer von 10 Jahren 

Vertragslaufzeit ausgeschlossen, gerechnet ab dem jeweiligen Zeitpunkt des Beginns 

mit der Aufgabendurchführung für die einzelne Stadt/Gemeinde gemäß schriftlicher 

Festlegung.  Danach ist jede Partei einzeln berechtigt, den Vertrag mit einer  

Kündigungsfrist  von 12 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres ordentlich zu 

kündigen. Macht eine Vertragspartei von ihrem Recht auf ordentliche Kündigung  bis 

zum Ablauf des 15. Vertragsjahres keinen Gebrauch, ist die ordentliche Kündigung 

erst nach Ablauf von weiteren 5  Jahren, zum Ende des jeweiligen 20. Vertragsjahres 

nach Beginn mit der Aufgabendurchführung  zulässig. Für den Fall, dass der Vertrag 
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mit weniger als 4 Städten und Gemeinden fortzusetzen wäre, steht dem MKK ein 

Sonderkündigungsrecht zu, das dieser mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum 

Jahresende gegenüber den verbleibenden Vertragspartnern ausüben kann.  

6.3 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

6.4 Die Kündigung einer Partei ist in schriftlicher Form gegenüber allen anderen Parteien 

zu erklären. In diesem Fall wird der Vertrag nach Maßgabe der §§ 6.1 und 6.2 

zwischen den anderen Parteien fortgesetzt. 

 

§ 7 GANZ ODER TEILWEISE NICHTVOLLZIEHBARKEIT DER KOOPERATION 

 Wenn und soweit sich die Vollziehbarkeit der in diesem Vertrag vereinbarten 

Kooperationen zwischen den Parteien ganz oder teilweise aus rechtlichen oder 

tatsächlichen Gründen als nicht möglich erweisen sollten, verpflichten sich die 

Parteien, unverzüglich Verhandlungen aufzunehmen und die Kooperation so 

abzuändern, dass rechtliche Gründe ihrem Vollzug nicht entgegen stehen. 

 

§ 8  SONSTIGES 

8.1 Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für dieses 

Schriftformerfordernis. 

8.2 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder eine später in ihm aufgenommene 

Bestimmung ganz oder teilweise nichtig sein oder werden oder sollte sich eine Lücke 

in diesem Vertrag herausstellen, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, an Stelle der nichtigen 

Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke mit Rückwirkung diejenige wirksame 

und durchführbare Regelung zu vereinbaren, die rechtlich und wirtschaftlich dem am 

Nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck 

dieses Vertrages gewollt hätten, wenn sie diesen Punkt bei Abschluss des Vertrags 

bedacht hätten. Den Parteien ist das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 24.09.2002 

(KZR 10/01) bekannt. Es ist dennoch der ausdrückliche Wille der Parteien, dass 

dieser § 8.2 keine bloße Beweislastumkehr zur Folge hat, sondern § 139 BGB 

insgesamt abbedungen ist. 

8.3 Die Anzeigepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde gemäß § 26 Abs. 2 HessKGG gilt 

für die Städte und Gemeinden gegenüber dem Landrat des Main-Kinzig-Kreises als 

zuständiger Aufsichtsbehörde mit der Vertragsunterzeichnung als erfolgt. Der MKK 

wird die erforderliche Anzeige gegenüber der für den Kreis zuständigen 

Aufsichtsbehörde rechtzeitig veranlassen. 
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Für den Main-Kinzig-Kreis: 

 
Gelnhausen, den  
 
 

 Gelnhausen, den 
 

Thorsten Stolz 
– Landrat – 

 Susanne Simmler 
– Erste Kreisbeigeordnete – 

 

 

Für die Stadt Bad Orb: 

Gelnhausen, den     Gelnhausen, den 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

  Tobias Weisbecker     Michael Kertel 

  - Bürgermeister-     -Erster Stadtrat- 

 

 

Für die Stadt Bad Soden-Salmünster: 

Gelnhausen, den  
 
 

 Gelnhausen, den  
 

Dominik Brasch 
– Bürgermeister – 

 Werner Wolf 
– Erster Stadtrat – 

 

 

Für die Gemeinde Biebergemünd: 

Gelnhausen, den     Gelnhausen, den 

 

 

________________________________  _________________________________ 

  Matthias Schmitt     Bernhard Schum 
  -Bürgermeister-     -Erster Beigeordneter- 
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Für die Gemeinde Birstein: 

Gelnhausen, den     Gelnhausen, den 

 

 

________________________________  _________________________________ 

  Fabian Fehl      Christian Götz 
          -Bürgermeister-           -Erster Beigeordneter- 

 

 

Für die Stadt Erlensee: 

Gelnhausen, den  
 

 Gelnhausen, den  
 

Stefan Erb 
– Bürgermeister – 

 Birgit Behr 
– Erste Stadträtin – 

 
 

Für die Stadt Gelnhausen: 

Gelnhausen, den     Gelnhausen, den 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

  Daniel C. Glöckner    Hans-Dietrich Ullrich 

  -Bürgermeister-    -Erster Stadtrat- 

 

 

Für die Gemeinde Hammersbach: 

Gelnhausen, den     Gelnhausen, den 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

  Michael Göllner    Andreas Dietzel 

  -Bürgermeister-    -Erster Beigeordneter- 
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Für die Gemeinde Linsengericht: 

Gelnhausen, den     Gelnhausen, den 

 

 

________________________________  _________________________________ 

  Albert Ungermann     Helmut Bluhm 

  -Bürgermeister-     -Erster Stadtrat- 

 

 

Für die Stadt Maintal: 

Gelnhausen, den     Gelnhausen, den 

 

 

Monika Böttcher 
– Bürgermeister – 

 Karl-Heinz Kaiser 
– Erster Stadtrat – 

 

 

Für die Stadt Nidderau: 

Gelnhausen, den     Gelnhausen, den 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

  Andreas Bär     Rainer Vogel 

  -Bürgermeister-    -Erster Stadtrat- 

 

Für die Gemeinde Rodenbach: 

Gelnhausen, den 16.12.2019 
 
 

 Gelnhausen, den 16.12.2019 
 

Klaus Schejna 
– Bürgermeister – 

 Helmut Schwindt 
– Erster Beigeordneter – 
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Für die Stadt Wächtersbach: 

Gelnhausen, den     Gelnhausen, den 

 

________________________________  _________________________________ 

  Andreas Weiher     Günter Höhn 

  -Bürgermeister-     -Erster Stadtrat- 



Anlage 2.2 zum Kooperationsvertrag 

 

Verordnung über die Führung und Nutzung einer Altflächendatei 

als Teil des Bodeninformationssystems 

(Altflächendatei-Verordnung) 

Vom 7. Oktober 2011 

 

Anlage 2 

(zu § 2 Abs. 1) 

Bei der Erfassung von Altflächen sollen mindestens folgende Daten aufgenommen werden: 

Für Altstandorte: 

1. Kreis, Gemeinde, Ortsteil, Arbeitsname, Straße und Hausnummer, Koordinaten 

2. Name und Beschreibung des Betriebes, Name und Beschreibung der Anlage, 
Betriebsende, 

Wirtschaftszweig 

Die Daten sind zu validieren. Dabei sind zusätzlich Gemarkung, Flur, Flurstück und 
Betriebsanfang 

aufzunehmen. 

Für Altablagerungen: 

1. Kreis, Gemeinde, Ortsteil, Gemarkung, Flur, Flurstück, Arbeitsname, Koordinaten 

2. Art der Ablagerung, Betriebszeitraum 



Anlage 3.1 zur Kooperationsvereinbarung über eine interkommunale Zusammenarbeit für die Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten im Main-Kinzig-Kreis

Kostenverteilungsschlüssel IKZ Altablagerungen und Altstandorte

Umlegung /
Nr. Kostenposition Aufwendung Abrechnung Bemerkung

interne Aufwendungen: Einmalig Vorlaufkosten für Gründung IKZ

Konzeptfindung
Kooperationsmodell entwickeln
Kooperationsmodell abschließen
Ausschreibungskonzept
Grundlagenermittlung
Personalaufwand EBA

Rechtsberatung Einmalig für Vertragslaufzeit (Ausschreibung)

Ausschreibung Ingenieurbüro Nach Anzahl der Kommunen
Steuerberatung

2

2.a)
Allgemeinkosten/
Overhead MKK 
Eigenbetrieb

Overhead / Organisation, Koordination der 
Aufgaben, Überwachung der Umsetzung, 
Abstimmung mit Behörden. Vertragsmanagement, 
Abrechnung mit Ingenieurbüro

€/Einwohner Nach Anzahl Einwohner Kommunen

2b) Projektvorbereitung Abstimmung AG und AN, Übernahme Landesdaten, 
Aufbereitung Geodaten durch Büro €/Einwohner Nach Anzahl Einwohner Kommunen

2c) Erfassen der Altflächen Auswertung Gewerbedaten, Übernahme relevanter 
Gewerbedaten in die Altflächendatei durch Büro €/Stunde Nach Aufwand

2d) Validierung der Altflächen
Standortprüfung, Ortsbesichtigungen, Lagepläne, 
Auflistung der überprüften Flächen durch Büro, 
Übermittlung an HLNUG

€/Stunde Nach Aufwand

2e) Fortschreibung bis zum 
Ende der Laufzeit Wie 2c) und 2d), durch EBAW €/Einwohner Nach Anzahl Einwohner Kommunen

Operativer Betrieb- laufend MKK- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft im Rahmen IKZ sowie Ingenieurbüro

1a Interne Vorlaufkosten €/Kommune 

1b Externe Vorlaufkosten €/Kommune 

Nach Anzahl der Kommunen



Interkommunale Zusammenarbeit 
bei der Erfassung von Altablagerungen und 

Altstandorten im Main-Kinzig-Kreis

Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler                  Rechtsanwältin/Counsel Petra Keckemeti
Betriebsleiter Simon U. Goerge



2// Eigenbetrieb Abfallwirtschaft //

Agenda

1. Ausgangslage
2. Kooperationsinteressierte Städte und Gemeinden 
3. Eckpunkte der Interkommunalen Kooperation (IKZ) 
4. Eckpunkte Kooperationsvertrag
5. Kostenverteilungsschlüssel
6. Weiteres Vorgehen



3// Eigenbetrieb Abfallwirtschaft //

Ausgangslage

Pflichten der Kommunen

• Regelmäßige Prüfung und Erfassung von Altlasten sicherstellen

§ 8 Abs. 4 Hessische Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG) 
Gemeinden und öffentlich-rechtliche Entsorgungspflichtige sind verpflichtet, die ihnen vorliegenden Erkenntnisse über Altflächen,
Altablagerungen und Altstandorte dem HLNUG (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie) mitzuteilen. Zu diesem
Zweck haben sie verfügbare Daten zu erheben, die Gewerberegister auszuwerten und bereits erhobene Daten fortzuschreiben.

Bearbeitungsstand in den Kommunen
• Regelmäßige Datenlieferung an das HLNUG                       keine Datenlieferung

Wunsch der Kommunen
• Unterstützung der Kommunen bei der Aufgabenerledigung durch MKK

Lösungsansatz
• Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) der Städte und Gemeinden und des MKK 
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Kooperationsinteressierte Städte und Gemeinden 

» Stadt Bad Orb
» Stadt Bad Soden-Salmünster
» Gemeinde Biebergemünd
» Gemeinde Birstein
» Stadt Erlensee
» Stadt Gelnhausen
» Gemeinde Hammersbach
» Gemeinde Linsengericht
» Stadt Maintal
» Stadt Nidderau
» Gemeinde Rodenbach
» Stadt Wächtersbach
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Eckpunkte der Interkommunalen Kooperation (IKZ)

• Mandatierende IKZ gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 25 Abs. 2 KGG:

 Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Kooperationsvereinbarung
 die vertragsschließenden Städte und Gemeinden übertragen dem MKK die Aufgabendurchführung für die Erfassung 

von Altflächen (Altstandorten und Altablagerungen) und Altlasten
 die Aufgabe gemäß § 8 Abs. 4 HAltBodSchG als solche verbleibt bei den Kommunen
 anzeigepflichtig gegenüber RP

• Vergaberecht: ausschreibungsfreie Kooperation gem. § 108 Abs. 6 GWB, die Beauftragung von Fremdleistungen unterliegt 
der Ausschreibungspflicht

• Steuerrecht: Umsatzsteuerpflicht
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Eckpunkte Kooperationsvertrag (1) 

Vertragsparteien
» kreisangehörige Städte und Gemeinden („Vertragspartner“) und der MKK, der sich des Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bedient 

(§ 1)

Vertragszweck
» Erfassung, Bewertung und Meldung von Altflächen und Altlasten in den Gebieten der Vertragspartner zur Erfüllung der 

Verpflichtungen nach § 8 Abs. 4 HAltBodSchG durch den MKK nach der Beauftragung durch die Vertragspartner 

Aufgaben MKK (§ 2)
» Auswertung aller vorhandenen Gewerberegister bezogen auf die Gebiete der vertragsschließenden Städte und Gemeinden 

mit dem Ziel der möglichst vollständigen Erfassung von Altstandorten, Altlasten und Verdachtsflächen

» Erhebung aller verfügbaren Daten über Verdachtsflächen nach § 2 Abs. 4 des BBodSchG, Altstandorte oder Altlasten in den 
Gebieten der vertragsschließenden Städte und Gemeinden

» Prüfung der erhobenen Daten auf die Altlastenrelevanz einer Fläche oder eines Standorts und ggf. Mitteilung der Ergebnisse 
der Datenerhebung und der Bewertungsergebnisse an die zuständige Behörde unter Einhaltung der Vorgaben des § 8 Abs. 
4 Satz 3 HAltBodSchG i.V.m. der dazugehörigen HAltflDVO (derzeit § 3 HAltflDVO)
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Eckpunkte Kooperationsvertrag (2)

» Fortschreibung der bereits erhobenen Daten nach Maßgabe der Vorgaben der für die Führung der Altflächendatei 
zuständigen Behörde, voraussichtlich alle 2 Jahre

» Durchführung aller erforderlichen Organisationsaufgaben sowie der Koordination der Aufgabenerfüllung und der 
erforderlichen Abstimmungen mit den Gemeinden und Städten, beteiligten Behörden und mit der Leistungserfüllung 
beauftragten Dritten

» Ermächtigung des MKK zur Beauftragung Dritter (Ingenieur- und andere Fachbüros) mit der Erbringung von Leistungen 
nach diesem Vertrag; eigenverantwortliche Durchführung der Vergabeverfahren durch den MKK

Aufgaben der Vertragspartner
» Die vertragsschließenden Städte und Gemeinden stellen dem MKK alle vorhandenen Unterlagen, Daten und sonstigen 

Informationen die zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendig sind, vollumfänglich zur Verfügung.

» MKK und die vertragsschließende Städte und Gemeinden werden bei der Durchführung dieses Vertrages stets eng 
zusammenarbeiten.
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Eckpunkte Kooperationsvertrag (3)

Kostentragung
» Übernahme der Vorlaufkosten durch die mandatierenden Kommunen zu jeweils gleichen Anteilen

» monatliche Abrechnung der entstandenen aufwandsbezogenen Kosten auf der Grundlage von anteiliger Kosten 
einschließlich „Overhead-Kosten“ MKK (§ 3)

» die zu erstattenden Kosten müssen den preisrechtlichen Vorgaben (VO PR 30/53) entsprechen (§ 3)

Öffnungsklausel
» sukzessiver Beitritt von weiteren Kommunen zur Kooperation möglich (§ 4)

Vertragslaufzeit der Kooperation
» Ausschluss der ordentlichen Kündigung für die Dauer von 10 Jahren; danach kann jede Vertragspartei individuell mit einer 

Frist von 12 Monaten zum Jahresende ordentlich kündigen

» Sonderkündigungsrecht des MKK für den Fall, dass weniger als 4 Vertragspartner verbleiben
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Kostenverteilungsschlüssel
Umlegung /

Nr. Kostenposition Aufwendung Abrechnung Bemerkung
interne Aufwendungen: €/Kommune ca. 25.000 € Einmalig Vorlaufkosten für Gründung IKZ

Konzeptfindung
Kooperationsmodell entwickeln
Kooperationsmodell abschließen
Ausschreibungskonzept
Grundlagenermittlung
Personalaufwand EBA

Rechtsberatung ca. 30.000 € Einmalig für Vertragslaufzeit (Ausschreibung)

Ausschreibung Ingenieurbüro Nach Anzahl der Kommunen
Steuerberatung

2

2.a)
Allgemeinkosten/
Overhead MKK 
Eigenbetrieb

Overhead / Organisation, Koordination der 
Aufgaben, Überwachung der Umsetzung, 
Abstimmung mit Behörden. 
Vertragsmanagement, Abrechnung mit 
Ingenieurbüro

€/Einwohner ca. 40.000 €/a Nach Anzahl Einwohner Kommunen

2b) Projektvorbereitung Abstimmung AG und AN, Übernahme 
Landesdaten, Aufbereitung Geodaten durch Büro €/Einwohner ca. 6.000 € Nach Anzahl Einwohner Kommunen

2c) Erfassen der Altflächen Auswertung Gewerbedaten, Übernahme 
relevanter Gewerbedaten in die Altflächendatei 

€/Stunde ca. 30.000 € Nach Aufwand

2d) Validierung der Altflächen
Standortprüfung, Ortsbesichtigungen, Lagepläne, 
Auflistung der überprüften Flächen durch Büro, 
Übermittlung an HLNUG

€/Stunde ca. 180.000 € Nach Aufwand

2e) Fortschreibung bis zum 
Ende der Laufzeit Wie 2c) und 2d), durch EBAW €/Einwohner ca. 15.000 €/a Nach Anzahl Einwohner Kommunen

Gesamtkosten 
(Kostenschätzung)

Operativer Betrieb- laufend MKK- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft im Rahmen IKZ sowie Ingenieurbüro

1a Interne Vorlaufkosten

1b Externe Vorlaufkosten €/Kommune 

Nach Anzahl der Kommunen
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Weiteres Vorgehen

» 05.2023 Vorstellung Entwurf Kooperationsvertrag
» 06.2023 Rückmeldung/Änderungswünsche der Kommunen
» 10.2023 Beantragung Fördermittel für IKZ
» 11.2023 Beschlussfassung in den kommunalen Gremien 
» 11.2023 Vertragsunterzeichnung
» 11.2023 Ausschreibung der Leistungen
» 12.2023 Auftragsvergabe an Dritte (Ingenieurbüro)
» 12.2023 Kick Off – Projektumsetzung -
» 01.2024 Start IKZ Altlasten



Stadt Erlensee 
 

Vorlage an die 
Stadtverordnetenversammlung 

Drucksache 132 / LP 21-26 
STVV 

 
Az.: 2/11.531.40.02 Erlensee, den 08.08.2023 
Fb.: Steuer und Finanzdienste 

    

 
Betr.: Beteiligung an der KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH 

Kapitalerhöhung 
 

 

Anlagen Anlage_F_KEAM_Infomemo_V0 
 
 

 

Beratungsfolge Termin  
Stadtverordnetenversammlung vom 14.09.2023 14. Punkt der Tagesordnung 
 

Kostenstelle:  
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste: € 

bisher verausgabt und verfügt: € 
finanzielle Auswirkung der Vorlage: € 

anschließend noch verfügbar: € 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
 

(1) Die Stadt Erlensee stimmt der Erhöhung des Stammkapitals von 100.000 € auf 200.000 € 
durch Änderung des Gesellschaftsvertrages und der Anpassung des Konsortialvertrages der KEAM 
Kommunale Energie aus der Mitte GmbH sowie dem Verzicht auf den Erwerb neuer 
Geschäftsanteile zu. Der Anpassung des Konsortialvertrages auch zu den weiter dargestellten 
Themen wird zugestimmt. 
 

(2) Der Bürgermeister der Stadt Erlensee bzw. sein gesetzlicher Vertreter werden ermächtigt 
und beauftragt, den Anteilserwerb umzusetzen und zur Umsetzung des Beschlusses einen  
Beauf-tragten gemäß Anlage B unter Befreiung von § 181 BGB zu bevollmächtigen, die 
notwendigen Beschlüsse zur Änderung des Gesellschaftsvertrages der KEAM Kommunale Energie 
aus der Mitte GmbH zur Erhöhung des Stammkapitals und zum Verzicht auf den Erwerb neuer 
Anteile an der KEAM zu fassen und alle weiteren Schritte zur Umsetzung einschließlich einer 
Anpassung des Konsortialvertrages auch zu weiteren Themen in die Wege zu leiten. 
 
 
 

Begründung: 
  
 Die Stadt Erlensee plant, einer Kapitalerhöhung bei der KEAM Kommunale 

Energie aus der Mitte GmbH (nachfolgend „KEAM“) zuzustimmen, ohne 
weitere Anteile zu erwerben.   

Hintergrund Hintergrund der KEAM ist, dass die EAM-Gruppe als regionaler 
Energieversorger interessierten Kommunen, kommunalen Einrichtungen und 
Landkreisen in ihrem Geschäftsgebiet die Möglichkeit bieten möchte durch 
eine Beteiligung an der Gesellschaft, effizient und unkompliziert Strom und 
Erdgas für ihre eigenen Liegenschaften zu beschaffen. 
 



 

Neben der Stadt Erlensee sind noch weitere 156 kommunale Gesellschafter 
und die EAM Beteiligungen GmbH (nachfolgend „EAMB“) an der KEAM 
beteiligt. Gegenwärtig können keine weiteren kommunalen Gesellschafter an 
der KEAM beteiligt werden, da EAMB keine Anteile mehr veräußern kann. Die 
Aufnahme neuer kommunale Gesellschafter soll durch eine Kapitalerhöhung 
ermöglicht werden. 
  

Umsetzung Mit einer Satzungsänderung soll das Stammkapital der KEAM von 100.000 
Anteilen auf 200.000 erhöht werden. Sämtliche kommunalen Gesellschafter sollen 
auf ihr Recht zum Bezug der neuen Geschäftsanteile verzichten und allein EAMB 
soll die neuen Anteile übernehmen.  
 
Auch wenn sich die Beteiligung der Kommune durch den Verzicht auf den Erwerb 
weiterer Anteil reduzieren wird, ist dies irrelevant. Der Zweck der Beteiligung der 
Kommune, über die KEAM ohne ein Vergabeverfahren Energie zu beschaffen, 
wird durch die Kapitalerhöhung und den Erwerb der neuen Anteile durch die 
EAMB nicht berührt. Da EAMB zudem grundsätzlich kein Stimmrecht als 
Gesellschafter hat, ist die Erhöhung der Beteiligung auch in Bezug auf die 
Stimmrechte kommunalen Gesellschafter irrelevant. 
 
Die Beteiligung der EAMB an der KEAM wird sich durch die beabsichtigte 
Kapitalerhöhung von 16,5% auf 58,25% erhöhen. Im Nachgang kann EAMB 
Anteile an neue kommunale Gesellschafter veräußern. Die Konditionen werden 
sich nicht von den Konditionen unterscheiden, zu denen die Kommune die 
Beteiligung ursprünglich erworben hat. 
Weitere Details sind dem als Anlage F beigefügten Informationsmemorandum 
sowie der einsehbaren Beschlussvorlage (Anlage A, dort TOP 2 Ziffer 1) zu 
entnehmen. 
 

Dokumente Als weitere Dokumente sind  
 

- die Beschlussvorlagen und Erläuterungen der KEAM als Anlage A 

- die Mustervollmacht der KEAM als Anlage B 

- der Gesellschaftsvertrag der KEAM als Anlage C und 

- der Konsortialvertrag der KEAM als Anlage D 

in der Finanzverwaltung der Stadt Erlensee im Rahmen der üblichen 
Geschäftszeiten jederzeit einsehbar und werden bei Bedarf zur Verfügung 
gestellt. 

Kommunalrecht Die Beteiligung ist kommunalrechtlich zulässig: Mit der Beteiligung wird ein 
öffentlicher Zweck, nämlich die Energieversorgung der kommunalen 
Liegenschaften und Anlagen verfolgt. Auch nach der Kapitalerhöhung steht die 
Beteiligungshöhe, die sich an der Einwohnerzahl orientiert, in angemessenem 
Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaft. 
Da sich durch den Verzicht auf den Bezug neuer Anteile die bisherige 

Beteiligungshöhe verwässert, bzw. reduziert, soll vorsorglich eine Zustimmung 

der kommunalen Gremien eingeholt werden. 



 

 

Durchführung 
der 
Kapitalerhöhung 

Zur Erhöhung des Stammkapitals ist eine Änderung des Gesellschaftsvertrages 
erforderlich. Ein entsprechender Gesellschafterbeschluss ist notariell zu 
beurkunden. Notarkosten fallen bei der Kommune nicht an. Der gesetzliche 
Vertreter der Gebietskörperschaft wird zur Umsetzung dieser Maßnahme 
ermächtigt. Darüber hinaus wird er ermächtigt, eine Vollmacht gemäß Anlage B 
zu erteilen.  

Anzeige Die Beteiligung wird der zuständigen Aufsichtsbehörde nach Beschlussfassung 
angezeigt. 

  
 

  



KEAM, Kapitalerhöhung 
Anlage F 

1/3 ENERGIE AUS DER MITTE Stand: Juli 2023 

 

Informationsmemorandum 

Kurzdarstellung KEAM Kommunale Energie aus der Mitte 

GmbH und Kapitalerhöhung 
 

1. Ausgangslage 

Die KEAM ist eine Gesellschaft zur Energiebeschaffung und -belieferung für Kommunen und 

Landkreise. Sie wurde im Sommer 2017 gemeinsam von der EAM Beteiligungen GmbH und 

47 interessierten Kommunen und Landkreisen gegründet, um zukünftig effizient und un-

kompliziert Strom und Erdgas für an der KEAM beteiligte Städte, Gemeinden und Landkreise 

zu beschaffen. Dabei beliefert die KEAM ausschließlich eigene Liegenschaften und Einrich-

tungen ihrer kommunalen Gesellschafter, jedoch nicht die Privat- und Gewerbekunden in 

den jeweiligen Städten und Gemeinden. Die KEAM verfügt nicht über eigenes Personal. Über 

einen Dienstleistungsvertrag mit der EAM Energie GmbH bezieht sie alle im Zusammenhang 

mit der Energiebeschaffung notwendigen Leistungen. KEAM beschafft die benötigte Ener-

gie am Markt mittels Dienstleistungen der EAM Energie GmbH, die darüber hinaus die Belie-

ferung der kommunalen Gesellschafter für KEAM abwickelt. 

 

Der Vorteil der gemeinschaftlichen Energiebeschaffung und -belieferung durch die KEAM 

liegt in der Bündelung und damit effizienteren Durchführung der Beschaffungsvorgänge für 

den Energiebedarf der beteiligten Kommunen. Die Energie wird langfristig und voraus-

schauend beschafft, so dass sich kurzzeitige Preisschwankungen am Energiemarkt nicht ne-

gativ auswirken und langfristig eine sichere, preisgünstige und umweltbewusste Energie-

versorgung ermöglicht wird. Die Energiebeschaffung gestaltet sich dadurch wesentlich risi-

koärmer als bei der Beschaffung im Wege der Ausschreibung, da ähnlich einem Fondsspar-

plan in Tranchen beschafft wird. Dies entspricht damit dem kommunalrechtlich gebotenen 

Grundsatz des wirtschaftlichen und sparsamen Handelns. Hinzu kommt, dass mit diesem Mo-

dell die Wertschöpfung in der Region weiter gestärkt wird.  

 

Das Modell ist gesellschaftsrechtlich, kommunalverfassungsrechtlich und vergaberechtlich 

geprüft. Das Regierungspräsidium Kassel hat bestätigt, dass es keine kommunalverfas-

sungsrechtlichen Bedenken gibt. Außerdem wurde eine Markterkundung durchgeführt, die 

entsprechende Bestätigung der IHK liegt vor. Die Vergaberechtsexperten des Hessischen 

Städte- und Gemeindebunds sowie des Hessischen Wirtschaftsministeriums haben das Mo-

dell geprüft und für zulässig erachtet. 

 

 

 



KEAM, Kapitalerhöhung 
Anlage F 

2/3 ENERGIE AUS DER MITTE Stand: Juli 2023 

 

2. Aktuelle Gesellschafterstruktur 

Seit der Gründung der KEAM haben sich kommunale Anteilseigner der EAM, konzessionsge-

bende Kommunen sowie alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden der an EAM beteilig-

ten Landkreise an der KEAM beteiligt und die Anzahl der kommunalen Gesellschafter ist auf 

157 angewachsen. Die Höhe des jeweiligen Anteils bemisst sich nach der Leistungsfähigkeit 

der jeweiligen Gebietskörperschaft (Einwohnerzahl bzw. Absatzprognose) und beträgt 0,25 

bis 1,5 %. Gegenwärtig hält die EAM 16,5 % und die kommunalen Gesellschafter 83,5 % der 

Geschäftsanteile. 

 

Da EAM dauerhaft mindestens 15 % der Anteile halten soll, können zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt die interessierten kommunalen Gesellschafter der KEAM nicht mehr beitreten. 

Um dies für die Zukunft wieder zu ermöglichen, soll eine Kapitalerhöhung erfolgen. 

 

3. Kapitalerhöhung  

Damit sich zukünftig wieder interessierte kommunale Gesellschafter an der KEAM beteili-

gen können, soll eine Kapitalerhöhung bei der KEAM erfolgen und EAM Beteiligung GmbH 

soll sämtliche neuen Geschäftsanteile übernehmen.  

 

Die Gesellschaft wurde 2017 mit einem Stammkapital von EUR 100.000 Stammkapital (bei 

100.000 Geschäftsanteilen) und einer Kapitalrücklage von EUR 200.000 durch die EAM Be-

teiligungen GmbH gegründet. Zu einem Kaufpreis von EUR 3 pro Geschäftsanteil wurden die 

kommunalen Gesellschafter beteiligt. 

 

Im Rahmen der Kapitalerhöhung soll das Stammkapital von EUR 100.000 um EUR 100.000 

auf EUR 200.000 erhöht werden (bei 200.000 Geschäftsanteilen). Zudem soll eine weitere 

Einlage in die Kapitalrücklage von EUR 200.000 erfolgen. Sowohl das Stammkapital als auch 

die weitere Einlage sollen allein von der EAM Beteiligung GmbH erbracht werden. Auch zu-

künftig sollen die neuen Geschäftsanteile damit zu einem Kaufpreis von EUR 3 pro Ge-

schäftsanteil an weitere kommunalen Gesellschafter veräußert werden. Bisherige Gesell-

schafter und neue Gesellschafter werden somit gleich behandelt. 

 

Damit EAM Beteiligungen GmbH sämtliche neuen Geschäftsanteile erwerben kann, müssen 

die bisherigen 157 kommunalen Gesellschafter auf ihre Rechte zum Bezug neuer Geschäfts-

anteile im Rahmen der Kapitalerhöhung verzichten. Die Beteiligung der bisherigen kommu-

nalen Gesellschafter wird sich somit verwässern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Be-

teiligungshöhe der kommunalen Gesellschafter an der KEAM irrelevant ist. Wichtig ist ledig-

lich, dass die kommunalen Gesellschafter überhaupt beteiligt sind, um über die KEAM ohne 

ein Vergabeverfahren Energie beschaffen zu können. 
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Mit der Übernahme der neuen Geschäftsanteile durch die EAM Beteiligungen GmbH würde 

sich deren Beteiligung zwar erhöhen. Da die EAM Beteiligungen GmbH grundsätzlich jedoch 

ohnehin kein Stimmrecht als Gesellschafter hat, ist die Erhöhung der Beteiligung sowohl für 

die EAM Beteiligungen GmbH als auch die kommunalen Gesellschafter irrelevant. 

 

Somit ist festzuhalten, dass sich die Beteiligungshöhe der kommunale Gesellschafter und 

der EAM Beteiligungen GmbH in Folge einer Kapitalerhöhung zwar ändern, dies aber letzt-

lich keine praktische Auswirkung auf die kommunalen Gesellschafter hätte. Die EAM Betei-

ligungen GmbH wäre indes wieder in der Lage, Geschäftsanteile an weitere kommunale Ge-

sellschafter zu veräußern, so dass diese Gesellschafter der KEAM werden könnten. Mittelbar 

kommt dies allen kommunalen Gesellschaftern der KEAM zu Gute. 

 

4. Umsetzung 

Für die Kapitalerhöhung ist eine Änderung des Gesellschaftsvertrages erforderlich. Dies er-

fordert einen notariell zu beurkundenden Beschluss der Gesellschafter. Zudem muss die 

EAM Beteiligungen GmbH die Übernahme der Anteile erklären und die kommunalen Gesell-

schafter den Verzicht auf den Bezug der neuen Anteile. Da sich durch diesen Verzicht die 

Anteile der Kommunen verwässern und sich die bisherige Beteiligungshöhe reduziert, soll 

vorsorglich eine Zustimmung der kommunalen Gremien eingeholt werden. 

 

Die vorgesehen Kapitalerhöhung wurde im Vorfeld mit den zuständigen Kommunalaufsich-

ten abgestimmt. Diese hatten keine Bedenken. 
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Az.: 3/3/880.63 Erlensee, den 01.09.2023 
Fb.: Hochbau und Liegenschaften 

    

 
Betr.: Ablösung eines Erbbaurechtsvertrages 

 
 

Anlagen  
 
 

 

Beratungsfolge Termin  
Stadtverordnetenversammlung vom 14.09.2023 15. Punkt der Tagesordnung 
 

Kostenstelle:  
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste: € 

bisher verausgabt und verfügt: € 
finanzielle Auswirkung der Vorlage: € 

anschließend noch verfügbar: € 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
1. Der mit Frau Anja Nitzbon, wohnhaft: Karl-Marx-Straße 11, 63526 Erlensee, abgeschlossene 
Erbbauvertrag, bezogen auf das Grundstück, Gemarkung Rückingen, Flur 4, Flurstück 1/10,  
Karl-Marx-Straße 11, 63526 Erlensee, wird aufgehoben. 
 
2. Das Erbbaugrundstück hat eine Größe von 608 qm und wird zu einem Kaufpreis in Höhe von 
150,00 € je qm, mithin 91.200,00 €, an Frau Anja Nitzbon, wohnhaft ebenda, verkauft. Grundlage 
für diesen Verkaufspreis ist der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.06.2023. 
 
3. In den Grundstückskaufvertrag ist eine „Spekulationsklausel“ aufzunehmen, nach der bei einer 
Weiterveräußerung innerhalb der nächsten 10 Jahre der Differenzbetrag zwischen dem dann von 
den Eigentümern tatsächlich erzielten Kaufpreis und dem Kaufpreis aus dem Kaufvertrag mit der 
Stadt Erlensee abzuführen ist. 
 
4. Alle entstehenden Kosten, wie z. B. Gebühren, Kosten für die Beurkundung des Kaufvertrages, 
die Gebühren vom Grundbuchamt für die Löschung des Erbbaurechts sowie der Schließung des 
Erbbaugrundbuches trägt die Käuferin. 
 
 
 
 
Begründung: 
 
Die Stadt Erlensee hat mit Schreiben vom 26.06.2023 alle Erbbauberechtigten angeschrieben und 
nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.06.2023 mitgeteilt, dass die 
Erbbaugrundstücke ab sofort zu einem Kaufpreis in Höhe von 150,00 € je Quadratmeter erworben 
werden können. 



 

 
Frau Nitzbon ist an die Stadtverwaltung herangetreten und hat mitgeteilt, dass sie das 
Erbbaugrundstück in Flur 4, Flurstück 1/10, Gemarkung Rückingen, Karl-Marx-Straße 11,  
63526 Erlensee, von der Stadt erwerben möchte. 
Die Erbbauberechtigte hat die Verwaltung inzwischen informiert, dass die 
Finanzierungsbestätigung von ihrer Bank vorliegt und sie den Grundstückskaufvertrag abschließen 
kann. 
 
Es wird daher empfohlen, den bestehenden Erbbauvertrag mit Frau Nitzbon abzulösen und das 
Erbbaugrundstück zu einem Kaufpreis in Höhe von 150,00 € /qm, mithin 91.200 €, an diese zu 
veräußern. 
 
Wie in vorangegangenen Verkaufsfällen ist in den Kaufvertrag eine Spekulationsklausel 
aufzunehmen, die durch eine entsprechende Rückauflassungvormerkung grundbuchrechtlich mit 
einer 10-Jahresfrist zu sichern ist. 
 
Alle entstehenden Gebühren, Kosten und Auslagen trägt die Käuferin.  
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Az.: 5/5/2/ Erlensee, den 01.09.2023 
Fb.: Familie und Soziales 

    

 
Betr.: Änderung der „Benutzungssatzung über die Betreuung von Kindern in den 

Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Erlensee“ 
 

 
Anlagen  

 
 

 
Beratungsfolge Termin  
Stadtverordnetenversammlung vom 14.09.2023 16. Punkt der Tagesordnung 

Sozialausschuss 06.11.2023 1. Punkt der Tagesordnung 

Stadtverordnetenversammlung 16.11.2023 6. Punkt der Tagesordnung 

Sozialausschuss 04.12.2023 2. Punkt der Tagesordnung 

Stadtverordnetenversammlung 14.12.2023 5. Punkt der Tagesordnung 
 

Kostenstelle:  
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste: € 

bisher verausgabt und verfügt: € 
finanzielle Auswirkung der Vorlage: € 

anschließend noch verfügbar: € 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt zum 01.01.2024 folgende Artikelsatzung zur 
Änderung der „Benutzungssatzung über die Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtungen für 
Kinder in der Stadt Erlensee“: 

Artikel 1 
 

1. § 6 Betreuungszeiten Absatz 4 Buchstabe c) und Absatz 5 erhalten folgenden 
Wortlaut: 

 
§ 6 Absatz 4 Buchstabe c): 
wegen Fortbildungsmaßnahmen des Personals, Betriebsausflug, Personalversammlungen und 
Faschingsdienstag an sieben Werktagen. 
 
§ 6 Absatz 5: 
5. Die Kostenbeiträge sind grundsätzlich während der Schließzeiten weiter zu zahlen. Es gibt auch 
für unerwartete Schließungen z. B. wegen Streiks, höherer Gewalt oder vergleichbaren Gründen 
keinen Rückerstattungsanspruch. Die Stadtverordnetenversammlung kann Ausnahmen von dieser 
Regelung bestimmen. Insbesondere bei Personalausfällen und sonstigen Notfällen findet der 
Leitfaden für personelle Engpässe in Kindertageseinrichtungen (Notfallplan) des Main-Kinzig-
Kreises Anwendung (zu finden unter www.mkk.de). 
 

http://www.mkk.de/


2. § 14 Inkrafttreten erhält folgenden Wortlaut: 
 

§ 14 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 

 
 

Begründung: 
 

Die gesetzlichen Anforderungen an die pädagogische Fachlichkeit und Qualität in den KiTas ist 
stark gestiegen. 
 
Zum einen stellt der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) hohe zeitliche und fachliche 
Anforderungen, indem das pädagogische Fachpersonal zu bestimmten Fortbildungen verpflichtet 
ist.  
 
Darüber hinaus müssen seit dem Jahr 2023 regelmäßige sogenannte BEP Fachberatungen in den 
KiTas durchgeführt werden. 
 
Werden diese gesonderten, gesetzlich geforderten sogenannten BEP Fortbildungen und die BEP 
Fachberatung nicht umgesetzt, kann die BEP-Qualitätspauschale des Landes Hessen nicht 
beantragt werden (300 Euro pro Kind im Jahr, vergl. HKJGB, § 32 Abs. 3. Bei ca. 650 Kindern 
195.000 Euro/Jahr).  
 
Darüber hinaus fordert das neue Bundeskinderschutzgesetz bis zum Sommer 2024 ein 
sogenanntes Gewaltschutzkonzept für jede KiTa. Der Rahmen wird vom Träger vorgegeben; 
dennoch muss jede KiTa dieses individuell für sich ausarbeiten und permanent fortschreiben, 
ähnlich der pädagogischen Konzeption, die jede KiTa ebenfalls vorhalten muss. 
 
In der aktuellen Benutzungssatzung über die Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtungen für 
Kinder in der Stadt Erlensee, § 6 Betreuungszeiten, Absatz 4 Buchstabe c) ist geregelt, dass die 
KiTas wegen Fortbildungsmaßnahmen des Personals, Betriebsausflug, krankheitsbedingten 
Personalausfällen, Streiks und höherer Gewalt an fünf Werktagen schließen können. 
 
Dazu zählen aktuell auch die Personalversammlung und der Faschingsdienstag mit je einem halben 
Tag, sodass für die gesetzlich vorgegebenen Fortbildungen nur drei Tage zur Verfügung stehen. 
Somit ist der zeitliche Rahmen für Teamfortbildungen zu gesonderten Themenschwerpunkten der 
KiTas, z.B. Spracherwerb oder Inklusion sowie individuelle teambildende Maßnahmen nicht mehr 
gegeben. 
 
Eine Abfrage an die umliegenden Kommunen ergab, dass im Schnitt bereits fünf Fortbildungstage 
zur Verfügung gestellt werden.  
 
Zu Zwecken der Erleichterung hier die aktuelle Fassung: 
 
§ 6 Betreuungszeiten 
 
4. Die Tageseinrichtung für Kinder kann aus folgenden Gründen ganz oder teilweise und in 
folgenden Zeiträumen geschlossen werden: 
… 
c) wegen Fortbildungsmaßnahmen des Personals, Betriebsausflug, oder krankheitsbedingten 
Personalausfällen an fünf Werktagen, Streiks und höherer Gewalt. Insbesondere bei 
Personalausfällen und sonstigen Notfällen findet der Leitfaden für personelle Engpässe in 
Kindertageseinrichtungen (Notfallplan) des Main-Kinzig-Kreises Anwendung (zu finden unter 
www.mkk.de) 
 
5. Die Kostenbeiträge sind grundsätzlich während der Schließzeiten weiter zu zahlen. Es gibt auch 
für unerwartete Schließungen z. B. wegen Streiks, höherer Gewalt oder vergleichbaren Gründen 
keinen Rückerstattungsanspruch. Die Stadtverordnetenversammlung kann Ausnahmen von dieser 
Regelung bestimmen. 
  

http://www.mkk.de/
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Az.: 5/A485.0 Erlensee, den 01.09.2023 
Fb.: Familie und Soziales 

    

 
Betr.: Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen 

nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) 
 

 

Anlagen Microsoft Word - Synopse Gebühr Landesaufnahmegesetz 
Microsoft Word - Satzung Gebühr Landesaufnahmegesetz in Form 
Synopse und neue Satzung der Stadt Erlensee über die Erhebung  
von Gebühren für die Unterbringung von Personen nach dem 
Landesaufnahmegesetz (LAufnG) 
 

 

Beratungsfolge Termin  
Stadtverordnetenversammlung vom 14.09.2023 17. Punkt der Tagesordnung 
 

Kostenstelle: 311.10 
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste: € 

bisher verausgabt und verfügt: € 
finanzielle Auswirkung der Vorlage: € 

anschließend noch verfügbar: € 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die als Anlage beigefügte Satzung der Stadt Erlensee über die Erhebung von Gebühren für die 
Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) wird beschlossen. Der 
Wortlaut dieser Anlage ist Bestandteil des Beschlussvorschlages. 
 
 
 
 
Begründung: 
 
Der Main-Kinzig-Kreis hat die von ihm festgesetzten Tagessätze für die Unterbringung von 
Geflüchteten angepasst. Ebenso hat die Stadt Erlensee neue Gemeinschaftsunterkünfte in der 
Beethovenstraße und auf dem Fliegerhorst, während die derzeitige Satzung nur die 
Gemeinschaftsunterkunft Limesweg nennt. 
 

Diese Änderungen müssen in der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung 
von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) berücksichtig werden und erfordern 
diese Satzungsänderung. 
  



Synopse 

Satzung 

der Stadt Erlensee über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von 

Personen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) 

 (alle Änderungen sind in ROT hervorgehoben) 

- Satzung alt -

Satzung 

der Stadt Erlensee über die Erhebung von Gebühren 

für die Unterbringung von 

Personen nach dem Landesaufnahmegesetz 

(LAufnG) 

Aufgrund der §§ 5, 16, 17, 30 Nr. 5 der Hessischen 

Landkreisordnung (HKO) in der Fassung 

vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618), § 4 Abs. 3 des 

Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von 

ausländischen Flüchtlingen und anderen ausländischen 

Personen (Landesaufnahmegesetz) vom 05. Juli 2007 

(GVBl. I S. 399), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

13.12.2017 (GVBl. I S. 470), und §§ 1, 2, 3, 4, 9 und 10 

des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der 

Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. S 134), zuletzt 

geändert durch Artikel 

6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), 

hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

Erlensee am 08.11.2018 folgende Satzung über die 

Erhebung von Gebühren 

- Satzung neu -

Satzung 

der Stadt Erlensee über die Erhebung von Gebühren für 

die Unterbringung von 

Personen nach dem Landesaufnahmegesetz  

(LAufnG) 

Aufgrund der §§5, 19, 20 und 51 Nr. 6 der Hessischen 

Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. l S. 142), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 

2023 (GVBI. S. 90, 93); §§ 5, 16, 17, 30 Nr. 5 der 

Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 1. 

April 2005 (GVBI. l S. 183), Geltungsdauer des §30a 

verlängert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 

2020 (GVBI. S. 915), § 4 Abs. 1 i.V. m. §5a des Gesetzes 

über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 

anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz) 

vom 5. Juli 2007 (GVBI. l S. 399), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 12.November 2020 (GVBI. S. 767) und §§1, 2, 

3, 4, 9 und 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben 

(KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBI. S. 134), 

zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28. Mai 

- Erläuterungen-

Rechtsgrundlage HGO mit aufgenommen 

Das HKO wurde am 16.02.2023 geändert 

Rechtsgrundlage verlängert. 

§4 Abs.3 wurde in §5a LAufnG überführt 

Das LAufnG wurde am 12.11.2020 geändert

Das KAG wurde am 28.05.2018 geändert 



für die Unterbringung von Personen nach § 1 des 

LAufnG (Unterbringungsgebührensatzung) 

beschlossen:

§ 1 

Öffentliche Einrichtung / Gebührenerhebung 

(1) Zur Unterbringung von Personen gemäß § 1 des 

Landesaufnahmegesetzes (LAufnG) 

betreibt die Stadt Erlensee als öffentliche Einrichtung die 

Gemeinschaftsunterkunft 

„Römerhof“, Limesweg 15, 63526 Erlensee. 

(2) Die Stadt Erlensee ist gemäß § 3 Abs. 3 LAufnG 

Träger der öffentlichen Einrichtung 

nach Abs. 1. 

(3) Das Nutzungsverhältnis zwischen dem Träger und 

der aufgenommenen und untergebrachten Person ist 

öffentlich-rechtlicher Natur und zeitlich begrenzt (§ 3 

Abs. 3LAufnG). 

Ein Anspruch auf Unterbringung in einer bestimmten 

Unterkunft besteht nicht (§ 3 Abs. 2 LAufnG) 

(4) Die Stadt Erlensee erhebt für die Unterbringung von 

Personen nach § 1 LAufnG Gebühren gemäß § 4 Abs. 1 

und 3 LAufnG. 

2018 (GVBI. S. 247), hat die Stadtverordnetenversammlung 

der Stadt Erlensee am XXXX folgende Satzung über die 

Erhebung von Gebühren für die Unterbringung nach § 5a

des LAufnG (Unterbringungsgebührensatzung) 

beschlossen: 

§ 1 

Öffentliche Einrichtung / Gebührenerhebung 

(1) Zur Unterbringung von Personen gemäß § 1 des 

Landesaufnahmegesetzes (LAufnG) 

betreibt die Stadt Erlensee als öffentliche Einrichtung 

verschiedene Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete und 

Vertriebene. Diese Gemeinschaftsunterkünfte können auf 

Dauer oder vorübergehend errichtet werden. 

(2) Die Stadt Erlensee ist gemäß § 3 Abs. 3 LAufnG Träger 

der öffentlichen Einrichtungen 

nach Abs. 1. 

(3) Das Nutzungsverhältnis zwischen dem Träger und der 

aufgenommenen und untergebrachten Person ist öffentlich-

rechtlicher Natur und zeitlich begrenzt (§ 3 Abs. 3LAufnG). 

Ein Anspruch auf Unterbringung in einer bestimmten 

Unterkunft besteht nicht (§ 3 Abs. 2 LAufnG) 

(4) Die Stadt Erlensee erhebt für die Unterbringung von 

Personen nach § 1 LAufnG Gebühren gemäß § 4 Abs. i.V.m. 

§5a LAufnG. 

§5a LAufnG wurde mit Fassung 12.11.2020 

neu aufgenommen 

Die Stadt Erlensee betreibt mittlerweile 

verschiedene Gemeinschaftsunterkünfte an 

unterschiedlichen Standorten 

Die Unterkünfte können dauerhaft oder 

vorübergehend errichtet werden, je 

nachdem, ob die Liegenschaften angemietet 

oder erworben wurden 

§ 4 Abs. 3 LAufnG wurde in § 5a LAufnG 

überführt 



§ 2  

Gebührenschuld 

(1) Gebührenschuldnerin ist die Person, die in der 

Gemeinschaftsunterkunft „Römerhof“, 

Limesweg 15, 63526 Erlensee untergebracht ist (§ 1 

Abs. 1). Als Haushaltsvorstand 

ist sie auch Gebührenschuldnerin für weitere Personen, 

die ihrer Familie angehören. 

(2) Der für die Unterbringung zuständige Träger setzt die 

Unterbringungsgebühren durch 

einen Gebührenbescheid fest. Die Gebührenschuld für 

einen Kalendermonat entsteht 

mit seinem Beginn, spätestens aber mit dem Tag der 

Unterbringung. Die Gebührenschuld wird fällig mit der 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides, sofern im 

Gebührenbescheid keine andere Regelung getroffen 

wird. 

(3) Eine vorübergehende Nichtnutzung der Unterkunft 

lässt die Verpflichtung zur vollständigen Entrichtung der 

nach Abs. 2 festgesetzten Unterbringungsgebühren 

unberührt. 

(4) Das Verlassen der Unterkunft ist der Stadt Erlensee 

unverzüglich anzuzeigen. Ohne 

Anzeige erlischt das Nutzungsverhältnis zwei Wochen 

nach dem Verlassen der Unterkunft (§ 5 Abs. 3 LAufnG) 

und damit die Gebührenschuld. 

(5) Der zuständige Sozialleistungsträger ist befugt, die 

Gebühren für die untergebrachten 

Personen direkt an den Träger der 

§ 2  

Gebührenschuld 

(1) Gebührenschuldnerin ist die Person, die in der jeweiligen 

Gemeinschaftsunterkunft untergebracht ist (§ 1 Abs. 1). Als 

Haushaltsvorstand ist sie auch Gebührenschuldnerin für 

weitere Personen, die ihrer Familie angehören. 

(2) Der für die Unterbringung zuständige Träger setzt die 

Unterbringungsgebühren durch 

einen Gebührenbescheid fest. Die Gebührenschuld für einen 

Kalendermonat entsteht 

mit seinem Beginn, spätestens aber mit dem Tag der 

Unterbringung. Die Gebührenschuld wird fällig mit der 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides, sofern im 

Gebührenbescheid keine andere Regelung getroffen wird. 

(3) Eine vorübergehende Nichtnutzung der Unterkunft lässt 

die Verpflichtung zur vollständigen Entrichtung der nach Abs. 

2 festgesetzten Unterbringungsgebühren unberührt. 

(4) Das Verlassen der Unterkunft ist der Stadt Erlensee 

unverzüglich anzuzeigen. Ohne 

Anzeige erlischt das Nutzungsverhältnis zwei Wochen nach 

dem Verlassen der Unterkunft (§ 5 Abs. 4 LAufnG) und damit 

die Gebührenschuld. 

(5) Der zuständige Sozialleistungsträger ist befugt, die 

Gebühren für die untergebrachten 

Personen direkt an den Träger der Gemeinschaftsunterkunft 

Die Stadt Erlensee betreibt mittlerweile 

mehrere Gemeinschaftsunterkünfte 

Diese Regelung wurde von § 5 Abs. 3 

LAufnG in § 5 Abs. 4 LAufnG überführt 



Gemeinschaftsunterkunft zu zahlen. 

§ 3  

Höhe der Unterbringungsgebühren 

(1) Für die Höhe der Gebühren ist § 10 Abs. 2 bis 4 KAG 

maßgebend, wobei die Gebühren die tatsächlichen mit 

der Unterbringung verbundenen Kosten nicht 

überschreiten dürfen (§ 4 Abs. 3 Satz 2 LAufnG). 

(2) Die Unterbringungsgebühren betragen für die 

Gemeinschaftsunterkunft „Römerhof“ 

monatlich 300 € pro Person ab dem Tag der Aufnahme 

für Personen, die dem Grunde 

nach gem. § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes 

(AsylbLG) leistungsberechtigt sind. 

(3) Die Unterbringungsgebühren betragen für die 

Gemeinschaftsunterkunft „Römerhof“ 

monatlich 300 € pro Person ab dem Tag des tatsächlich 

vollzogenen Rechtskreiswechsels für Personen, die 

grundsätzlich leistungsberechtigt nach den 

Bestimmungen 

der Sozialgesetzbücher II oder XII (SGB II, SGB XII) 

sind, für die Dauer von 6 Monaten. 

(4) Die Unterbringungsgebühren betragen für die 

Gemeinschaftsunterkunft „Römerhof“ 

monatlich 208 € pro Person ab dem 7. Monat nach 

tatsächlich vollzogenem Rechtskreiswechsel für 

zu zahlen. 

Die Stadt Erlensee kann dem zuständigen Träger der 

Sozialleistung eine Abschrift des Gebührenbescheides zur 

Verfügung stellen. 

§ 3  

Höhe der Unterbringungsgebühren 

(1) Für die Höhe der Gebühren ist § 10 Abs. 2 bis 4 KAG 

maßgebend, wobei die Gebühren die tatsächlichen mit der 

Unterbringung verbundenen Kosten nicht überschreiten 

dürfen (§ 5a Abs. 2 LAufnG).

(2) Für die Dauer des Leistungsbezuges nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind die vom 

Kreisausschuss festgesetzten Tagessätze für die 

Unterbringung von Geflüchteten zu erheben. 

(3) Die Unterbringungsgebühren sind ab dem Tag der 

Aufnahme für Personen, die dem Grunde nach 

leistungsberechtigt nach § 1 des 

Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) sind, zu erheben. 

4) Die Unterbringungsgebühren sind pro Person ab dem Tag

nach tatsächlich vollzogenem Rechtskreiswechsels für 

Personen, die grundsätzlich leistungsberechtigt nach den 

Bestimmungen der Sozialgesetzbücher II oder XII (SGB II, 

Dient der Verfahrenserleichterung 

Neue Bezugsgrundlage ist § 5a Abs. 2 

LAufnG 

Die kreiseinheitlichen Gebührensätze sind 

während des Leistungsbezugs nach dem 

AsylbLG zu erheben 

Durch Gesetzesänderungen im SGB II 

(Einführung Bürgergeld) wurde die Dauer 

der Erstattung der tatsächlichen KdU von 6 

Monate auf 12 Monate erhöht 



Personen, die grundsätzlich leistungsberechtigt nach den 

Bestimmungen des SGB II oder XII sind. 

Die Unterbringungsgebühren nach Satz 1 werden im 

Abstand von 2 Jahren analog den 

grundsicherungsrelevanten Richtwerten über 

angemessene Unterkunfts- und 

Heizkosten im Main-Kinzig-Kreis 

(grundsicherungsrelevanter Mietspiegel) neu festgesetzt. 

§ 4  

Gebührenermäßigung und -erhöhung 

(1) Die Unterbringungsgebühren ermäßigen sich 

gegebenenfalls monatlich auf den Betrag, um den das 

Einkommen einer Person ihren Anspruch auf laufende 

Leistungen 

nach den Vorschriften des AsylbLG, des SGB II oder 

SGB XII übersteigt. 

(2) Im Falle des Abs. 1 sind Einkommen nach § 7 

AsylbLG, §§ 11 bis 11b SGB II oder 

§§ 82 bis 89 SGB XII zu berücksichtigen. 

(3) Die Unterbringungsgebühren verdoppeln sich für die 

Zeit, für die eine Person, der 

nach § 23 Abs. 2 oder 4 AufenthG ein Aufenthaltstitel zu 

erteilen ist (§ 1 Abs. 1 Nr. 8 

LAufnG), eine ihr angebotene zumutbare Wohnung ohne 

ausreichenden Grund 

ablehnt (§ 4 Abs. 4 LAufnG). 

SGB XII) sind, für die Dauer von 12 Monaten zu erheben. 

(5) Die Unterbringungsgebühren sind ab dem 13. Monat 

nach tatsächlich vollzogenem Rechtskreiswechsel für 

Personen, die grundsätzlich leistungsberechtigt nach den 

Bestimmungen des SGB II oder XII sind, abzusenken. Die 

Gebührenfestsetzung soll sich hierbei am grund-

sicherungsrelevanten Mietspiegel orientieren.

§ 4  

Gebührenermäßigung und -erhöhung 

(1) Die Unterbringungsgebühren ermäßigen sich 

gegebenenfalls monatlich auf den Betrag, um den das 

Einkommen einer Person ihren Anspruch auf laufende 

Leistungen 

nach den Vorschriften des AsylbLG, des SGB II oder SGB 

XII übersteigt. 

(2) Im Falle des Abs. 1 sind Einkommen nach § 7 AsylbLG, 

§§ 11 bis 11b SGB II oder 

§§ 82 bis 89 SGB XII zu berücksichtigen. 

(3) In besonderen Härtefällen kann die Gebühr nach billigem 

Ermessen ermäßigt werden. 

Durch die Gesetzesänderung im SGB II sind 

die Unterbringungsgebühren jetzt erst nach 

13 Monaten abzusenken 

Die Gebührenfestsetzung orientiert sich 

nach wie vor am grundsicherungsrelevanten 

Mietspiegel, um Härtefälle zu vermeiden 

Diese allgemeine Härtefallregelung dient als 

Auffangregelung für Tatbestände, die von 

anderen Bestimmungen dieser Satzung 

nicht erfasst sind 



§ 5  

Rückwirkende Gebührenerhebung 

Eine rückwirkende Gebührenerhebung unterbleibt, 

soweit sie zu einer Nachzahlungspflicht 

bei einer untergebrachten Person führen würde, für die 

kein Erstattungsanspruch gegenüber 

einem Sozialleistungsträger besteht (§ 4 Abs. 3 Satz 4 

LAufnG). 

§ 5  

Rückwirkende Gebührenerhebung 

Eine rückwirkende Gebührenerhebung unterbleibt, soweit sie 

zu einer Nachzahlungspflicht 

bei einer untergebrachten Person führen würde, für die kein 

Erstattungsanspruch gegenüber 

einem Sozialleistungsträger besteht (§ 5a Abs. 2 LAufnG)

§ 6  

Beendigung des Nutzungsverhältnisses 

(1) Das Nutzungsverhältnis für Personen, die nicht oder nicht 

mehr verpflichtet sind, in einer Gemeinschaftsunterkunft/ 

Wohnung zu leben, kann aus wichtigem Grund ohne 

Einhaltung einer Frist aufgelöst werden, insbesondere wenn 

die untergebrachte Person schwerwiegend gegen die 

Hausordnung verstößt, eine Gebühr nicht entrichtet oder sich 

erforderlichen Einweisungen in andere 

Gemeinschaftsunterkünfte oder erforderlichen Verlegungen 

innerhalb der Gemeinschaftsunterkunft widersetzt. 

(2) Das Nutzungsverhältnis kann auch aufgelöst werden, 

wenn die untergebrachte Person wiederholt eine zumutbare 

Wohnung ohne ausreichenden Grund ablehnt. 

(3) Das Nutzungsverhältnis erlischt nach Ablauf von zwei 

Wochen seit dem Tage, an dem sich 

die untergebrachte Person ununterbrochen ohne Abmeldung 

außerhalb der Einrichtung aufgehalten hat. 

§ 4 Abs. 3 LAufnG wurde in § 5a Abs. 2 

LAufnG überführt 

Dient der Klarstellung 



§ 6  

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 

in Kraft. 

Diese Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

Erlensee, den 09.11.2018 

Für den Magistrat 

gez. Stefan Erb 

Bürgermeister 

§ 7  

Inkrafttreten 

1) Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.  

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung 
mit dem hierzu ergangenen Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und 
dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

Erlensee, den XX.XX.XXXX 

Für den Magistrat 

gez. Stefan Erb 

Bürgermeister 
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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von 

Personen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) der Stadt Erlensee 

 

Aufgrund der §§5, 19, 20 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. l S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 16. Februar 2023 (GVBI. S. 90, 93); §§ 5, 16, 17, 30 Nr. 5 der Hessischen Landkreisordnung 
(HKO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBI. l S. 183), Geltungsdauer des §30a verlängert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBI. S. 915), § 4 Abs. 1 i.V. m. §5a des Gesetzes 
über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen 
(Landesaufnahmegesetz) vom 5. Juli 2007 (GVBI. l S. 399), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12.November 2020 (GVBI. S. 767) und §§1, 2, 3, 4, 9 und 10 des Gesetzes über kommunale 
Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBI. S. 134), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBI. S. 247), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Erlensee am 14.09.2023 folgende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung 
nach § 5a des LAufnG (Unterbringungsgebührensatzung) beschlossen: 

Satzung 

 

 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung / Gebührenerhebung 

1. Zur Unterbringung von Personen gemäß § 1 des Landesaufnahmegesetzes (LAufnG) betreibt 
die Stadt Erlensee als öffentliche Einrichtung verschiedene Gemeinschaftsunterkünfte für 
Geflüchtete und Vertriebene. Diese Gemeinschaftsunterkünfte können auf Dauer oder 
vorübergehend errichtet werden. 

2. Die Stadt Erlensee ist gemäß § 3 Abs. 3 LAufnG Träger der öffentlichen Einrichtungen nach Abs. 
1.  

3. Das Nutzungsverhältnis zwischen dem Träger und der aufgenommenen und untergebrachten 
Person ist öffentlich-rechtlicher Natur und zeitlich begrenzt (§ 3 Abs. 3LAufnG). Ein Anspruch 
auf Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft besteht nicht (§ 3 Abs. 2 LAufnG). 

4. Die Stadt Erlensee erhebt für die Unterbringung von Personen nach § 1 LAufnG Gebühren 
gemäß § 4 Abs. i.V.m. §5a LAufnG. 

  

§ 2 
Gebührenschuld 

1. Gebührenschuldnerin ist die Person, die in der jeweiligen Gemeinschaftsunterkunft 
untergebracht ist (§ 1 Abs. 1). Als Haushaltsvorstand ist sie auch Gebührenschuldnerin für 
weitere Personen, die ihrer Familie angehören. 

2. Der für die Unterbringung zuständige Träger setzt die Unterbringungsgebühren durch einen 
Gebührenbescheid fest. Die Gebührenschuld für einen Kalendermonat entsteht mit seinem 
Beginn, spätestens aber mit dem Tag der Unterbringung. Die Gebührenschuld wird fällig mit 
der Bekanntgabe des Gebührenbescheides, sofern im Gebührenbescheid keine andere 
Regelung getroffen wird. 
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3. Eine vorübergehende Nichtnutzung der Unterkunft lässt die Verpflichtung zur vollständigen 
Entrichtung der nach Abs. 2 festgesetzten Unterbringungsgebühren unberührt. 

4. Das Verlassen der Unterkunft ist der Stadt Erlensee unverzüglich anzuzeigen. Ohne Anzeige 
erlischt das Nutzungsverhältnis zwei Wochen nach dem Verlassen der Unterkunft (§ 5 Abs. 4 
LAufnG) und damit die Gebührenschuld. 

5. Der zuständige Sozialleistungsträger ist befugt, die Gebühren für die untergebrachten 
Personen direkt an den Träger der Gemeinschaftsunterkunft zu zahlen. 
Die Stadt Erlensee kann dem zuständigen Träger der Sozialleistung eine Abschrift des 
Gebührenbescheides zur Verfügung stellen. 

 

§ 3 
Höhe der Unterbringungsgebühren 

1. Für die Höhe der Gebühren ist § 10 Abs. 2 bis 4 KAG maßgebend, wobei die Gebühren die 
tatsächlichen mit der Unterbringung verbundenen Kosten nicht überschreiten dürfen (§ 5a 
Abs. 2 LAufnG). 

2. Für die Dauer des Leistungsbezuges nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind 
die vom Kreisausschuss festgesetzten Tagessätze für die Unterbringung von Geflüchteten zu 
erheben. 

3. Die Unterbringungsgebühren sind ab dem Tag der Aufnahme für Personen, die dem Grunde 
nach leistungsberechtigt nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) sind, zu 
erheben. 

4. Die Unterbringungsgebühren sind pro Person ab dem Tag nach tatsächlich vollzogenem 
Rechtskreiswechsels für Personen, die grundsätzlich leistungsberechtigt nach den 
Bestimmungen der Sozialgesetzbücher II oder XII (SGB II, SGB XII) sind, für die Dauer von 12 
Monaten zu erheben. 

5. Die Unterbringungsgebühren sind ab dem 13. Monat nach tatsächlich vollzogenem 
Rechtskreiswechsel für Personen, die grundsätzlich leistungsberechtigt nach den 
Bestimmungen des SGB II oder XII sind, abzusenken. Die Gebührenfestsetzung soll sich 
hierbei am grund-sicherungsrelevanten Mietspiegel orientieren. 
 

§ 4 
Gebührenermäßigung und -erhöhung 

1. Die Unterbringungsgebühren ermäßigen sich gegebenenfalls monatlich auf den Betrag, um 
den das Einkommen einer Person ihren Anspruch auf laufende Leistungen nach den 
Vorschriften des AsylbLG, des SGB II oder SGB XII übersteigt. 

2. Im Falle des Abs. 1 sind Einkommen nach § 7 AsylbLG, §§ 11 bis 11b SGB II oder §§ 82 bis 89 
SGB XII zu berücksichtigen. 

3. In besonderen Härtefällen kann die Gebühr nach billigem Ermessen ermäßigt werden. 

 

§ 5 
Rückwirkende Gebührenerhebung 

Eine rückwirkende Gebührenerhebung unterbleibt, soweit sie zu einer Nachzahlungspflicht 
bei einer untergebrachten Person führen würde, für die kein Erstattungsanspruch gegenüber 
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einem Sozialleistungsträger besteht (§ 5a Abs. 2 LAufnG). 
 

§ 6 
Beendigung des Nutzungsverhältnisses 

1. Das Nutzungsverhältnis für Personen, die nicht oder nicht mehr verpflichtet sind, in einer 
Gemeinschaftsunterkunft/ Wohnung zu leben, kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Frist aufgelöst werden, insbesondere wenn die untergebrachte Person schwerwiegend 
gegen die Hausordnung verstößt, eine Gebühr nicht entrichtet oder sich erforderlichen 
Einweisungen in andere Gemeinschaftsunterkünfte oder erforderlichen Verlegungen 
innerhalb der Gemeinschaftsunterkunft widersetzt. 

2. Das Nutzungsverhältnis kann auch aufgelöst werden, wenn die untergebrachte Person 
wiederholt eine zumutbare Wohnung ohne ausreichenden Grund ablehnt. 

3. Das Nutzungsverhältnis erlischt nach Ablauf von zwei Wochen seit dem Tage, an dem sich die 
untergebrachte Person ununterbrochen ohne Abmeldung außerhalb der Einrichtung 
aufgehalten hat. 

 

§ 7 
Inkrafttreten 

1. Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

 

Erlensee, den 26.09.2023 

 

Für den Magistrat 

gez. Stefan Erb 

Bürgermeister 
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